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Vorwort 

Die Enquete-Kommission für Fragen der Verfas-
sungsreform legt zum Ende der 6. Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages einen Bericht über ihre 
Arbeit vor. Die Arbeit der Kommission konnte nicht 
zum Abschluß gebracht werden; deshalb handelt es 
sich hier um einen Zwischenbericht, der den Bun-
destag über den Stand der Beratungen in der Kom-
mission informieren soll. Er zeigt auf, welche Fra-
gen in die Erörterung aufgenommen, bis zu wel-
chem Punkt sie beraten und inwieweit sie zu einem 
mehr oder minder endgültigen Abschluß gebracht 
werden konnten. Darüber hinaus ist es ein wich-
tiges Anliegen dieses Sachstandsberichts, die Dis-
kussion in Politik, Wissenschaft und Publizistik zu 
einer intensiven Beschäftigung mit den Problemen 
einer Reform des Grundgesetzes anzuregen. Die 
Kommission gibt ausdrücklich ihrer Hoffnung auf 
eine fruchtbare Kritik an ihren Bemühungen Aus-
druck, die dazu beitragen kann, die Aufgabe der 
Verfassungsreform auch im nächsten Bundestag er-
neut und verstärkt in Angriff zu nehmen. 

Die Enquete-Kommission hat ihre Untersuchungen 
und Empfehlungen nicht als Vorbereitung für eine 
„Totalrevision" des Grundgesetzes angesehen. Das 
liegt einmal an ihrem Auftrag, „zu prüfen, ob und 
inwieweit das Grundgesetz — unter Wahrung sei-
ner Grundprinzipien — den gegenwärtigen und 
voraussehbaren zukünftigen Erfordernissen angepaßt 
werden muß". Auf Grund dieses Auftrags schien es 
der Kommission in erster Linie geboten, Vorschläge 
zur Verbesserung solcher Teile des Grundgesetzes 
zu erarbeiten, in denen sich bestimmte Unzuläng-
lichkeiten gegenüber den zu lösenden Aufgaben 
gezeigt haben oder im Hinblick auf die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Erfordernisse der 
nächsten Zukunft voraussichtlich erweisen werden. 
Die Reihe der Grundgesetzänderungen seit dessen 
Bestehen signalisiert, daß der Text des Grundge-
setzes mit den tatsächlichen, rechtlichen und orga-
nisatorischen Bedürfnissen nicht mehr voll dek-
kungsgleich ist. 

Die Kommission hat deshalb in erster Linie an der 
Gestaltung der staatlichen Organe, ihren Bezie-
hungen untereinander und der Organisation ihrer 
Aufgabenwahrnehmung angesetzt. Zu diesen orga-
nisatorischen Verbesserungen gehören etwa die 
Daueraufgabe der Parlamentsreform, die Verteilung 
der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und 
Ländern und die verfassungsrechtlich und verfas-
sungspolitisch befriedigende Einordnung einer staat-
lichen Aufgabenplanung in die Organisationsstruk-
tur unseres parlamentarischen Systems. 

So sehr sich die Kommission der Beschränkung ihres 
Auftrags auf eine Anpassung des Grundgesetzes 
und Wahrung seiner Grundprinzipien bewußt war, 
so wenig hat sie andererseits verkannt, daß hinter 
den organisatorischen Regelungen des Grundgeset

-

zes gesellschaftspolitische Grundfragen stehen und 
daß eine säuberliche Trennung der Organisations-
struktur vom Inhalt des zu Organisierenden nicht 
möglich ist. Es unterliegt keinem Zweifel, daß ver-
schiedene politische Anschauungen und sich wider-
streitende Interessen die Vorstellungen von der 
Gestalt einer Verfassung mitprägen. Darüber hin-
aus müssen Prognosen und Wünsche bezüglich der 
zukünftigen Entwicklung von Staat und Gesellschaft 
in diese Vorstellungen eingehen. Diese Wünsche, 
Interessen und Vorstellungen unterliegen jedoch 
einem ständigen Wandel entsprechend den gege-
benen politischen Bedingungen; eine Verfassung 
kann nicht endgültiges Ergebnis dieses zu keiner 
Zeit abgeschlossenen Wandlungsprozesses sein, und 
ebenso wenig lassen sich die verschiedenen Vorstel-
lungen endgültig ausdiskutieren. Eine Verfassung 
muß daher allen diesen Wünschen und Vorstellun-
gen einen Rahmen geben und Spielraum zu ihrer 
Verwirklichung lassen. 

Gleichwohl gibt es eine Reihe von politischen Grund-
fragen, die die Enquete-Kommission für Fragen der 
Verfassungsreform bei ihren Beratungen teilweise 
andiskutiert hat und mit denen sich jedes denkbare 
mit einer Reform des Grundgesetzes befaßte Gre-
mium wird auseinandersetzen müssen. Denn zwi-
schen Verfassungstext und gesellschaftlicher Ent-
wicklung besteht eine Wechselwirkung; wenn auch 
mit Hilfe der Verfassung alleine noch keine aktive 
Zukunftsgestaltung betrieben werden kann, so darf 
sich ihre Veränderung doch nicht auf eine nur nach-
laufende Anpassung beschränken, sondern muß 
einige Schienen in die Zukunft legen, auf denen sich 
das politische und gesellschaftliche System bewegen 
kann. 

Das gilt etwa für die Frage nach dem Verhältnis des 
Bundes zu den Bundesländern einerseits und zum 
politisch und wirtschaftlich zusammenwachsenden 
Europa andererseits. Bei dieser doppelten Problem-
stellung gilt es, über die immer vorhandenen Vor-
verständnisse und Interessen hinaus gemeinsam 
verbindliche Ziele zu formulieren, die die politische 
Zukunft Deutschlands mitbestimmen und den histo-
rischen Bedingungen Rechnung tragen. Dazu bedarf 
es insbesondere einer zutreffenden Analyse des 
bestehenden Zustandes; anders kann sich Verfas-
sungsreform nicht an den tatsächlichen gesellschaft-
lichen Bedürfnissen orientieren. So ist etwa der 
Wandlungsprozeß des deutschen Föderalismus 
überkommener Prägung bereits weiter fortgeschrit-
ten, als eine Betrachtung der normativen Regelungen 
es erkennen läßt. Die Bundesländer, die seit langer 
Zeit und mit zunehmender Intensität mit dem Bund 
und miteinander kooperieren, stellen sich schon 
heute als Träger einer dezentralisierten, politisch 
legitimierten Verwaltung dar; dabei ist zu berück-
sichtigen, daß der theoretische Gegensatz von Politik 
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und Verwaltung in  der  Realität nicht existiert. Im 
Bereich der europäischen Integration zeichnen sich 
Entwicklungen ab, die die innerstaatliche Struktur 
der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig beein-
flussen werden. Unter diesem Gesichtspunkt wird 
es zum Beispiel nützlich sein, zukünftige Bemüh

-

hungen für eine Reform des Grundgesetzes in enge-
rem Kontakt zur Praxis der europäischen Politik zu 
unternehmen. 

Neben der Problematik  der  Stellung des Bundes 
zwischen den Ländern einerseits und den europä-
ischen Staaten andererseits zeigten sich in den Bera-
tungen der Enquete-Kommission eine Reihe weiterer 
grundlegender Fragen, die — auch aus Zeitman-
gel — nicht ausdiskutiert werden konnten. Die 
Kommission hat sich deshalb für den nun abgeschlos-
senen ersten Schritt damit begnügt, die Möglich-
keiten für einige Systemverbesserungen zu unter-
suchen und damit die Tür zu weiteren und auch 
umfassenderen Fragestellungen aufzustoßen. Sie 
geht davon aus, daß ihre Bemühungen vom nächsten 
Bundestag fortgesetzt werden und daß der hier 
vorgelegte Bericht Anlaß zur Weiterführung und 

Vertiefung der verfassungsrechtlichen Diskussion 
in der Bundesrepublik Deutschland sein wird. 

Der vorgelegte Sachstandsbericht gliedert sich in 
zwei Teile: Der erste Teil enthält solche Beratungs-
gegenstände der Kommission, die bereits bis zu 
einem jedenfalls vorläufigen Abschluß gefördert 
werden konnten und deren Untersuchung teilweise 
schon Empfehlungen für Grundgesetzänderungen zu-
läßt. Hier finden sich auch solche Themen, zu denen 
noch keine einheitliche Auffassung entwickelt wer-
den konnte, zu denen aber ein abgeschlossener und 
aussagekräftiger Diskussionsstand in der Kommis-
sion erarbeitet wurde. Der zweite Teil des Berichts 
enthält Gegenstände, die die Kommission in ihre 
Untersuchungen aufgenommen und zum Teil auch 
andiskutiert hat oder zu denen einzelne Mitglieder 
der Kommission Vorschläge vorgelegt haben. 

Die Enquete-Kommission für Fragen der Verfas-
sungsreform richtet die Aufforderung an die Öffent-
lichkeit, mit Interesse und Engagement an der 
Weiterentwicklung und Festigung unseres verfas-
sungsrechtlichen Gefüges mitzuwirken. 

Bonn,, den 21. September 1972 

Dr. Schäfer (Tübingen) 
Vorsitzender 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/3829  

ERSTER TEIL 

Einleitung 
Auftrag, Durchführung und Gliederung 

Die politische und gesellschaftliche Entwicklung der 
letzten zwanzig Jahre, die sich auch in zahlreichen 
Grundgesetzänderungen niederschlug, hat im Früh-
jahr 1970 zu zwei Initiativanträgen der Fraktionen 
des Bundestages geführt, eine Enquete-Kommis-
sion für Fragen der Verfassungsreform einzusetzen. 
Nach dem Antrag des Abgeordneten Dr. Lenz (Berg-
straße) und der Fraktion der CDU/CSU vom 
21. April 1970 (Drucksache VI/653) sollte diese Kom-
mission den Auftrag haben, 

„zur Vorbereitung der verfassungspolitischen 
Entscheidungen des Deutschen Bundestages zu 
prüfen, ob und inwieweit das Grundgesetz den 
gegenwärtigen Erfordernissen angepaßt werden 
muß". 

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen der SPD 
und FDP vom 6. Mai 1970 (Drucksache VI/739) um-
grenzte den Kommissionsauftrag dahin, 

„das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land insbesondere daraufhin zu untersuchen, 
inwieweit es unter Wahrung seiner Grundprin-
zipien einer Anpassung an die Fortentwicklung 
der bundesstaatlichen Struktur bedarf". 

In beiden Anträgen wurde hervorgehoben, daß 
sich die nach dem Grundgesetz errichtete freiheit-
liche demokratische Grundordnung bewährt habe, 
wenn auch durch die gesellschaftliche und politische 
Entwicklung bedingte Spannungen zwischen Verfas-
sungswirklichkeit und Verfassungsrecht nicht zu 
verkennen seien; insbesondere habe sich die Auf-
gabenstellung von Gesamtstaat und Gliedstaaten ge-
wandelt. Weiterhin wurde hervorgehoben, daß das 
Ziel der Bestandsaufnahme und Überprüfung unse-
rer Verfassungsordnung nicht eine Totalrevision 
des Grundgesetzes sein solle. Vielmehr solle die 
Anpassung der Verfassung an die gewandelten 
Verhältnisse dazu beitragen, die bewährten Verfas-
sungsgrundsätze, insbesondere das Rechtsstaats-
prinzip, den Grundrechtsschutz, das Prinzip der 
repräsentativen Demokratie sowie das Sozialstaats-
prinzip ungebrochen zu bewahren. 

Entsprechend dem Antrag des Rechtsausschusses 
vom 29. September 1970 (Drucksache VI/ 1211) faßte 
der Bundestag in seiner Sitzung vom 8 . Oktober 
1970 hinsichtlich Einsetzung, Auftrag und personel-
ler Zusammensetzung der Enquete-Kommission für 
Fragen der Verfassungsreform einstimmig folgen-
den Beschluß: 

„1. Nach § 74 a der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages wird eine Enquete-Kom-
mission mit dem Auftrag eingesetzt zu prü-
fen, ob und inwieweit es erforderlich ist, 
das Grundgesetz den gegenwärtigen und 
voraussehbaren zukünftigen Erfordernissen 
— unter Wahrung seiner Grundprinzipien —
anzupassen. 

2. Die Enquete-Kommission besteht aus 19 Mit-
gliedern, und zwar aus 

a) 7 Mitgliedern des Deutschen Bundes-
tages 

b) 7 von der Länderseite zu benennenden 
Persönlichkeiten 

c) 5 Sachverständigen." 

Bereits in der 5. Wahlperiode waren durch die 
Große Anfrage von 42 Abgeordneten der CDU vom 
27. Juni 1968 [Drucksache V/3099 (neu)] über die 
Weiterentwicklung des föderativen Systems und die 
Antwort des Bundesministers des Innern vom 
30. März 1969 (Drucksache V/4002) Grundsätze und 
Einzelprobleme der bundesstaatlichen Ordnung er-
neut zur parlamentarischen Diskussion gestellt wor-
den. Die Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
enthielt die Ankündigung, daß ein Gremium von 
Politikern aus Bund, Ländern und Gemeinden, von 
Verwaltungsbeamten und Wissenschaftlern zu schaf-
fen sei, das „Vorschläge zur Fortentwicklung der 
bundesstaatlichen Struktur ausarbeiten" solle. In 
der Wissenschaft und Publizistik der letzten Jahre 
wurde mehrfach die Forderung nach einer verfas-
sungsrechtlichen Bestandsaufnahme und einer An-
passung des Grundgesetzes an die gewandelten 
Verhältnisse erhoben. 

Mit der Einsetzung einer Enquete-Kommission für 
Fragen der Verfassungsreform hat sich der Bun-
destag eines neuen Instruments parlamentarischer 
Entscheidungsvorbereitung bedient, dessen Rechts-
grundlage durch die Kleine Parlamentsreform vom 
Juni 1969 in die Geschäftsordnung eingeführt wor-
den war [§ 74 a Geschäftsordnung Bundestag (GO-
BT)]. Hiernach kann der Bundestag zur Vorberei-
tung von Entscheidungen über umfangreiche und 
bedeutsame Sachkomplexe eine Enquete-Kommis-
sion einsetzen, deren Mitglieder im Einvernehmen 
der Fraktionen benannt und vom Präsidenten beru-
fen werden. Durch diese gemischten Gremien von 
Mitgliedern des Bundestages sowie Vertretern der 
Wissenschaft und Praxis sollen die Informations- 
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aufbereitung verbessert, die Erkenntnisse in der 
Gesellschaft für die politischen Entscheidungen nutz-
bar gemacht und auf diese Weise die Stellung des 
Parlaments gegenüber der Regierung verstärkt 
werden, die sich ohnehin in weitem Umfang der 
Zuarbeit von Kommissionen, Beiräten, Beratungs-
stäben und .Ausschüssen bedient. 

Von den Fraktionen wurden folgende Mitglieder 
des Deutschen Bundestages für die Enquete-Kom

-

mission für Fragen der Verfassungsreform benannt: 

CDU/CSU-Fraktion 

Benda 

Frau Dr. Kuchtner 

Dr. Lenz (Bergstraße) 

SPD-Fraktion 

Dr. Arndt 

Hirsch 

Prof. Dr. Schäfer (Tübingen) 

FDP-Fraktion 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus 

Ferner benannten die Fraktionen als Sachverstän-
dige: 

Prof. Dr. Böckenförde 

Prof. Dr. Carstens 

Prof. Dr. Kewenig 

Prof. Dr. Partsch 

Prof. Dr. Stern 

Die Regierungschefs der Länder benannten fol-
gende Persönlichkeiten: 

Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Barbarino 
(Bayern)  

Staatssekretär a. D. Groß (Niedersachsen) 

Präsident des Staatsgerichtshofs Dr. Hailer 
(Baden-Württemberg) 

Senator Dr. Heinsen (Hamburg) 

Staatssekretär Hilf (Rheinland-Pfalz) 

Ministerpräsident Dr. Lemke 
(Schleswig-Holstein) 

Staatssekretär a. D. Dr. Rietdorf 
(Nordrhein-Westfalen) . 

Der Präsident des Bundestages berief die benann-
ten Damen und Herren zu Mitgliedern der Enquete-
Kommission für Fragen der Verfassungsreform und 
konstituierte diese Kommission am 11. März 1971. 
Nach Vereinbarungen im Ältestenrat bestimmte die 
Kommission Abgeordneten Prof. Dr. Schäfer (Tübin-
gen) zu ihrem Vorsitzenden, Abgeordneten Dr. Lenz 
(Bergstraße) zu ihrem ersten und Ministerpräsident 
Dr. Lemke (ab 24. Mai 1971 Landtagspräsident) zu 
ihrem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Im 
Laufe des Jahres 1971 schieden aus der Kommis-
sion aus: 

Abg. Benda durch seine Wahl zum Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts 

Abg. Hirsch durch seine Wahl zum Richter 
beim Bundesverfassungsgericht 

Staatssekretär a. D. Groß durch seine Wahl 
zum Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

Staatssekretär Hilf auf Grund anderweitiger 
Verpflichtungen 

Für sie wurden in die Kommission berufen: 

Abg. Dr. Dichgans (CDU) für Abg. Benda 

Abg. Dr. Geßner (SPD) für Abg. Hirsch 

Staatssekretär Hermans (Rheinland-Pfalz) für 
Staatssekretär Hilf 

Ministerialdirigent a. D. Dr. Jaeger (Nieder-
sachsen) für Staatssekretär a. D. Groß. 

Nach Erarbeitung eines Aufgaben- und Themen-
kataloges, bei der Vertreter des Bundeskanzler-
amtes sowie der Bundesministerien des Innern und 
der Justiz mitwirkten, beschloß die Kommission am 
18. Juni 1971 die Bildung zweier Unterkommis-
sionen, die sich vor allem mit der bundesstaatlichen 
Ordnung und dem Verhältnis von Parlament und 
Regierung zu befassen hatten. Jedem Mitglied 
wurde das Recht zugestanden, auch an den Sitzun-
gen der anderen Unterkommission beratend teil-
zunehmen. Die Unterkommissionen setzten sich 
nach Berücksichtigung der personellen Veränderun-
gen seit Anfang 1972 wie folgt zusammen: 

Unterkommission I „Bund und Länder" 

Vorsitzender: Prof. Dr. Partsch 

Abg. Frau Dr. Diemer-Nicolaus 

Abg. Frau Dr. Kuchtner 

Abg. Dr. Dichgans 

Abg. Prof. Dr. Schäfer 

Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Barbarino 

Präsident des Staatsgerichtshofes Dr. Hailer 

Senator Dr. Heinsen 

Ministerialdirigent a. D. Dr. Jaeger 

Prof. Dr. Stern 

Unterkommission II „Parlament und Regierung" 

Vorsitzender: Abg. Dr. Lenz (Bergstraße) 

Abg. Dr. Arndt 

Abg. Dr. Geßner 

Staatssekretär Hermans 

Landtagspräsident Dr. Lemke 

Staatssekretär a. D. Dr. Rietdorf 

Prof. Dr. Böckenförde 

Prof. Dr. Carstens 

Prof. Dr. Kewenig 
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Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Kommission 
ist § 74 a GO-BT. Für das Verfahren im einzelnen 
fanden die Vorschriften der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestages entsprechende Anwendung. 
Die Kommission ging davon aus, daß ihr die Anhö-
rungsmöglichkeiten des Artikels 43 Abs. 1 GG zur 
Verfügung standen, obwohl sie sich nicht als Aus-
schuß im Sinne der Geschäftsordnung des Bundes-
tages verstand. Die Kommission war auch nicht 
in das förmliche Gesetzgebungsverfahren einge-
schaltet, sondern widmete sich ihrem Auftrag unab-
hängig von den Entscheidungen der Gesetzesini-
tiatoren. 

Die Kommission bat zunächst die Bundesregierung, 
den Bundesrat, die Ministerpräsidenten der Länder, 
die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände sowie die Interparlamentarische Arbeits-
gemeinschaft, ihr die Überlegungen und Vorstel-
lungen zu Fragen der Verfassungsreform mitzutei-
len. Sie hörte den Vizepräsidenten des Deutschen 
Bundestages Dr. Jaeger, Bundesminister Prof. Dr. 
Ehmke, Bundesminister Genscher, Richter beim Bun-
desverfassungsgericht Hirsch sowie Sachverständige 
aus dem Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes, 
des Auswärtigen Amtes, der Bundesministerien des 
Innern sowie der Verteidigung. Zu verschiedenen 
Sachkomplexen bat sie die Bundesregierung sowie 
einige Bundesminister und das Bundesverfassungs-
gericht um Stellungnahme. Die Überlegungen der 
Länderkommission Verfassungsreform sind durch 

deren Mitglieder, soweit sie gleichzeitig als Ver-
treter der Bundesländer der Enquete-Kommission 
angehörten, vorgetragen worden. Die Kommission 
hat keine Gutachtenaufträge nach außen vergeben, 
sondern für die jeweiligen Beratungsgegenstände 
Berichterstatter benannt. Um der Bundesregierung, 
dem Bundesrat, den Ländern und dem Bundesver-
fassungsgericht Gelegenheit zu geben, die Arbeit 
der Kommission zu verfolgen, beschloß diese, be-
obachtende ständige Vertreter zu allen Sitzungen 
zuzulassen. 

Die Kommission hielt in der Zeit vom 11. März 1971 
bis 15. September 1972 11 Vollsitzungen sowie 
jeweils 8 Sitzungen der Unterkommissionen ab. 
Zur Ausarbeitung und Formulierung von Teilergeb-
nissen führte sie Klausurtagungen durch vom 16. bis 
18. Februar 1972 in Gras-Ellenbach (Odenwald) und 
vom 13. bis 15. September 1972 in Bergneustadt bei 
Olpe. 

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages stellte 
der Kommission ein Sekretariat zur Verfügung, in 
dem unter Leitung von Ministerialrat Dr. Busch, 
Oberregierungsrat Dr. Hienstorfer, Oberregiefungs-
rat Dr. Sandtner, Regierungsrat z. A. Zeh, Regie-
rungsamtmann Meixner und die Verwaltungsange-
stellten Frau Menz und Frau Gantzel mitarbeiten. 

Infolge der Auflösung des 6. Deutschen Bundestages 
legt die Kommission einen Zwischenbericht über 
ihre Beratungen und Beschlußfassungen vor. 
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1 Aufgabenstellung und Ergebnis 

1.1 Die Fragestellung 

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Fragen einer 
Parlamentsreform hat sich die Kommission mit den 
Untersuchungsrechten des Parlaments befaßt. Parla-
mentarische Untersuchungen werden — abgesehen 
von den an anderer Stelle behandelten Fragen des 

 Petitionswesens und 'der Kontrolle der Nachrichten-
dienste — vor allem in der hergebrachten Insti-
tution des Untersuchungsausschusses (Artikel 44 GG) 
und in der noch jungen Institution der Enquete-
Kommission (§ 74 a GO-BT) vorgenommen. Die Kom-
mission hatte Stellung und Befugnisse dieser beiden 
parlamentarischen Gremien zu untersuchen und vor 
allem zu prüfen, inwieweit eventuell erforderliche 
Funktionsverbesserungen dieser Institutionen Än-
derungen des Grundgesetzes erforderlich machen 
würden. Die Kommission ging dabei so vor, daß 
zunächst die geeignetste Konstruktion dieser Unter-
suchungsgremien und sodann die sich daraus er-
gebenden verfassungsrechtlichen Folgerungen er-
örtert wurden. 

1.2 Die Empfehlungen der Kommission 

Die Kommission spricht sich für die folgende Ge-
staltung der Untersuchungsgremien des Bundestages 
aus, wobei einige Veränderungen gegenüber dem 
bestehenden Zustand empfohlen werden: 

1.2.1 Stellung und Verfahren 
der Untersuchungsausschüsse 

— Für den Untersuchungsausschuß ist eine neue, 
eigene Verfahrensordnung zu schaffen; die sinn-
gemäße Anwendung der Strafprozeßordnung 
(Artikel 44 Abs. 2 GG) soll entfallen. 

— Über die Vorlage von Akten und die Genehmi-
gung zur Aussage für Bedienstete gegenüber 
dem Untersuchungsausschuß entscheidet der zu-
ständige Minister; bei einem Konflikt zwischen 
Minister und Ausschuß über die Berechtigung 
zur Verweigerung von Akteneinsicht und Aus-
sagegenehmigung entscheidet das Kabinett. Eine 
weitere Schlichtungsinstanz für diesen Konflikt 
zwischen Parlament und Regierung ist nach der 
Meinung der meisten Kommissionsmitglieder 
weder zweckmäßig noch erforderlich. Hierfür 
wurde das Bundesverfassungsgericht, ein be-
sonderer Ausschuß für Angelegenheiten der 
Nachrichtendienste und ein gemischtes Gremium 
aus Vertretern von Parlament und Regierung 
in Betracht gezogen. Zwei Mitglieder sprachen 
sich für den Ausschuß für Angelegenhei-
ten der Nachrichtendienste als Schiedsinstanz 
aus. Die Kriterien für eine Verweigerung von 
Akteneinsicht und Aussagegenehmigung seitens 
der  Regierung sind über ,die Grundsätze der 
Rechts- und Amtshilfe hinaus genauer und kon-
kreter zu formulieren. 

— Das Zutrittsrecht von Bundesregierung und Bun-
desrat soll eingeschränkt werden können. Dies 
soll jedoch nicht im Grundgesetz selbst, sondern 
in einem einfachen Gesetz geschehen. 

— Das Minderheitenrecht im Untersuchungsaus-
schuß ist zu verstärken: Im Rahmen des Unter-
suchungsauftrages liegende Beweisanträge eines 
Viertels der Ausschußmitglieder sollen immer 
zur Beweiserhebung führen, ohne daß die Aus-
schußmehrheit den Beweisantrag ablehnen 
könnte. Die Grenze dieser Pflicht wird durch 
den Untersuchungsauftrag bestimmt. 

— Der Untersuchungsausschuß ist ausschließlich mit 
Abgeordneten, nicht auch teilweise mit Bundes-
richtern, zu besetzen. Den Vorsitz im Unter-
suchungsausschuß soll jeder Abgeordnete über-
nehmen können; die Befähigung zum Richteramt 
soll dafür nicht Voraussetzung sein. 

— Im Verfahren des Untersuchungsausschusses fin-
det eine Unterscheidung von Zeugen und Be-
troffenen nicht statt. Ein persönliches Zeugnis-
verweigerungsrecht für alle Auskunftspersonen 
mit einzelnen konkreten Verweigerungsgründen 
soll begründet werden. 

— Eine Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage ist 
einschließlich entsprechender Sanktionsmöglich-
keiten zu statuieren. Von einer Vereidigung im 
Untersuchungsausschuß ist abzusehen. Wird die 
Vereidigung dennoch beibehalten, so soll sie 
nach Auffassung der Kommissionsmehrheit nur 
außerhalb der Ausschußverhandlung durch einen 
Richter auf die schriftliche Aussage des zu Ver-
eidigenden vorgenommen werden. 

— In Artikel 44 Abs. 1 GG ist die Pflicht der Unter-
suchungsausschüsse zur Erhebung der  erforder-
lichen Beweise ausdrücklich 'zu verankern. 

— Für diese Gestaltung des Untersuchungsausschus-
ses sind Grundgesetzänderungen in folgender 
Hinsicht erforderlich: Für die Aufnahme genauer 
Kriterien für die Zulässigkeit der  Verweigerung 
von Aktenvorlage und Aussagegenehmigung ist 
Artikel 44 Abs. 3 GG, für die Einrichtung einer 
'besonderen Verfahrensordnung für Untersu-
chungsausschüsse ist Artikel 44 Abs. 2 GG und 
für die Beschränkungsmöglichkeit des Zutritts-
rechts von Bundesregierung und Bundesrat zum 
Untersuchungsausschuß ist Artikel 43 Abs. 2 GG 
zu ändern. 

1.2.2 Stellung und Befugnisse 
der Enquete-Kommissionen 

— Zur Vorbereitung von umfangreichen und bedeut-
samen Gesetzen oder Planungen staatlicher Auf-
gaben kann der Bundestag Enquete-Kommissio-
nen einsetzen. 

— Die Befugnisse der Enquete-Kommissionen ge-
genüber Bundes- oder Landesbehörden umfassen 
alle dafür erforderlichen Auskunftsrechte im 
Rahmen der bisherigen Staatspraxis; dazu ge- 



Drucksache VI/3829 
	

Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

hören insbesondere der Anspruch auf Vorlage 
und Auslieferung von Akten, Urkunden und 
Unterlagen, der Anspruch auf schriftliche und 
mündliche Auskünfte und auf die Veranstaltung 
von Anhörungen sowie der Anspruch auf Durch-
setzung dieser Befugnisse durch Sanktionsdro-
hungen. 

— Soweit dies zur Erreichung des Untersuchungs-
zwecks erforderlich ist, sind die Enquete-Kommis-
sionen auch gegenüber natürlichen und juristi-
schen Personen und Personengesellschaften mit 
den einzelnen Befugnissen auszustatten; darin ist 
auch ein beschränkter Zugriff auf die dem 
Steuer-, Bank- oder Geschäftsgeheimnis unter-
liegenden Informationen enthalten, wobei die 
Verwertung solcher Informationen nur zur Her-
stellung genereller Datenübersichten, nicht da-
gegen für Maßnahmen im Einzelfall zulässig ist. 

— Zur Begründung dieser Befugnisse ist eine ent-
sprechende Anwendung von Artikel 44 GG nicht 
ausreichend; wegen der begrifflichen und insti-
tutionellen Abschichtung der Enquete-Kommis-
sionen vom Untersuchungsausschuß ist vielmehr 
eine besondere Begründung der Befugnisse vor-
zunehmen. Die in Artikel 43 Abs. 1 GG veran-
kerten Auskunftsrechte des Bundestages sind 
nur gegenüber der Bundesregierung als ausrei-
chend für den Auftrag der Enquete-Kommis-
sionen anzusehen. 

Stellung und Aufgaben der Enquete-Kommissio-
nen sind in einem besonderen Artikel des 
Grundgesetzes zu verankern. Die gesetzliche Ein-
zelregelung von Verfahren und Befugnissen soll 
durch ein generelles Gesetz einheitlich für alle 
Enquete-Kommissionen, die Einzelregelung der 
Befugnisse für jede einzusetzende Enquete-Kom-
mission im jeweiligen Einsetzungbeschluß er-
folgen. Ein Mantelgesetz, in dem neben Verfah-
ren und Befugnissen der Enquete-Kommissionen 
auch diejenigen anderer parlamentarischer Aus-
schüsse geregelt würden, ist nicht vorzusehen. 

1.3 Grundfragen und Einzelprobleme 
des parlamentarischen Untersuchungsrechts 

Die Enquete-Kommission ging davon aus, daß im 
Rahmen der Parlamentsreform auch den Unter-
suchungsmöglichkeiten des Bundestages erhebliche 
Bedeutung zukommt. Die Leistungsfähigkeit des 
Parlaments hängt unter den heute gegebenen Bedin-
gungen entscheidend von seinem Informationsstand 
ab. Gegenüber der von ihm durch die Kanzlerwahl 
eingesetzten Regierung hat der Bundestag vor 
allem 'zwei wesentliche Aufgaben: die Kontrolle der 
Regierungstätigkeit und die Gesetzgebung unter 
Einschluß einer öffentlichen Willensbildung über die 
grundsätzlichen politischen Fragen. Diesen beiden 
Aufgaben entsprechen als wichtige Hilfsmittel des 
Parlaments  die  Institutionen des Untersuchungsaus-
schusses und die der Enquete-Kommission. Aus der 
verschiedenen Aufgabenstellung ergeben sich auch 
die Unterschiede zwischen diesen beiden Unter-
suchungsgremien. 

2 Stellung, Aufgaben und Verfahren 
der Untersuchungsausschüsse 

Die Institution des Untersuchungsausschusses nach 
Artikel 44 G hat im Regierungssystem der Bundes-
republik Deutschland — aber nicht nur hier — eine 
Tradition als Organ zur Untersuchung von Miß-
ständen im Bereich des Bundestages selbst und der 
Bundesverwaltung einschließlich des Bereichs der 
Regierung. Er pflegt ad hoc eingesetzt zu werden, 
wenn Behörden oder Einzelpersonen in den Verdacht 
nachlässiger, unredlicher oder sonst unzulässiger 
Wahrnehmung der  ihnen übertragenen Aufgaben 
und Befugnisse geraten. Solche „Skandal-Enqueten" 
haben das Bild des Untersuchungsausschusses, auch 
in der Öffentlichkeit, geprägt, wiewohl die Möglich-
keiten des Artikels 44 GG auch einen wesentlich 
breiteren Einsatzbereich für diese Institution zu-
ließen. Der Untersuchungsausschuß wurde insbeson-
dere auch zu einem Instrument der politischen' Aus-
einandersetzung zwischen Parlamentsmehrheit und 
Opposition; es hat sich verschiedentlich gezeigt, daß 
das Interesse der Parlamentsmehrheit an einer Un-
tersuchung von zweifelhaften Vorgängen innerhalb 
der von ihr getragenen Regierung oder in den Rei-
hen ihrer eigenen Abgeordneten geringer ist als das 
der Opposition. 

2.1 Das Grundverständnis des parlamentarischen 
Untersuchungsrechts 

Die Kommission hatte deshalb zunächst zu klären, 
welches Grundverständnis diesem Instrument der 
Mißstandskontrolle angemessen ist. Von der grund-
sätzlichen Funktionsbestimmung des Untersuchungs-
ausschusses im parlamentarischen System hängen 
wesentliche Einzelfragen bezüglich Zusammenset-
zung, Verfahren und Befugnissen dieses Gremiums 
ab. Entscheidend für die Einschätzung der Stellung 
des Untersuchungsausschusses ist die Frage, ob er 
eine Art parlamentarischer Jurisdiktion, ein „Ehren-
gericht" des Regierungssystems, darstellt, oder ob 
er vielmehr ein Instrument im politischen Kampf 
zwischen Mehrheit und Minderheit ist. Je stärker 
man den Gerichtscharakter eines Untersuchungsaus-
schusses betont, desto leichter ist es möglich, etwa 
seine Verfahrensordnung an der für die Gerichte zu 
orientieren und, wie Artikel 44 Abs. 2 GG es tut, 
die Vorschriften über den Strafprozeß sinngemäß 
anzuwenden; je mehr man dagegen dieses Gremium 
dem Bereich 'der parlamentarischen Auseinander-
setzung zuordnet und in ihm einen zusätzlichen Aus-
tragungsort für die unterschiedlichen politischen 
Positionen von Parlamentsmehrheit und Opposition 
erblickt, desto wichtiger werden Fragen etwa der 
Ausschußbesetzung oder der Minderheitenrechte, 
während die Verfahrensordnung weniger gerichts-
förmig ausgestaltet zu werden braucht. 

Die Kommission neigt in ihrer Mehrheit dazu, das 
Schwergewicht in der Funktion des Untersuchungs-
ausschusses auf den Aspekt der politischen Ausein-
andersetzung zu legen. Darunter soll nicht die not-
wendige Sachaufklärung von Mißständen leiden; 
diese läßt sich aber ebensogut oder besser durch ein 
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Verfahren sicherstellen, das den sonstigen parla-
mentarischen Praktiken angenähert ist und auf Ana-
logien zur Strafprozeßordnung dort verzichtet, wo 
sie überflüssig oder dem Sinn des Untersuchungs-
ausschusses sogar abträglich sind. Aus dieser Grund-
entscheidung ergeben sich bereits einige Lösungen 
der im folgenden aufgeführten Einzelprobleme. 

2.2 Die Besetzung des Untersuchungsausschusses 

Hier ist der Gedanke aufgetaucht, daß das Verfahren 
des Untersuchungsausschusses objektiviert und ins-
besondere ,der Minderheit im Ausschuß — die der 
Minderheit im Plenum des Parlaments entspricht — 
eine bessere Chance eingeräumt werden könnte, 
wenn der Ausschuß nicht nur aus Parlamentariern, 
sondern auch mit Richtern etwa der obersten Bun-
desgerichte besetzt würde. Diese Konstruktion 
würde so aussehen, daß neben den Abgeordneten 
etwa drei Richter in den Untersuchungsausschuß be-
rufen würden, die an kein Parteiinteresse gebunden 
wären und deshalb von der einen oder anderen 
Seite überzeugt und hinzugewonnen werden könn-
ten; dadurch wäre die Möglichkeit gegeben, daß die 
Minderheit im Ausschuß zur Mehrheit werden 
könnte, sofern es ihr gelingt, die Richter von ihrer 
Auffassung zu überzeugen. Damit wäre nicht nur ein 
besonders starker Minderheitenschutz gewährleistet 
— was durchaus wünschenswert sein kann unter 
dem Gesichtspunkt, daß die Parlaments- und damit 
Ausschußmehrheit in der Regel ein weniger ausge-
prägtes Interesse als die Opposition an der Auf-
klärung von Mißständen etwa innerhalb der Re-
gierung hat —, sondern es würde auch ein Zwang 
zur rationalen und sachlichen Argumentation in den 
Ausschußberatungen ausgeübt. Die Kommission ist 
jedoch der Auffassung, daß in einem Untersuchungs-
ausschuß immer politische Interessen zur Geltung 
kommen und auch ausgetragen werden sollen, zu 
deren Beurteilung und Einschätzung die nicht parla-
mentserfahrenen Richter weniger imstande wären; 
gerade weil  es dem Ausschuß nicht nur um die Sach-
aufklärung, sondern vor allem um die politischen 
Folgen seiner Arbeit und seiner Ergebnisse geht, 
sollte er ausschließlich Sache des Parlaments bleiben. 

2.2.1 Besondere Qualifikation für den Vorsitz? 

Ferner wurde in diesem Zusammenhang die Frage 
geprüft, ob für den Vorsitz im Untersuchungsaus-
schuß die Befähigung zum Richteramt von dem be-
treffenden Abgeordneten zu verlangen sei. Eine 
solche Qualifikation des Vorsitzenden könnte ge-
eignet sein, den Ausschuß ohne Unsicherheit in Ver-
fahrensfragen und unter Beachtung aller rechtsstaat-
lichen Grundsätze zu führen. Jedoch ist die Befähi-
gung zum Richteramt nicht der einzig denkbare 
Nachweis für jene Qualifikation; vor allem würde 
aber durch die Schaffung einer solchen Vorausset-
zung der Kreis der für einen Ausschußvorsitz in Be-
tracht kommenden Abgeordneten eingeengt und zu-
dem eine Ungleichbehandlung der Abgeordneten in 
dieser Frage eintreten. Das wäre allenfalls zu recht-
fertigen, wenn es sich um ein sehr gerichtsähnliches 
Verfahren handeln würde; die Kommission neigt 
aber der Auffassung zu, daß das Verfahren des Un

-

tersuchungsausschusses ein Verfahren eigener Art 
ist und sich vom Gerichtsverfahren in vielen Punk-
ten unterscheiden sollte, so daß eine Befähigung zum 
Richteramt für den Ausschußvorsitzenden nicht ge-
fordert werden kann. 

2.3 Das Verfahren des Untersuchungsausschusses 

Durch die Anknüpfung an die Strafprozeßordnung 
sind im Verfahren des Untersuchungsausschusses 
eine Reihe von Problemen aufgetreten. Artikel 44 
Abs. 2 GG bestimmt die sinngemäße Anwendung 
der StPO für die Beweiserhebung des Ausschusses. 
Gerade in diesem Bereich paßt jedoch der Rückgriff 
auf strafprozessuale Bestimmungen häufig nicht. 
Oft sind es gerade die durch § 96 StPO richterlicher 
Aufklärung entzogenen Unterlagen, die der Aus-
schuß für eine erfolgreiche Tätigkeit benötigt. Ferner 
genießt im Strafverfahren ein zu vereidigender 
Zeuge besonderen Schutz durch ein Zeugnisver-
weigerungsrecht für bestimmte Fälle: Ein Zeugnis-
verweigerungsrecht dieses Umfangs ist jedoch für 
das Verfahren des Untersuchungsausschusses zu 
weit; beispielsweise könnte der Vorwurf der 
schlechten Amtsführung generell „zur Unehre ge-
reichen", was im Strafverfahren bereits ein Zeugnis-
verweigerungsrecht begründen würde. Für das Ver-
fahren vor dem Untersuchungsausschuß kann ge-
rade dies dagegen 'kein Grund zur Zeugnisverweige-
rung sein; es muß also enger gefaßt werden als in 
der StPO. 

2.3.1 Vereidigung durch den Untersuchungsausschuß? 

Ein weiteres Problem stellt die Vereidigung von 
Zeugen und Betroffenen dar.  Der  Eid hat ebenfalls 
wegen der analogen Anwendung der StPO Eingang 
in das Verfahren des Untersuchungsausschusses ge-
funden. Wenn auch die objektive Wahrheitsfindung 
eine der Aufgaben des Ausschusses ist, so ist doch 
zu beachten, daß der Betroffene im Untersuchungs-
ausschuß eine völlig andere Stellung hat als der 
Zeuge im Gerichtsverfahren; einmal ist die Möglich-
keit der Aussageverweigerung im Untersuchungs-
ausschußverfahren enger zu fassen, zum anderen 
besitzt der Ausschuß nicht die Unbefangenheit des 
Gerichts, sondern ist immer als „befangen" im Sinne 
der parteipolitischen Interessenbindung anzusehen, 
und schließlich fehlt es auch an der grundlegenden 
Legitimation für die mit besonders schweren Sank-
tionen gekoppelte Eidesleistung vor dem Ausschuß, 
weil hier nicht, wie bei den Gerichten, das Schutzgut 
einer funktionierenden Rechtspflege im Hintergrund 
steht. Aus dem Interesse an einer möglichst zutref-
fenden Aufklärung des Sachverhalts allein ist die 
heute auch im Justizbereich umstrittene Eidesab-
nahme nicht zu rechtfertigen. 

2.3.2 Wegfall oder Neugestaltung der Vereidigung 

Die Kommission spricht sich deshalb in ihrer Mehr-
heit dafür aus, die Vereidigung durch den Unter-
suchungsausschuß ganz zu beseitigen. Sollte sie 
nicht abgeschafft werden, so empfiehlt die Kommis-
sion ein besonderes Verfahren für die Eidesab-
nahme, um zu gewährleisten, daß der Betroffene 
nicht in der besonderen Atmosphäre der Ausschuß- 
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verhandlung mit ihrer Turbulenz und ihren viel-
fältigen politischen Spannungen zur Eidesleistung 
gezwungen wird. Der Eid soll vielmehr außerhalb 
der Sitzung nachträglich auf die schriftliche Aussage 
des zu Vereidigenden von einem Richter abgenom-
men werden. Hierzu wurde in der Kommission aller-
dings die Mindermeinung vertreten, daß die Ver-
eidigung keinesfalls durch einen Richter, sondern 
nur durch den Ausschußvorsitzenden vorgenommen 
werden solle. Die Kommission geht ferner davon 
aus, daß bei Wegfall der Vereidigung ein gewisser 
Druck zur Erlangung wahrrheitsgemäßer Aussagen 
noch erforderlich bleibt; deshalb soll in eine Ver-
fahrensordnung für den Untersuchungsausschuß 
eine Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage ein-
schließlich entsprechender Sanktionsmöglichkeiten 
aufgenommen werden. Dementsprechend soll auch 
ein persönliches Zeugnisverweigerungsrecht vorge-
sehen werden; damit ist nicht der Fall der beamten-
rechtlichen Aussagegenehmigung berührt, sondern 
nur der  persönliche Schutz der Auskunftspersonen. 

2.3.3 Unterschied zwischen Zeugen und Betroffenen? 

Eine Unterscheidung von Zeugen und Betroffenen 
soll nicht eingeführt werden, weil diese Unterschei-
dung in der Praxis des Untersuchungsausschusses 
häufig nur schwer zu treffen ist; zum Beispiel kommt 
ein Beamter sowohl als Zeuge wie auch als Betrof-
fener in Betracht, wenn er bei einer beanstandeten 
Entscheidung mitgewirkt hat. Ähnlich verhält es sich 
bei einem Minister, der zwar als Zeuge aussagen 
kann, sich jedoch auf Grund seiner parlamentari-
schen Verantwortlichkeit in der Regel als Betroffe-
ner fühlen muß, wenn Vorgänge aus seinem Ge-
schäftsbereich verhandelt werden. Eine Minderheit 
in der Kommission machte hierzu geltend, daß sich 
eine Unterscheidung von Zeugen und Betroffenen in 
der Praxis der Untersuchungsausschüsse der Land-
tage als durchaus zweckmäßig erwiesen habe und 
auch für die Untersuchungsausschüsse des Bundes-
tages vorgesehen werden sollte. 

Diese Reformüberlegungen der Kommission sollen 
in ein neues Verfahrensgesetz für den Untersu-
chungsausschuß eingehen, das die Anknüpfung an 
die Strafprozeßordnung abzulösen hat. 

2.4 Minderheitenrechte im Untersuchungsausschuß 

Nach Artikel 44 Abs. 1 GG kann eine Minderheit 
von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses er-
zwingen. Der eingesetzte Ausschuß spiegelt jedoch 
die Mehrheitsverhältnisse des Plenums wider. Es 
wäre ein Widerspruch zur Einsetzungspflicht des 
Parlaments, wenn im Verfahren des Ausschusses 
die Minderheit keinerlei Möglichkeiten hätte, ihre 
mit dem Einsetzungsantrag verfolgten Absichten 
auch zum Tragen zu bringen; das betrifft insbeson-
dere die Frage der Beweisanträge, mit denen die 
Minderheit im Ausschuß versuchen muß, die ihr ge-
eigneten Auskunftspersonen und Unterlagen in die 
Beratungen einzuführen. Die Kommission hält es 
deshalb für folgerichtig, daß die  Mehrheit im Aus-
schuß Beweisanträge der Minderheit nicht nach Be-
lieben durch Mehrheitsbeschluß zurückweisen kann, 

sondern ihnen nachkommen, die betreffenden Be-
weisbeschlüsse erlassen und die Beweise erheben 
muß. Wenn es auch zur Logik 'des parlamentarischen 
Regierungssystems gehört, daß die gewählte Mehr-
heit sich auch in den Gliederungen des Parlaments 
durchsetzt, so müssen doch im Bereich der Sachauf-
klärung ausreichende Befugnisse der Minderheit 
vorhanden sein.  Das  Recht der Ausschußminderheit, 
die Beweiserhebung des Ausschusses maßgeblich 
mitbestimmen zu können, findet seine Grenze aller-
dings im Untersuchungsauftrag; wird dieser Rahmen 
offensichtlich verlassen, so braucht der Ausschuß 
die beantragte Beweiserhebung nicht durchzuführen. 
Damit ist gewährleistet, daß die Tätigkeit eines 
Untersuchungsausschusses nicht auf immer neue, 
zusätzliche Gebiete ausgedehnt werden kann; auf 
der anderen Seite ist sichergestellt, daß die Aus-
schußminderheit, die ja auch in der Beratung des 
Untersuchungsausschusses Minderheit bleibt, in der 
Phase der Sachermittlung den erforderlichen Einfluß 
hat. 

Um jede Möglichkeit der Parlamentsmehrheit aus-
zuschließen, den Zweck der Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses zu unterlaufen, empfiehlt die 
Kommission darüber hinaus, in Artikel 44 Abs. 1 GG 
die Pflicht der Untersuchungsausschüsse zur Erhe-
bung der erforderlichen Beweise ausdrücklich zu 
verankern. Damit ist sichergestellt, daß ein nach 
Artikel 44 Abs.  1 GG von der Parlamentsminderheit 
erzwungener Untersuchungsausschuß seine Arbeit 
auch aufnimmt und nicht etwa untätig bleibt. 

2.5 Das Verhältnis zur Bundesregierung 

2.5.1 Anwesenheitsrecht von Bundesregierung 
und Bundesrat 

Nach Artikel 43 Abs. 2 GG hat die Bundesregierung 
— ebenso der Bundesrat — auch zu allen Sitzungen 
von Untersuchungsausschüssen Zutritt. Daraus kann 
sich ein Problem ergeben, falls sich die Ermittlungen 
des Ausschusses gerade auf den Bereich der Bundes-
regierung beziehen; eine Anwesenheit von Vertre-
tern der Bundesregierung kann sich hemmend auf 
die Arbeit des Ausschusses auswirken', insbesondere 
auch ihre Transparenz beeinträchtigen, wenn die un-
erwünschte Anwesenheit von Regierungsvertretern 
dann dazu führt, daß bestimmte Fragen außerhalb 
der öffentlichen Sitzungen im Wege informeller Be-
sprechungen behandelt werden. Andererseits betref-
fen die Aufträge von Untersuchungsausschüssen 
nicht regelmäßig den Bereich der Bundesregierung; 
deshalb würde es zu weit gehen, ihre Anwesenheit 
generell auszuschließen. Die Kommission hält es 
deshalb lediglich für erforderlich, im Grundgesetz 
eine Einschränkungsmöglichkeit vorzusehen, von 
der nach Maßgabe eines einfachen Gesetzes insbe-
sondere für die an die Sachaufklärung anschließende 
Beratungsphase des Ausschusses im Einzelfall Ge-
brauch gemacht werden kann. 

2.5.2 Aktenvorlage und Aussagegenehmigung 

Ein weiteres Problem der Beziehungen des Unter

-

suchungsausschusses zur Bundesregierung stellt sich 
dann, wenn diese die vom Ausschuß verlangten 
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Informationen verweigert, indem sie die Aussage-
genehmigung für Bedienstete nicht erteilt oder an-
geforderte Akten und Unterlagen nicht vorlegt. Hier 
stellt sich die Frage, ob das Geheimhaltungsinter-
esse 'der Bundesregierung im Konfliktsfall der 
Nachprüfung einer weiteren Instanz unterzogen wer-
den soll. Die Berufung auf das Wohl des Bundes ist 
jedenfalls zu allgemein, als daß sie für jeden Fall 
der Verweigerung von Aktenvorlage und Aussage-
genehmigung hingenommen werden könnte. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Fälle einer 
Verweigerung von Aktenvorlage und Aussage-
genehmigung seitens der Bundesregierung — oder 
auch einer Landesregierung — äußerst selten sind; 

 immerhin können die  Aufklärungsbemühungen 
eines Untersuchungsausschusses auf diese Weise 
beeinträchtigt werden. 

2.5.3 Schiedsinstanz für den Konfliktfall? 

Als Konfliktregelungsinstanz könnte .einmal an ein 
gemischtes Gremium aus Vertretern von Bundes-
regierung und Bundestag gedacht werden. Jedoch 
erscheint es zunächst fragwürdig, ein zusätzliches 
Gremium zwischen den Beteiligten zu schaffen, in 
dem sich 'der Konflikt lediglich widerspiegeln würde; 
auch unter dem Gesichtspunkt der Verantwortungs-
vermischung erscheint eine solche Einrichtung eher 
problematisch. 

Die Kommission erörterte ferner die Möglichkeit, 
einen 'besonderen Ausschuß 'des Bundestages für 
Angelegenheiten der Nachrichtendienste einzurich-
ten und diesen unter anderem mit der Funktion der 
Konfliktregelung bei der Verweigerung von Akten-
vorlage und Aussagegenehmigung auszustatten. 
Eine Minderheit der Kommission setzte sich dafür 
ein, einen solchen Ausschuß für die Kontrolle der 
Nachrichtendienste im Grundgesetz zu verankern. 
Die Mehrheit der Kommission hat sich jedoch nicht 
entschließen können, einen solchen besonderen 
Ausschuß für die Nachrichtendienstkontrolle zu 
empfehlen. 

Schließlich käme auch das Bundesverfassungsgericht 
als Schlichtungsorgan in Betracht. Es erscheint aber 
fraglich, ob der hier betroffene Bereich der Geheim-
haltungsbedürftigkeit gewisser Informationen über-
haupt justitiabel ist; auch muß bezweifelt werden, 
ob sich das Gericht in der kurzen zu Gebote stehen-
den Zeit ausreichende Kenntnisse über das jewei-
lige Problem verschaffen könnte. Unter diesen 
Aspekten ist zu befürchten, daß das Bundesverfas-
sungsgericht mit einer solchen neuen Kompetenz 
überfordert würde. Zu berücksichtigen ist in diesem 
Zusammenhang, daß das Bundesverfassungsgericht 
schon nach geltendem Recht im Wege des Organ-
streits (Artikel 91 Abs. 1 Nr. 1 GG) in die Konflikt-
regelung eingeschaltet werden kann; ein Ausschuß 
des Parlaments ist durch die Geschäftsordnung mit 
eigenen Rechten ausgestattet und kann deshalb 
Partei im Organstreitverfahren sein. Diese Möglich-
keit dürfte jedoch in der Praxis deshalb kaum große 
Bedeutung erlangen, weil der Beschluß zur Einlei-
tung eines Organstreits von der Mehrheit des Aus-
schusses gefaßt werden müßte, die jedoch mit der 
Regierung im Grundsatz politisch übereinstimmt und 

im Zweifel wohl versuchen wird, sich auf anderem 
Wege mit ihr zu einigen. 

2.5.4 Engere Kriterien für eine Verweigerung 
von Aktenvorlage und Aussagegenehmigung 

Die Kommission ist in ihrer Mehrheit der Auffas-
sung, daß die Einführung einer zusätzlichen Instanz 
zur Regelung eines Konflikts zwischen Regierung 
und Untersuchungsausschuß über Aktenvorlage und 
Aussagegenehmigung nicht erforderlich ist. Eine 
Mindermeinung hielt allerdings die Einrichtung 
einer besonderen Konfliktregelungsinstanz für un-
umgänglich. Es soll vielmehr so vorgegangen wer-
den, daß über ein entsprechendes Ersuchen des 
Untersuchungsausschusses zunächst der zuständige 
Minister entscheidet; verweigert dieser die Bereit-
stellung der gewünschten Informationsmöglichkei-
ten, so kann der Ausschuß an  die Bundesregierung 
insgesamt appellieren, worauf das Kabinett die Ent-
scheidung ides  Ministers ersetzen kann. Die Kom-
mission sieht einen solchen Ablauf lediglich als 
Regelfall an, ohne damit in die Organisationsgewalt 
der Bundesregierung eingreifen zu wollen; das Recht 
eines Ministers, einen Fall auch sofort dem Kabinett 
vorzulegen, soll damit nicht beschnitten werden. Die 
Kommission empfiehlt ferner, die Voraussetzungen 
für die Verweigerungsmöglichkeit möglichst eng 
und konkret zu umschreiben, so daß in jedem Falle 
eine ausführliche Begründung von seiten der  Bun-
desregierung erfolgen muß. Die Formulierung dieser 
Voraussetzungen für eine Verweigerung könnte als 
neuer Satz 2 des Artikels 44 Abs. 2 GG 'zum Beispiel 
folgendermaßen lauten: „Gerichte und Verwaltungs-
behörden haben auf Verlangen Akten vorzulegen 
und ihren Bediensteten Aussagegenehmigungen zu 
erteilen, wenn nicht davon mit Bestimmtheit zu er-
wartende Nachteile für die 'auswärtigen Beziehungen 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
glaubhaft gemacht werden." 

2.6 Gesetzestechnische Realisierung 

Die Vorschläge der Kommission zur Reform des 
Untersuchungsausschußwesens bedürfen zu ihrer 
Verwirklichung einiger Verfassungsänderungen (Ar-
tikel 43 Abs. 2; 44 Abs. 1, 2 und 3 GG); im übrigen 
sind sie durch einfaches Bundesgesetz realisierbar. 

3 Stellung, Aufgaben und Befugnisse 
der Enquete-Kommissionen 

Die Enquete-Kommission hat gegenüber dem Unter-
suchungsausschuß andere Aufgaben. Die bisherige 
Regelung in § 74 a GO-BT sieht vor, daß sie „zur 
Vorbereitung von Entscheidungen über umfang-
reiche und bedeutsame Sachkomplexe" eingesetzt 
wird. Die Kommission hatte zu untersuchen, ob die 
Institution der Enquete-Kommission wegen ihrer be-
sonderen Aufgaben über die Geschäftsordnung des 
Bundestages hinaus einer präziseren gesetzlichen 
Regelung und einer Verankerung im Grundgesetz 
bedarf. Aus der 6. Legislaturperiode liegt bereits ein 
Antrag der Fraktion der SPD zum Entwurf eines 
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Gesetzes über  die  Befugnisse von Enquete-Kommis-
sionen (Drucksache VI/546) vor. 

3.1 Aufgaben und Möglichkeiten 
der Enquete-Kommissionen 

Durch die Enquete-Kommission wird eine Tätigkeit 
des Parlaments institutionalisiert, die in Zukunft 
für eine erfolgreiche Arbeit des Bundestages ebenso 
an Bedeutung gewinnen dürfte wie für seine Stel-
lung gegenüber der Regierung. Die Enquete-Kom-
mission soll die Gesetzgebungsarbeit des Bundes-
tages vorbereiten helfen, und zwar nicht nur die 
Arbeit an einem konkreten Einzelgesetz, sondern 
vor allem diejenige für ganze strukturpolitische oder 
sonstige größere Komplexe. Das Parlament soll sich 
selbst und unmittelbar Informationen insbesondere 
aus dem gesellschaftlichen Bereich verschaffen kön-
nen, die es in den Stand setzen, frühzeitig gesell-
schaftspolitsche Anforderungen erkennen und der 
parlamentarischen Arbeit zugrunde legen zu können. 
Gerade unter dem Aspekt längerfristiger Aufgaben-
planung durch die Regierung kann die Enquete-
Kommission dazu beitragen, das Parlament zu einer 
planvolleren Behandlung größerer Aufgabenbündel 
zu befähigen. Damit wird nicht nur die politische 
Entscheidung im Einzelfall verbessert, sondern auch 
die planerische Abstimmung der einzelnen Gesetz-
gebungsvorhaben durch das Parlament gefördert. 
Neben der wünschenswerten Befruchtung der parla-
mentarischen Gesetzgebungsarbeit liegt darin zu-
gleich ein Element zur Verbesserung der Kontrolle 
der Regierungstätigkeit durch das Parlament; die 
Enquete-Kommission kann also einen Beitrag zur 
Stärkung der politischen Position des Parlaments 
leisten. 

Wesentlich für diese Aufgabenstellung der Enquete-
Kommission ist die Einbringung wissenschaftlichen 
Sachverstands in ihre Untersuchungstätigkeit. Dem 
trägt die personelle Besetzung der Kommission 
Rechnung: Es sollen in der Regel neben Vertretern 
der Bundestagsfraktionen Sachverständige berufen 
werden, die sowohl 'den Stand der wissenschaft-
lichen Forschung zu einem bestimmten Bereich als 
auch besondere Kenntnisse und Erfahrungen aus 
der praktischen Befassung mit ihm für den Bundes-
tag fruchtbar machen können. Dem Parlament wird 
dadurch die Möglichkeit gegeben, sich in inten-
siverer Weise als bisher die Kenntnisse von Exper-
ten nutzbar zu machen; während die bisherigen Me-
thoden der Hearings, der Gutachtenaufträge an Wis-
senschaftler im Bereich von Hochschule und For-
schung sowie der Heranziehung der Wissenschaft-
lichen Dienste (des Bundestages selbst meist punk-
tuell an einer Einzelfrage ansetzen, behandelt die 
Enquete-Kommission umfassendere Sachkomplexe in 
ständigem Dialog von Wissenschaftlern, Praktikern 
und Parlamentariern. 

3.2 Die Befugnisse der Enquete-Kommissionen 

Um diese Möglichkeiten realisieren zu können, be

-

darf die Enquete-Kommission relativ weitreichender 
Untersuchungsbefugnisse. Dem Parlament fließen 

die Informationen und Erfahrungen aus dem Ver-
waltungsbereich nicht, wie der Regierung, automa-
tisch zu; ihm muß daher ein Zugang zu den Informa-
tionen aus dem Bereich der Verwaltungsbehörden 
verschafft werden. Ferner kann die Enquete-Kom-
mission den Status und die Entwicklung einzelner 
gesellschaftlicher Bereiche nur dann zutreffend be-
urteilen, wenn sie auch aus dem privaten Bereich 
umfassende und genaue Informationen erhält; sie 
muß also auch von Dritten Auskünfte verlangen 
können. 

Die Kommission hatte deshalb zu erörtern, welche 
Befugnisse gegenüber Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts sowie ihren Behörden einer-
seits und gegenüber natürlichen und juristischen 
Personen sowie Personengesellschaften andererseits 
der Enquete-Kommission einzuräumen sind und 
welche Grenzen solchen Befugnissen gezogen wer-
den müssen. 

3.2.1 Befugnisse im Bereich der öffentlichen Verwaltung 

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist davon 
auszugehen, daß die Enquete-Kommission grund-
sätzlich Anspruch auf Vorlage und Auslieferung 
von Akten, Urkunden und Unterlagen sowie auf 
schriftliche und mündliche Auskünfte seitens der Be-
diensteten von Behörden haben muß; ebenfalls 
sollte die Veranstaltung von Anhörungen zum Be-
ratungsgegenstand der Kommission möglich sein. 
Zu diesen grundsätzlichen Befugnissen gehört auch 
untrennbar die Möglichkeit, sie durch entsprechende 
Sanktionen durchsetzen zu können. Fraglich ist 
jedoch, ob sich dieser Auskunftsanspruch gegen 
sämtliche Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts sowie deren Behörden im gesamten 
staatlichen Raum richten und mit welcher Intensität 
er jeweils durchgesetzt werden soll. 

3.2.2 Grenzen des Auskunftsrechts 
aus dem bundesstaatlichen Aufbau 

Im öffentlichen Bereich können sich Grenzen des 
Auskunftsanspruchs einmal ergeben aus dem bun-
desstaatlichen Aufbau. Die Frage ist hier, ob die 
Enquete-Kommission auch im Länderbereich über 
die Grundsätze der Amtshilfe hinaus Auskunft und 
Aktenvorlage verlangen kann und insbesondere, ob 
sie sich damit an jede geeignete Auskunftsperson 
wenden kann oder etwa nur an die Landesregierung 
als ganze oder an die Ressortchefs. Probleme könn-
ten sich daraus ergeben, daß hier eine system-
widrige Art der Bundesaufsicht auch über länder-
eigene Angelegenheiten geschaffen würde. Ferner 
könnte durch direkte Inanspruchnahme nachgeord-
neter Behörden der Länder eine Umgehung (der 
Dienstwege mit der weiteren Folge von Konflikten 
innerhalb ,des Landes selbst bewirkt werden. Die 
Kommission sieht die Begrenzungslinien für die 
Auskunftsansprüche der Enquete-Kommission ein-
mal in ihrem Auftrag, die Gesetzgebung des Bundes 
vorzubereiten, zum anderen in der Bundestreue der 
Länder und schließlich in der bisherigen Entwicklung 
der Staatspraxis, die eine anerkannte Rechtsquelle 
für das Staatsrecht darstellt. Unter dem ersten dieser 
drei Gesichtspunkte ergibt sich damit eine Orientie-
rung an den Grundgedanken der Artikel 83 ff. GG, 
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die sich zwar nur auf die Ausführung, nicht auf die 
Vorbereitung von Bundesgesetzen beziehen, deren 
Verteilungssystem aber in den Grundgedanken auch 
für die Beziehungen der Enquete-Kommission zu 
den Ländern zu beachten ist. Unter dem zweiten 
Gesichtspunkt ergibt sich eine grundsätzliche Pflicht 
zur Kooperation für die Länder, deren Pflicht zum 
bundesfreundlichen Verhalten auch bei der Geset-
zesvorbereitung des Bundes besteht. Die bisherige 
Staatspraxis schließlich stellt sich so dar, daß auch 
schon bisher bei der Informationsbeschaffung der 
Bundestagsausschüsse, inbesondere auch bei den 
Hearings, an die Länder und an einzelne Beamte 
der Verwaltungshierarchie der Länder herangetreten 
wird, ohne daß sich Kompetenzprobleme, Zurück-
haltung der Länderbehörden und -bediensteten oder 
spätere Konflikte zwischen Landesbeamten und 
ihren Dienstherren gezeigt hätten. Auch den Bun-
desressorts wird ohne Schwierigkeiten Auskunft 
beispielsweise von den statistischen Landesämtern 
zuteil. 

Bei dieser Sachlage hält es die Kommission für not-
wendig und zulässig, der Enquete-Kommission alle 
erforderlichen Auskunftsrechte gegenüber den Lan-
desbehörden im Rahmen der bisherigen Staats-
praxis einzuräumen. 

3.2.3 Grenzen des Auskunftsrechts 
aus dem Prinzip der Gewaltenteilung 

Eine weitere Grenze für die Befugnisse der Enquete

-

Kommission könnte sich aus dem Gewaltenteilungs-
grundsatz ergeben. Es fragt sich hier, ob ein unmit-
telbarer Auskunftsanspruch der Enquete-Kommis-
sion gegenüber den betroffenen Stellen der Bundes-
regierung eine Durchbrechung der Zuständigkeits-
regelungen innerhalb der Exekutive, insbesondere 
eine Mißachtung des Vorbehalts auf eigene Erledi-
gung durch den zuständigen Ressortchef, und  gene-
rell eine Einmischung in die Aufgaben der Exekutive 
darstellt. Die Kommission ist der Auffassung, daß 
es vor allem Sache der Bundesregierung selbst ist, 
mögliche Konflikte durch Kommunikation und Ko-
operation zu verhindern, und daß es im Hinblick auf 
das tatsächliche Verhältnis von Bundestagsmehrheit 
und Bundesregierung zu schwerwiegenden Unzu-
träglichkeiten in der Praxis nicht kommen dürfte. 
Auch insoweit gibt die geltende Staatspraxis eine 
ausreichende Richtschnur für die Befugnisse der 
Enquete-Kommission. 

3.2.4 Grenzen des Auskunftsrechts 
aus Gründen des  Geheimschutzes 

Schließlich könnte das Geheimhaltungsinteresse der 
Bundesregierung wegen möglicher Gefährdung der 
Sicherheit und des öffentlichen Wohles der Bundes-
republik die Auskunftsbefugnisse der Enquete-
Kommission beschränken. Hier gilt jedoch ähnliches 
wie bei den Befugnissen des Untersuchungsausschus-
ses: Die Regierung kann schon heute nicht gezwun-
gen werden, durch Auskünfte an eine Enquete-
Kommission ein echtes Sicherheitsrisiko einzu-
gehen, und eine Enquete-Kommission wird ein aus-
reichend und konkret begründetes Geheimhaltungs-
interesse der Exekutive auch gelten lassen müssen. 

3.2.5 Auskunftsrechte lm Bereich des Privatrechts 

Die Befugnisse der Enquete-Kommission gegenüber 
Privaten können da problematisch werden und einer 
Beschränkung bedürfen, wo es um den Zugriff auf 
geheimhaltungsbedürftige Informationen aus der 
Privat- oder Intimsphäre oder um dem Berufs-, 
Bank-, Steuer- und Geschäftsgeheimnis unterliegen-
de Informationen geht. Die Kommission geht davon 
aus, daß die  Enquete-Kommission grundsätzlich auch 
Auskünfte dieser Art erhalten muß, wenn sie ihrem 
Auftrag gerecht werden will. Der Staat kann auf 
allen Gebieten durch Gesetz — etwa über die Volks-
zählung, die Auskunftspflichtverordnung und die 
Statistik für Bundeszwecke — Auskunftsbefugnisse 
begründen, die ihre Grenzen allein im Grundrechts-
katalog finden. Für den Bereich der Enquete-Kom-
mission ergeben sich somit Schutzinteressen der Be-
troffenen vor allem aus den Artikeln 1 und 2 GG im 
Sinne des Schutzes der Privatsphäre sowie der all-
gemeinen Handlungsfreiheit auch im wirtschaft-
lichen Bereich. 

3.2.6 Notwendige Beschränkungen des Auskunftsrechts 

Die Kommission ist deshalb der Auffassung, daß 
sich der Anspruch der Enquete-Kommission auf 
Aktenvorlage und Auskunft gegenüber Privaten 
auch auf Gegenstände beziehen soll, die dem 
Steuer-, Bank- oder Geschäftsgeheimnis unterliegen; 
jedoch sind solche Informationen nicht in der Form 
von Einzelerkenntnissen über bestimmte Personen 
oder Wirtschaftsbetriebe in die Beratung der 
Enquete-Kommission einzuführen, sondern nur in 
der Form von Zusammenfassungen, Statistiken und 
Übersichten. Dadurch ist auch ausgeschlossen, daß 
die so gewonnenen Informationen an Unbefugte — 
Steuerbehörden, andere staatliche Behörden, Kon-
kurrenzunternehmen im wirtschaftlichen Bereich — 
gelangen. In ein Verfahrensgesetz über die Enquete-
Kommissionen sind Strafdrohungen gegen die Mit-
glieder für mißbräuchliche Verwendung solcher Er-
kenntnisse oder Geheimnisbruch aufzunehmen. 
Schließlich sollen die Sanktionsdrohungen der Kom-
mission gegenüber den Auskunftspersonen je nach 
dem Auftrag der Enquete-Kommission — also im 
Sinne der Gewichtigkeit — 'differenziert werden. 

3.3 Begründung der Befugnisse 

Die Kommission stand vor der Frage, ob die Befug-
nisse der Enquete-Kommission aus dem für die 
Untersuchungsausschüsse geltenden Artikel 44 GG 
oder aber aus anderen, eventuell noch zu erlassen-
den Normen entnommen werden sollen. Die 
Enquete-Kommission soll im Bewußtsein der Be-
völkerung, insbesondere in dem möglicher Aus-
kunftspersonen, vom Untersuchungsausschuß deut-
lich abgehoben werden, der durch „Mißstands-
Enqueten" weitgehend besetzt ist; deshalb wäre es 
ungünstig, die Enquete-Kommission von ihren Be-
fugnissen her an Artikel 44 GG anzubinden und da-
mit die Assoziation zu Skandal- und Mißstands-
untersuchungen herbeizuführen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die Kommission der Auffassung, daß 
Stellung und Aufgaben der Enquete-Kommission in 
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einer besonderen neuen Grundgesetzbestimmung 
verankert werden müssen. Das ist insbesondere des-
halb erforderlich, weil die Enquete-Kommission zwar 
nach Artikel 43 Abs. 1 GG ausreichende Auskunfts-
ansprüche gegenüber der Bundesregierung geltend 
machen könnte, diese Bestimmung jedoch Aus-
kunftsrechte gegenüber Behörden und Privatperso-
nen nicht abdeckt. Auch unter dem Gesichtspunkt 
der erforderlichen Gewichtung des neuen Instituts 
soll deshalb ein besonderer GG-Artikel (etwa 44 a) 
in die Verfassung aufgenommen werden. 

3.4 Gesetzestechnisches Vorgehen 
bei den Verfahrensregeln 

Für die gesetzliche Begründung des Verfahrens der 
Enquete-Kommission bieten sich drei Möglichkeiten 
an: Ein besonderes Gesetz für jede konkrete 
Enquete, ein allgemeines Gesetz über das Verfahren 
von Enquete-Kommissionen oder ein Mantelgesetz, 
das einen „Allgemeinen Teil" für mehrere parla-
mentarische Ausschüsse darstellen und die Enquete-
Kommissionen mitumfassen würde. 

Für ein Mantelgesetz scheint zu sprechen, daß eine 
größere Einheitlichkeit in Formulierung und Rechts-
systematik, eine Ersparung von Doppelarbeit und ins-
gesamt ein größerer Stellenwert der parlamentari-
schen Ausschußkontolle erreicht werden könnte. 
Dem steht aber die Gefahr einer ungenügenden 
Differenzierung der verschiedenen Ausschüsse und 
einer schädlichen Gleichsetzung der Enquete-Kom-
mission mit den Untersuchungsausschüssen gegen-
über; eine Untersuchung der verschiedenen Zwecke 
und Befugnisse der einzelnen Parlamentsausschüsse 
zeigt auch, daß die zur gemeinsamen Regelung ge-
eignete Materie wenig umfangreich ist. Ein ,solches 
Mantelgesetz ist daher nicht zu empfehlen. 

Eine Minderheit der Kommission hat sich dafür 
ausgesprochen, für jede durchzuführende Enquete  

ein besonderes Gesetz zu erlassen. Dafür spricht, 
daß Verfahren und Befugnisse der jeweiligen 
Enquete-Kommission präzise ,auf den spezifischen 
Auftrag zugeschnitten werden können; das ist ins-
besondere auch im Hinblick auf die Rechte gegen-
über Privaten von erheblicher Bedeutung. Würden 
der Institution der Enquete-Kommission in einem 
generellen Gesetz so  weite Befugnisse von vorn-
herein eingeräumt, so könnte die Folge ein Miß-
trauen gegenüber der neuen Institution sein. 

Die Kommission hat sich jedoch in ihrer Mehrheit 
für ein allgemein gefaßtes generelles Gesetz für die 
Enquete-Kommissionen ausgesprochen. Den ange-
führten Bedenken wird dadurch Rechnung getragen, 
daß die Einzelregelung der Befugnisse der jewei-
ligen Enquete-Kommission im Einsetzungsbeschluß 
erfolgen soll, so daß eine genaue Umgrenzung 
der Rechte entsprechend den sehr verschiedenen 
denkbaren Untersuchungsgegenständen möglich 
bleibt. Durch ein generelles Gesetz wird sich wieder-
holende Gesetzgebungsarbeit vermieden, eine früh-
zeitige Einengung der Möglichkeiten der neuen 
Institution verhindert und diese Einrichtung im 
Bewußtsein der Öffentlichkeit deutlicher verankert. 
Durch die Empfehlung, im jeweiligen Einsetzungs-
beschluß die Einzelregelung der Befugnisse der be-
treffenden Enquete-Kommission vorzunehmen, wird 
der Zwang beseitigt, beim Erlaß eines generellen 
Gesetzes für alle Enquete-Kommissionen jede denk-
bare Einzelheit perfektionistisch zu regeln mit der 
Folge, daß die Einsetzung einer Enquete-Kommis-
sion in der späteren parlamentarischen Praxis an 
Auseinandersetzungen wegen der zu differenzierten 
Regelungen scheitern könnte. Ein allgemeiner ge-
haltenes generelles Gesetz schafft demgegenüber die 
Möglichkeit, eine Enquete-Kommission gegebenen-
falls zu beschließen und erst sodann die  erforder-
lichen Befugnisse genau auf den Untersuchungsauf-
trag zuzuschneiden. 
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1 Aufgabenstellung und Ergebnis 

Im Mittelpunkt der Kommissionsberatungen stand 
die Frage, ob die parlamentarische Kontrolle der 
Nachrichtendienste verfassungsrechtlich verankert 
werden soll. Wesentliche Grundlage der Erörterun-
gen war der Schriftliche Bericht des in der 5. Wahl-
periode eingesetzten 2. Untersuchungsausschusses 
sowie die Anhörung von Sachverständigen des 
Parlaments und der Regierung. 

Die Kommission hat bei zwei Gegenstimmen fol-
gende Empfehlung beschlossen: 

„Die grundgesetzliche Verankerung eines be-
sonderen Ausschusses des Deutschen Bundes-
tages für Angelegenheiten der Nachrichten-
dienste ist nicht erforderlich. Die Kommission 
geht dabei davon aus, daß der Vorsitz des be-
stehenden parlamentarischen Vertrauensmän-
nergremiums von einem Mitglied des Deutschen 
Bundestages ausgeübt wird." 

Hierbei ließ sich die Kommission von der Erwägung 
leiten, dem Bundestag ein geeignetes Instrument für 
eine Kontrolle der Dienste zur Verfügung zu stellen, 
ohne die parlamentarische Verantwortlichkeit der 

Regierung und die Effektivität der Nachrichten-
dienste anzutasten. Dem steht nicht entgegen, daß 
der zur Zeit von der Regierung ausgeübte Vorsitz 
im Vertrauensmännergremium auf das Parlament 
übergehen soll. 

2 Probleme einer Kontrolle 
der Nachrichtendienste 

2.1 Die bestehenden Nachrichtendienste 

In der Bundesrepublik Deutschland werden die 
nachrichtendienstlichen Aufgaben von drei Institu-
tionen wahrgenommen: Der Bundesnachrichten-
dienst, der dem Bundeskanzleramt unterstellt ist, be-
sitzt die Zuständigkeit für die Beschaffung von Aus-
landsnachrichten. Für die innere Sicherheit ist unter 
nachrichtendienstlichen Gesichtspunkten der Verfas-
sungsschutz kompetent; hier sind Bund und Länder 
zur Zusammenarbeit gesetzlich verpflichtet (Gesetz 
über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes vom 
27. September 1950, BGBl. I, S. 682 zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 7. August 1972, BGBl. I,  



Drucksache VI/3829 Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

S. 1382). Das zu diesem Zweck vom Bund als 
Bundesoberbehörde errichtete Bundesamt für Ver-
fassungsschutz untersteht dem Bundesminister des 
Innern. Der Militärische Abschirmdienst hat nach-
richtendienstliche Aufgaben nur innerhalb der 
Bundeswehr. Er gehört zum Bereich des Bundes-
ministers der Verteidigung kraft dessen Befehls- 
und Kommandogewalt über die Streitkräfte (Artikel 
65 a GG). 

Die Überwachung dieser Institutionen durch den 
Deutschen Bundestag ist zunächst über die parlamen-
tarische Kontrolle der Regierung möglich. Wegen 
der besonderen Bedeutung nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit für die Sicherheit des Staates hat der da-
malige Bundeskanzler Dr. Adenauer den Fraktionen 
angeboten, sie zusätzlich über den Auftrag der Dien-
ste und seine Erfüllung zu unterrichten. Hierraus ent-
stand das für den Bundestag als Gesprächspartner 
der Regierung fungierende parlamentarische Ver-
trauensmännergremium, das sich — ungeachtet der 
Fraktionsstärke — aus je drei Vertretern der Frak-
tionen zusammensetzt. Dieses Gremium trat — in 
den letzten Jahren zunehmend häufiger — unter 
Vorsitz eines Vertreters der Bundesregierung zu 
Erörterungen über die Tätigkeit der Nachrichten-
dienste zusammen. Über diese informelle Unterrich-
tung des Vertrauensmännergremiums hinaus gibt es 
keine weitere spezielle ständige parlamentarische 
Kontrolle der Nachrichtendienste. 

2.2 Der Bericht des Abgeordneten Hirsch 

Die geschilderte Situation wurde nicht von allen als 
befriedigend empfunden. Nach einigen Aufsehen er-
regenden Spionageverdachtsfällen setzte der Deut-
sche Bundestag auf Antrag der Fraktion  der  SPD 
(Drucksache V/3442) am 13. November 1968 einen 
Untersuchungsausschuß zur Prüfung folgender Fra-
gen ein: 

„Sind die für den Staatschutz und die Spionage-
abwehr zuständigen nachrichtendienstlichen, 
polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen, gericht-
lichen und verwaltungsbehördlichen Organe des 
Bundes und der Länder in ihrer gegenwärtigen 
Organisation, Kompetenzverteilung, personel-
len und sachlichen Ausstattung in der Lage, 
ihren Aufgaben gerecht zu werden? 

Sind gesetzgeberische Verwaltungs- oder son-
stige Maßnahmen erforderlich, um die Wir-
kungsfähigkeit der zuständigen Organe oder 
ihre Zusammenarbeit zu verbessern?" 

Zur Gewährleistung des ,erforderlichen Geheim-
schutzes wurden in den Ausschuß nur fünf Abgeord-
nete berufen, und zwar ausschließlich Angehörige 
des für die parlamentarische Kontrolle der Nach-
richtendienste zuständigen Vertrauensmännergre-
miums — darunter alle Fraktionsvorsitzenden. Der 
erstmals am 14. November 1968 zusammengetretene 
Ausschuß tagte unter dem Vorsitz des Abgeordneten 
Hirsch insgesamt zehnmal. Er hat dabei 23 Zeugen 
vernommen sowie die Innenminister der Länder 
Nordrhein-Westfalen und Bayern angehört. Außer-
dem wurden zahlreiche Unterlagen beigezogen. 

Auf der Grundlage seiner umfangreichen Unter-
suchung hat  der  Ausschuß in seinem Bericht vom 
16. Mai 1969 (Drucksache V/4208), abgesehen von 
Empfehlungen zur Lösung der Personalprobleme, 
detaillierte Vorschläge zur Ausgestaltung der Kon-
trolle der Nachrichtendienste gemacht. Er geht da-
von aus, daß das für seinen Zusammentritt auf eine 
unerzwingbare Einladung ides  Bundeskanzlers an-
gewiesene Vertrauensmännergremium einer klaren 
Rechtsstellung bedürfe. Hierzu fordert er, 

,,. . . daß das parlamentarische Vertrauens-
männergremium durch einen Ausschuß des 
Deutschen Bundestages für Angelegenheiten 
der Nachrichtendienste ersetzt wird. 

In seiner Schlußbemerkung unterstreicht der Unter-
suchungsausschuß, daß die Schaffung der parlamen-
tarischen Kontrollinstanz sehr dringlich sei, und 
empfiehlt allen Fraktionen, noch in der ablaufenden 
Legislaturperiode einen Gesetzentwurf einzubringen 
und zu verabschieden, welcher Artikel 45 a GG 
folgende Fassung geben soll: 

„(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß 
für auswärtige Angelegenheiten, einen Aus-
schuß für Verteidigung und einen aus fünf Ab-
geordneten bestehenden Ausschuß für Ange-
legenheiten der Nachrichtendienste. Diese Aus-
schüsse werden auch zwischen zwei Wahlperio-
den tätig. 

(2) . . . 

(3) Der Ausschuß für Angelegenheiten der 
Nachrichtendienste übt die parlamentarische 
Kontrolle über die Nachrichtendienste aus und 
nimmt auf diesem Gebiete die Rechte eines 
Untersuchungsausschusses ausschließlich wahr. 
Auf Antrag von zweien seiner Mitglieder oder 
eines Viertels der Mitglieder des Bundestages 
hat er eine Angelegenheit zum Gegenstand sei-
ner Untersuchungen zu machen." 

Der anschließend von den Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und FDP eingebrachte Gesetzentwurf 
(Drucksache V/4445) fand jedoch in der 246. Sitzung 
des  Bundestages am 1. Juli 1969 nicht die erforder-
liche Zweidrittelmehrheit, weil einem Teil der Abge-
ordneten unmittelbar vor Ende der 5. Wahlperiode 
eine ausreichende Sachdebatte nicht mehr möglich 
erschien. 

3 Die für und gegen einen verfassungsrechtlich 
verankerten Kontrollausschuß 
vorgetragenen Gründe 

Im Gegensatz zu den Empfehlungen des 2. parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses in der 5. Wahl-
periode hat die Kommission die verfassungsrecht-
liche Verankerung eines besonderen Ausschusses 
zur parlamentarischen Kontrolle der Nachrichten-
dienste abgelehnt. Die Gründe für die Empfehlung 
der Kommission werden im folgenden den Argumen-
ten für einen Kontrollausschuß gegenübergestellt. 
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3.1 Gewährleistet ein verfassungsrechtlich 
verankerter Ausschuß eine bessere Kontrolle 
der Nachrichtendienste? 

3.1.1 Die Vorteile eines institutionalisierten 
Kontrollausschusses 

Die entscheidende Frage ist, ob eine bessere parla

-

mentarische Kontrolle der Nachrichtendienste erzielt 
wird, wenn man ,deren Überwachung einem im 
Grundgesetz verankerten ständigen Ausschuß des 
Deutschen Bundestages anvertraut. Das System des 
Grundgesetzes und das Öffentliche Bewußtsein in 
der Bundesrepublik verlangen keinesfalls eine 
lückenlose parlamentarische Kontrolle aller Tätig-
keitsbereiche der Regierung durch institutionali-
sierte Gremien. Das Grundgesetz kennt auch nicht 
in anderen Bereichen eine Teilkontrolle durch be-
sondere Ausschüsse. Gleichwahl sprechen bei der 
parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste 
folgende Erwägungen für einen besonderen im 
Grundgesetz verankerten Ausschuß: 

— Ein verfassungsrechtlich verankerter Kontrollaus-
schuß besteht kraft eigenen Rechts und kann 
jederzeit unter der Leitung seines Vorsitzenden 
zusammentreten. Die Sitzungen dieses Ausschus-
ses können daher regelmäßig — oder aus einem 
besonderen Anlaß — stattfinden. Der Ausschuß 
kann sich auch auf eine formelles Verfahren 
stützen. 
Dagegen ist das Vertrauensmännergremium ohne 
klare Rechtsstellung, es ist auf die unerzwing-
bare Einladung des Bundeskanzlers angewiesen, 
den Vorsitz hat stets ein Regierungsmitglied 
inne. Daraus wird von den Befürwortern eines 
besonderen Ausschusses gefolgert, daß dessen 
Arbeitsweise elastischer, intensiver, zeitsparen-
der und damit effektiver sein könne. 

— Die ordentlichen Mitglieder eines Ausschusses 
sehen dessen Zuständigkeitsbereich als ihre vor-
dringliche Aufgaben an, der sie sich mit ganzer 
Kraft widmen können. Dagegen haben die Mit-
glieder ides  Vertrauensmännergremiums zahl-
reiche andere Aufgaben und können die der 
parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste 
nur nebenher erfüllen. Dies gilt vor allem für die 
Fraktionsvorsitzenden, die bisher dem Ver-
trauensmännergremium angehören. 

— Übt ein Parlamentarier den Vorsitz eines ständi-
gen Kontrollgremiums aus, wie es bei einem 
Ausschuß der Fall ist, so stellt sich für diesen die 
Kontrolle der Nachrichtendienste als eine poli-
tisch bedeutungsvolle Aufgabe dar. Wird der 
Vorsitz dagegen von einem Mitglied der Bundes-
regierung wahrgenommen, so geht dessen Inter-
esse auf Grund des politischen und staatsrecht-
lich vorgegebenen Spannungsverhältnisses zwi-
schen Parlament und Regierung nicht unbedingt 
dahin, dem Parlament weitgehende Einblicke in 
die Nachrichtendienste zu gewähren, sondern der 
Regierung einen möglichst großen Spielraum auf 
diesem Gebiet zu erhalten. 

— Ein verfassungsrechtlich verankerter Ausschuß 
gewährleistet eine größere Bereitwilligkeit der 
Regierung zur Unterrichtung. Außerdem hat ein 

institutionalisiertes Organ durchsetzbare Kon-
trollrechte. Demgegenüber ist die Unterrichtung 
des Vertrauensmännergremiums in das Belieben 
der Regierung gestellt. 

— Ein institutionalisierter Kontrollausschuß kann 
sich auf vorgegebene Verfahrensregeln stützen 
und ist deshalb nicht in dem Umfang von dem 
gegenseitigen Vertrauen zwischen den Abgeord-
neten und den Vertretern der Regierung ab-
hängig wie das Vertrauensmännergremium. Eine 
solche Vertrauensbasis als Grundlage der  parla-
mentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste 
kann infolge der politischen Entwicklung stärke-
ren Beeinträchtigungen und Belastungen ausge-
setzt sein als ein förmliches Kontrollverfahren. 

3.1.2 Die Vorteile eines Vertrauensmännergremiums 

Mehrheitlich schloß sich die Kom mission diesen Er-
wägungen nicht an, sondern sprach sich für die Bei-
behaltung des  Vertrauensmännergremiums aus fol-
genden Gründen aus: 

— In den letzten Jahren wurde die Arbeitsweise 
ides Vertrauensmännergremiums ständig verbes-
sert: So tritt es regelmäßiger und häufiger als 
früher zusammen, sein Verfahren wurde stärker 
formalisiert. Seine Einberufung jedenfalls nach 
der gegenwärtigen Praxis ist nicht mehr voll-
kommen dem Bundeskanzler überantwortet, viel-
mehr steht dieses Recht jedem Mitglied zu, das 
im übrigen die  Erörterung bestimmter Themen 
verlangen kann. Das Vertrauensmännergremium 
hat sich zudem als flexibel genug erwiesen. 

— Wenn auch die Mitglieder eines formellen parla-
mentarischen Kontrollausschusses in der Lage 
sind, ihre Kraft ganz der Kontrolle der Nach-
richtendienste zu widmen, so besteht anderer-
seits die Gefahr, daß dieser Ausschuß aus seiner 
Kontrolltätigkeit politisches Kapital schlagen 
könnte. Dies ist aber gerade 'bei Nachrichten-
diensten zu vermeiden. 

— Die Zuständigkeit eines ständigen Kontrollaus-
schusses würde sich mit der des Innen- und Ver-
teidigungsausschusses, denen auch die Kontrolle 
des Verfassungsschutzes, bzw. des Militärischen 
Abschirmdienstes obliegt, überschneiden und 
damit die parlamentarische Verantwortlichkeit 
des zuständigen Ressortchefs verwischen. 

— Den ordentlichen Mitgliedern eines derartigen 
Ausschusses fehlt die nötige Rückbindung an das 
Parlament, da sie ihre Fraktion nur teilweise über 
die geheimen Informationen unterrichten dürfen. 

— Für idas Vertrauensmännergremium spricht auch 
seine teilweise personelle Identität mit dem für 
den Haushalt der Nachrichtendienste zuständigen 
Unterausschuß ides Haushaltsausschusses. 

— Der Vorsitz des Vertrauensmännergremiums 
kann und soli einem Parlamentarier übertragen 
werden. 

— Der Bundesregierung ist gegenüber dem bis-
herigen Vertrauensmännergremium eine voll-
ständigere Unterrichtung möglich als gegenüber 
einem Kontrollausschuß. Die Tätigkeiten der 
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Nachrichtendienste, insbesondere deren Opera-
tionen, sind aufgrund der Natur der Sache nur 
bedingt kontrollierbar. Soweit eine Kontrolle in 
Frage kommt, muß deshalb die Regierung bei 
ihrer Informationsbereitschaft zwangsläufig auf 
den Kreis der Informationsempfänger abstellen. 
Im Vergleich zum überschaubaren Vertrauens-
männergremium würde der Geheimnisschutz bei 
einem formellen Ausschuß weniger gut gewähr-
leistet sein, weil eine größere Zahl von Geheim-
nisträgern das Geheimnisrisiko erhöhe. Selbst 
wenn man die Mitgliederzahl auf fünf Personen 
beschränke, hätten doch die für diesen Ausschuß 
tätigen Beamten und Angestellten des Sekreta-
riats Zugang zu den  Sitzungen und Unterlagen. 

— Gegenüber einem parlamentarischen Ausschuß 
besteht beim Vertrauensmännergremium zwi-
schen Regierung und Parlament schon im Hin-
blick auf die Person der Mitglieder eine hinrei-
chende Vertrauensbasis, welche der Regierung 
eine nach den Umständen vollkommene Unter-
richtung erlaubt. 

— Die verfassungsrechtliche Verankerung eines 
parlamentarischen Kontrollausschusses birgt die 
besondere Gefahr in sich, daß Vertreter von 
radikalen Parteien in den Ausschuß gelangen, 
wenn solche in den Bundestag einziehen. Sie läßt 
sich nicht idurch die Beschränkung der Mitglieder-
zahl bannen, wenn man nicht Gefahr laufen will, 
dabei auch kleinere Bundestagsfraktionen aus-
zuschalten. Gelangen aber Abgeordnete radikaler 
Parteien in den Ausschuß, muß die Regierung 
ihre Information ganz einstellen. 

— Die Regierung könnte auch dann mit ihrer In-
formationsbereitschaft zurückhaltender werden, 
wenn der Ausschuß im Wege der parlamentari-
schen Kontrolle substantiierte Auskunftsverlan-
gen stellen und jederzeit ein formelles parla-
mentarisches Untersuchungsverfahren einleiten 
könnte. Hierbei besteht die Gefahr, daß sich die 
Regierung in höherem Maße als bisher auf den 
entsprechend anzuwendenden § 96 StPO berufen 
würde. 

— Auch ein parlamentarischer Kontrollausschuß ist 
weitgehend vom Vertrauen abhängig, weil er im 
Grunde genommen doch keine wirksamen Mittel 
zur Durchsetzung seiner Informationsansprüche 
zur Verfügung hat. 

— Das Vertrauensmännergremium bietet auf Grund 
seiner Zusammensetzung über seine Kontroll-
funktion hinaus der Regierung die Gelegenheit, 
nachrichtendienstliche Fragen mit Vertretern 'des 
Parlaments zu besprechen und sich dadurch beim 
Parlament eines Rückhaltes zu versichern. Sie 
kann auch politische Informationen weitergeben, 
die für die parlamentarische Entscheidungsfin-
dung wertvoll sind. 

— Die Beteiligung von Abgeordneten in einem 
institutionalisierten Ausschuß an Entscheidungen 
der Regierung im nachrichtendienstlichen Bereich 
könnte zu Konflikten dieser Abgeordneten füh-
ren, sobald der Ausschuß als Untersuchungsaus-
schuß tätig würde, da sich die Untersuchung be

-

anstandeter Entscheidungen auch gegen die Ab-
geordneten selbst richten müßte. 

3.2 Der Ausschuß für Angelegenheiten 
der Nachrichtendienste als potentieller 
Untersuchungsausschuß? 

Die Kommission hatte sich auch mit der Frage aus-
einanderzusetzen, ob für den Bereich des Nachrich-
tendienstwesens durch einen ständigen Ausschuß 
dadurch ein Vorteil erzielt wird, daß dieser sofort 
die Befugnisse eines Untersuchungsausschusses 
übernehmen kann. Die Mitglieder eines ad hoc-
Untersuchungsausschusses müssen sich nach ihrer 
Benennung erst in die Untersuchungsmaterie ein-
arbeiten. Demgegenüber befassen sich die ordent-
lichen Mitglieder eines ständigen Kontrollausschus-
ses laufend mit dem Nachrichtendienstwesen, so daß 
eine zeitraubende Einarbeitung entfällt. Abgesehen 
davon wird das mit der Einsetzung von Unter-
suchungsausschüssen regelmäßig verbundene Auf-
sehen in der Öffentlichkeit vermieden, wenn ein 
ständiger Nachrichtendienstausschuß seine Kontrolle 
in Untersuchungen überleitet. 
Besondere Bedeutung maßen die Befürworter einer 
verfassungsrechtlichen Verankerung des parlamen-
tarischen Kontrollausschusses hierbei der Tatsache 
bei, daß ad hoc-Untersuchungsausschüsse nach dem 
Gesamtsystem des Grundgesetzes auch auf dem Ge-
biet der geheimen Nachrichtendienste nur dann aus-
geschlossen werden können, wenn eine andere in 
der Verfassung selbst bestimmte Institution die Auf-
gaben einer solchen parlamentarischen Kontrolle 
und Untersuchung wahrnehmen kann. Ad hoc-Unter-
suchungsausschüsse bergen aber stets die Gefahr 
in sich, daß die personelle Besetzung Sicherheits-
risiken zumindest nicht auszuschließen vermag oder 
nach nicht sachgerechten Kriterien erfolgt, weil die 
Einsetzung eines ad hoc-Untersuchungsausschusses 
vielfach und gespannten und emotionsgeladenen 
Situationen erfolgen wird. Personell aber in dieser 
Weise fehlbesetzte ad hoc-Untersuchungsausschüsse 
stellen sowohl für die Sicherheit der Bundesrepu-
blik als auch für die Kontrollfunktion des Parlaments 
eine erhebliche Gefahr dar. Soll aber die Einsetzung 
von ad hoc-Untersuchungsausschüssen auf dem Ge-
biete der geheimen Nachrichtendienste verhindert 
werden, kann dies im Hinblick auf Artikel 44 GG 
nur durch Einfügung einer entsprechenden Bestim-
mung in das Grundgesetz erfolgen. Die Gefahr eines 
Mitwirkungsrechts etwa im Bundestag vertretener 
verfassungsfeindlicher Parteien kann dadurch abge-
wehrt werden, daß man den Kontrollausschuß per-
sonell klein hält. Wäre er zum Beispiel nur fünf 
Mitglieder stark, hätten Fraktionen mit weniger als 
100 Abgeordneten keinen Anspruch auf Vertretung. 
Gleichwohl könnte kleineren Fraktionen ohne Be-
denken und ohne Präjudiz für andere das Recht der 
Mitwirkung eingeräumt werden. 
Die Kommission erkannte diese Vorzüge im wesent-
lichen an. Jedoch gewann sie die Auffassung, daß 
auch beim derzeitigen Rechtszustand die erforder-
liche Aufklärung gewährleistet sei, wenn die ad 
hoc-Untersuchungsausschüsse mit qualifizierten Mit-
gliedern besetzt würden. Während ein ständiger 
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parlamentarischer Ausschuß für Angelegenheiten 
der Nachrichtendienste einen ad hoc-Untersuchungs-
ausschuß weitgehend ausschließen würde, seien aber 
gerade die Untersuchungsausschüsse besonders ge-
eignet, in den Angelegenheiten der Nachrichten-
dienste die Rechte der Minderheit zum Tragen zu 
bringen. Der Druck der öffentlichen Meinung sei ,das 
beste Mittel, die Regierung zur Auskunft zu bewe-
gen. Die Regierung dürfte einen ständigen Aus-
schuß als potentiellen Untersuchungsausschuß außer-
dem weniger  gut  informieren. 

3.3 Der Ausschuß für Angelegenheiten 
der Nachrichtendienste als Schiedsinstanz? 

Als besonderer Vorzug eines Ausschusses für An-
gelegenheiten der Nachrichtendienste wurde die 
Möglichkeit ins Feld geführt, daß ein parlamentari-
scher Kontrollausschuß gleichzeitig die bisher von 
dem Gremium nach § 9 des Gesetzes zu Artikel 10 
Grundgesetz (vom 13. August 1968, BGBl. I S. 949) 
ausgeübten Befugnisse wahrnehmen und als Schieds-
instanz bei Streitigkeiten über die Versagung der 
Aussagegenehmigung für Minister und Beamte 
vor Untersuchungsausschüssen nach Artikel 44 GG 
und über die Weigerung der Bundesregierung ent-
scheiden könne, bestimmte Akten oder Dokumente 
vorzulegen. Durch eine solche Zusammenfassung 
der Kompetenzen ließe sich einerseits die Zahl der 
Geheimnisträger klein halten und andererseits eine 
besondere Konzentration von einschlägigem Sach-
verstand erzielen. Im Konfliktsfall sei dieser Aus-
schuß geeignet und infolge der Vertrautheit der 
Ausschußmitglieder mit der Geheimmaterie auch in 
der Lage, eine sachkundige Entscheidung 2u treffen. 

Die Kommission folgte dieser Auffassung nicht. Sie 
bezweifelte, daß eine derartige Schiedsinstanz über-
haupt notwendig sei, weil die Regierung in einem 
gewissen Rahmen die Möglichkeit haben müsse, von 

einem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu 
machen. Sollte sich eine Schiedsinstanz wirklich als 
notwendig erweisen, könne ein anderes Gremium 
für diese Aufgaben geschaffen werden. 

3.4 Der Ausschuß für Angelegenheiten 
der Nachrichtendienste als Integrationsfaktor? 

Der Bericht  des  2. Untersuchungsausschusses der 
5. Wahlperiode wies eingehend auf die Personal-
probleme der Staatsschutzdienststellen hin. Er führte 
die Schwierigkeiten, geeigneten Nachwuchs zu ge-
winnen, darauf zurück, daß Außenstehende über die 
Nachrichtendienste keine hinreichenden Kenntnisse 
haben und daß gegen diese Tätigkeit Vorurteile be-
stehen. Die Befürworter eines Ausschusses des Deut-
schen Bundestages für Angelegenheiten der Nach-
richtendienste vertraten die Auffassung, durch eine 
verfassungsrechtliche Verankerung eines solchen 
Ausschusses würden die Nachrichtendienste in der 
breiten Öffentlichkeit größeres Vertrauen gewinnen, 
dies wirke sich günstig auf die Nachwuchswerbung 
aus. 

Die Kommission folgte dieser Argumentation mehr-
heitlich mit der Begründung nicht, daß der Aufnahme 
eines Kontrollausschusses in die Verfassung von der 
Öffentlichkeit keine große Beachtung geschenkt wer-
den dürfte. Soweit sie wahrgenommen werde, dürfte 
dies unter dem Aspekt  der  Notwendigkeit der Kon-
trolle der Nachrichtendienste erfolgen. Dabei würde 
aber nicht das Vertrauen gegenüber den Nachrich-
tendiensten geweckt, sondern das Mißtrauen ihnen 
gegenüber geschürt, weil die Notwendigkeit der 
Kontrolle als Zeichen ihrer Gefährlichkeit gewertet 
werden dürfte. Abgesehen davon sei ein Vertrau-
ensgewinn nicht unbedingt geeignet, das Nachwuchs-
problem zu lösen. Diese Probleme beständen auch 
in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes, die 
im Volk allgemein anerkannt seien. 
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i Aufgabenstellung und Ergebnis 

Im Rahmen ihrer Beratungen über Fragen der Parla-
mentsreform hat sich die Enquete-Kommission für 
Fragen der Verfassungsreform mit Stellung und 
Funktionen des Petitionsausschusses und der Einrich-
tung eines Ombudsman befaßt und empfohlen, den 
Petitionsausschuß verfassungsrechtlich zu verankern 
sowie die Institution eines Ombudsman nicht einzu-
führen. 

2 Probleme des Petitionsrechts 

2.1 Die integrierende Funktion des Petitionsrechts 

Dem Grundrecht der Petition (Artikel 17 GG) kommt 
für die Beziehungen des Bürgers zum Staat wesent-
liche Bedeutung zu: Außerhalb des förmlichen 
Rechtsschutzes mit seinen komplizierten Zuständig-
keits- und Zulässigkeitsvoraussetzungen gewährt es 
dem Bürger eine parlamentarische Überprüfung 
von Akten der Staatsgewalt, mit der unrecht-
mäßiges oder unzweckmäßiges Handeln oder Un-
terlassen der Administration häufig zu seinen Gun-
sten korrigiert werden kann. Zugleich bietet es 
ihm die Möglichkeit, sich mit Anregungen und Vor-
schlägen vielfältigster Art an die Volksvertretung 
und die zuständigen Stellen zu wenden. Die staat-
lichen Organe, vor allem die Parlamente, bekommen 
ihrerseits Einblick in Schwierigkeiten und Unzuläng-
lichkeiten administrativen Handelns und erfahren, 
wo den Bürger der Schuh drückt. Diese ambivalente 
Funktion des Petitionsrechts besitzt für die Mitwir-
kung und Mitgestaltung des Bürgers in öffentlichen 
Angelegenheiten einen nicht unerheblichen Stellen-
wert. Sein Verständnis für die vielfältigen Probleme 
unseres Gemeinwesens kann hierdurch gefördert 
werden. Dementsprechend hat jede parlamentarische 
Petitionsinstanz zwei Funktionen zu erfüllen: Zu-
nächst hat sie eine Rechtsbefriedung im Einzelfall 
herbeizuführen und dem Petenten nach Überprüfung 
in sachlicher und rechtlicher Hinsicht dahin gehend 
zu bescheiden, ob sein Vorbringen über eine Beein-
trächtigung seiner Rechte begründet ist oder nicht. 
Die Überprüfung des Anliegens des Petenten und 
die Mitteilung des Überprüfungsergebnisses an 
diesen tragen — unbeschadet der Begründetheit der 
Petition — zur Verstärkung des Vertrauens des 
Bürgers in die staatlichen und kommunalen Organe 
bei. Erweist sich eine Petition als unbegründet, 
wird damit zugleich der Verwaltung bescheinigt, daß 
sie rechtmäßig gehandelt hatte. Kann dem Anliegen 
der Petition entsprochen werden, so werden die 
besonderen Rechtsschutzmöglichkeiten des Parla-
ments zugunsten des Bürgers deutlich. 

2.2 Die ambivalente Funktion des Petitionsrechts 

Neben ihrer Funktion als „Klagemauer für den 
Bürger" haben parlamentarische Petitionsinstanzen 

die weitere Aufgabe, dem Parlament einen Überblick 
über Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten beim 
Gesetzesvollzug zu verschaffen und damit zur 
Effektivierung der parlamentarischen Kontrolle über 
die vollziehende Gewalt beizutragen. Die Auswer-
tung der Petitionen und ihre Überprüfung unter 
übergeordneten Gesichtspunkten — etwa der Zweck-
mäßigkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
handelns, des bürgerfreundlichen Verhaltens der 
Administration und ihrer pflichtgemäßen Ermessens-
betätigung, der Beachtung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung, der Kontrolle über Praktikabilität 
und Verfassungskonformität der Gesetze und ihres 
Vollzuges — leisten hier sachdienliche Hilfe. Die 
Aufbereitung der in den Petitionen angesprochenen 
Anliegen und das Ergebnis ihrer Überprüfung ver-
schaffen dem Parlament einen Überblick über die 
Schwierigkeiten der Administration, deren Ursachen 
und Hintergründe, über Unzulänglichkeiten gesetz-
licher Regelungen, aber auch über Mängel im Ver-
hältnis von Bürger und Staat. Eine rechtzeitige 
Einschaltung parlamentarischer Petitionsinstanzen 
kann deshalb zur Minderung von Spannungen und 
Lösung von Konflikten in den Beziehungen des 
Bürgers zu seinem Staat führen. Parlamentarische 
Petitionsinstanzen können sich auf diese Weise zu 
einem „sozialen Frühwarnsystem" entwickeln, durch 
das das Parlament in die Lage versetzt wird, in 
geeigneter Weise auch vorbeugend die entsprechen-
den Maßnahmen anregen oder auch selbst treffen zu 
können. 

Die ambivalenten Funktionen parlamentarischer 
Petitionsinstanzen bedingen sich gegenseitig. Des-
halb ist es notwendig, daß sich das Parlament der 
Chancen, die das Petitionsrecht bietet, bewußt ist 
und über die Einzelüberprüfung der Petitionen 
hinaus durch ihre Auswertung und Analyse sich der 
Möglichkeiten zur Verbesserung des  Verhältnisses 
von Bürger und Staat bedient. Diesem Ziel müssen 
die rechtlichen Regelungen, die das Petitionswesen 
im einzelnen ausgestalten, gerecht werden. 

2.3 Die Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen 
Petitionsverfahrens 

2.3.1 Die rechtlichen Grundlagen 

Verfassungsrechtliche Grundlage des Petitionsrechts 
ist das Grundrecht des Artikels 17 GG, wonach jeder-
mann das Recht hat, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Be-
schwerden an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung zu wenden. Aus diesem subjektiven 
Grundrecht des Artikels 17 GG werden zwei parla-
mentarische Annexrechte hergeleitet: Das Petitions

-überweisungsrecht berechtigt das Parlament, die 
Petitionen der Regierung zur Berücksichtigung, zur 
Erwägung, als Material oder zur Kenntnisnahme zu 
überweisen (§ 113 Abs. 2 Buchstabe a GO-BT); kraft 
seines Petitionsinformierungsrechts besitzt das Parla-
ment die Befugnis, von der Exekutive jene Stellung-
nahmen anzufordern, die eine Erledigung der 
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Petition ermöglichen. Diese Auskunftsbefugnisse 
beziehen sich allein auf die Bundesregierung, nicht 
auf deren nachgeordneten Bereich. Inhaltlich be-
schränken sie sich im wesentlichen auf das Zitierrecht 
des Artikels 43 Abs. 1 GG. Ein Recht, von der Regie-
rung die Vorlage von Akten zu verlangen, besteht 
nicht, ebensowenig hat der Petitionsausschuß die Be-
fugnis, Untersuchungen an Ort und Stelle durchzu-
führen sowie Zeugen oder Sachverständige zu ver-
nehmen. Die Möglichkeiten eigener Sachaufklärung 
sind ihm deshalb weitgehend verwehrt. 

2.3.2 Das Petitionsverfahren 

Das siebenstufige Petitionsverfahren ergibt sich aus 
der Geschäftsordnung des Bundestages: 

— Registrierung durch die Zentralstelle für Peti-
tionen (§ 112 Abs. 1 Satz 1 GO-BT), 

— Eingangsbestätigung an den Petenten, 

— Vorprüfung nach Form und Inhalt sowie hinsicht-
lich der Zuständigkeit des Bundestages, 

— Überweisung an den Petitionsausschuß oder den 
zuständigen Fachausschuß durch den Präsidenten 
des Bundestages (§ 112 Abs. 1 Satz 2 GO-BT), 

— Überprüfung und Beratung in den Ausschüssen 
mit schriftlichen Berichten an das Plenum in Sam-
melübersichten (§ 113 Abs. 1 und 2 GO-BT), 

— Beschluß des Plenums über die Erledigung (§ 113 
Abs. 3 GO-BT), 

— Mitteilung an den Petenten über die Art der 
Erledigung (§ 113 Abs. 4 GO-BT). 

Die Beschlüsse des Plenums und damit die Bescheide 
an den Petenten sind in ihrer Entscheidung durch 
§ 113 Abs. 2 GO-BT festgelegt: Die Petitionen können 
der Bundesregierung zur Berücksichtigung, zur Er-
wägung, als Material oder zur Kenntnisnahme 
überwiesen, sie können durch Beschluß über einen 
anderen Gegenstand für erledigt erklärt werden, sie 
können durch die Erklärung der Regierung als erle-
digt angesehen, über sie kann zur Tagesordnung 
übergegangen und schließlich können sie als unge-
eignet zur Beratung im Bundestag erklärt werden. 
Die Entscheidung im einzelnen hängt vom Inhalt der 
Eingabe, den Stellungnahmen der Regierung und 
dem Stand des Gesetzgebungsverfahrens ab. 

Die schwache Stelle des Überprüfungsverfahrens 
liegt darin, daß der Petitionsausschuß keine eigene 
Sachaufklärung betreiben darf, sondern nahezu aus-
schließlich auf die Gegenäußerung der Bundesregie-
rung angewiesen ist. Muß diese erst ihrerseits im 
nachgeordneten Bereich entsprechende Rückfragen 
halten, ergibt sich zwangsläufig ein nicht unerheb-
licher Zeitaufwand, der im Regelfall mindestens 
6 Monate in Anspruch nimmt. Ob dann noch bei 
Petitionen gegen ein Verwaltungshandeln oder Un-
terlassen selbst mit einem stattgebenden Bescheid 
dem Petenten eine wirksame Hilfe zuteil werden 
kann, muß bezweifelt werden. 

2.3.3 Der Rückkopplungseffekt 

Die Auswertung der Petitionen und ihre Umsetzung 
in Maßnahmen der vollziehenden Gewalt und gesetz

-

geberische Initiativen sind auf folgende Weise mög-
lich: 

durch den mündlichen Bericht des Petitionsaus-
schusses im Plenum, der vierteljährlich zu erstat-
ten ist (§ 113 Abs. 1 Satz 2 GO-BT), 

— durch Aussprachen im Plenum anläßlich der 
Beschlußfassung über die Sammelübersichten des 
Petitionsausschusses (finden kaum statt) (§ 113 
Abs. 3 GO-BT), 

durch die Überweisung der Petition an den Bun-
destag als „erwägenswerte Anregung", die von 
den Fraktionen oder im Wege von Gruppenan-
trägen, vor allem aus der Mitte des Petitionsaus-
schusses, in Gesetzesinitiativen umgesetzt werden 
können, 

— durch die Überweisung der Petitionen an  die 
 Fachausschüsse, die indes nur bei einschlägigen 

Gesetzesberatungen erfolgt (§ 112 Abs. 1 Satz 2 
GO-BT), 

— durch Überweisung der Petition an die Bundes-
regierung als „Material" (§ 113 Abs. 2 Buch-
stabe a GO-BT). 

Diese Möglichkeiten sind insgesamt unzureichend. 
Sie beruhen weitgehend auf dem Informationsfluß 
zwischen dem Petitionsausschuß, den Fachausschüs-
sen und der Bundesregierung. Hierbei sind Stö-
rungen jedoch nicht auszuschließen. Eine jährliche 
Berichterstattung — wie sie etwa der Wehrbeauf-
tragte kraft gesetzlicher Verpflichtung vornehmen 
muß — erfolgt für den Petitionsausschuß nicht. Ob 
die mündliche Berichterstattung des Petitionsaus-
schusses im Plenum dieselbe Wirkung hat wie ein 
schriftlich vorgelegter Bericht, muß bezweifelt wer-
den. Eine jährliche schriftliche Berichterstattung des 
Petitionsausschusses, die über die statistische Aufbe-
reitung des angefallenen Materials hinaus Entwick-
lungen, Trends und Schwerpunkte des Verwaltungs-
handelns und im Verhältnis von Bürger und Staat 
aufzeichnet, ist deshalb zu erwägen. Desgleichen 
müssen in öffentlicher Diskussion im Plenum des 
Bundestages über die Sammelübersichten und gege-
benenfalls über einen jährlichen Gesamtbericht des 
Petitionsausschusses die parlamentarische Kontrolle 
über exekutives Handeln verstärkt und die Regie-
rung auf Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten und 
Engpässe im Gesetzesvollzug hingewiesen werden. 
Dies kann durchaus auch an Hand von Einzelfällen 
geschehen. 

2.3.4 Petitionsverfahren und Rechtsbefriedung 

Die Schwierigkeiten individueller Rechtsbefriedung 
durch einen Petitionsbescheid werden durch den 
Gewaltenteilungsgrundsatz deutlich, der es dem 
Bundestag verbietet, Einzelweisungen an die Regie-
rung zu erteilen. Ihm steht auch keine selbständige 
Abhilfekompetenz zu, so daß er in der Regel nicht 
das Petitum in eigener Zuständigkeit erfüllen und 
Entscheidungen in der Sache treffen kann. Wie be-
reits aus den Entscheidungsmöglichkeiten des § 113 
Abs. 2 GO-BT ersichtlich ist, kann der Bundestag — 
abgesehen von den Gesetzesinitiativen in eigener 
Zuständigkeit — als parlamentarische Kontrollin- 
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stanz gegenüber Regierung und Verwaltung lediglich 
deren Handlungen kontrollieren und ihnen für die 
Erledigung der Petition entsprechende Empfehlungen 
übermitteln. 

2.4 Zur grundgesetzlichen Verankerung 

Mit ihrer Empfehlung, den Petitionsausschuß im 
Grundgesetz zu verankern, entspricht die Kommis-
sion ,den Bestrebungen des Petitionsausschusses 
selbst. In dem Antrag der Abgeordneten Frau Ja-
cobi (Marl) und Genossen (Drucksache VI/973) wird 
folgender Artikel 45 c GG vorgeschlagen: 

„ (1) Der Bundestag bestellt einen Petitions-
ausschuß, dem die Behandlung der gemäß Arti-
kel 17 an den Bundestag gerichteten Bitten und 
Beschwerden obliegt. 

(2) Bei der Überprüfung von Beschwerden 
wird der Ausschuß als parlamentarisches Kon-
trollorgan tätig. Das Nähere regelt ein Bundes-
gesetz." 

Ein gleicher Antrag war bereits in der 5. Wahlperi-
ode gestellt worden; er konnte jedoch nicht mehr 
verabschiedet werden. 

Der entscheidende Gesichtspunkt für die Begrün- 
dung dieses Antrages ist, daß ohne eine verfassungs-
rechtliche Verankerung des Petitionsausschusses die-
ser keine Auskunftsrechte gegenüber Dritten be-
sitzen kann. Da der Bundestag über diese Möglich-
keiten nicht verfügt, kann ihre grundsätzliche Zu-
erkennung an einen Ausschuß nur im Wege einer 
verfassungsrechtlichen Begründung erfolgen. 

2.5 Einzelbefugnisse und Verfahrensfragen 

2.5.1 Verfahrensgesetz für das Petitionswesen 

Die Kommission empfiehlt des weiteren zur Verbes-
serung des Petitionsverfahrens ein eigenes Verfah-
rensgesetz für den Petitionsausschuß, da die gericht-
lichen Prozeßordnungen (Artikel 44 Abs. 2 GG) für 
das parlamentarische Verfahren grundsätzlich un-
geeignet sind. In einem solchen Verfahrensgesetz 
müsse vor allem das Recht geregelt werden, Akten-
vorlage zu verlangen und Ortsbesichtigungen durch-
zuführen, ferner die  Förmlichkeiten des Verfahrens, 
die Frage der  Öffentlichkeit, die Erzwingbarkeit des 
Erscheinens von Auskunftspersonen, die Ordnungs-
strafgewalt in Sitzungen sowie die Folgen von Aus-
sage- und Akteneinsichtsverweigerungen. Geteilter 
Auffassung war die Kommission über die Frage, ob 
der Petitionsausschuß auch das Recht haben solle, 
Beamte von Bundes- und Landesbehörden sowie aus 
dem kommunalen Bereich unmittelbar einzuverneh-
men: Während einerseits im Interesse einer unge-
filterten Berichterstattung eine solche Befugnis für 
notwendig angesehen wurde, wurde andererseits 
auf die  Möglichkeit eines Loyalitätskonflikts hinge-
wiesen, in den ,der einzelne Beamte bei seiner unmit-
telbaren Anhörung geraten könnte. Bezüglich der 
weiteren Frage, ob der Petitionsausschuß sich nur an 
die Länderparlamente und Länderregierungen oder 
auch an deren nachgeordneten Behördenbereich wen-
den können soll, wurden von einigen Kommissions

-

mitgliedern föderative Bedenken geltend gemacht, 
die es verböten, daß der Petitionsausschuß als Or-
gan des Bundes  unmittelbar  an untergeordnete Be-
hörden eines Landes herantrete. 

Die Beiziehung von Akten Dritter, auf die ein Petent 
zur Unterstützung seines Anliegens als ähnlich ge-
lagerte Fälle verweist, wurde von der Kommission 
zumindest dann für unzulässig angesehen, wenn es 
sich um Personalakten handelt. Ein unmittelbares 
Auskunftsrecht steht dem Petitionsausschuß gegen-
über Dritten nicht zu, da nur der Petent, die betrof-
fene Behörde und der Petitionsausschuß als parla-
mentarisches Organ am Petitionsverfahren beteiligt 
sind. 

Durch eine gesetzliche Regelung der Befugnisse des 
Petitionsausschusses kann dieser Ausschuß eine von 
der Regierung unabhängige Aufklärung in sachlicher 
und rechtlicher Hinsicht betreiben, sich damit ein 
eigenes Urteil über  das  Anliegen der Petition ver-
schaffen und den zeitlichen Aufwand für das Peti-
tionsverfahren allgemein herabsetzen. Da die Rechts-
befriedung auch eine Frage des Zeitpunktes ist, kann 
die Effektivität des Petitionsverfahrens durch seine 
Verkürzung gesteigert werden. Dies aber ist nur 
möglich, wenn der Petitionsausschuß sich nicht nur 
an die Bundesregierung, sondern auch an den nach-
geordneten Bereich mit seinen Auskunftsersuchen 
wenden kann. 

2.5.2 Weitere Vorschläge zur Verbesserung 
des Petitionsverfahrens 

Eine weitere zeitliche Verkürzung des Petitionsver-
fahrens könnte dadurch erreicht werden, daß der 
Petitionsausschuß — ähnlich wie der Ausschuß 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung — zu Vorentscheidungen ermächtigt wird, über 
Petitionen außerhalb der Tagesordnung in einem 
vereinfachten Verfahren zu entscheiden. Diese Vor-
entscheidungen würden als Entscheidungen des Bun-
destages gelten, wenn nicht innerhalb von sieben 
Tagen nach ihrer Mitteilung durch den  Präsidenten 
des Bundestages bei diesem Widerspruch eingelegt 
wird. Da die Sammelübersichten des Petitionsaus-
schusses im Plenum ohnehin kaum beraten,  sondern 
ohne Aussprache genehmigt werden, bietet es sich 
an, das Modell für die Immunitätsangelegenheiten 
auch für das Petitionsverfahren zu übernehmen. 

Ferner sollte eine Delegation  der  Befugnisse des Pe-
titionsausschusses auf seine Mitglieder in der Weise 
erwogen werden, daß Abgeordnete die dem Aus-
schuß zustehenden Befugnisse auch einzeln wahr-
nehmen können. Aufklärungsmöglichkeiten und 
Auskunftsbefugnisse in ,der Hand der Berichterstat-
ter würden den Ausschuß von unnötiger Vorberei-
tungsarbeit befreien und insgesamt zu einer Straf-
fung des Petitionsverfahrens führen. 

Damit könnten die Erhöhung der  Ausschußmitglie-
derzahl sowie eine personelle Verstärkung der Zen-
tralstelle für Petitionen einhergehen, die dem stei-
genden Umfang der Petitionen gerecht würden. 

Erst eine ausreichende Personalbemessung ermög-
licht den Abschied von Formularbescheiden zugun-
sten einer substantiierten Würdigung der Petition 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. 
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Über die  Einrichtung eines Fonds, aus dem be-
sondere Härtefälle durch einmalige Zahlungen ge-
mildert werden könnten, bestanden in der Kommis-
sion unterschiedliche Auffassungen. Während von 
Länderseite auf gute Erfahrungen mit einem solchen 
Fonds hingewiesen wurde, der noch niemals ausge-
schöpft worden sei, wurde andererseits zu bedenken 
gegeben, daß es nicht Aufgabe des Parlaments sei, 
Einzelfälle zu entscheiden. Außerdem könnten bei 
Einzelzahlungen Abgeordnete Wahlwerbung betrei-
ben, so daß im Hinblick auf den  Grundsatz der 
Gleichbehandlung die Gefahr neuer Härtefälle nicht 
auszuschließen sei. 

Eine weitere Anregung bezieht sich auf die Einrich-
tung eines Petitionsbeauftragten in jedem Bundes-
ministerium. Hierdurch wird vermieden, daß inner-
halb der Behördenorganisation eines Ministeriums 
die Petition von jenem Beamten bearbeitet wird 
der bereits durch sein Handeln den Grund zur Pe-
tition gesetzt hat und kaum seine eigene Entschei-
dung revidieren wird. Ein Petitionsbeauftragter in 
einem Ministerium gewährleistet deshalb eine unab-
hängigere Überprüfung des Anliegens, als es nach 
dem bisherigen System möglich ist. 

2.6 Gesetzesinitiativen der Länder 

2.6.1 Die Präsidenten der Deutschen Länderparlamente 

Die Konferenz der Präsidenten der Deutschen Län-
derparlamente hat  1967 Empfehlungen über Grund-
sätze des Petitionsrechts beschlossen, um für die 
Länderparlamente möglichst einheitliche Verfah-
rensgrundsätze aufzustellen. Die Regelung der die 
Enquete-Kommission interessierenden Auskunfts-
befugnisse wurde in der Weise empfohlen, daß der 
zuständige Ausschuß von der Regierung oder einem 
Regierungsmitglied bzw. deren Beauftragten schrift-
liche oder mündliche Stellungnahmen, Berichte, Aus-
künfte und die Beantwortung von Fragen verlangen 
kann. Berichte und Stellungnahmen des nachgeordne-
ten Bereichs sollen 'dagegen nur über die für die Auf-
sicht zuständige oberste Landesbehörde eingeholt 
werden können. 

2.6.2 Nordrhein -Westfalen 

Einige Landesverfassungen haben demgegenüber ein 
direktes Informationsrecht des Petitionsausschusses 
auch gegenüber dem nachgeordneten Bereich eröff-
net. So heißt es in dem 1969 eingefügten Artikel 41 a 
der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GV N-W 1969, S. 146) : 

„(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse über 
Petitionen gemäß Artikel 17 des  Grundgesetzes 
sind die  Landesregierung und die Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie Behörden und sonstige Verwal-
tungseinrichtungen, soweit sie unter der Auf-
sicht des Landes stehen, verpflichtet, dem Peti-
tionsausschuß des Landtages auf sein Verlangen 
jederzeit Zutritt zu ihren Einrichtungen zu ge-
statten. 

(2) Die in Absatz i genannten Stellen sind 
verpflichtet, dem Petitionsausschuß auf sein 

Verlangen alle erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und Akten zugängig zu machen. Der Pe-
titionsausschuß ist berechtigt, den Petenten und 
beteiligte Personen anzuhören. Nach näherer 
Bestimmung der Geschäftsordnung kann der 
Petitionsausschuß Beweise durch Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen erheben. Die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung finden 
sinngemäß Anwendung. Das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. 

(3) 	... ". 

2.6.3 Berlin 

Eine ähnliche Auskunftspflicht findet sich auch in 
der Verfassung von Berlin. Nach dem eingefügten 
Absatz 4 des Artikels 32 (GVBl 1969 S. 2511) leisten 
der Senat und alle ihm unterstellten oder von ihm 
beaufsichtigten Behörden und Verwaltungseinhei-
ten sowie die Gerichte dem Petitionsausschuß des 
Abgeordnetenhauses Auskunftshilfe. Diese Aus-
kunftshilfe ist in § 5 des Petitionsgesetzes vom 
25. November 1969 (GVBl. 1969 S. 2511) im einzelnen 
geregelt: Danach kann der  Petitionsausschuß münd-
liche oder schriftliche Auskünfte und Berichte, Vor-
lage von Akten und sonstigen Unterlagen und Ge-
stattung der Ortsbesichtigung verlangen vom Regie-
renden Bürgermeister, vom Senat, von allen Senats-
mitgliedern, von allen dem Senat oder einem seiner 
Mitglieder unterstellten, seiner Aufsicht oder seinen 
Weisungen unterliegenden Behörden, Verwaltungs-
stellen und Eigenbetrieben sowie von allen Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts des Landes Berlin. Ferner können der Peti-
tionsausschuß oder einzelne von ihm beauftragte 
Mitglieder Untersuchungs- und Strafanstalten, ge-
schlossene Heil- und Pflegeanstalten sowie alle an-
deren der Verwahrung von Menschen dienenden 
Einrichtungen des Landes Berlin jederzeit und ohne 
vorherige Anmeldung besuchen und mit jedem ver-
wahrten Menschen jederzeit und ohne Gegenwart 
anderer sprechen und alle Räumlichkeiten besichti-
gen. 

2.6.4 Schleswig-Holstein 

Gleiche unmittelbare Informationsrechte sind dem 
Eingabenausschuß des  schleswig-holsteinischen 
Landtages von Verfassungs wegen zuerkannt. Nach 
Artikel 15 a der Landessatzung (eingefügt durch 
Gesetz vom 12. Dezember 1969, GVOBl. 1969 S. 279) 
sind die Landesregierung und alle anderen Behör-
den der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des 
Landes unterstehen, verpflichtet, dem Eingabenaus-
schuß des Landtages auf sein Verlangen Akten zu-
gänglich zu machen, ihm jederzeit Zutritt zu den von 
ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu ge-
statten, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Amtshilfe zu leisten. Desgleichen ist eine Über-
tragungsmöglichkeit dieser Auskunftsbefugnisse auf 
einzelne Mitglieder des Eingabenausschusses von 
Verfassungs wegen vorgesehen. 

2.6.5 Rheinland-Pfalz und Bayern 

Eine ähnliche Regelung mit unmittelbaren Aus
-kunftsrechten des Petitionsausschusses nicht nur ge- 
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genüber der Landesregierung, sondern auch gegen-
über deren nachgeordnetem Bereich findet sich in der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz (Artikel 90 a, einge-
fügt durch Gesetz vom 27. Februar 1971, GVBl. S. 43). 
Für Bayern ist eine entsprechende Lösung durch die 
Aufnahme eines Artikels 25 a in die Verfassung des 
Freistaates Bayern vorgesehen. 

3 Probleme des Ombudsman 

3.1 Der Ombudsman als Mittler 
zwischen Staat und Bürger 

Der Ombudsman ist ein auf skandinavische Vorbil-
der zurückgehendes Verfassungsorgan, das als Hilfs-
organ des Parlaments die doppelte Aufgabe hat, die 
parlamentarische Kontrolle über die vollziehende 
Gewalt zu verstärken und die Eingaben der Bürger 
im Hinblick auf ein behauptetes rechtswidriges oder 
unzweckmäßiges Handeln oder Unterlassen der 
öffentlichen Gewalt zu überprüfen. Insofern ist der 
Ombudsman eine Petitionsinstanz. Der Reiz dieser 
Institution an der Nahtstelle zwischen Parlament, 
Bürger und Verwaltung liegt darin, daß der Ombuds-
man durchweg kein Kollegialorgan ist, sondern sich 
als Einzelperson der Sorgen und Nöte der Bürger 
annimmt. In einem aus der Sicht des Bürgers durch 
anonyme bürokratische Apparaturen bestimmten 
Staatswesen mit häufig unüberschaubaren und kom-
plizierten Rechtsschutzmöglichkeiten kann der Om-
budsman eine allgemeine Orientierungshilfe für alle 
diejenigen abgeben, die sich in dem differenzierten 
System unserer staatlichen und gesellschaftlichen 
Ordnung nicht mehr zurechtfinden. Als Sachwalter 
des Bürgers bei Parlament und Regierung kann der 
Ombudsman ihm nicht nur zu seinen Rechten verhel-
fen, sondern auch seine Anregungen und Vorschläge 
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in poli-
tische Aktivitäten umsetzen. Insofern findet der Bür-
ger den Ombudsman als Sprachrohr seiner Wün-
sche und Überlegungen. 

Diese verfassungspsychologischen Aspekte waren es 
vor allem, die die weltweite Ausbreitung des Om-
budsman-Gedankens aus Skandinavien gefördert 
haben: Der Ombudsman findet sich in Schweden 
(seit 1809), Finnland (seit 1919), Dänemark (seit 
1954), Norwegen (für die  Wehrmacht seit 1952, all-
gemein seit 1962), Bundesrepublik Deutschland 
(Wehrbeauftragter ides Deutschen Bundestages seit 
1959), Neuseeland (seit 1962), Großbritannien (seit 
1967), Kanada (in 4 der 10 Provinzen, beginnend 
1967), USA (in einigen Staaten, beginnend 1969), 
Schweiz/Zürich (Stadtombudsman seit 1971) und 
Hessen (Datenschutzbeauftragter seit 1971). 

3.2 Die Erfahrungen des Wehrbeauftragten 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde der Om-
budsman-Gedanke für den militärischen Bereich 
durch die Einführung des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages verwirklicht. Die Einführung 
dieses Amtes ist aus dem politischen Bestreben wäh-
rend der Wiederaufrüstungsdebatten zu erklären, 

den Rechtsschutz in der Kaserne zu intensivieren 
und unliebsame Auswüchse des militärischen Dien-
stes, vor allem auf dem Gebiet der Menschenfüh-
rung, zu vermeiden. Aus diesem Grunde erhielt der 
Wehrbeauftragte als Hilfsorgan des Bundestages 
den verfassungsrechtlichen Generalauftrag, die 
Grundrechte 'der Soldaten zu schützen, der um den 
Schutz 'der Grundsätze der Inneren Führung ergänzt 
wurde. Im Laufe seiner nunmehr 13jährigen Existenz 
hat dieses Amt einen Bedeutungswandel vollzogen. 

Der Wehrbeauftragte hat sich nicht nur als Klage-
mauer der Soldaten und spezialgesetzliche Petitions-
instanz verstanden, sondern darüber hinaus als Re-
laisstation und Bindeglied zwischen Parlament und 
Streitkräften, zwischen Bundeswehr und Öffentlich-
keit. Auf Grund seiner gegenüber Parlament und 
Regierung unabhängigen Stellung, seiner ausrei-
chenden Informationsbefugnisse, Truppenbesuchs-
rechte und Anregungskompetenzen, kann der Wehr-
beauftragte den Sachvortrag einer Eingabe nicht nur 
daraufhin bescheiden, ob er eine Verletzung der 
Grundrechte der  Soldaten  oder der Grundsätze der 
Inneren Führung erkennen läßt und bejahendenfalls 
für Abhilfe sorgen, sondern er 'ist darüber hinaus 
in der Lage, dem Parlament ein ungeschminktes Bild 
von dem inneren Zustand der Truppe zu zeichnen. 
Die Jahresberichte, zu deren Erstattung der Wehr-
beauftragte gesetzlich verpflichtet ist, haben sich zu-
nehmend als brauchbare Arbeitsunterlagen für den 
Bundestag zur Effektivierung der parlamentarischen 
Kontrolle erwiesen. Die Sachaussagen und Wertun-
gen in diesen Berichten beruhen auf Analyse und 
Auswertung der ihn jährlich erreichenden Eingaben. 
Dieser Rückkopplungseffekt hat dazu beigetragen, 
daß sich der Wehrbeauftragte über die Rechtsbe-
friedung im Einzelfall hinaus zu einem Institut 'der 
Konfliktregelung entwickelt hat, dessen rechtzeitige 
Einschaltung häufig Schwierigkeiten und Belastun-
gen im inneren Gefüge der Streitkräfte verhindert 
hat. 

Aus diesem Grunde konnten alle Bundesminister der 
Verteidigung auf die guten Erfahrungen hinweisen, 
die die Bundeswehrführung mit dem Amt  ides  Wehr-
beauftragten gemacht hat. Auch dies hat dazu ge-
führt, daß Stimmen im publizistischen und wissen-
schaftlichen Schrifttum die  Einführung eines Om-
budsman auf Bundes- und Länderebene fordern, der 
als Parlamentsbeauftragter 'den Bürgerschutz ver-
mehrt und die parlamentarische Kontrolle verstärkt. 
Die Befürworter einer solchen Institution erhoffen 
sich hiervon eine Humanisierung, Normalisierung 
und Harmonisierung des Verhältnisses des Bürgers 
zu seinem Staat, einen weitgehenden Abbau be-
stehender Staatsverdrossenheit, eine Förderung des 
staatlichen Bewußtseins und einen überzeugenden 
Beitrag für die Integration des Bürgers in die staat-
liche und gesellschaftliche Ordnung. 

3.3 Gesetzesinitiativen der Länder 

Diese Überlegungen fanden Niederschlag auch in 
Gesetzesinitiativen deutscher Länder zur Einführung 
eines Ombudsman (Berlin, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen), denen insgesamt indes kein Erfolg be-
schieden war. Maßgeblichen Einfluß auf die parla- 
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mentarische Ablehnung des Ombudsman-Gedankens 
hat die Konferenz der Präsidenten der deutschen 
Länderparlamente genommen, die 1968 in ihren 
Empfehlungen zum Problem des Ombudsman weder 
Anlaß noch Notwendigkeit gesehen hat, eine der-
artige zusätzliche Institution auch in den Bundes-
ländern einzuführen und deshalb ihre Übernahme 
nicht empfohlen hat. Die Konferenz hat statt dessen 
eine Verbesserung des Petitionswesens, vor allem 
durch Verstärkung der Informationsbefugnisse, 
durch Analyse und Auswertungen der  Petitionen 
und durch eine Intensivierung der Berichtspflicht 
gegenüber dem Parlament angeregt. Auch eine Ar-
beitsgruppe der Deutschen Sektion des internatio-
nalen Instituts für Verwaltungswissenschaften hat 
1970 nach einer Durchmusterung der Mängel im Ver-
hältnis von Bürger und Staat bei den therapeuti-
schen Möglichkeiten die Einführung eines Ombud-
man nicht empfohlen, da mit einer Verbesserung 
der bestehenden Rechtsschutzeinrichtungen der glei-
che Erfolg erzielt werden könne. 

In diesen Kontext ist das Votum der Kommission 
eingebettet, von der Einführung eines Ombudsman 
Abstand zu nehmen. 

3.4 Der Ombudsman als Petitionsinstanz 

3.4.1 Die Kontrolle der Staatsgewalt 

Das bestehende System der Kontroll- und Rechts-
schutzmöglichkeiten unterscheidet drei Arten von 
Kontrollen der Staatsgewalt: 

— verwaltungsinterne Kontrollen (formlose und 
förmliche Rechtsbehelfe, Dienst- und Fachauf-
sich, Disziplinarrecht), 

— Rechtsschutz durch die Gerichte (Artikel 19 Abs. 4 
GG, Verwaltungsgerichtsbarkeit mit General-
klausel, Verfassungsbeschwerde), 

— politische Kontrollen (parlamentarische Kon-
trollmöglichkeiten, vor allem das Petitionsrecht, 
Kontrolle durch Massenmedien und Verbände, 
Kontrolle durch ehrenamtliche Mitwirkung von 
Bürgern in staatlichen Ausschüssen und Beirä-
ten) . 

Die Kommission hat bei diesem nahezu lückenlosen 
Rechtsschutzsystem keinen Bedarf für die Einfüh-
rung einer zusätzlichen Rechtsschutzinstanz in Ge-
stalt eines Ombudsman feststellen können. Die von 
ihr empfohlenen Verbesserungen des Petitionsver-
fahrens mit dem Ziel, den Petitionsausschuß durch 
Auskunftsbefugnisse gegenüber Behörden und Bür-
gern zu einer eigenen, gegenüber der Regierung un-
abhängigen Sachaufklärung und Würdigung des 
Petitionsvorbringens in die Lage zu versetzen, kön-
nen insgesamt dazu führen, daß der Petitionsaus-
schuß — wie jetzt bereits der Wehrbeauftragte —
sich unter tatsächlichen und rechtlichen Gesichts-
punkten eingehender mit dem Anliegen des Peten-
ten auseinandersetzt und von formularmäßigen 
Überprüfungen Abschied nimmt und damit zu einer 
überzeugenderen Rechtsbefriedung im Einzelfall 
beiträgt. Bei einer verbesserten Ausgestaltung des 
Petitionsverfahrens bleibt für eine parallele Über

-

prüfungsmöglichkeit durch den Ombudsman in der 
Tat kaum Raum. 

3.4.2 Zur Einführung einer Widerspruchsinstanz 

Zur Verbesserung des Verwaltungsrechtsschutzes 
hat die Kommission die Einrichtung einer Wider-
spruchsinstanz in der Verwaltung angeregt, die mit 
richterlicher Unabhängigkeit und voller Verwal-
tungskompetenz das beanstandete Verhalten hin-
sichtlich der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 
überprüfen kann. Dem Bürger, dem die Verwaltungs-
gerichtsbarkeit auf Grund der justizförmigen Aus-
gestaltung ihres Verfahrens ohnehin schon fremd 
ist, steht auf diese Weise in der Administration ein 
unabhängiger, mit ausreichenden Befugnissen aus-
gestatteter, ihm „näherer" Partner zur Verfügung. 
Zugleich können die von der Rechtsprechung aufge-
worfenen Zweifelsfragen über Ermessensmißbrauch 
und die Nachprüfung unbestimmter Rechtsbegriffe, 
die aus der Praxisferne der grundsätzlich auf die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit beschränkten Ver-
waltungsgerichte herrühren, an Bedeutung für die 
Praxis verlieren. Ein solcher unabhängiger Wider-
spruchsausschuß beseitigt zudem die schlechte Op-
tik, daß über den Widerspruch in der Regel die vor-
gesetzte Behörde, oft sogar auch die mit dem Wider-
spruch angegriffene Behörde selbst entscheidet. 

3.4.3 Rechtsschutz und Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Zur Parallelität Ides Rechtsschutzes durch Verwal-
tungsgerichte und durch den Ombudsman wird im 
Schrifttum darauf hingewiesen, daß es sich bei dem 
Ombudsman um eine andere Hilfe für den Bürger 
handelt, als ihm die Gerichte gewähren können 
(Hahnenfeld). Das Interesse des Bürgers geht nicht 
so sehr dahin, in drei Instanzen die letzten Feinhei-
ten der von ihm aufgeworfenen Rechtsfrage geklärt 
zu wissen; wichtiger ist für ihn ein termingerechter, 
objektiver, kurzer, aber eingehender Prüfungsbe-
scheid, der auf gerichtliche Formalien weitgehend 
verzichten kann. Während der Ombudsman dem Pe-
tenten nur seine Auffassung für das vorgebrachte 
Anliegen mitteilen und entsprechende Anregungen 
an die Exekutive geben kann, ist es Aufgabe des 
gerichtlichen Rechtsschutzes, den Streit zu beseitigen. 
Wegen dieser verschiedenen Blickrichtungen hin-
sichtlich des Bürgerrechtsschutzes von Verwaltungs-
gerichtsbarkeit und Ombudsman gibt es deshalb 
Stimmen, die ein Nebeneinander dieser beiden In-
stitutionen durchaus für vertretbar halten. 

3.5 Der Ombudsman als Hilfsorgan des Parlaments 

3.5.1 Stellung und Aufgabe des Ombudsman 

Der Reiz der Novität des Ombudsman liegt einer-
seits in seiner Unabhängigkeit, andererseits in sei-
ner unmittelbaren Zuordnung zum Parlament. Des-
halb ist er in der Lage, seine Beobachtungen und 
Analysen in Anregungen und Vorschläge umzuset-
zen und sie dem Parlament zuzuleiten. Der Om-
budsman ist gewissermaßen das Auge und Ohr des 
Parlaments in der Gesellschaft, das rechtzeitig auf 
Störungen im sozialen Gefüge, auf schädliche Ent-
wicklungen und Konfliktmöglichkeiten aufmerk-
sam machen und geeignete Vorschläge zur Abhilfe 
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unterbreiten kann. So könnte etwa die schwierige 
Frage der Erfolgskontrolle der Gesetze mit Hilfe 
des Ombudsman leichter gelöst werden. Seine ge-
setzliche Pflicht, jährlich dem Parlament über seine 
Erfahrungen und Erkenntnisse einen schriftlichen 
Bericht zu erstatten, wäre ein sachdienlicher Bei-
trag zur Verstärkung der parlamentarischen Kon-
trolle, der zugleich sicherstellen würde, daß der 
Erfahrungsschatz aus der Auswertung von Petitio-
nen nicht verlorenginge. 

3.5.2 Die Auswertung seiner Tätigkeit 

Die Analyse und Auswertung von Einzelerkennt-
nissen und ihre Umsetzung in Anregungen und Vor-
schläge sind zwar kein Spezifikum des Ombudsman. 
Für den parlamentarischen Bereich ist diese Verfah-
rensweise indes durch den Ombudsman wohl zum 
ersten Mal in einer recht effektiven Weise verwirk-
licht worden. Gleichwohl kann dieses Modell auch 
auf andere Petitionsinstanzen, wie etwa den Petiti-
onsausschuß, übertragen werden. Wenn sicherge-
stellt ist, daß Petitionsausschuß und Fachausschüsse 
die ihnen zur Erledigung überwiesenen Petitionen 
nicht nur als Einzelfall bearbeiten, sondern im Wege 
der Rückkopplung eine Analyse der Sachvorträge 
und ihrer verfahrensmäßigen Überprüfung vorneh-
men und diese ggf. mit Vorschlägen zur Abhilfe ver-
binden, ist dieser Aspekt des Ombudsman-Gedan-
kens für den Petitionsausschuß berücksichtigt. 
Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, daß die Mei-
nungsbildung in einem Ausschuß über konkrete 

Würdigungen und Vorschläge schwieriger ist als 
bei dem als Einzelperson amtierenden Ombudsman. 

3.6 Ombudsman und föderatives Prinzip 

Der Ombudsman kommt aus Einheitsstaaten, die die 
Verteilung staatlicher Macht zwischen Zentralstaat 
und Gliedstaaten nicht kennen. Die föderative Struk-
tur der Bundesrepublik Deutschland, die in ihrer 
Verfassungsentwicklung das Schwergewicht der Ge-
setzgebung dem Bund, den Gesetzesvollzug indes 
den Ländern zugeordnet hat,  verhindert die Ein-
richtung eines Bundes- Ombudsman,  der auch für die 
Länder zuständig wäre. Die Verwirklichung des 
Ombudsman-Gedankens müßte deshalb neben einem 
Ombudsman auf Bundesebene auch Ombudsman für 
die Länder vorsehen. Darüber hinaus taucht das 
Problem auf, wie administratives Handeln auf der 
kommunalen Ebene in den vom Ombudsman ausge-
übten .Bürgerschutz einbezogen werden könnte, da 
die Landesinstanz in kommunale Selbstverwaltungs-
angelegenheiten kaum eingreifen kann. Ein solches 
nach Verfassungsräumen gestaffeltes System von 
Ombudsman besäße den Anschein von Bürokratisie-
rung, würde den oft hervorgehobenen Vorzug des 
Ombudsman, nämlich die hervorstechende Reprä-
sentation seiner Kontrollgewalt, nicht. erfüllen kön-
nen und seine einmalige Stellung in der Staatsorga-
nisation verwischen. Die eingangs betonten verfas-
sungspsychologischen Aspekte sind gerade für den 
Ombudsman von wesentlicher Bedeutung. 
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1 Aufgabenstellung und Ergebnis 

1.1 Die Problematik 

Angesichts des Zusammenwachsens Europas und 
des Ausbaus der internationalen Rechtsordnung, in 
die sich die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer 
Gründung in besonderem Maß eingeordnet hat, 
schien eine Überprüfung der Regelungen des Grund-
gesetzes geboten, die sich mit den Einwirkungen 
des zwischenstaatlichen Rechts auf die nationale 
Rechtsordnung befassen. Es war das Problem zu 
lösen, ob das Grundgesetz dieser Entwicklung und 
den mit ihr verbundenen Erfordernissen angepaßt 
werden müßte. 

1.2 Die Fragenbereiche 

Drei Fragenbereiche standen dabei im Vordergrund 
der Beratungen, die die Enquete-Kommission in 
zwei Sitzungen auf der  Grundlage von Ausarbei-
tungen einiger Mitglieder sowie der Anhörung von 
zwei hohen Beamten des Auswärtigen Amtes und 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Finan-
zen durchführte: 

Ergeben sich aus der Inkorporation des Völker-
rechts bzw. des Europäischen Gemeinschafts-
rechts in das deutsche Recht Schwierigkeiten? 

Ergeben sich aus der föderativen Struktur der 
Bundesrepublik regelungsbedürftige Zuständig-
keitskonflikte im Bereich der Auswärtigen Ge-
walt? 

Ist die gegenwärtige Beteiligung des Bundestages 
und des Bundesrates an völkerrechtlichen und 
zwischenstaatlichen Rechtsakten zufriedenstel-
lend? 

1.3 Das Ergebnis 

Die Enquete-Kommission kam zu der Auffassung, 
daß der Wortlaut des Grundgesetzes, vor allem der 
Artikel 24, 25 und 59 GG, der tatsächlichen Praxis 
und den international üblichen Gewohnheiten nicht 
immer entspricht. Trotzdem hielt sie eine Änderung 
dieser Vorschriften nicht für erforderlich, da Unzu-
träglichkeiten und unzumutbare Beschränkungen 
nicht festzustellen waren. Die Enquete-Kommission 
behielt sich vor, zu Artikel 32 GG sowie zu einigen 
weiteren Spezialfragen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt abschließend Stellung zu nehmen, wenn 
sie insbesondere die Behandlung der Problematik 
der Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeiten 
zwischen Bund und Ländern abgeschlossen hat.  

Im folgenden werden die Auffassungen der Enquete-
Kommission zu den Artikeln 24, 25 und 59 GG auf 
der Grundlage der bisherigen Erörterungen darge-
stellt. 

2 Artikel 24 Grundgesetz 

Artikel 24 GG  hat  folgenden Wortlaut: 

„(1) Der  Bund kann durch Gesetz Hoheits-
rechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen. 

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des 
Friedens einem System gegenseitiger kollekti-
ver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die 
Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilli-
gen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung 
in Europa und zwischen den Völkern der Welt 
herbeiführen und sichern. 

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitig-
keiten wird der  Bund  Vereinbarungen über eine 
allgemeine, umfassende, obligatorische, inter-
nationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten." 

Der von der Enquete-Kommission ausschließlich er-
örterte Absatz 1 des Artikels 24 GG wurde unter 
drei Gesichtspunkten [beraten: 

— Bringt die Formulierung des Artikels 24 Abs. 1 
GG den mit ihm verfolgten Gedanken mit hinrei-
chender Klarheit zum Ausdruck (Formulierungs-
frage)? 

— Welcher Rang kommt den von den zwischen-
staatlichen Einrichtungen, insbesondere der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, erlassenen Rechtsnor-
men im Verhältnis zum innerstaatlichen Recht 
zu (Rangfrage) ? 

— Bedarf der Beitritt des Bundes zu einer zwischen-
staatlichen Einrichtung mit Rechtsetzungsbefug-
nissen der Zustimmung des Bundesrates (der 
Länder) bzw. der Zustimmung durch ein verfas-
sungsänderndes Gesetz (Zustimmungsfragen)? 

2.1 Zur Formulierungsfrage 

Der Wortlaut von Artikel 24 Abs. 1 GG ist in dop-
pelter Hinsicht etwas mißverständlich: Einmal er-
folgt die Vereinbarung über die Schaffung oder den 
Beitritt zu einer zwischenstaatlichen Einrichtung 
nicht unmittelbar „durch Gesetz", sondern regel-
mäßig durch den Abschluß oder den Beitritt zu einem 
völkerrechtlichen Vertrag, der entweder durch (ein-
spruchs- oder zustimmungsbedürftiges) Gesetz ge-
billigt oder auf Grund einer 'gesetzlichen Ermächti-
gung ermöglicht wird. Zum anderen erweckt Arti-
kel 24 Abs. 1 GG den Eindruck, es könnten zwischen-
staatliche Einrichtungen nur die Hoheitsrechte be-
sitzen, die ihnen von den vertragschließenden Staa-
ten übertragen wurden. Zwischenstaatliche Einrich-
tungen können jedoch auch originäre Befugnisse 
haben. Trotzdem hat die Enquete-Kommission aus 
den oben genannten Gründen davon abgesehen, 
einen Änderungsvorschlag zu machen. 
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2.2 Zur Rangfrage 

Artikel 24 Abs. 1 GG läßt die Frage offen, wie 
Rechtsakte, die von den zwischenstaatlichen Einrich-
tungen erlassen werden, im Verhältnis zum inner-
staatlichen Recht zu qualifizieren sind. Fünf Mög-
lichkeiten kommen hierbei in Betracht: 

— Diese Rechtsakte haben den Rang einfacher inner-
staatlicher Gesetze und sind dem Grundsatz un-
terworfen, nach dem später erlassene Normen 
den früheren vorgehen („lex posterior derogat 
legi priori"). 

— Diese Rechtsakte haben den Rang einfacher 
innerstaatlicher Gesetze, sind jedoch nicht dem 
Grundsatz unterworfen, wonach späteres Recht 
dem früheren vorgeht. 

— Diese Rechtsakte stehen über dem einfachen 
innerstaatlichen Gesetzesrecht, jedoch unter dem 
(gesamten) Verfassungsrecht. 

— Diese Rechtsakte haben Verfassungsrang, stehen 
jedoch unter dem Vorbehalt eines unantastbaren 
Verfassungskerns (Artikel 79 Abs. 3 GG). 

— Die Rechtsakte haben Verfassungsrang, ohne an 
den Vorbehalt eines unantastbaren Verfassungs-
kerns gebunden zu sein. 

2.2.1 Die Sonderstellung des Europäischen 
Gemeinschaftsrechts 

Ausgangspunkt der Erörterungen hierzu war die 
Erwägung, daß das Rangproblem der über  Artikel 24 
Abs. 1 GG einwirkenden Rechtsnormen, insbeson-
dere des Europäischen Gemeinschaftsrechtes, anders 
zu beurteilen ist als des übrigen, über Artikel 59 
und 25 GG in die innerstaatliche Rechtsordnung Ein-
gang findenden Völkerrechtes. Eine derartige Unter-
scheidung erlaubt, die Frage insbesondere des Eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechtes anders zu behan-
deln als das Problem des Verhältnisses des übrigen 
Völkerrechtes zu den innerstaatlichen Normen. 
Hierdurch kann sowohl den Erfordernissen des Eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechtes Rechnung getra-
gen als auch die notwendige internationale Gestal-
tungsfreiheit erhalten werden, ohne dem Vorwurf 
diskriminierender Behandlung ausgesetzt zu sein. 
Es wurde ferner das Problem gestellt, ob — über die 
Differenzierung zwischen Artikel 24 Abs. 1 GG einer-
seits und Artikel 59 und 25 GG andererseits hin-
aus — eine sachgerechte Unterscheidung zwischen 
den von der Europäischen Gemeinschaft erlassenen 
Normen und den Rechtsakten sonstiger zwischen-
staatlicher Einrichtungen gefunden werden könne, 
oder ob die rechtlichen Maßnahmen aller zwischen-
staatlichen Einrichtungen einschließlich der Euro-
päischen Gemeinschaft gemäß Artikel 24 Abs. 1 GG 
gleichzubehandeln sind. 

2.2.2 Die Rechtsprechung 

Die Enquete-Kommission ist sich darüber einig ge-
wesen, daß der Grundsatz des Vorranges des späte-
ren innerstaatlichen Rechts im Verhältnis zum Euro-
päischen Gemeinschaftsrecht unbefriedigend ist. 
Durch den EWG-Vertrag ist eine verbindliche 
Rechtsordnung • mit  eigenen Organen geschaffen 
worden, die durch nachträgliche, widersprechende 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt 
werden darf. Diese Auffassung entspricht der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, das sich in 
zwei Entscheidungen unter Einschränkung des Prin-
zips des Vorranges des späteren Rechts für eine 
höhere Geltungskraft des Europäischen Gemein-
schaftsrechts ausgesprochen hat. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Beschluß vom 
18. Oktober 1967 (BVerfGE 22, 293, 296) ausgeführt: 

,Die Gemeinschaft ist selbst kein Staat, auch 
kein Bundesstaat. Sie ist eine im Prozeß fort-
schreitender Integration stehende Gemein-
schaft eigener Art, eine „zwischenstaatliche 
Einrichtung” im Sinne des Artikels 24 Abs. 1 
GG, auf die die Bundesrepublik Deutschland — 
wie die übrigen Mitgliedstaaten — bestimmte 
Hoheitsrechte „übertragen" hat. Damit ist eine 
neue öffentliche Gewalt entstanden, die gegen-
über der Staatsgewalt der einzelnen Mitglied-
staaten selbständig und unabhängig ist; ihre 
Akte brauchen daher von den Mitgliedstaaten 
weder bestätigt („ratifiziert") zu werden noch 
können sie von ihnen aufgehoben werden.' 

In seinem Urteil vom 9. Juni 1971 (BVerfGE 31, 145, 
173 f.) hat das Bundesverfassungsgericht diese Auf-
fassung bestätigt: 

„Denn durch die Ratifizierung des EWG-Vertra-
ges ist in Übereinstimmung mit Artikel 24 Abs. 1 
GG eine eigenständige Rechtsordnung der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft entstanden, 
die in die innerstaatliche Rechtsordnung hinein-
wirkt und von den deutschen Gerichten anzu-
wenden ist . . . Artikel 24 Abs. 1 GG besagt 
bei sachgerechter Auslegung nicht nur, daß die 
Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischen-
staatliche Einrichtungen überhaupt zulässig ist, 
sondern auch, daß ,die Hoheitsakte ihrer Or-
gane . . . vom ursprünglich ausschließlichen 
Hoheitsträger anzuerkennen sind." 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich damit zwar 
für einen Vorrang des Europäischen Gemeinschafts-
rechts ausgesprochen, jedoch nicht näher bestimmt, 
ob dieser Vorrang nur das  einfache innerstaatliche 
Gesetzesrecht oder darüber hinaus auch einen Teil 
oder das gesamte Verfassungsrecht betrifft. 

2.2.3 Die Ergebnisse der Kommission 

Die Enquete-Kommission war der Auffassung, daß 
das Europäische Gemeinschaftsrecht jedenfalls dem 
gesamten einfachen innerstaatlichen Gesetzesrecht 
vorgeht und durch späteres einfaches Bundesrecht 
nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Sie war dar-
über hinaus der Ansicht, daß das Europäische Ge-
meinschaftsrecht sich auch gegenüber dem Verfas-
sungsrecht durchsetzt. In Widerspruchsfällen, die bis-
her noch nicht aufgetaucht sind, müßte das Grund-
gesetz dem Europäischen Gemeinschaftsrecht ange-
paßt werden. Wie dabei hinsichtlich des durch Arti-
kel 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärten Verfas-
sungsbereichs zu verfahren sei (zu dem auch der 
Kernbestand der Grundrechte gehören dürfte), ließ 
die Kommission offen. 
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Ausgangspunkt war hierbei die Annahme, daß auch 
die Europäische Gemeinschaft an gewisse fundamen-
tale Grundrechte gebunden ist, wie der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) in mehreren Entscheidun-
gen ausdrücklich bestätigt hat (EuGH NJW 70, 389; 
70, 1016; 71, 2122). 

Trotzdem können Konflikte zwischen Europäischem 
Gemeinschaftsrecht und deutschen Grundrechten vor 
allem durch eine weitergehende Auslegung der deut-
schen Grundrechte auftreten. 

Von einem Mitglied ist vorgetragen worden, es sei 
der Enquete-Kommission, die an Artikel 79 Abs. 3 
GG gebunden ist, verwehrt, einen Vorschlag zu 
machen, nach dem das Europäische Gemeinschafts-
recht dieser Norm vorgehe. Von einer anderen Seite 
ist ausgeführt worden, die eigentliche Schwierigkeit 
des Europäischen Gemeinschaftsrechts liege weni-
ger in der Rangfrage, sondern sei darin zu sehen, 
daß nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes den Richtlinien nach Artikel 189 des 
EWG-Vertrages auch unmittelbare Rechtswirkungen 
gegenüber den Mitgliedstaaten zuerkannt worden 
seien, was an sich gemäß dieser Vorschrift nur für 
die Verordnungen und Entscheidungen der EWG-
Organe gelten dürfe. Im übrigen sei zweifelhaft, ob 
die Vorrangfrage der richtige Ansatzpunkt zur Be-
wältigung der Grundrechtsproblematik sei, oder ob 
nicht vielmehr von der Frage der Gültigkeit inner-
staatlicher Akte im Verhältnis zum zwischenstaat-
lichen Recht ausgegangen werden müsse. 

2.2.4 Offene Fragen 

Eine besondere Bedeutung für die Entwicklung des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts und sein Verhält-
nis zum innerstaatlichen Recht kommt der Recht-
sprechung des EuGH zu, der insbesondere über Ar-
tikel 177 des EWG-Vertrages mit den innerstaat-
lichen Rechtsprechungsorganen verbunden ist. Die 
Enquete-Kommission kam zu keiner abschließenden 
Auffassung, inwieweit der EuGH das Bundesverfas-
sungsgericht binden kann. Es ist die Meinung ver-
treten worden, daß alle letztinstanzlichen inner-
staatlichen Gerichte — mit Ausnahme des Bundes-
verfassungsgerichts — bei gemeinschaftsbezogenen 
Problemen gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag zur 
Vorlage an den EuGH verpflichtet sind. Artikel 177 
des EWG-Vertrages spreche nämlich von „Gericht". 
Das Bundesverfassungsgericht sehe sich zugleich 
aber auch als Verfassungsorgan, das grundsätzlich 
für das gesamte innerstaatliche Recht die Jurisdik-
tionshoheit habe. Da es weiterreichende Funktionen 
als die übrigen Gerichte habe, werde es Vorlagen 
gemäß Artikel 177 des EWG-Vertrages vermeiden. 

Offen blieb auch die Frage, ob der EuGH oder das 
Bundesverfassungsgericht bindend über den Vor-
rang bzw. die Kollision von Gemeinschaftsrecht und 
innerstaatlichem Recht entscheidet. Während nach 
der einen Auffassung den Entscheidungen des EuGH 
für den innerstaatlichen Bereich in dieser Frage 
keine Normqualität, sondern nur die Bedeutung 
einer Rechtsmeinung zukommt, da die Kollisions-
frage kein Problem ist, über das der EuGH zu befin-
den hat, ist nach der anderen Auffassung die Mei-
nung des EuGH in dieser Frage maßgebend. Das 

Problem hat bislang zu keinen praktischen Differen-
zen geführt, da sowohl der EuGH als auch das Bun-
desverfassungsgericht von dem Vorrang ides Euro-
päischen Gemeinschaftsrechts ausgehen. 

Eine Änderung von Artikel 24 Abs. 1 GG erschien 
neben der Feststellung, bei den erörterten Proble-
men handle es sich weitgehend um Detail- und Son-
derfragen, die nicht durch verfassungsändernde Ge-
setze gelöst werden sollten, auch deswegen nicht 
angebracht, um einer einheitlichen Lösung im Rah-
men der Europäischen Gemeinschaften nicht vorzu-
greifen. Es ist aus politischen Gründen erwünscht, 
daß alle Mitgliedstaaten der EWG in ihren Verfas-
sungen bezüglich des (primären und sekundären) 
Gemeinschaftsrechts bestimmen, daß es durch na-
tionale Maßnahmen nicht außer Kraft gesetzt oder 
beeinträchtigt werden kann. Eine derartige Harmo-
nisierung auf europäischer Ebene kann jedoch nicht 
durch einseitige deutsche Festlegungen und Ver-
fassungsänderungen, sondern nur durch politische 
Verhandlungen erzielt werden. Eine Änderung oder 
Ergänzung von Artikel 24 Abs. 1 GG erscheint 
demnach erst dann zweckmäßig, wenn derartige 
Verhandlungen zu einem einheitlichen europäischen 
Ergebnis geführt haben. 

2.3 Zu den Zustimmungsfragen 

Artikel 24 Abs. 1 GG sieht für den Beitritt zu Ver-
einbarungen über zwischenstaatliche Einrichtungen 
das einfache Gesetzgebungsverfahren vor. Da je-
doch zwischenstaatliche Einrichtungen Rechtsakte 
erlassen können, die Vorrang sogar vor dem Ver-
fassungsrecht haben, wurde erwogen, ob für den 
Beitritt zu derartigen zwischenstaatlichen Einrich-
tungen nicht die Zustimmung durch grundgesetzän-
derndes Gesetz vorgesehen werden sollte. Es wurde 
nicht verkannt, daß damit der Handlungsspielraum 
der Bundesrepublik eingeschränkt und ihr Beitritt 
durch eine geringe Zahl von Bundesländern im Bun-
desrat verhindert werden könnten. 

Die Enquete-Kommission erörterte ferner die Frage, 
ob Artikel 24 Abs. 1 GG dahin gehend abgeändert 
werden sollte, daß das in ihm näher bezeichnete 
Bundesgesetz stets der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Für diese Überlegung spricht, daß auf 
dem Wege über Artikel 24 Abs. 1 GG auch in die 
Zuständigkeit der Länder eingegriffen werden kann. 
Es wurde bedacht, daß dies zu einer Einengung der 
außenpolitischen Aktionsfähigkeit der Bundesrepu-
blik führen könnte. Es wurde auch erwogen, ob eine 
Änderung der Mitwirkung des Bundesrates am Ge-
setzgebungsverfahren auf Artikel 24 GG beschränkt 
oder nicht vielmehr für den gesamten Bereich der 
Gesetzgebung ins Auge gefaßt werden sollte. 

Schließlich wurde geprüft, wie die nationalen Parla-
mente am Erlaß der Hoheitsakte der zwischenstaat-
lichen Einrichtungen, insbesondere am Erlaß der 
europäischen Verordnungen, in größerem Umfang 
als bisher beteiligt werden könnten, um hierdurch 
zugleich eine verstärkte parlamentarische Kontrolle 
der europäischen Rechtsetzung zu erreichen. Es 
wurde erwogen, einen ständigen Ausschuß aus Mit-
gliedern des Bundestages und des Bundesrates vor- 
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zusehen, den die Regierung konsultieren müßte, be-
vor sie ihre Zustimmung zum Erlaß bestimmter — 
näher zu definierender — Gemeinschaftsnormen 
gibt. 1) Ein derartiger Ausschuß könnte auch an 
künftigen Vertragsverhandlungen mitwirken, die 
die Schaffung zwischenstaatlicher Einrichtungen mit 
eigener Rechtsetzungskompetenz zum Gegenstand 
haben. Auf diese Weise könnte verhindert werden, 
daß das deutsche Parlament erst nach Abschluß der 
Verhandlungen mit einem fertigen Vertragstext kon-
frontiert wird, den es dann nur noch in toto anneh-
men oder ablehnen kann. 

Aus den  eingangs vorgetragenen Gründen kam die 
 Enquete-Kommission zu der Auffassung, am Wort-

laut des Artikels 24 GG festzuhalten. 

3 Artikel 25 Grundgesetz 

Artikel 25 GG hat folgenden Wortlaut: 

„Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und 
Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bun-
desgebietes." 

Im Rahmen von Artikel 25 GG wurde erörtert, in 
welchem Umfang die allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechts zu Bestandteilen des Bundesrechts erklärt 
wurden (Umfangfrage) und welchen Gesetzen sie 
vorgehen (Rangfrage). 

3.1 Zur Umfangfrage 

Da  Artikel  4 der  Weimarer Verfassung von „all-
gemein anerkannten" Normen des Völkerrechts 
sprach und davon ausgegangen wurde, eine Norm 
sei nur dann. „allgemein anerkannt", wenn sie auch 
vom Deutschen Reich anerkannt sei, konnten allge-
meine Regeln des Völkerrechtes durch eine Rück-
nahme der Anerkennung einseitig innerstaatlich 
außer Anwendung gesetzt werden. Durch das Weg-
lassen des Ausdruckes „anerkannt" wollte der 
Grundgesetzgeber diese Möglichkeit ausschließen. 
Es sollte nur auf eine international vorherrschende 
Rechtsansicht bzw. Rechtsüberzeugung ankommen. 

Die Enquete-Kommission hielt die Regelung des 
Grundgesetzes für sachgerecht. 

3.2 Zur Rangfrage 

Artikel 25 GG läßt die Frage offen, welchen Geset

-

zen die allgemeinen Regeln des Völkerrechts vor-  

1)  Ein Mitte der 4. Legislaturperiode geschaffener sog. 
Integrationsältestenrat, der über wichtige EWG-Ent-
wicklungen beraten sollte und insbesondere zur Ent-
lastung der  Fachausschüsse von weniger bedeutungs-
vollen EWG-Maßnahmen, vor allem weniger bedeu-
tungsvoller EWG-Verordnungen, gedacht war, die 
gemäß Artikel 2 des Ratifikationsgesetzes vom 
27. Juli 1957, BGBl. II S. 753, von ,der Bundesregie-
rung dem Parlament zuzuleiten sind, hat in  der  5. Le-
gislaturperiode seine Tätigkeit wieder eingestellt. 

gehen. Vier Möglichkeiten kommen hierbei in Be-
tracht: 

— Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts stehen 
über dem einfachen innerstaatlichen Gesetzes-
recht, jedoch unter dem (gesamten) Verfassungs-
recht. 

— Die allgemeinen Regeln .des Völkerrechts haben 
Verfassungsrang, stehen jedoch unter dem Vor-
behalt eines unantastbaren Verfassungskerns 
(Artikel 79 Abs. 3 GG). 

— Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts haben 
Verfassungsrang, ohne an den Vorbehalt eines 
unantastbaren Verfassungskerns gebunden zu 
sein. 

— Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts haben 
Überverfassungsrang. 

Die Auslegung von Artikel 25 GG  hat  bezüglich der 
Rangfrage eine eigenartige Entwicklung erfahren. 
Während 'der Verfassungsgeber unter „Gesetzen" im 
Sinne dieser Vorschrift alle innerstaatlichen Rechts-
normen einschließlich des Grundgesetzes verstanden 
wissen wollte, ist hiergegen eingewandt worden, das 
Grundgesetz könne dadurch ohne ein förmliches 
Änderungsverfahren geändert werden. Deshalb 
neigte die Auslegung immer mehr dazu, unter „Ge-
setzen" im Sinne des Artikels 25 GG nur die einfache 
Bundesgesetzgebung 2u verstehen. 

Das Grundgesetz kann allerdings auch über Arti-
kel 24 Abs. 1 GG und über Artikel 79 Abs. 1 Satz 2 
GG — ohne daß dies mit Ausnahme der Klarstel-
lungsvorschrift selbst im einzelnen im Grundgesetz 
erkennbar wird — ohne förmliches Änderungsver-
fahren geändert werden. 

Die Enquete-Kommission war der Auffassung, daß 
angesichts der geringen praktischen Bedeutung der 
Rangeinordnung der allgemeinen Regeln des Völ-
kerrechtes — ein Kollisionsfall zwischen Grundge-
setz und allgemeinen Regeln des Völkerrechtes ist 
bisher nicht aufgetreten — eine Änderung von Ar-
tikel 25 GG nicht notwendig ist. Im übrigen könne 
eine Änderung von Artikel 25 GG sowohl den Ver-
dacht wecken, über allgemeine Regeln des Völker-
rechts sollten mit dem Grundgesetz nicht überein-
stimmende Regeln übernommen werden, als auch 
den Verdacht, die Anwendung allgemeiner Regeln 
sollte eingeschränkt werden. 

Nach Auffassung einiger Mitglieder der Enquete-
Kommission sollte Artikel 79 Abs. 3 GG in jedem 
Fall unberührt bleiben. 

4 Artikel 59 Abs. 1 Grundgesetz 

Artikel 59 Abs. 1 GG hat folgenden Wortlaut: 

(1) „Der Bundespräsident vertritt den Bund 
völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bun-
des die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er 
beglaubigt und empfängt die Gesandten." 

Artikel 59 Abs. 1 GG wirft vor allem Formulierungs-
probleme auf, und zwar in dreifacher Hinsicht: 
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— bezüglich der Vertretungsbefugnis (Satz 1), 

— bezüglich der Abschlußkompetenz (Satz 2), 

— bezüglich des Begriffs „auswärtige Staaten" 
(Satz 2). 

4.1 Zur Frage der Vertretungsbefugnis 
(Artikel 59 Abs. 1 Satz 1 GG) 

Artikel 59 Abs. 1 Satz 1 GG räumt dem Bundes-
präsidenten die alleinige Vertretungsbefugnis ein. 
In der Praxis werden jedoch eine Fülle von völker-
rechtlichen Abkommen, insbesondere Regierungs-, 
aber auch Ressortabkommen, von der Regierung be-
ziehungsweise einem Ressortminister abgeschlossen, 
ohne daß eine formelle Ermächtigung des Bundes-
präsidenten eingeholt würde. Für diese Fälle wird 
eine gewohnheitsrechtliche, stillschweigende Er-
mächtigung des Bundespräsidenten unterstellt. Es 
fragt sich, ob diese Fiktion preisgegeben und eine 
ausdrückliche verfassungsrechtliche Festlegung der 
völkerrechtlichen Vertretungsbefugnis der Bundes-
regierung vorgesehen werden soll. 

4.2 Zur Frage der Abschlußkompetenz 
(Artikel 59 Abs. 1 Satz 2 GG) 

Neben der Abgabe von völkerrechtlichen Erklärun-
gen bildet die Befugnis, Staatsverträge abzuschlie-
ßen, einen wesentlichen Bestandteil der völkerrecht-
lichen Vertretungsbefugnis. Auch in dieser Bezie-
hung scheint die grundgesetzliche Regelung nicht 
mit der völkerrechtlichen Praxis übereinzustimmen, 
denn der Bundespräsident führt in der Regel keine 
Vertragsverhandlungen, sondern übt nur die Ratifi-
zierungsbefugnis aus. 

4.3 Zum Begriff „auswärtige Staaten" in Artikel 59 
Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz 

Der Begriff „auswärtige Staaten" dürfte zu eng sein. 
Auch mit anderen Völkerrechtssubjekten, insbeson-
dere internationalen Organisationen, können Ver-
träge abgeschlossen werden. Es wurde erwogen, 
Artikel 59 Abs. 1 Satz 2 GG dementsprechend zu er-
gänzen. 

Zu 4.1 bis 4.3: 

Die Enquete-Kommission war der Auffassung, daß 
sich eine Änderung von Artikel 59 Abs. 1 Satz 1 
und 2 GG nicht empfiehllt, da sich praktische Unzu-
träglichkeiten nicht ergeben haben. 

5 Artikel 59 Abs. 2 Grundgesetz 

Artikel 59 Abs. 2 GG hat folgenden Wortlaut: 

„ (2) Verträge, welche die politischen Bezie-
hungen des Bundes regeln oder sich auf Gegen-
stände der Bundesgesetzgebung beziehen, be-
dürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung 
der jeweils für die Bundesgesetzgebung zustän-
digen Körperschaften in der Form eines Bundes

-

gesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die 
Vorschriften über die Bundesverwaltung ent-
sprechend." 

Artikel 59 Abs. 2 GG wirft zahlreiche Probleme auf, 
die durch die Praxis in weitgehend zufriedenstellen-
der Weise gelöst sind. Gewisse Schwierigkeiten 
werden insbesondere dadurch verursacht, daß der 
Wortlaut dieser Bestimmung kein vollständiges 
Spiegelbild der zwischenstaatlichen Vertragspraxis 
der Bundesrepublik wiedergibt. Es hat sich jedoch im 
Rahmen dieser Norm bereits seit der Weimarer 
Reichsverfassung, die in Artikel 45 eine vergleich-
bare Vorschrift kannte, ein verfassungsrechtliches 
Gewohnheitsrecht gebildet, das sich durch einfache, 
formalisierte Typisierungen auszeichnet und die 
Lücken von Artikel 59 Abs. 2 GG weitgehend aus-
füllt. 

Die Enquete-Kommission überprüfte in diesem Zu-
sammenhang folgende vier Probleme: 

Entsprechen die in Artikel 59 GG genannten 
Kategorien  der  „Verträge mit auswärtigen Staa-
ten" (Artikel 59 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 
GG) bzw. der „Verwaltungsabkommen" (Artikel 
59 Abs. 2 Satz 2 GG) der 'heutigen Staatspraxis 
(Frage der  Kategorien)? 

Ist die Beteiligung von Bundestag und Bundesrat 
am Zustandekommen (Wirksamwerden) völker-
rechtlicher Abkommen in zufriedenstellender 
Weise gelöst (Beteiligungsfrage)? 

Welcher Rang kommt den internationalen Ab-
kommen 'im Verhältnis zum innerstaatlichen 
Recht zu (Rangfrage)? 

In welchem Umfang sollte bei völkerrechtlichen 
Abkommen die Klausel des Artikels 19 Abs. 1 
Satz 2 GG zur Anwendung kommen, wonach ein 
Grundrechte einschränkendes Gesetz das Grund-
recht unter Angabe des Artikels nennen muß 
(Frage der Grundrechtsklausel)? 

5.1 Zur Frage der Kategorien 

Während Artikel 59 GG nur die beiden Begriffe 
„Verträge mit auswärtigen Staaten" (Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 2 Satz 1) und „Verwaltungsabkommen" 
kennt, verwendet die Staatspraxis drei Kategorien, 
die nach dem formalen Kriterium unterschieden wer-
den, wer im Rubrum der völkerrechtlichen Verein-
barung als vertragschließende Partei genannt ist: 

5.1.1 Staatsverträge 

Darunter werden alle völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen der Bundesrepublik verstanden, in deren 
Rubrum als vertragschließende Partei in Wortlaut 
und Form die Bundesrepublik Deutschland als Staat 
oder der Bundespräsident als Staatsoberhaupt er-
scheint. Ihr Abschluß erfolgt in besonders feierlicher 
Form. Für ihre Unterzeichnung durch die Bundes-
regierung wird die Vollmacht des Bundespräsidenten 
eingeholt, in der die Ratifikation meist vorbehalten 
wird. Als Staatsverträge werden nicht nur die Ver-
träge abgeschlossen, die inhaltlich die Voraussetzun-
gen des Artikels 59 Abs. 1 Satz 1 GG erfüllen und 
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ein Vertragsgesetz erfordern, sondern auch nicht 
zustimmungsbedürftige völkerrechtliche Vereinba-
rungen wie etwa Kulturabkommen. 

5.1.2 Regierungsabkommen 

Darunter sind alle völkerrechtlichen Vereinbarungen 
zu verstehen, in deren Rubrum als vertragschlie-
ßende Parteien die Regierungen ,der Partnerstaaten 
erscheinen. In ihrer völkerrechtlichen Qualität wei-
sen sie gegenüber Staatsverträgen keinen Unter-
schied auf, da die von den Regierungen vertretenen 
Staaten als Völkerrechtssubjekte berechtigt und ver-
pflichtet werden. Zu ihrem Abschluß ermächtigt nicht 
der Bundespräsident, sondern der Bundesminister 
des Auswärtigen (§ 77 Abs. 2 GGO II). Verträge 
dieser Art können jedoch inhaltlich die Vorausset-
zungen des Artikels 59 Abs. 2 Satz 1 GG erfüllen 
und damit ein Vertragsgesetz notwendig machen. Es 
wird in der Praxis versucht, derartige, Artikel 59 
Abs. 2 Satz 1 GG entsprechende Vereinbarungen 
nicht in der Form eines Regierungsabkommens, son-
dern eines Staatsvertrages abzuschließen, was je-
doch nicht immer möglich ist, da auswärtige Ver-
tragspartner bisweilen auf der Form eines Regie-
rungsabkommens bestehen. Regierungsabkommen 
können auch verfassungsrechtlich „Verwaltungsab-
kommen" im Sinne von Artikel 59 Abs. 2 Satz 2 GG 
darstellen. 

Bei ihrem Abschluß wird davon ausgegangen, daß 
eine Vollmacht des Bundespräsidenten nicht not-
wendig ist, sondern eine gewohnheitsrechtliche De-
legation zur Verhandlung und zum Abschluß an die 
Bundesregierung vorliegt. 

5.1.3 Ressortabkommen 

Darunter werden völkerrechtliche Vereinbarungen 
verstanden, in deren Rubrum Fachminister der Part-
nerstaaten als vertragschließende Teile erscheinen. 
Diese Form ist nur dann zulässig, wenn der Vertrag 
nicht unter Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 GG fällt und der 
Vertragsgegenstand gemäß Artikel 65 Satz 2 GG 
in die Ressortzuständigkeit eines oder mehrerer 
Bundesminister fällt. Sind die Zuständigkeiten meh-
rerer Ressorts berührt, so können auch mehrere 
Bundesminister nach außen auftreten. In diesem 
Fall kann aber auch ein Bundesminister zu den Ver-
handlungen und dem Abschluß bevollmächtigt wer-
den; dann sind die notwendigen Zustimmungen 
intern einzuholen. 

Verfassungsrechtlich stellen Ressortabkommen die 
Hauptfälle von „Verwaltungsabkommen" im Sinne 
von Artikel 59 Abs. 2 Satz 2 GG dar. Die dort ausge-
sprochene Verweisung auf „die Vorschriften über 
die Bundesverwaltung" bezieht sich auf Abschnitt 
VIII des Grundgesetzes. In der Tat hat der Bundes-
rat in etwa 50 Fällen Regierungs- und Verwaltungs-
abkommen gemäß Artikel 59 Abs. 2 Satz 2 in Ver-
bindung mit Artikel 84 Abs. 2 GG zugestimmt. Da-
neben kommt auch eine Anwendung von Artikel 80 
GG auf Ressortabkommen in Betracht. Auf die Frage 
ist zurückzukommen. 

Zu 5.1 bis 3: 

Die Enquete-Kommission kam zu dem Ergebnis, daß 
die Kategorisierung von Verträgen nach formalen 

Kriterien durch die Staatspraxis unbedenklich ist, 
solange sie nicht dazu führt, die Anwendung von 
Artikel 59 Abs. 2 GG zu durchbrechen. Andererseits 
kommt eine Angleichung der Systematik von Ar-
tikel 59 Abs. 2 GG an die der Staatspraxis nicht in 
Betracht. Beide gehen von unterschiedlichen Voraus-
setzungen aus. 

5.2 Zur Frage der Beteiligung von Bundestag und 
Bundesrat 

Die Beteiligung von Bundestag und Bundesrat an 
Staatsverträgen und Regierungsabkommen ist dann 
vorgesehen, wenn es sich um Vereinbarungen han-
delt, „welche die politischen Beziehungen des Bun-
des regeln oder sich auf die  Gegenstände der Bun-
desgesetzgebung beziehen" (Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 
GG). Die politischen Beziehungen regeln unter ande-
rem Bündnisverträge. Aber auch andere Verträge 
können zu derartigen Vereinbarungen gerechnet 
werden. So hätte etwa ein vor dem Vertrag von 
Warschau mit Polen abgeschlossener, an sich nicht 
zustimmungsbedürftiger Handelsvertrag, in dem 
das Vertragsgebiet umschrieben worden wäre, als 
politischer Vertrag der Zustimmung der gesetzge-
benden Körperschaften bedurft. Die Praxis unter-
wirft mit Recht der Zustimmungspflicht des Artikels 
59 Abs. 2 Satz 1 GG auch Parallelabkommen, d. h. 
völkerrechtliche Abkommen über innerstaatlich be-
reits geregelte Gegenstände. Denn durch die völker-
rechtliche Bindung wird der Handlungsraum der 
gesetzgebenden Körperschaften eingeschränkt. 

Die Enquete-Kommission hat die Frage der Zustim-
mungsbedürftigkeit von Ratifikationsgesetzen durch 
den Bundesrat, insbesondere von Vertragsgesetzen 
für „politische Verträge", zurückgestellt, bis sie das 
Problem der Verteilung der Gesetzgebungskompe-
tenzen zwischen Bund und Ländern und die Stel-
lung des Bundesrates abschließend beraten hat. In 
diesem Zusammenhang wird auch die Frage zu be-
handeln sein, ob die Anwendung von Artikel 80 
Abs. 1 GG und insbesondere von Artikel 80 Abs. 2 
GG (Beteiligung des Bundesrates) auf Regierungs-
und Ressortabkommen einer ausdrücklichen Rege-
lung bedarf. Dabei wird insbesondere zu prüfen 
sein, ob völkerrechtliche Vereinbarungen, die mit-
tels Rechtsverordnung durchgeführt werden können, 
zu deren Erlaß die Bundesregierung bereits gesetz-
lich ermächtigt ist, keines Zustimmungsgesetzes be-
dürfen sollen. 

5.3 Zur Rangfrage 

5.3.1 Lösungsmöglichkeiten 

Die Enquete-Kommission ist sich darüber einig ge-
wesen, daß den über Artikel 59 Abs. 2 GG in das 
innerstaatliche Recht einwirkenden völkervertrag-
lichen Normen nicht 'der Vorrang eingeräumt werden 
dürfe wie dem über Artikel 24 Abs. 1 GG einwirken-
den Recht zwischenstaatlicher Einrichtungen. Sie 
hielt im Bereich der völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen des Artikels 59 Abs. 2 GG folgende zwei Lö-
sungsmöglichkeiten der Rangproblematik für erwä-
genswert: 
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— Den völkerrechtlichen Verträgen kommt der 
gleiche Rang zu wie dem einfachen innerstaat-
lichen Gesetzesrecht; sie sind dem Grundsatz 
unterworfen, wonach späteres Recht .dem frühe-
ren vorgeht. 

— Den völkerrechtlichen Verträgen kommt der 
gleiche Rang zu wie dem einfachen innerstaat-
lichen Gesetzesrecht; sie sind jedoch nicht dem 
Grundsatz unterworfen, wonach späteres Recht 
dem früheren vorgeht. 

5.3.2 Kein Verfassungsrang für völkerrechtliche Verträge 

Die Enquete-Kommission hielt die Regelung einiger 
ausländischer Verfassungen, wonach völkerrecht-
lichen Verträgen Verfassungsrang oder Überge-
setzesrang eingeräumt wird oder werden kann, nicht 
für zweckmäßig. Derartige Regelungen bestehen 
etwa in den Niederlanden, in Frankreich und in 
Osterreich. In Osterreich kann das Zustimmungs-
gesetz als Verfassungsgesetz erlassen werden. Von 
dieser Möglichkeit ist zum Beispiel bei der Ratifika-
tion der UNO-Charta und der Europäischen Men-
schenrechtskonvention Gebrauch gemacht worden. 
Auf diese Weise wurde erreicht, daß grundlegenden 
internationalen Normen höherer Rang als inner-
staatlichem österreichischem Gesetzesrecht zukommt. 

Gegen eine generelle Einräumung von Verfassungs-
rang oder Übergesetzesrang an alle völkerrecht-
lichen Verträge spricht vor allem, daß diese — nach 
dem System des Grundgesetzes — eine Annahme 
des Zustimmungsgesetzes mit qualifizierter Mehr-
heit voraussetzen würde, und also der internatio-
nale Handlungsspielraum der Bundesrepublik er-
heblich eingeengt würde. Denn es könnten dann nur 
noch solche Abkommen abgeschlossen werden, für 
die diese qualifizierte Mehrheit in den gesetzgeben-
den Körperschaften vorhanden ist. 

Die Einräumung der Möglichkeit, lediglich bestimmte 
völkerrechtliche Verträge durch das Zustimmungs-
gesetz, das ebenfalls mit qualifizierter Mehrheit an-
zunehmen wäre, in Verfassungsrang oder Überge-
setzesrang zu erheben, bietet zusätzliche Nachteile. 
Der Kreis der Abkommen, welche diese bevorzugte 
Behandlung verdienen, ist abstrakt schwer zu um-
schreiben. Die Gefahr ist nicht auszuschließen, daß 
Vertragspartner aus Prestigegründen auf der Rang-
erhöhung auch für solche Abkommen bestehen, für 
die diese sachlich nicht gerechtfertigt ist. 

Diese Bedenken führten dazu, beide Modelle zu ver-
werfen. 

Ein Teil der Mitglieder der Enquete-Kommission war 
der Meinung, daß eine Abänderbarkeit der völker

-

rechtlichen Verträge durch späteres Gesetzesrecht 

nicht wünschenswert sei. Durch eine völkerrechts-
widrige, einseitige Beseitigung bzw. Änderung 
international vereinbarter Normen werde der Wert 
der Bundesrepublik als Vertragspartner und ihre 
politische Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Der 
Grundsatz des Vorranges des späteren Gesetzes vor 
früherem Vertragsrecht sollte deshalb in diesem Be-
reich außer Kraft gesetzt werden. Es wurde folgende 
Formulierung erwogen: 

In Artikel 59 Abs. 2 GG wird folgender neuer 
Satz 1 a eingefügt: 

„(1 a) Gemäß Satz 1 für vollziehbar erklär-
tes Völkervertragsrecht kann ohne Vertrags-
änderung weder aufgehoben noch geändert 
werden." 

Hiergegen wurde eingewandt: Eine Fortentwicklung 
des innerstaatlichen Rechts werde praktisch blok-
kiert, wenn das Vertragsrecht auf diese Weise fest-
geschrieben werde. Auch im internationalen Bereich 
könne sich eine derartige Vorkehrung als Beschrän-
kung auswirken: Einerseits könne die Bereitschaft 
zum Abschluß zwischenstaatlicher Abkommen oder 
zum Beitritt zu ihnen vermindert werden; anderer-
seits aber liege in der vorgeschlagenen Klausel ge-
rade ein Anreiz dazu, ganze Vertragswerke zu kün-
digen. Schließlich wurde auch die Frage aufgeworfen, 
welche Gerichtsinstanzen zur Prüfung zuständig sein 
sollten, ob eine spätere innerstaatliche Norm eine 
Norm des Völkervertragsrechts abändere. Es bestün-
den Bedenken, das Bundesverfassungsgericht damit 
zu betrauen. Auch eine Zuständigkeit der obersten 
Bundesgerichte hierfür bedürfe einer besonderen 
Regelung, die zahlreiche Probleme aufwerfe. Es be-
stünde die begründete Erwartung, daß die Verfas-
sungsorgane auch ohne eine institutionelle Vorkeh-
rung darauf achten würden, bei Annahme späteren 
innerstaatlichen Rechts die übernommenen Ver-
tragsverpflichtungen zu achten. 

Unter dem Eindruck dieser Einwendungen sah die 
Kommission davon ab, idem Vorschlag zuzustimmen. 

5.4 Zur Frage der Grundrechtsklausel 
(Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG) 

Nach Meinung eines Migtlieds der Enquete-Kommis-
sion ist zu erwägen, ob nicht gegebenenfalls in Rati-
fikationsgesetzen zu internationalen Verträgen eine 
Klausel gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG einge-
fügt werden sollte, nach der ein Grundrechte be-
schränkendes Gesetz das betreffende Grundrecht 
unter Angabe des Artikels nennen muß. Der Bundes-
tag hat begonnen, darauf zu achten, daß in derarti-
gen Verträgen das eingeschränkte Grundrecht aus-
drücklich angegeben wird. 
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1 	Problemstellung und Ergebnis 

1.1 Planung und Verfassungsstruktur 

Die Kommission hat die Frage der zutreffenden ver-
fassungspolitischen Einschätzung und verfassungs-
rechtlichen Zuordnung der staatlichen Aufgaben-
planung im Verhältnis Parlament - Regierung und 
im Bund-Länder-Verhältnis zum ersten Hauptthema 
ihrer Erörterungen gemacht. Dabei ging sie davon 
aus, daß die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben vom 
Staat gegenwärtig und zukünftig in starkem Maße 
eine Orientierung an mittel- und längerfristigen 
Planungen und Programmen, eine intensive Abstim-
mung und Koordination der verschiedenen Ressort-
aufgaben — insbesondere im Hinblick auf einen 
wirtschaftlichen Einsatz der öffentlichen Mittel — so-
wie eine verstärkte Kooperation der verschiedenen 
Entscheidungsträger im bundesstaatlichen System 
erfordert. Von dieser Entwicklung gehen teilweise 
schon jetzt erkennbare, sehr nachhaltige Verände-
rungen im staatlichen Entscheidungsprozeß, in der 
kompetenzmäßigen Zuordnung der zentralen Ver-
fassungsorgane und im bundesstaatlichen Verfas-
sungsgefüge aus. Um diese in die Verfassungsstruk-
tur eingreifenden Veränderungen sich nicht selbst-
läufig und neben der Verfassung entwickeln zu 
lassen, hielt es die Kommission für angezeigt, schon 
jetzt und nicht erst nach erfolgter sachlich-organisa-
torischer Durchbildung eines Systems staatlicher 
Aufgabenplanung die notwendigen Überlegungen 
über die Art der Einbeziehung und Einordnung der 
Aufgabenplanung in die parlamentarisch-demokra-
tische und bundesstaatliche Verfassungsstruktur des 
Grundgesetzes anzustellen und die Entscheidung des 
Verfassungsgesetzgebers hierüber vorzubereiten. 

1.2 Die Fragenbereiche 

Entsprechend der generellen Aufgabenstellung der 
beiden Unterkommissionen gliederte sich das Thema 
in zwei Hauptbereiche. Die Unterkommission II „Par-
lament und Regierung" untersuchte den grundsätz-
lichen verfassungstheoretischen Standort staatlicher 
Aufgabenplanung im parlamentarischen Regierungs-
system, die möglichen Auswirkungen dieser Planung 
auf das System der „checks and balances" in der 
Verfassungsordnung der Bundesrepublik und dem-
entsprechend die systemgerechte Zuweisung der Pla-
nungsbefugnisse an die Verfassungsorgane Parla-
ment und Regierung. Hier waren insbesondere die 
Fragen zu erörtern, in welcher Weise die Zuständig-
keit zur Aufgabenplanung in das geltende Gewalten-
teilungsschema eingeordnet werden könne, inwie-
weit im Hinblick auf die Organisation der Planung 
im Bereich der Bundesregierung Veränderungen am 
geltenden Balancesystem des Artikels 65 GG erfor-
derlich würden und schließlich, in welchem Maß und 
in welcher Weise der Bundestag in den Planungs-
prozeß eingeschaltet werden müsse. 

Die Unterkommission I „Bund und Länder" hatte zu 
prüfen, welche Auswirkungen eine zentrale Auf-
gabenplanung im Bereich des Bundes auf den Auf-
gabenbereich, die staatliche Selbständigkeit und das 
politische Gewicht der Länder, mithin auf das föde-
rative Gefüge der Bundesrepublik haben würde. Da-
bei war insbesondere zu untersuchen, ob, in welchem 
Ausmaß und in welcher Weise eine Kooperation von 
Bund und Ländern in der Planung der staatlichen 
Aufgaben möglich und notwendig ist und wie das 
Verhältnis einer solchen gemeinsamen Planung zu 
bisherigen Planungsansätzen, besonders in den Ge-
meinschaftsabgaben, einzuschätzen ist. 

Beide Unterkommissionen behandelten ihr Thema 
parallel und führten den Stand ihrer Erörterungen 
in Sitzungen der Gesamtkommission ein, die nach-
einander beide Seiten des Planungsproblems, auch 
in ihrer Verschränkung miteinander, ausführlich er-
örtert hat. Die Kommission wurde dabei von seiten 
der Bundesregierung in der Weise unterstützt, daß 
diese ihr in schriftlichen Ausarbeitungen sowie in 
Stellungnahmen im Rahmen von Anhörungen ihre 
Erfahrungen mit den eigenen Ansätzen einer orga-
nisierten Planungstätigkeit und ihrer Einschätzung 
der für die Zukunft erforderlichen Vorkehrungen 
rechtlicher und sachlicher Art übermittelt hat. 

1.3 Das Ergebnis 

Auf dieser Grundlage wurde in der Klausurtagung 
der Kommission im Februar 1972 in Gras-Ellenbach 
(Odenwald) das Beratungsergebnis beider Unter-
kommissionen vorläufig festgestellt und in folgen-
den Empfehlungen für eine Grundgesetzergänzung 
zusammengefaßt: 

Artikel x 

(1) Der Bund und jedes Land erstellen auf 
Grund gemeinsam erarbeiteter Grundannahmen 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit je eine inte-
grierte Aufgabenplanung. 

(2) Die integrierten Aufgabenplanungen des 
Bundes und der Länder werden in den Sach-
bereichen, die für die Entwicklung der Bundes-
republik Deutschland von Bedeutung sind, zu 
einer gemeinsamen Rahmenplanung zusammen-
gefügt. Diese Sachbereiche werden durch Bun-
desgesetze mit Zustimmung des Bundesrates be-
stimmt. 

(3) Die gemeinsame Rahmenplanung bezeich-
net die allgemeinen Ziele und die Rangfolge 
ihrer Verwirklichung auf der Grundlage der 
verfügbaren finanziellen, personellen und säch-
lichen Mittel. 

(4) Ein Planungsausschuß des Bundes und der 
Länder beschließt eine Empfehlung über die ge- 
meinsame Rahmenplanung. Vor der Beschluß-
fassung des Ausschusses ist den Länderparla-
menten Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Der Beschluß bedarf der Zustimmung des 
Bundes und der Mehrheit der Länder. 
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(5) Die Bundesregierung leitet die Empfeh-
lung des Planungsausschusses dem Bundestag 
zur Beratung und Beschlußfassung zu. Der Be-
schluß bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln 
der Stimmen des Bundesrates. Artikel 77 Abs. 2 
GG findet entsprechende Anwendung. 

(6) Die gemeinsame Rahmenplanung ist ver-
bindliche Richtlinie für die weiteren Aufgaben-
planungen des Bundes und der Länder und für 
ihre Verwirklichung. Der Bund und die Länder 
handeln dabei im Rahmen ihrer Zuständig-
keiten. 

(7) Das Nähere über das Verfahren regelt ein 
Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates. 

Artikel y 

(1) Die Bundesregierung erstellt die inte-
grierte Aufgabenplanung für den Bund (Arti-
kel x Abs. 1). Sie hat dabei Bundestag und 
Bundesrat auf dem Laufenden zu halten und 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) Artikel x Abs. 7 gilt entsprechend. 

Artikel z 

(1) Der Bundestag bestellt einen Ausschuß 
für Planung. Auf Antrag eines Viertels der Mit

-

glieder des Bundestages oder eines Viertels der 
Mitglieder des Ausschusses für Planung hat die 
Bundesregierung Auskünfte über Planungs-
unterlagen und über die Auswirkungen näher 
bezeichneter Alternativen zu erteilen. 

(2) Artikel x Abs. 7 gilt entsprechend. 

1.4 Vorbehalte zum Ergebnis 

Bei dieser Empfehlung war sich die Kommission der 
Verflechtung des Planungsproblems mit einer Reihe 
wichtiger Grundelemente der bestehenden verf as-
sungsrechtlichen Ordnung, insbesondere mit der 
Frage der Parlamentsreform, der Verteilung der Ge-
setzgebungskompetenzen, der Finanzverfassung und 
der Gliederung des Bundesgebiets bewußt. Ihre 
Empfehlungen sind daher als vorläufig zu betrach-
ten. Sie stehen unter dem Vorbehalt einer Abände-
rung nach Entscheidung über die vorgenannten Ma-
terien durch die Kommission. Insbesondere hat die 
Kommission den Artikel x unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt beschlossen, daß eine Überprüfung der 
Artikel 91 a, 91 b und 104 a Abs. 4 GG erfolgen muß 
und daß angemessene Regelungen für die Verteilung 
der Kompetenzen und der Finanzmassen zwischen 
Bund und Ländern gefunden werden. Unter dieser 
Voraussetzung neigt die Mehrheit der Kommission 
der Auffassung zu, daß der Artikel x eine Weiter-
entwicklung des Instituts der Gemeinschaftsaufgaben 
darstellen und die Artikel 91 a, 91 b und 104 a Abs. 4 
GG ersetzen kann. Denn es könnte sich insbesondere 
erweisen, daß die vorgenannten Artikel neben der 
empfohlenen Rahmenplanung leerlaufen würden. Die 
Empfehlung der Kommission steht auch unter dem 
Vorbehalt, daß die Einbeziehung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände in die gemeinsame Rahmen

-

planung von Bund und Ländern noch zu erörtern ist. 
Die Kommission hatte diese Frage einer grundsätz-
lichen Untersuchung vorbehalten und hat daher 
diese Problematik in den vorgeschlagenen Arti-
keln x, y und z nicht berücksichtigt. 

Den vorgelegten Entwurf einer Grundgesetzergän-
zung verstand die Kommission auch nicht in dem 
Sinn, daß alle darin enthaltenen Regelungen unbe-
dingt Bestandteil des Verfassungstextes werden 
müssen. Möglicherweise können einzelne Teile In-
halt eines ergänzenden Planungsverfahrensgesetzes 
oder einer Geschäftsordnung werden. 

2 Die Aufgabenplanung im Verhältnis 
von Parlament und Regierung 

2.1 Die verfassungsrechtliche Einordnung 
der Aufgabenplanung 

Grundlage für die vorgeschlagene Regelung der Be-
teiligung von Bundestag und Bundesrat an der Auf-
gabenplanung des Bundes waren folgende, in der 
Kommission mit einer Ausnahme allgemein akzep-
tierte Überlegungen. 

2.1.1 Neue Dimension von Planung 

Planung staatlicher Aufgaben ist nicht etwas an sich 
Neues; sie ist auch keine vierte Gewalt, für die es 
erst ein neues und eigenständiges Verfassungsorgan 
zu schaffen gelte. Sie hat jedoch, bedingt durch die 
allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, insbeson-
dere durch den Übergang zum Sozialstaat eine er-
hebliche Ausdehnung sowohl nach ihren Gegen-
ständen wie nach ihrer Intensität und wechselseiti-
gen Einwirkung aufeinander erfahren und dadurch 
eine neue Dimension angenommen. Dies zeigt sich 
nicht zuletzt darin, daß die Planung nicht mehr nur 
eine Vorbereitung politischer Entscheidungen dar-
stellt, sondern den Charakter einer Vor-Verfügung 
über politische Entscheidungen, insbesondere solche 
des Parlaments im Bereich der Gesetzgebung und 
des Budgetrechts, gewinnt. Die Entscheidungs-
stationen verlagern sich, sie gehen — stufenweise  — 
in  den Planungsprozeß selbst ein. Die erstellte, viel-
fach aufeinander abgestimmte Planung ist nicht mehr 
nur ein einfaches Handlungsprogramm, sondern ein 
integriertes Handlungsgefüge, über das kraft des 
Übergewichts der in ihm erbrachten Informations-
verarbeitung, Koordinations- und Integrationslei-
stung nicht mehr im einzelnen frei entschieden wer-
den kann. Es bleibt in aller Regel nur die alter-
native Planverwirklichung durch pauschale Annahme 
oder Planlosigkeit übrig. 

2.1.2 Planung „zur gesamten Hand" 
von Parlament und Regierung 

In der heute erreichten Dimension kann die staat-
liche Aufgabenplanung nicht mehr von vornherein 
und allein als Teil der Regierungsfunktion ange-
sehen werden. Sie ist vielmehr als ein die Funktion 
von Parlament und Regierung zugleich betreffender 
Sachbereich allererst zwischen Parlament und Re-
gierung zu verteilen, und zwar gemäß der in der 
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Verfassung grundgelegten kompetenzmäßigen Zu-
ordnung und politischen Gewichtsverteilung zwi-
schen diesen beiden Verfassungsorganen. Diese ist 
im parlamentarischen Regierungssystem, wie das 
Grundgesetz es vorsieht, dadurch charakterisiert, 
daß die Funktion der Staatsleitung grundsätzlich 
nicht der Regierung allein, sondern Parlament und 
Regierung „zur gesamten Hand" zusteht. Das muß 
infolgedessen auch für die sich jetzt entwickelnde 
staatliche Aufgabenplanung gelten, die einen 
wesentlichen Teil heutiger staatsleitender Tätigkeit 
ausmacht. 

2.1.3 Beteiligung des Parlaments 

Dementsprechend erscheint es gerechtfertigt und ge-
boten, das Parlament über das bestehende Recht auf 
Information und nachträgliche Kontrolle hinaus an 
den Planungsentscheidungen zu beteiligen. Nur auf 
diese Weise kann einem drohenden Funktions-
verlust des Parlaments entgegengewirkt und ver-
hindert werden, daß das Parlament in seinen zentra-
len Entscheidungsfunktionen, der Gesetzgebung und 
Haushaltsbewilligung, durch vorgefertigte, inte-
grierte Handlungsprogramme (Planungen), auf die 
es bei ihrer Erstellung als solches keinen Einfluß 
nehmen kann, vor vollendete Tatsachen gestellt, 
d. h. in eine Ratifizierungslage gebracht wird. Dar-
über hinaus erscheint die Beteiligung des Parlaments 
an den Planungsentscheidungen angezeigt, um seine 
Stellung als Mitträger der staatsleitenden Tätigkeit 
zu verstärken und die Bindungswirkung, die von 
einer staatlichen Aufgabenplanung für beide Seiten, 
Parlament und Regierung, im Hinblick auf die ihrer 
Verwirklichung dienenden Folgeentscheidungen aus-
geht, zu legitimieren. Auf der anderen Seite kann 
das Parlament nicht selbst Herr der Planung werden. 
Dem stehen sachliche und institutionelle Gründe ent-
gegen, die sich aus der Arbeitsweise, Arbeitskapazi-
tät und dem fehlenden bürokratischen Apparat des 
Parlaments ergeben, vor allen aber das verfassungs-
mäßige Recht und die Pflicht der Regierung zur 
Initiative für die Planung und ihre Verantwortung 
dafür. Eine Regierung, die nicht den „ersten Zu-
griff" auf die Planung hat, ist weder praktisch vor-
stellbar noch von der Verfassung gewollt. 

Ausgangspunkt für eine verfassungsrechtliche Zu-
ordnung der Planung zwischen Parlament und Regie-
rung war für die Kommission demnach der Grund-
satz, daß einerseits Planungsinitiative und Planungs-
tätigkeit Sache der Regierung ist, andererseits das 
Parlament rechtzeitig, d. h. vor der Fertigstellung 
und abschließenden Formation der Planung an den 
Planungsentscheidungen wirksam zu beteiligen ist. 

2.2 Die Organisation der Zusammenarbeit 

Für die organisatorische Ausgestaltung dieser Be-
teiligung ist die Kommission davon ausgegangen, 
daß zwischen den verschiedenen Phasen des Pla-
nungsprozesses unterschieden werden muß. Daraus 
ergab sich folgendes Modell: Während die Erarbei-
tung der Planung allein in den Händen der Regie-
rung liegen soll, damit diese die Möglichkeit hat, 
zunächst ein eigenes Planungskonzept zu entwickeln, 

erscheint für die Planaufstellung die ständige Infor-
mation des Bundestages und — unter föderativem 
Blickpunkt — des Bundesrates und deren Beratung 
und Mitwirkung an der Festlegung der großen 
Optionen (Aufgabenprioritäten, Verwirklichungs-
zeiträume, Abstimmung von Finanz- und Aufgaben-
planung) angebracht; die abschließende Planbilli-
gung erfolgt durch Bundestag und Bundesrat. Diese 
Billigung soll keine Gesetzesverbindlichkeit für den 
Plan begründen, sondern eine eigengeartete „Plan-
bindung", derzufolge der gebilligte Plan den Charak-
ter einer verbindlichen Richtlinie für alle weiteren 
Maßnahmen von Regierung und Parlament erhält, 
die zur Verwirklichung der Planung von Bedeutung 
sind. 

Wenn die Kommission am Ende davon abgesehen 
hat, den Artikel y in einer diesem Modell entspre-
chenden Weise zu formulieren, so war dafür die 
Verschränkung der Aufgabenplanung des Bundes 
mit der gemeinsamen Rahmenplanung zwischen 
Bund und Ländern, die in Artikel x geregelt ist, 
maßgebend. Für diese gemeinsame Rahmenplanung, 
in die die Aufgabenplanungen des Bundes und der 
Länder für bestimmte Sachbereiche zum Zwecke der 
gegenseitigen Abstimmung und Koordination und 
damit auch einer möglichen Modifizierung einzubrin-
gen sind, haben Bundestag und Bundesrat nach dem 
Vorschlag der Kommission das entscheidende Be-
schlußfassungs- und Zustimmungsrecht (vgl. Arti-
kel x Abs. 5). Es erschien der Kommission daher 
einerseits eine unerwünschte Präjudizierung von 
Bundestag und Bundesrat im Hinblick auf diese Ent-
scheidungszuständigkeit, andererseits auch eine eher 
verwirrende als klärende Überforderung mit Ent-
scheidungszuständigkeiten, wenn der Bundestag 
(und entsprechend der Bundesrat) zunächst der inte-
grierten Aufgabenplanung des Bundes zuzustimmen 
hat, dann über die gemeinsame Rahmenplanung, die 
gegebenenfalls eine Modifizierung der Aufgaben-
planung des Bundes als Ergebnis der Abstimmung 
zwischen Bund und Ländern enthält, Beschluß faßt 
und schließlich — als notwendige Konsequenz — die 
dadurch eventuell erforderlich werdende Änderung 
der Bundesaufgabenplanung in Abänderung des ur-
sprünglichen Aufgabenplans noch einmal beschlie-
ßen muß. 

Angesichts dieser Lage hielt es die Kommission für 
richtiger und sachlich ausreichend, im Hinblick auf 
die Erstellung der Aufgabenplanung des Bundes nur 
vorzuschreiben, daß die Regierung Bundestag und 
Bundesrat während der gesamten Erstellung „auf 
dem Laufenden zu halten" hat — eine Formulierung, 
die bewußt in Anlehnung an Artikel 53 Satz 3 GG 
gewählt wurde und mehr besagt als nur ein Infor-
mationsrecht der gesetzgebenden Körperschaften, 
und daß beiden Organen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben ist. Insbesondere Mitglieder der 
Kommission, die dem Bundestag angehören, waren 
der Auffassung, daß mit einer solchen Regelung, die 
auf dem Hintergrund der Befugnisse des Bundes-
tages beim Zustandekommen der gemeinsamen Rah-
menplanung gesehen werden müsse, der Absicht, 
das Parlament an den Planungsentscheidungen wirk-
sam zu beteiligen, ausreichend Rechnung getragen 
werde. 
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2.3 Planungsausschuß des Bundestages 

Um die vorgesehene Beteiligung des Bundestages an 
den Planungsentscheidungen — bei der Aufgaben-
planung des Bundes ebenso wie bei der gemein-
samen Rahmenplanung — in ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit zu sichern, hat die Kommission vor-
geschlagen, einen eigenen Planungsausschuß des 
Bundestages als zentrale „Anlaufstelle" für die Bun-
desregierung oder ein engeres Planungskabinett ein-
zurichten und mit besonderen Befugnissen auszu-
statten. 

2.3.1 Pendant zur Planungsorganisation der Regierung 

Wenngleich die Aufgabenplanung nahezu alle Fach-
gebiete betrifft, für die einzelne Fachausschüsse des 
Bundestages bestehen, gibt die Kommission einem 
solchen zentralen Planungsausschuß, der die Pla-
nungsfragen einheitlich berät und die entsprechen-
den Entscheidungen des Plenums vorbereitet, den 
Vorzug vor der Einrichtung eines Gremiums von 
Planungsbeauftragten der einzelnen Fachausschüsse. 
Ebenso wie im Bereich der Regierung ist es auch im 
Parlament notwendig, organisatorische Vorkehrun-
gen dafür zu treffen, daß die Aufgabenplanung nicht 
bei einer bloß ausgleichenden Koordination und 
Addition von Ressortplanungen bzw. Fachinteressen 
steckenbleibt, sondern eine übergreifende, an be-
stimmten sachlichen und zeitlichen Prioritätsent-
scheidungen ausgerichtete Koordination verwirk-
lichen kann. Ein gemischtes Gremium, zusammen-
gesetzt aus Vertretern des Bundestages und der Bun-
desregierung, hält die Kommission wegen der not-
wendigen Trennung der Kompetenzen und Verant-
wortungsbereiche für nicht angängig. 

2.3.2 Die Bedenken der Bundesregierung 

Die Kommission hat sich von den Bedenken der 
Bundesregierung gegen die verfassungsrechtliche 
Institutionalisierung einer Parlamentsbeteiligung an 
der Planung schon zum jetzigen Zeitpunkt und ins-
besondere gegen die Errichtung eines Planungsaus-
schusses des Parlaments (vgl. Kommissionsdruck-
sache Nr. 023 S. 19 ff.) nicht zu überzeugen vermocht. 
Ungeachtet des Vorbringens der Bundesregierung, 
daß ein Aufgabenplanungssystem der Regierung 
derzeit erst in der Entwicklung sei, daß die wissen-
schaftliche Diskussion über die Auswirkungen der 
Planung auf das verfassungsrechtliche Zuordnungs-
verhältnis von Parlament und Regierung noch nicht 
abgeschlossen sei und daß hinreichende praktische 
Erfahrungen über ein Zusammenwirken von Regie-
rung und Parlament im Bereich der Planung noch 
nicht vorlägen, hält die Kommission es im Interesse 
der Stellung des Parlaments für notwendig, eine 
effektive parlamentarische Mitwirkung an dieser 
Planung von Anfang an vorzusehen und nicht erst, 
nachdem ein solches Aufgabenplanungssystem sach-
lich und organisatorisch fertig ausgebildet ist und 
bereits ohne parlamentarische Beteiligung funk-
tioniert. Sie hat dabei ferner in Betracht gezogen, 
daß bis zu einer Verwirklichung der empfohlenen 
Reformvorschläge ohnehin mehrere Jahre vergehen 
und bis dahin noch eine hinreichende Anlaufzeit für 
den Aufbau eines solchen Planungssystems besteht. 

2.3.3 Die Stellung der Opposition 

Was die besonderen Befugnisse des Planungsaus-
schusses angeht, ist die Kommission der Auffassung, 
daß es vor allem darauf ankommt, der jeweiligen 
parlamentarischen Opposition wirksame Beratungs-
und Kontrollmöglichkeiten zu eröffnen. In der heuti-
gen parlamentarischen Demokratie stehen sich in der 
Regel nicht mehr Parlament und Regierung als solche 
gegenüber, sondern Regierung und Parlamentsmehr-
heit auf der einen Seite, die parlamentarische Oppo-
sition auf der anderen Seite. Während eine Fraktion, 
die die Regierung trägt oder an ihr beteiligt ist, über 
einen guten Informationskontakt zur Regierung ver-
fügt, entbehrt die Opposition eines solchen Kon-
takts; sie besitzt auch nicht einen dem Regierungs-
apparat vergleichbaren eigenen bürokratischen 
Apparat. Andererseits ist gerade und nicht selten 
nur sie an einer wirklichen Kontrolle und kritischen 
Auseinandersetzung mit der Planungstätigkeit der 
Regierung interessiert. Die Sicherung des Zugangs 
der Opposition zu den Planungsunterlagen und 
Planungsalternativen erscheint der Kommission da-
her eine unerläßliche Bedingung für die Wirksam-
keit parlamentarischer Beteiligung an den Planungs-
entscheidungen. Aus diesem Grund schlägt sie vor, 
daß Auskünfte über Planungsunterlagen, wozu ins-
besondere auch die Informationsbasis für die „Grund-
annahmen" gehört, und über die Auswirkungen 
näher bezeichneter Alternativen schon von einem 
Viertel der Mitglieder des Planungsausschusses oder 
des Bundestages verlangt werden können. 

2.4 Das Problem der Alternativplanungen 

Besonders beschäftigt hat die Kommission die Frage 
der Planungsalternativen. Die Kommission teilt die 
in der Literatur allgemein vertretene Auffassung, 
daß eine reale Mitwirkungsmöglichkeit in Planungs-
fragen daran gebunden ist, daß gegebenen Plan-
vorstellungen Alternativen gegenübergestellt wer-
den können, die ihrerseits in etwa durchgeplant sind, 
d. h. nach Realisierungsbedingungen, Interdepen-
denzwirkungen und Folgeproblemen überdacht sind. 
Erst dadurch werden ein sachbezogener Vergleich 
verschiedener Prioritätsentscheidungen und eine Ab-
wägung zwischen ihnen möglich. Die Kommission 
konnte sich indessen Vorschlägen nicht anschließen, 
wonach die Erstellung solcher Planungsalternativen 
unabhängigen, von gesellschaftlichen Gruppen und 
Wissenschaftlern beschickten Planungsgremien über-
tragen werden soll. Sie ist der Auffassung, daß, un-
geachtet der Möglichkeit freier gesellschaftlicher 
Initiativen in diesem Bereich, für eine so wichtige 
Aufgabe im politischen Entscheidungsprozeß eine 
institutionalisierte Beteiligung von Gremien, die in 
ihrer Zusammensetzung und Tätigkeit keiner demo-
kratischen, auf das Staatsvolk bezogenen Legitima-
tion und Kontrolle unterliegen, aus Gründen der 
demokratischen Verfassungsstruktur nicht in Be-
tracht gezogen werden kann. Alternativplanungen 
können und sollen aus dem staatlichen Bereich selbst 
kommen. Der dabei naheliegenden Möglichkeit, 
solche Alternativplanungen von den Fraktionsstäben 
(der Opposition) erarbeiten zu lassen, stehen freilich 
Gründe der Arbeitskapazität, auch bei Verstärkung 
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dieser Stäbe, und des nicht einzuholenden Informa-
tionsvorsprungs der Regierung entgegen. Die Kom-
mission hält es jedoch für möglich und auch für 
realisierbar, der Regierung selbst das Überdenken 
und die Vorlage von Alternativen bei Erstellung der 
Aufgabenplanung als Amtsauftrag zuzuweisen. Die 
Regierung verfügt am ehesten über die notwendigen 
Informationsgrundlagen dafür; sie wird durch eine 
solche Verpflichtung auch nicht genötigt, sich mit 
sich selbst in Widerspruch zu setzen, sondern nur 
verpflichtet, die Grundlagen und Gesichtspunkte der 
eigenen Prioritätsentscheidungen transparenter und 
einer das Für und Wider abwägenden Diskussion 
zugänglich zu machen. 

Um zu verhindern, daß diese Möglichkeit mißbraucht 
und die Regierung durch allzu häufige und pauschale 
Forderungen nach Alternativplanungen, insbeson-
dere von seiten der Opposition, in ihrer eigenen 
Planungstätigkeit blockiert wird, hält die Kommis-
sion es für richtig, dieses Recht so auszugestalten, 
daß von den Antragstellern die Alternativen selbst 
näher zu bezeichnen sind, insbesondere nach ihren 
positiven und negativen Prioritäten, und daß die 
Regierung nur über die Auswirkungen dieser näher 
bezeichneten Alternativen zu berichten, nicht aber 
eine detaillierte Doppelplanung vorzulegen hat. Dar-
aus erklärt sich die Formulierung des Artikels z 
Satz 2. 

2.5 Die Gewichtsverteilung des Artikels 65 
Grundgesetz 

Die Kommission hat sich auch mit der Frage befaßt, 
inwieweit der Aufbau einer zentralen Aufgaben-
planungsorganisation im Bereich der Bundesregie-
rung um ihrer Funktionsfähigkeit willen eine Ände-
rung der in Artikel 65 GG getroffenen Gewichtsver-
teilung zwischen der Richtlinienkompetenz des Kanz-
lers, der Ressortselbständigkeit der Minister und der 
Entscheidungszuständigkeit des Kabinetts erforder-
lich macht. 

2.5.1 Möglichkeiten der Planungsorganisation 

Die Kommission hat die verschiedenen Modelle der 
Gestaltung und Zuordnung einer zentralen Planungs-
organisation (Planungsministerium, zentraler Pla-
nungsstab bzw. Planungskommission oberhalb der 
Ressorts oder in personell-institutioneller Verknüp-
fung mit ihnen Zuordnung zu Bundeskanzler, Ge-
samtkabinett oder engerem Planungskabinett) er-
örtert. Dabei überwog die Meinung, daß der organi-
satorischen Zuordnung einer zentralen Planungsein-
richtung, wie immer sie im einzelnen gestaltet sei, 
zum Kabinett als solchem der Vorzug vor einer Zu-
ordnung zum Bundeskanzler(amt) zu geben sei, weil 
eine integrierte Aufgabenplanung nicht oberhalb 
der Ressorts von einer gleichsam übergeordneten 
Instanz, sondern nur auf der Grundlage der Informa-
tionsbasis und der Planungen ,der Resso rts und in 
Wechselwirkung mit ihnen erfolgen kann. Die Kom-
mission hat jedoch davon abgesehen, sich hierzu ein 
abschließendes Urteil zu bilden, weil sie der Auf-
fassung war, daß diese Frage in die Regelungs-
kompetenz der Bundesregierung kraft ihrer Orga

-

nisationsgewalt gehört und sich einer verfassungs-
rechtlichen Fixierung entzieht. 

2.5.2 Keine Änderung von Artikel 65 Grundgesetz 

Im Hinblick auf Artikel 65 GG hat die Kommission 
vor allem erörtert, ob der bisherige Umfang der 
Ressortselbständigkeit beibehalten werden kann, 
wenn die in der Entwicklung befindliche Aufgaben-
planung eine wirklich integrierte Aufgabenplanung 
der Regierung insgesamt, über die bloße Addition 
von Ressortplanungen hinaus, ermöglichen soll. Die 
Kommission war der Auffassung, daß eine stärkere 
Betonung der Gesamtzuständigkeit und Leitungs-
funktion des Kabinetts, ungeachtet der auch hier 
notwendigen Richtlinienkompetenz des Bundes-
kanzlers, dafür unerläßlich ist. Die Mehrheit der 
Kommission sah jedoch Artikel 65 GG in seiner der-
zeitigen Ausgestaltung nicht als Hemmnis für eine 
solche Entwicklung an; sie hielt ihn für elastisch 
genug, daß eine solche Verstärkung des Gewichts 
des Kabinetts stattfinden und auch in der Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung abgesichert werden 
kann. Die Mehrheit der Kommission erachtete es 
unter diesem Gesichtspunkt nicht für erforderlich, 
Vorschläge zu einer Änderung des A rtikels 65 GG 
zu machen. Demgegenüber war eine Minderheit der 
Kommission der Auffassung, daß eine entsprechende 
Modifizierung des Artikels 65 GG unerläßlich sei. 
Der Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß in-
nerhalb der Bundesregierung orientiere sich nämlich 
auch dann, wenn nach außen die Regierung als ganze 
zuständig sei, an der Gewichtsverteilung des Arti-
kels 65 Satz 2 und 3 GG, die dem Kabinett nur eine 
ausgleichende Koordinationszuständigkeit, nicht 
aber eine übergeordnete Leitungszuständigkeit ge-
genüber den Ressorts zuschreibe. 

3 Die Aufgabenplanung im Verhältnis 
von Bund und Ländern 

3.1 Verbesserung des föderativen Systems 

Die Kommission versteht die staatliche Aufgaben-
planung im Bund-Länder-Verhältnis als eine Mög-
lichkeit zur verbesserten und rationelleren Aus-
gestaltung des föderativen Systems. Ihre Vor-
schläge haben eine Weiterentwicklung der Arti-
kel 91 a, 91 b und 104 a Abs. 4 GG zum Ziel. Wäh-
rend die gegenwärtige Regelung die gemeinsame 
Planung von Länderaufgaben an ihre gemeinsame 
Finanzierung durch Bund und Länder bindet, ging 
die Kommission bei ihren Vorschlägen davon aus, 
daß eine Kooperation von Bund und Ländern in der 
Planung keine Vermengung der Gesetzgebungs- und 
Finanzierungszuständigkeiten mit sich bringen soll. 
Vielmehr soll bei möglichster Wahrung der eigen-
staatlichen Entscheidungsfreiheit und Finanzhoheit 
der Länder einerseits für diejenigen staatlichen Auf-
gaben, die für die Entwicklung der Bundesrepublik 
Deutschland von Bedeutung sind, der erforderliche 
Grad von Gleichmäßigkeit erreicht werden, während 
andererseits die differenzierten regionalen und loka-
len Interessen der Länder und ihrer Gemeinden in 
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die gesamtstaatliche Planung des Bundes Eingang 
finden sollen. Bei der Planung dieser Sachbereiche 
bedarf es daher des Zusammenwirkens von Bund 
und Ländern. Außerdem muß sichergestellt werden, 
daß den Länderparlamenten vor einer endgültigen 
Beschlußfassung Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben wird. 

3.2 Der Ablauf der gemeinsamen Rahmenplanung 

Dementsprechend stellt sich das Konzept der Kom-
mission folgendermaßen dar: Der Bund und jedes 
Land sollen in Zukunft stärker dazu übergehen, ihre 
staatlichen Aufgaben je für sich nach ressortinte-
grierten Planungen, also unter Koordinierung und 
Abstimmung der einzelnen Aufgabengebiete, zu er-
füllen. Diese Planungen sollen jedoch auf der Basis 
gemeinsam erarbeiteter Grundannahmen entstehen, 
was voraussetzt, daß schon im Stadium der Er-
stellung der getrennten Planungen Kontakte zwi-
schen Bund und Ländern bestehen. In denjenigen 
Bereichen, die für eine einheitliche Entwicklung des 
Bundesgebiets von Bedeutung sind, sollen die inte-
grierten Aufgabenplanungen des Bundes und der 
Länder zu einer gemeinsamen Rahmenplanung zu-
sammengefügt werden. Die Sachbereiche, in denen 
dies geschieht, werden durch Bundesgesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmt. Ein gemein-
sames Planungsgremium von Bund und Ländern 
(Planungsausschuß) übernimmt die Abstimmung und 
Koordination dieser Planungen zu einer gemein-
samen Rahmenplanung. Diese legt die allgemeinen 
Ziele und die Rangfolge ihrer Verwirklichung auf 
der Grundlage der verfügbaren finanziellen, perso-
nellen und sächlichen Mittel fest. Sie setzt damit 
sachlich und zeitlich Prioritäten. Der Planungsaus-
schuß beschließt, nachdem den Länderparlamenten 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, eine 
Empfehlung über die gemeinsame Rahmenplanung. 
Dieser Beschluß, der mit den Stimmen des Bundes 
und der Mehrheit der Länder gefaßt werden muß, 
verleiht jedoch der Empfehlung noch keine Verbind-
lichkeit. Erst nach Beratung und Beschlußfassung 
durch den Bundestag und nach Zustimmung des Bun-
desrates mit qualifizierter Mehrheit erhält die ge-
meinsame Rahmenplanung den Charakter einer 
Richtlinie — vergleichbar der Richtlinie des Arti-
kels 189 des EWG-Vertrages, wonach diese für 
jeden Mitgliedstaat hinsichtlich des zu erreichenden 
Ziels verbindlich ist, den innerstaatlichen Stellen 
jedoch die Wahl der Form und der Mittel überläßt. 
Bei der Umsetzung der Planung verbleibt somit nach 
Meinung der Kommission den Ländern ein Spiel-
raum, der ihre Entscheidungsfreiheit in der Durch-
führung sichert. 

Die Länder sind an drei Stellen in dieses Verfahren 
eingeschaltet. Sie entsenden Regierungsvertreter in 
das gemeinsame Planungsgremium, erhalten sodann 
vor der Beschlußfassung dieses Gremiums über die 
Empfehlung Gelegenheit zur Stellungnahme ihrer 
Parlamente und sind schließlich dadurch beteiligt, 
daß der Bundesrat den Empfehlungen des Planungs-
gremiums mit einer Zweidrittelmehrheit seiner Stim-
men beitreten muß. Danach sollen Bund und Länder 

diese Richtlinienplanung sowohl der Erfüllung ihrer 
Aufgaben als auch der Fortentwicklung ihrer Pla-
nungen zugrunde legen. Das kann naturgemäß be-
deuten, daß ein überstimmtes Land daran gehindert 
ist, sein eigenes Planungskonzept unverändert zu 
verwirklichen. 

3.3 Das Erfordernis der Planungskoordination 

Bei der Erarbeitung dieses Konzepts waren für die 
Kommission folgende Überlegungen von Bedeutung: 

Für die Länder ebenso wie für den Bund ist es eine 
Notwendigkeit geworden, bei der Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben auf längerfristige Planungen 
überzugehen. Denn die nach Zahl und Umfang noch 
wachsenden Staatsaufgaben und die zunehmende 
Interdependenz der auf sie bezogenen Entscheidun-
gen erfordern eine planerische Koordinierung, wenn 
die Effizienz des staatlichen Mitteleinsatzes nicht 
beeinträchtigt werden soll. Einige Länder haben da-
her bereits Landesentwicklungspläne, andere zu-
mindest sektorale Programme erstellt. Auch auf 
Länderebene hat jedoch die Planung, wenn sie zu 
einem befriedigenden Ergebnis führen soll, die 
Tendenz, alle das Land betreffenden Staatsaufgaben 
in sie einzubeziehen und ihre gegenseitigen Wir-
kungen zu kalkulieren. Andererseits haben auf die 
Planung des einzelnen Landes nicht nur die Planun-
gen des Bundes Einfluß, sondern auch die der ande-
ren Länder, besonders bei Aufgaben, die sich in 
ihrem räumlichen Bezug über die Landesgrenzen 
hinaus erstrecken. Die Forderung nach einheitlichen 
Lebensverhältnissen — eine Folge der fortschreiten-
den wirtschaftlichen Verflechtung des Bundesgebiets 
und der mit ihr zunehmenden Mobilität der Bür-
ger — verlangt von Bund und Ländern eine Koordi-
nierung ihrer Planungen. 

3.4 Planung und Finanzierung 

Einer integrierten Planung der Staatsaufgaben auf 
Länderebene waren aber nach Meinung etlicher Mit-
glieder der Kommission bisher gerade jene Ansätze 
einer gemeinsamen Planung des Bundes und der 
Länder hinderlich, die der Verfassungsgesetzgeber 
mit der Finanzreform des Jahres 1969 im Institut der 
Gemeinschaftsaufgaben (Artikel 91 a und 91 b GG) 
und der Finanzhilfen des Bundes für besonders be-
deutsame Investitionen der Länder und Gemeinden 
(Artikel 104 a Abs. 4 GG) begründet hat. Seine Ab-
sicht war es, die jahrelange Praxis einer parakonsti-
tutionellen und weitgehend ungeregelten Mitfinan-
zierung von Länderaufgaben durch den Bund zu 
kanalisieren und in verfassungsrechtlich abgesicher-
ten Formen zu legalisieren. Dabei wurden die in den 
neu geschaffenen Grundgesetzbestimmungen um-
schriebenen Länderaufgaben nicht nur einer gemein-
samen Planung des Bundes und der Länder unter-
worfen, sondern es wurde am System der Mitfinan-
zierung dieser Aufgaben durch den Bund festgehal-
ten. Hierin liegt der Grund, warum dieser erste Ver-
such, im Grundgesetz Ansätze für eine gemeinsame 
Planung des Bundes und der Länder zu schaffen, auf 
die Kritik der Länder gestoßen ist, insbesondere mit 
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dem Hinweis, daß der Anreiz der Bundesmittel den 
gemeinsam finanzierten Aufgaben einen Prioritäts-
vorrang unter den Länderaufgaben erzwinge. Da-
durch würde die freie Entscheidung der Länder über 
ihre Prioritäten zu Lasten der nicht vom Bund mit-
finanzierten Aufgaben behindert und so eine inte-
grierte Aufgabenplanung auf Länderebene erschwert. 

Die Mitfinanzierung von Länderaufgaben durch den 
Bund untergrabe die Finanzverantwortung der Län-
der und stelle damit ihre Finanzhoheit in Frage. Die-
ser Kritik hat sich die Mehrheit der Kommission 
nicht verschlossen. Die Kommission entschied sich 
daher dafür, die Frage der gemeinsamen Aufgaben-
planung von der Frage der Aufgabenfinanzierung, 
die den Erörterungen über die Finanzverfassung 
vorzubehalten ist, zu trennen. Darüber hinaus mußte 
sie in ihrem Planungskonzept ein System zu ent-
wickeln suchen, das der Zuständigkeitsverteilung 
nach dem Grundgesetz gerecht wird. 

3.5 Artikel 79 Abs. 3 Grundgesetz als Maßstab 
für gemeinsame Planung 

Bei dieser Aufgabe ging die Kommission davon aus, 
daß die Länder eine durch Artikel 79 Abs. 3 GG ab-
gesicherte Eigenständigkeit besitzen, die nicht durch 
die Institutionalisierung einer gemeinsamen Auf-
gabenplanung unterlaufen werden darf. Ebenso wie 
die Verteilung der Gesetzgebungs- und Verwal-
tungszuständigkeiten und die Struktur der Finanz-
verfassung an ihrer Vereinbarkeit mit Artikel 79 
Abs. 3 GG gemessen werden muß, ist auch die Orga-
nisationsstruktur einer gemeinsamen Aufgaben-
planung daran auszurichten. Die Konsensbildung bei 
der gemeinsamen Planung des Bundes und der Län-
der darf daher nicht vom Bund den Ländern auf-
gezwungen werden. 

3.5.1 Kein EinstimmigkeitsprInzip bei Planungen 

Die Kommission stand zunächst vor der Frage, ob 
eine freiwillige, auf Einstimmigkeit beruhende Ko-
operation von Bund und Ländern in der Planung 
ausreichend sein würde. Sie war jedoch in ihrer 
Mehrheit der Auffassung, daß diese Form der Zu-
sammenarbeit für einen Planungsverbund des Bun-
des und der Länder keinen Erfolg verspreche. Wenn 
jeder einzelne Beteiligte durch seine Weigerung 
Konzeptionen zunichte machen könne, die von den 
übrigen Partnern entwickelt und vertreten würden, 
so läge die Befürchtung nahe, daß eine Einigung 
überhaupt nicht oder jeweils nur auf der Grund-
lage des kleinsten gemeinsamen Nenners zustande 
kommt. Zudem bestünde bei einem Verfahren, das 
Einstimmigkeit erfordern würde, die Gefahr, daß die 
Zustimmung des einzelnen Planungspartners zum 
politischen Tauschobjekt würde. Die Kommission 
suchte daher einen Kooperationsmechanismus zu 
entwickeln, der einen höheren Grad von Einigung 
verbürgt. 

3.5.2 Kein systemwidriges Übergewicht des Bundes 

Dieser Einigungsgrad muß jedoch einen Verstoß 
gegen Artikel 79 Abs. 3 GG ausschließen. Er darf 

nicht zu einem systemwidrigen Übergewicht des 
Bundes führen, das den Bund in die Lage versetzt, 
die übrigen Teilnehmer an der Verbundplanung zu 
überspielen und seine Vorstellungen in jedem Fall 
durchzusetzen. Daher schied von vornherein die 
Möglichkeit aus, dem Bund in einem gemeinsamen 
Planungsgremium des Bundes und der Länder eine 
Mehrheit der Stimmen institutionell zu sichern. Aber 
auch ein Modell, bei dem der Bund ebenso viele 
Stimmen hat wie die Länder zusammen, wäre ver-
fassungspolitisch bedenklich, weil in diesem Fall der 
Bund mit Zustimmung auch nur eines einzigen Lan-
des die Länder in ihrer Mehrheit ausschalten und 
so den Planungsprozeß nahezu beliebig steuern 
könnte. 

3.5.3 Qualifizierte Mehrheit im Planungsgremium 

Geeigneter erschien der Kommission demgegenüber 
ein Verfahren, in dem die Entscheidungen über die 
Aufgabenplanung mit qualifizierter Mehrheit fallen. 
Die Kommission hat mehrere Formen einer qualifi-
zierten Beschlußfassung geprüft und ist zu dem Er-
gebnis gekommen, daß im Planungsausschuß die 
Übereinstimmung der einfachen Ländermehrheit mit 
dem Votum des Bundes ausreicht, zumal nachfolgend 
für die Verbindlichkeitserklärung der Rahmen-
planung noch die Zustimmung des Bundesrates mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen 
erforderlich sein soll. Damit ist nach Meinung der 
Kommission gewährleistet, daß einerseits die Länder 
insgesamt nicht gezwungen sind, sich nur auf der 
Grundlage der Vorstellungen des Bundes zu einigen, 
während andererseits verhindert werden kann, daß 
eine kleine Minderheit von Ländern die Bemühun-
gen der Ländermehrheit um eine koordinierte Pla-
nung im Zusammenspiel mit dem Bund vereiteln 
könnte. 

3.5.4 Hohes Abstraktionsniveau der Planungsempfehlung 

Die Kommission hat sich die Frage vorgelegt, ob 
auch gegen dieses Modell Bedenken aus Artikel 79 
Abs. 3 GG erhoben werden können. Wenngleich 
diese Bestimmung des Grundgesetzes in ihrer inhalt-
lichen Tragweite noch nicht voll ausgedeutet ist, 
ließen sich Bedenken darauf gründen, daß es im 
Verhältnis der Länder untereinander Mehrheits-
entscheidungen nicht geben dürfe, daß also die Län-
der nur einstimmige Beschlüsse fassen könnten. 
Diese Bedenken verlieren indessen nach Meinung 
der Kommission im Hinblick auf den rechtlichen 
und tatsächlichen Charakter des Ergebnisses, das 
eine Beschlußfassung im Planungsausschuß erbringt, 
unter zwei Gesichtspunkten ihr Gewicht: 

Zum einen darf sich nämlich der Ausschuß keine ins 
Detail gehende Durchplanung der Aufgaben sämt-
licher Länder und des Bundes zum Ziel setzen, son-
dern nur einen gemeinsamen Rahmen auf relativ 
hohem Abstraktionsniveau entwickeln. Eine solche 
gemeinsame Rahmenplanung läßt dem Bund und 
den Ländern einen Spielraum in der weiteren Aus-
füllung, innerhalb dessen die ins einzelne gehenden 
Programmplanungen und deren Umsetzung in Ver-
waltungshandeln selbständige Entscheidungen der 
Planungspartner erlauben. 

 



Drucksache VI/3829 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

Zum anderen setzen der Verbindlichkeitsgrad der 
Rahmenplanung und das Verfahren, in dem die Ver-
bindlichkeit festgestellt wird, gewisse Grenzen. Denn 
die Beschlüsse, die der Planungsausschuß mit den 
Stimmen des Bundes und der Mehrheit der Länder 
faßt, haben nur den Charakter von empfehlenden 
Vorentscheidungen. Erst durch die Beschlußfassung 
des Bundestages und die Zustimmung des Bundes-
rates mit qualifizierter Mehrheit wird die Rahmen-
planung verbindlich. Diese Verbindlichkeit hat nicht 
die Natur eines Gesetzes, sondern einer Richtlinie, 
die zwar für jeden Planungspartner hinsichtlich des 
zu erreichenden Ziels bindend ist, ihm aber die Wahl 
der Form und der Mittel überläßt. Eine so verstan-
dene richtlinienartige Rahmenplanung sichert also 
dem Bund und jedem Land die erforderliche Selb-
ständigkeit und Flexibilität bei der Verwirklichung 
der Planungen. 

Aus diesen Erwägungen ist die Kommission der 
Auffassung, daß das von ihr vorgeschlagene Modell 
mit den Grundsätzen des Artikels 79 Abs. 3 GG ver-
einbar ist. Durch das relativ hohe Abstraktions-
niveau der Rahmenplanung, durch ihren Richtlinien-
charakter und durch das Erfordernis der Zustimmung 
von Bundestag und Bundesrat stellt es einen Ko-
operationsmechanismus dar, in dem alle Beteiligten 
ihre Positionen ausreichend zur Geltung bringen 
können und sich nur einem zumutbaren Maß von 
Bindung unterziehen müssen. 

3.6 Zusammenhang mit Gesetzgebungs-
zuständigkeiten und Finanzverfassung 

Das vorgeschlagene Modell berührt die Gesetz-
gebungszuständigkeiten von Bund und Ländern 
nicht. Ebenso besagt es nichts über die Finanzie-
rung der geplanten Aufgaben. Solche Aussagen 
sind erst nach eingehender Erörterung der Finanz-
verfassung möglich. Sie erfordern insbesondere eine 
Prüfung der Frage, ob eine Reform des bundes-
staatlichen Finanzausgleichs in vertikaler wie in 
horizontaler Richtung die Ländergesamtheit, aber 
auch die einzelnen, nach Struktur und Leistungskraft 
unterschiedlichen Länder instand setzen kann, ihre 
Aufgaben — die gemeinsam geplanten wie die son-
stigen — selbständig zu erfüllen. Die Kommission 
erwartet andererseits von einer ihrem Vorschlag 
entsprechenden Rahmenplanung, daß sie wichtige 
Hinweise für eine strukturgerechte Gestaltung und 
Weiterentwicklung des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs zu liefern vermag. 

Festzuhalten ist jedenfalls, daß die Kommission die 
mit dem Planungskomplex zusammenhängenden 
Fragen der Verteilung der Gesetzgebungs- und Ver-
waltungszuständigkeiten sowie der Finanzverfas-
sung bewußt ausklammern mußte, bis diese Teil-
bereiche in gesonderten Beratungen geklärt sein 
werden. Erst dann ist eine abschließende Beurtei-
lung ihres Vorschlags möglich, der dann gegebenen-
falls einer Modifikation unterzogen werden muß. 
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1 Zielkonflikte im System der 
Gesellschaftskompetenzen 

Angesichts der Tendenz, immer mehr Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens durch Gesetz zu regeln, 
kommt der Verteilung der Gesetzgebungskompeten-
zen im Rahmen einer zukunftsorientierten Aufga-
ben- und Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern wachsende Bedeutung zu. 

Artikel 79 Abs. 3 GG gebietet, um der freiheits-
sichernden Funktion des Föderalismus willen, die 
Länder als politische Machtzentren, also mit eigen-
verantwortlicher Entscheidungskompetenz, zu er-
halten. Das erfordert, daß den Ländern — und da-
mit auch den Landtagen — ein substantieller Be-
reich eigener Gesetzgebungszuständigkeiten ge-
sichert bleiben muß. Allerdings entscheidet letztlich 
über das politische Gewicht der Länder die Summe 
ihrer Kompetenzen: ihre Aufgaben in der eigenen 
Gesetzgebung, ihre Rolle bei der Planung der Auf-
gaben von gesamtstaatlicher Bedeutung, die Finan-
zierung ihrer Aufgaben durch eine ausreichende 
Finanzausstattung und möglichst eigenständige 
Finanzquellen, die Durchführung im Wege der Ver-
waltung sowie die Mitwirkungsrechte an der Wil-
lensbildung im Bunde. Deshalb ist es möglich, in 
dem einen oder anderen Bereich Gewichtsverlage-
rungen zwischen Bund und Ländern im Verhältnis 
zum Status quo oder zu der Gewichtung des Grund-
gesetzes im Jahre 1949 vorzunehmen, wenn nur das 
Gesamtergebnis eine ausgeglichene Machtgewich-
tung ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Entwicklung seit 1949 bereits zu einer weitgehenden 
Aushöhlung der Länderbefugnisse geführt hat. Vor 
allem verlangt die ausdrückliche Erwägung der 
„Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung" in 
Artikel 79 Abs. 3 GG, die auch als eigene Gesetz-
gebung der Länder zu verstehen ist, ein Mindestmaß 
an substantiellen eigenen Gesetzgebungskompeten-
zen der Länder. 

Auf der anderen Seite erzeugen das immer stärkere 
Zusammenwachsen des Bundesgebiets, der wach-
sende politische Wille zu größerer Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse, die Entwicklung von Wirt-
schaft und Technik, der Aufstieg mancher Probleme 
zu überregionaler Bedeutung und die ständig zu-
nehmende Verflechtung in  Europa ein kräftiges Be-
dürfnis nach einheitlichen Regelungen im Bundes-
gebiet. Neben diesen echten Notwendigkeiten wer-
den die bloße größere Effizienz zentraler Regelun-
gen, der Drang nach politischer Selbstdarstellung 
bei Politikern und bei der Bürokratie oder das un-
reflektierte Einheitlichkeitsstreben in der Bevölke-
rung auch in Zukunft in Richtung auf weitere Ver-
lagerungen von Gesetzgebungszuständigkeiten auf 
den Bund hinwirken. 

2 Lösungsmöglichkeiten 

Zur Lösung dieses Zielkonflikts sind folgende Mög

-

lichkeiten denkbar, die im Hinblick auf Artikel 79 

Abs. 3 GG sämtlich von einer grundsätzlichen Tren-
nung der Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes und 
der Länder auszugehen haben: 

2.1 Generalklausel und Enumeration 

Die Trennungslinie kann unterschiedlich gezogen 
werden, je nachdem, ob dem Bund oder den Ländern 
eine umfassende bzw. eingeschränkte general-
klauselartige Ermächtigung zur Gesetzgebung ein-
geräumt wird. Vorstellbar ist auch, sowohl die Bun-
des- als auch die Landeskompetenzen zu enumerie-
ren und einen Auffangtatbestand für Zweifelsfälle zu 
schaffen. 

2.2 Weitere Alternativen 

Auch wenn man an der bisherigen Systematik der 
Kompetenzverteilung des Grundgesetzes festhält, 
ist eine Fortentwicklung in verschiedener Weise 
denkbar: 

— durch eine Umwandlung der Rahmen- in eine 
Richtlinien- oder Grundsatzgesetzgebung; 

— durch die Schaffung einer konkurrierenden Bun-
deskompetenz für „neue Aufgaben" unter An-
knüpfung an Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 GG; 

— durch die  Möglichkeit, den Bund zu ermächtigen, 
Bundesgesetze auf dem Gebiete der Landesgesetz-
gebung (partielles Bundesrecht) zu erlassen; 

— durch die  Möglichkeit, daß die Länder nach Ab-
stimmung mit dem Bund Bundesrecht durch Lan-
desrecht ersetzen können („echte” konkurrie-
rende Gesetzgebung); 

— durch die Möglichkeit, das Verfahren bei Kompe-
tenzänderungen durch eine stärkere Beteiligung 
des Bundesrats oder der Landtage zu qualifi-
zieren. 

2.3 Die Selbstkoordination der Länder 

Zur Vermeidung von Kompetenzverlagerungen von 
den Ländern auf den Bund könnte auch eine verfas-
sungsrechtliche Regelung der Länderkoordination 
(„Dritte Ebene") ins Auge gefaßt werden: 

— durch die Institutionalisierung der Landesmini-
ster- bzw. Ministerpräsidentenkonferenzen; 

— durch Einführung des Mehrheitsprinzips bei der 
Selbstkoordinierung der Länder („bundeseinheit-
liches Länderrecht"); dabei könnte der Bundesrat 
zusätzlich als „Länderrat" tätig werden; 

— durch Einführung eines Initiativrechts des Bundes 
in den Bereichen der Landesgesetzgebung. 

2.4 Die maßgebenden Kriterien 

Bei dieser Ausgangslage ergaben sich für die 
Enquete-Kommission eine Reihe grundlegender 
Fragestellungen: 
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— Ein Teil der Enquete-Kommission ging davon aus, 
daß die große Zahl der Grundgesetzänderungen, 
wie sie in der Vergangenheit zu beobachten war, 
die Integrationskraft der Verfassung beeinträch-
tigt. Deshalb sollte angestrebt werden, jedenfalls 
die Zahl der durch Kompetenzverschiebungen im 
Bund/Länder-Verhältnis notwendig werdenden 
Verfassungsänderungen zu verringern. Nach der 
Meinung eines anderen Teils der Enquete-Kom-
mission ist gegen fallweise, dosierte Kompetenz-
übertragungen und dementsprechende Grundge-
setzänderungen nichts einzuwenden. Das Ver-
fahren einer Verfassungsänderung ist in solchen 
Fällen sogar erwünscht, weil jede Kompetenzver-
schiebung zugunsten des Bundes eine weitere 
Aushöhlung der Ländersubstanz bedeutet. 

Ein Teil der Enquete-Kommission war der Mei-
nung, daß eine elastischere Kompetenzregelung 
zugunsten des Bundes gefunden werden müsse. 
Eine Einschränkung der Kompetenzvermutung 
des Artikels 70 GG zu Lasten der Länder sei in 
Kauf zu nehmen. Nach Meinung eines anderen 
Teils der Enquete-Kommission würde eine solche 
Ausweitung der Gesetzgebungsbefugnisse des 
Bundes die Gesetzgebungshoheit der  Länder ent-
scheidend beeinträchtigen. 

— Ein Teil der  Enquete-Kommission war der Mei-
nung, daß die Gesetzgebung des Bundes sich 
mehr als bisher auf Richtlinien und Grundsätze 
beschränken und die Ausführung dieser Grund-
sätze den Landesgesetzgebern überlassen solle. 
Der Bund wird dadurch zugunsten seiner Haupt-
aufgabe, die großen politischen Entscheidungen 
zu treffen, entlastet, während die Landtage zu-
sätzlich Legislativaufgaben erhalten. Nach Mei-
nung eines anderen Teils ,der Enquete-Kommis-
sion ist eine Richtliniengesetzgebung vom Stand-
punkt des Bundes nicht praktikabel und vom 
Standpunkt der  Länder kein Äquivalent für die 
Einschränkung der Kompetenzvermutung zu 
ihren Gunsten. 

2.5 Die Konzeption der Länderkommission 
Verfassungsreform 

Die Unterkommission I „Bund und Länder" beriet 
die Problematik in vier Sitzungen, die Gesamtkom-
mission in einer Sitzung und in einer Klausurtagung. 
Die Bundesregierung, die Länderkommission und 
das Bundesverfassungsgericht wurden um Stellung-
nahmen gebeten, die jedoch nicht mehr vorgelegt 
werden konnten. Die Länder-Kommission hat der 
Enquete-Kommission allerdings folgende Entschlie-
ßung zugeleitet: 

„I. Die Kompetenzvermutung zugunsten der Länder 
(Artikel 70 GG) ist beizubehalten. 

IL Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

1. Die dem Bund zustehenden Gesetzgebungs-
befugnisse sind enumerativ zu regeln. 

2. Eine generalklauselartige Zuständigkeit des 
Bundes ist nicht vorzusehen, und zwar auch 

insoweit nicht, als es sich um eine soge-
nannte Richtlinien-(Grundsatz-)Gesetzgebung 
des Bundes handelt. 

3. Demnach kommt die  Enumerierung eines 
Kataloges ausschließlicher Zuständigkeiten 
der  Länder nicht in Betracht." 

2.6 Zum Diskussionsstand in der 
Enquete-Kommission 

Die Enquete-Kommission hat sich zunächst mit den 
Grundsatzfragen einer Verteilung der Gesetzge-
bungskompetenzen zwischen Bund und Ländern be-
schäftigt. In eine Einzelberatung der Kataloge ist sie 
noch nicht eingetreten. Im übrigen bestand allgemein 
die Überzeugung, daß die Entscheidung für ein be-
stimmtes Kompetenzmodell wesentlich von der Aus-
gestaltung der  Kataloge abhängt. 

Da die Diskussion in der Kommission nicht abge-
schlossen werden konnte, wurden keine Beschlüsse 
gefaßt. 

3 Die Modellgruppen bei der 
Kompetenzverteilung 

Bei der  Erörterung des Systems der Kompetenzver-
teilung standen in der Kommission 3 Gruppen von 
Modellen zur Diskussion: 

— Modelle, die die Einführung einer begrenzten 
Generalklausel zugunsten des Bundes mit einer 
möglichst weitgehenden Beschränkung der Bun-
desgesetzgebung auf Richtlinien für die Landes-
gesetzgebung verbinden (Modellgruppe A); 

— ein Modell, das das Enumerationsprinzip beibe-
hält, •die Rahmengesetzgebung aber zu einer 
Grundsatzgesetzgebung ausbauen will (Mo-
dell B) ; 

— Modelle, ,die verfahrensrechtliche Bedingungen 
der Kompetenzverlagerungen in den Vorder-
grund stellen (Modellgruppe C). 

3.1 Modellgruppe A 

Grundlage für die Diskussion der A-Modelle war 
das Modell A 1 mit folgendem Vorschlag: 

3.2 Modell A 1 

„VII.  Die  Gesetzgebung des Bundes und der Länder 

Artikel 70 

Gesetzgebung des Bundes und der Länder: 

unverändert 

Artikel 71 

Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes 

Absatz 1 = Artikel 73 unverändert 

Absatz 2 = Artikel 71 unverändert 
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Artikel 72 

Ausschließliche Gesetzgebung der Länder 

Absatz 1 

Die Länder haben die  ausschließliche Gesetzgebung 
über: 

1. ihr Verfassungsrecht 

2. die Organisation der Landesverwaltung, die Zu-
ständigkeit der Landesbehörden und das Ge-
meinderecht 

3. ... 

Absatz 2 

Im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung der 
Länder hat  der Bund die Befugnis zur Gesetzgebung 
nur, wenn und soweit er hierzu in einem Landes-
gesetz ausdrücklich ermächtigt wird. 

Artikel 73 

Konkurrierende Gesetzgebung 

In dem Bereich, in dem keine ausschließliche Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes oder der Län-
der besteht, haben Bund und Länder ein konkur-
rierendes Gesetzgebungsrecht. 

Artikel 74 

Gesetzgebungsrecht des Bundes im Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung 

Absatz 1 

Der Bund hat im Bereich der konkurrierenden Ge-
setzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung, soweit 
ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung be-
steht. Ein Bedürfnis besteht nur, wenn und soweit 
es erforderlich ist,  die Rechts- oder Wirtschaftsein-
heit zu wahren oder einheitliche Lebensverhältnisse 
über das Gebiet eines Landes hinaus zu schaffen, um 
Beeinträchtigungen einer geordneten Entwicklung in 
Bund und Ländern zu verhindern. 

Absatz 2 

Unter den Voraussetzungen ides  Absatzes 1 erläßt 
der Bund grundsätzlich Richtliniengesetze, die Rah-
menvorschriften und allgemeine Grundsätze ent-
halten und die Länder verpflichten, Landesgesetze 
zur Verwirklichung der Richtlinien zu erlassen. 

Absatz 3 

Unmittelbar verbindliche Bundesgesetze mit Voll-
regelungen erläßt ¡der Bund nur, wenn die Ziele des 
Absatzes 1 durch ein Richtliniengesetz nicht wirksam 
erreicht werden können. 

Artikel 75 

Gesetzgebungsrecht der Länder im Bereich der 
konkurrierenden Gesetzgebung 

Absatz 1 

Die Länder haben im Bereich der konkurrierenden 
Gesetzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung, so-
lange und soweit der Bund von seinem Gesetzge-
bungsrecht keinen Gebrauch macht. 

Absatz 2 

Abweichend von Absatz 1 können die Länder im 
Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung durch 
Landesgesetz eine bundesgesetzliche Regelung er-
setzen, wenn nicht ,der Bundestag innerhalb von 
3 Monaten nach Zuleitung Einspruch erhebt. 

Absatz 3 

Landesgesetze nach Absatz 2 werden dem Bundestag 
und der Bundesregierung durch den Präsidenten 
der Volksvertretung des Landes zugeleitet. Dabei 
sind die Vorschriften des Bundesrechts, von denen 
abgewichen wird, ausdrücklich zu nennen. Das Lan-
desgesetz wird frühestens zwei Wochen nach Ab-
lauf der in Absatz 2 genannten Frist wirksam. 

(eventuell Absatz 4 

Legt der Bundestag Einspruch ein, so kann der 
Bundesrat binnen drei Wochen die Einberufung des 
Ausschusses nach Artikel 77 Abs. 2 verlangen. Be-
stätigt der Ausschuß das Landesgesetz oder schlägt 
er eine Änderung vor, so hat der Bundestag binnen 
drei Wochen erneut Beschluß zu fassen. Ein zweiter 
Einspruch des Bundestages ist endgültig.) 

Artikel 93 

Bundesverfassungsgericht, Zuständigkeit 

Absatz 1 

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

1. wie bisher 

2. wie bisher 

2a. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln 
über das Vorliegen der Voraussetzungen des 
Artikels 74 Abs. 1 und 3 oder die Einhaltung der 
Verpflichtung des Artikels 74 Abs. 2 auf Antrag 
der Bundesregierung, einer Landesregierung 
oder eines Drittels der Mitglieder des Bundes-
tages; 

3. usw. wie bisher." 

3.2.1 Die Zielvorstellungen des Modells A 1 

Dieses Modell zielt darauf ab, die Tendenz zur 
horizontalen Ausweitung der Bundeskompetenzen 
dort, wo immer dies möglich ist, durch eine vertikale 
Beschränkung des Bundesgesetzgebers auf die gro-
ßen Grundsatzentscheidungen auszugleichen. Zu die-
sem Zwecke sollte 

a) der Enumerationskatalog der konkurrierenden 
Gesetzgebung (Artikel 74 GG) durch eine Gene-
ralklausel zugunsten des Bundes ersetzt, aber 

b) die  Schwelle für das Tätigwerden des Bundes in 
dreifacher Hinsicht erhöht werden: 

— durch eine Präzisierung und Verschärfung der 
Voraussetzungen für das Tätigwerden des 
Bundesgesetzgebers (Artikel 72 Abs. 2 GG) ; 

dadurch, daß die vorgeschlagene General-
klausel den  Bund im Regelfall nur zur Richt-
liniengesetzgebung ermächtigen sollte; nur 
dann und insoweit, als die Aufgabe des Bun- 
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des nur durch eine Vollregelung erfüllt wer-
den kann, sollte eine solche zulässig sein; 

— durch die Möglichkeit einer verfassungsge-
richtlichen Überprüfung, ob die Voraussetzun-
gen zu a) und b) vorliegen. 

c) Richtliniengesetze sollten sich einerseits auf die 
politisch bedeutsamen Grundsatzentscheidungen, 
die für das ganze Bundesgebiet einheitlich ge-
troffen werden müssen, beschränken, anderer-
seits nicht wie heute die Bundes-Rahmengesetze 
unmittelbar den Bürger binden, sondern eine 
Anweisung an die Landesgesetzgeber darstellen, 
gegebenenfalls innerhalb bestimmter Fristen 
unter Bindung an die Richtlinien Landes-Ausfüh-
rungsgesetze mit unmittelbar verbindlicher Wir-
kung zu erlassen. Diese Einheit im Grundsätz-
lichen bei Vielfalt im Detail würde Bundes- wie 
Landesgesetzgebern gerecht, der Bürger hätte je-
weils nur ein (Landes-)Gesetz, an das er sich hal-
ten könnte. Das Institut der Richtliniengesetze 
soll die heute schon auf freiwilliger Basis mög-
liche, aber nicht praktizierte Beschränkung des 
Bundesgesetzgebers zur Konzentration auf die 
Grundsatzentscheidungen durch einen institutio-
nellen Anstoß des Verfassungsgebers fördern, zu-
gleich aber das unglückliche Institut der Rahmen-
gesetze mit ihrer Mischung aus Grundsatz- und 
Detailregelung und dem den Bürgern oft unüber-
sichtlichen Nebeneinander von Rahmen- und! 
Ausführungsgesetz ersetzen. 

d) Zur Klarstellung, daß trotz der Generalklausel 
die  Schwelle für das Tätigwerden des Bundes-
gesetzgebers den Ländern einen unantastbaren 
Raum eigener Gesetzgebung sichern soll, und zur 
politischen Verstärkung der beizubehaltenden 
Vermutung für eine Gesetzgebungskompetenz 
der Länder (Artikel 70 GG), sollte außerdem ein 
Katalog der ausschließlichen Landesgesetzgebung 
in das Grundgesetz aufgenommen werden. Zwar 
wäre auch ein solcher Katalog später im Wege 
der Verfassungsänderung einschränkbar, er 
würde aber doch als politisch-psychologische 
Bremse wirken: Der Verfassunggeber würde da-
mit verdeutlichen, was er als durch Artikel 79 
Abs. 3 GG geschützten Kern substantieller Lan-
deskompetenzen ansieht, und jede spätere Ver-
ringerung würde im Verhältnis zu dem dann 
verbleibenden Rest transparent gemacht. 

e) Schließlich sollten Experimente und Wettbewerb 
gefördert und der Schwerfälligkeit des  Bundes-
gesetzgebers entgegengewirkt werden, indem 
die Länder ermächtigt werden sollten, be-
stehende Bundesregelungen im Bereich der kon-
kurrierenden Gesetzgebung durch Landesgesetz 
zu ersetzen, allerdings nur dann, wenn nicht der 
Bundestag innerhalb einer bestimmten Frist nach 
Zuleitung des Gesetzesbeschlusses des Landtags 
widersprechen würde. 

3.2.2 Würdigung des Modells A 1 

Die Kritik an dem Modell A 1 richtete sich einerseits 
grundsätzlich gegen die Schaffung einer General

-

klausel zugunsten des Bundes, zumal bezweifelt 

wurde, daß es möglich sei, durch einen hinreichend 
bedeutsamen Katalog der ausschließlichen Landes-
gesetzgebung die Kompetenz des Bundes wirksam 
einzuschränken, andererseits aber gegen die Aus-
weitung der Generalklausel auf den gesamten Be-
reich zwischen den ausschließlichen Gesetzgebungs-
katalogen des Bundes und der Länder. Während die 
grundsätzliche Kritik zu einem gänzlich anderen 
Modell führte — siehe unter Modell B — wollten 
die anderen Kritiker das im Prinzip als Grundlage 
akzeptierte Modell A 1 modifizieren. 

3.3 Modell A 2 

Nach dem Modell A 2 sollen die Kataloge der aus-
schließlichen Bundeskompetenz und der konkurrie-
renden Kompetenz zusammengefaßt, aber zugunsten 
einer Richtlinienkompetenz entsprechend dem Mo-
dell A 1 zusammengestrichen werden. Unterschei-
dungskriterium sollte danach die Befugnis des Bun-
des zur Vollregelung oder nur zur Grundsatzent-
scheidung sein. 

Der Vorschlag lautet wie folgt: 

„VII. Die Gesetzgebung des Bundes und der Länder 

Artikel 70 

Grundsatz 

Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, so-
weit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Gesetz-
gebungsbefugnisse verleiht. 

Artikel 71 

Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes 

(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung 
über  ... 

(2) Im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung 
des Bundes haben die Länder die Befugnisse zur 
Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in 
einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden. 

Artikel 72 

Ausschließliche Gesetzgebung der Länder 

(1) Die Länder haben die ausschließliche Gesetz-
gebung über: 

(2) Im Bereich der  ausschließlichen Gesetzgebung 
der Länder hat der Bund die Befugnis der Gesetz-
gebung nur, wenn und soweit er hierzu in einem 
Landesgesetz ausdrücklich ermächtigt wird. 

Artikel 73 

Gemeinsame Gesetzgebung von Bund und Ländern 

(1) Der  Bund kann im Bereich außerhalb der aus-
schließlichen Gesetzgebungszuständigkeiten durch 
den Erlaß von Richtlinien für die Landesgesetzge-
bung verbindlich geltende Grundsätze aufstellen, 
wenn und soweit dies zur Förderung der Sozial- und 
Wirtschaftseinheit in Bund und Ländern erforderlich 
ist, um Beeinträchtigungen einer geordneten Ent-
wicklung der Infrastruktur im Bundesgebiet zu ver-
hindern. 
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(2) Die Länder sind berechtigt und — soweit dies 
im Bundesgesetz bestimmt ist — verpflichtet, Län-
dergesetze zur Verwirklichung der vom Bundesge-
setzgeber aufgestellten Grundsätze zu erlassen. 

Artikel 74 

Subsidiäre Gesetzgebung von Bund und Ländern 

(1) Der  Bund  erläßt im Bereich außerhalb der aus-
schließlichen Gesetzgebungszuständigkeiten unmit-
telbar verbindliche Bundesgesetze mit Vollregelun-
gen nur, wenn die Ziele des Artikels 73 Abs. 1 durch 
Grundsatzgesetze nicht wirksam erreicht werden 
können oder wenn die Länder ihre Verpflichtung 
nach Artikel 73 Abs. 2 nicht erfüllen. Die  nach Satz 1 
erlassenen Gesetze bedürfen der Zustimmung des 
Bundesrates. 

(2) Die Länder haben im Bereich außerhalb der 
ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeiten die 
Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der 
Bund von den ihm verliehenen Gesetzgebungsbe-
fugnissen keinen Gebrauch gemacht hat. Unberührt 
hiervon bleibt die Gesetzgebungszuständigkeit der 
Länder, soweit die Voraussetzungen für die Bundes-
gesetzgebung nach Artikel 73 Abs. 1 und Artikel 74 
Abs. 1 nicht gegeben sind. 

Artikel 75 

Konkurrierende Gesetzgebung 

(1) Abweichend von Artikel 73, 74 können die 
Länder im Bereich außerhalb der ausschließlichen 
Gesetzgebungszuständigkeit eine bundesgesetzliche 
Regelung ersetzen, wenn nicht der Bundestag  inner-
halb von drei Monaten nach Zuleitung Einspruch 
einlegt. 

(2) . . 

(3) . . 

3.4 Modell A 3 

3.4.1 Vorschlag 

Das thesenartig vorgelegte Modell A 3 hat folgen-
den Inhalt: 

, i . Die Zuständigkeitsvermutung zugunsten der 
Länder (bisher Artikel 70 GG) wird beibehalten. 

2. Es werden folgende Zuständigkeitstypen vorge-
sehen: 

a) Ausschließliche Bundesgesetzgebung 

Alleinige Zuständigkeit des Bundes zur Voll-
regelung; Zuständigkeit der Länder nur, so-
weit ausdrücklich durch Bundesgesetz dazu 
ermächtigt. 

b) Konkurrierende Bundesgesetzgebung 

Zuständigkeit des Bundes zur Vollregelung 
bei Vorliegen bestimmter (Bedürfnis-)Vor-
aussetzungen; Zuständigkeit der Länder zur 
Regelung, solange und soweit  der  Bund kei-
nen Gebrauch macht. 

c) Grundsatzgesetzgebung des Bundes 

Zuständigkeit des Bundes zur Festlegung 
von Grundsätzen/Richtlinien bei Vorliegen 
bestimmter (Bedürfnis-)Voraussetzungen; 
Zuständigkeit der Länder zur Vollregelung, 
solange der Bund keinen Gebrauch macht, 
zur selbständigen Ausführungsregelung, 
wenn der Bund Gebrauch gemacht hat. 

d) Ausschließliche Landesgesetzgebung 

Alleinige Zuständigkeit der Länder zur Voll-
regelung; Zuständigkeit des Bundes nur, so-
fern dazu Landesgesetze ausdrücklich er-
mächtigen. 

3. Das Enumerationsprinzip (jeweils abschlie-
ßende Katalogisierung) gilt für 

— ausschließliche Bundesgesetzgebung, 

— konkurrierende Bundesgesetzgebung, 

— ausschließliche Landesgesetzgebung. 

Dabei soll der bisherige Katalog der konkur-
rierenden Gesetzgebung teilweise entlastet 
werden (Verweis in  den Bereich der Grundsatz-
gesetzgebung). 

4. Für die Grundsatzgesetzgebung des Bundes gilt 
eine Generalklausel. Hierbei bieten sich zwei 
Möglichkeiten an: 

a) Eine unbeschriebene Generalklausel 

Praktische Wirkung: Die Grundsatzgesetz-
gebung umfaßt alles, was zwischen konkur-
riedender Bundesgesetzgebung und aus-
schließlicher Landesgesetzgebung liegt. 

b) Eine umschriebene und damit begrenzte Ge-
neralklausel, etwa in Anlehnung an Artikel 
72 Abs. 2 Nr. 3 GG 

Praktische Wirkung: Die Grundsatzgesetz-
gebung umfaßt nur den generell umschrie-
benen Bereich und findet ihre Grenze jeden-
falls an der ausschließlichen Landeszustän-
digkeit. 

5. Konkurrierende und Grundsatzgesetzgebung des 
Bundes bleiben bzw. werden an eine Bedürfnis-
klausel i. S. des Artikels 72 Abs. 2 GG gebunden. 
Diese Klausel wird jedoch nicht in Richtung auf 
einen „unbestimmten Gesetzesbegriff" präzisiert, 
sondern bleibt ein Ermessensbegriff. 

6. Es kann erwogen werden, für Verfassungsände-
rungen, die die Verteilung der Gesetzgebungs-
zuständigkeit zwischen Bund und Ländern än-
dern, das Erfordernis der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Länder (statt zwei Drittel der Stim-
men des Bundesrats) vorzusehen.' 

3.4.2 Würdigung 

Es unterscheidet sich somit von den Modellen A 1 
und A 2 durch die Enumeration der Zuständigkeiten 
für alle Vollregelungen, während es für die Richt-
liniengesetze ebenfalls eine Generalklausel vor-
schlägt. Entgegen den Modellen A 1 und A 2 soll 
aber die Bedürfnisklausel des Artikels 72 Abs. 2 GG 
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eine verfassungsgerichtlich nicht nachprüfbare Er-
messensklausel bleiben. 

3.5 Gemeinsames Modell A 4 

3.5.1 Vorschlag 

Das Modell A 1 und die beiden Varianten A 2 und 
A 3 wurden schließlich zu dem gemeinsamen Vor-
schlag A 4 zusammengefügt: 

„Artikel 70 

Grundsätzliche Zuständigkeitsvermutung 
(bisher Artikel 70 Abs. 1) 

(1) Die  Länder haben das Recht der Gesetz-
gebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund 
Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 

(2) Ausschließlich haben sie insbesondere dieses 
Recht für: 

1. das Landesverfassungsrecht 

2. die Organisation  der  Landesverwaltung und die 
Zuständigkeiten der Landesbehörden. *) 

3. das Gemeinderecht 

4. ff. . . . 

Artikel 72 

Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes 
(bisher Artikel 73, 71) 

(1) Der Bund  hat  die ausschließliche Gesetzge-
bung über: 
1. 	ff.... 

(2) Im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung 
des Bundes haben die Länder die Gesetzgebung nur, 
wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz 
ausdrücklich ermächtigt werden. 

Artikel 73 

(Subsidiäre) Gesetzgebung des Bundes 
(bisher Artikel 72 Abs. 2, Artikel 74, 75) 

(1) Im Bereich außerhalb der ausschließlichen Ge-
setzgebungszuständigkeiten hat der Bund das Recht 
der Gesetzgebung nach Maßgabe der Absätze 2 und 
3, wenn und soweit dies erforderlich ist, um die 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit zu schaffen oder zu 
wahren (zu fördern) oder um Beeinträchtigungen 
einer geordneten Entwicklung des Bundesgebietes 
(der Infrastruktur im Bundesgebiet) zu verhindern. 

(2) (Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
hat) Der Bund (hat)  das  Recht  der  Gesetzgebung 
über: 

1. 	ff.... 

(3) Außerhalb der in Absatz 2 genannten Bereiche 
kann der Bund (unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1) durch Gesetz verbindliche Richtlinien für 
die Landesgesetzgebung (Grundsätze) aufstellen. **) 

*) Die Auswirkungen auf Artikel 84 und 85 GG sind noch 
zu prüfen. 

**) Die Zustimmung des Bundesrates ist noch offen.  

Artikel 74 

Gesetzgebung der Länder im Bereich der  subsidiären 
Gesetzgebung des Bundes 

(bisher Artikel 72, Abs. 1, Abs. 2 und 3 neu) 

(1) Die Länder haben im Bereich des Artikels 73 
Abs. 2 die Befugnis der Gesetzgebung, solange und 
soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht 
keinen Gebrauch macht. 

(2) Die Länder sind verpflichtet, innerhalb einer 
durch ein Gesetz nach Artikel 73 Abs. 3 bestimmten 
angemessenen Frist durch Landesgesetze die vom 
Bundesgesetzgeber aufgestellten Richtlinien (Grund-
sätze) zu verwirklichen. 

(3) Erfüllt ein Land die Verpflichtung nach Ab-
satz 2 nicht, so kann der Bund für dieses Land die 

 erforderliche gesetzliche Regelung treffen. Das Bun-
desgesetz tritt außer Kraft, 'sobald das Land das 
Gesetz nach Absatz 2 erläßt. 

(Eventuell) Artikel 75 

Konkurrierende Gesetzgebung der Länder 

(1) Im Bereich außerhalb der ausschließlichen Ge-
setzgebungszuständigkeiten kann ein Land eine 
bundesgesetzliche Regelung durch Landesgesetz er-
setzen, wenn nicht der Bundestag innerhalb von 
drei Monaten nach Zuleitung Einspruch erhebt. 

(2) Ein Landesgesetz nach Absatz 1 wird dem 
Bundestag und der Bundesregierung durch den  Prä-
sidenten der Volksvertretung des Landes zugeleitet. 
Dabei sind die Vorschriften des Bundesrechts, von 
denen abgewichen wird, ausdrücklich zu bezeich-
nen. Das Landesgesetz wird frühestens zwei Wochen 
nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist wirk-
sam. 

(Artikel 125 a = Übergangsregelung) " 

3.5.2 Würdigung 

Das Modell A 4 unterscheidet sich von dem Modell 
A 1 dadurch, daß (neben den Katalogen der aus-
schließlichen Bundes- und Landeskompetenzen) die 
konkurrierenden Vollregelungskompetenzen des 
Bundes wie heute in Artikel 74 GG enumeriert wer-
den sollen, während daneben eine Generalklausel 
für eine Richtlinienkompetenz des Bundes steht. Das 
setzt eine Einschränkung des Katalogs  der  Voll-
kompetenzen und eine Streichung der Rahmen-
kompetenz des Artikels 75 GG voraus. Ferner wird 
auf eine ausdrückliche Zuweisung der Zuständigkeit 
zur Überprüfung der Voraussetzungen für ein Tätig-
werden des Bundesgesetzgebers durch das Bundes-
verfassungsgericht verzichtet. 

Die 'beiden Abänderungen haben zwei Gründe: Die 
Unsicherheit, ,die die doppelte Bedürfnisklausel des 
Modells A 1 — Bedürfnis für eine Bundesregelung 
und Bedürfnis für eine Vollregelung — für die  Län-
der bedeutet, sollte beseitigt werden. Daneben sollte 
der Tatsache Rechnung getragen werden, daß sich 
die 'Entscheidung über die Bedürfnisfrage als letztlich 
doch politische Ermessensfrage der Aufgabe des 
Bundesverfassungsgerichts entzieht. 
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3.6 Modell B 

3.6.1 Vorschlag 

Das Modell B  beschränkt sich neben Änderungs-
vorschlägen zu den Katalogen der Artikel 73 bis 75 
GG auf folgenden Vorschlag zur Neufassung des 
Artikels 75 GG: 

„Artikel 75 

Grundsatzgesetzgebung 

(1) Der Bund hat das Recht, unter den Voraus-
setzungen des Artikels 72 X) allgemeine Grundsätze 
für die Gesetzgebung der Länder aufzustellen über: 
1. 	ff.... 

(2) Der Bund kann auf den Gebieten der Grund-
satzgesetzgebung in Einzelfällen auch unmittelbar 
geltende Vorschriften erlassen, soweit dies für die 
Einheitlichkeit der Regelung im Bundesgebiet un-
erläßlich ist und dabei die Befugnis der Länder zur 
Ausfüllung des Gesetzes in ihrem wesentlichen In-
halt unberührt bleibt. Grundsatzgesetze, die unmit-
telbar verbindliche Vorschriften enthalten, bedürfen 
der Zustimmung des Bundesrates." 

3.6.2 Würdigung 

Das Modell geht von folgenden Vorstellungen aus: 
Es bleibt bei der echten Kompetenzvermutung zu-
gunsten der Länder, wie sie in Artikel 70 GG gilt. 
Infolgedessen sind die dem Bund zustehenden Ge-
setzgebungsbefugnisse enumerativ zu regeln; eine 
generalklauselartige Zuständigkeit ,des Bundes 
scheidet aus, und zwar auch insoweit, als es sich um 
eine sogenannte Richtlinienkompetenz handelt. 

Eine Enumerierung ausschließlicher Landesgesetz-
gebungszuständigkeiten kommt ebenfalls nicht in 
Betracht, da sich auf diese Weise die zu erhaltenden 
Kompetenzbereiche der Länder nicht vollständig er-
fassen lassen. Fast alle diese Bereiche sind durch 
Regelungsbefugnisse des Bundes überlagert; viele 
Teilbereiche lassen sich nicht zu katalogmäßigen 
Sachgebieten zusammenfassen, da sie weitgehend 
punktuellen Charakter haben. Gleichwohl sind sie 
in der Zusammenschau mit anderen Kompetenzen 
für die Länder von wesentlicher Bedeutung. Schließ-
lich kann die künftige Entwicklung auch solchen 
Länderkompetenzen großes Gewi cht beilegen, die in 
heutiger Sicht nur unbedeutend erscheinen. 

Das Modell B trifft sich insoweit mit den A-Model-
len, als es ebenfalls eine Fortentwicklung der Rah-
mengesetzgebung zur Grundsatzgesetzgebung vor-
schlägt. Es knüpft allerdings an diesen Vorschlag 
nicht die Erwartung, daß damit ein wesentliches 
Äquivalent für einen anderweitigen Kompetenzver-
lust der Länder geschaffen wird, weil den Ländern 
auf diese Weise letztlich immer nur Unwesentli ches 
zu regeln übrig bleibt. 

Es erscheint auch nicht realistisch, eine erhebliche 
Ausdehnung der Grundsatzgesetzgebung mit einer 

*) Eine Neufassung der Voraussetzungen des Artikels 72, 
die auch für die Inanspruchnahme der Kompetenz zur 
Grundsatzgesetzgebung gelten sollen, bleibt vorbe-
halten. 

ausnahmslosen Beschränkung des Bundes auf Richt-
linien, die nur den Landesgesetzgeber binden, zu 
verknüpfen. Das Modell hält deshalb dem Bund die 
Möglichkeit offen, auch unmittelbar verbindliches 
Recht zu setzen, allerdings mit der doppelten Ein-
schränkung, daß die Befugnis. der Länder zur Aus-
füllung des Bundesgesetzes in ihrem wesentlichen 
Inhalt unberührt bleibt und  die  Zustimmung des 
Bundesrates erteilt wird. 

Die Kritik in der Kommission an dem Modell B be-
zweifelte vor allem, daß der Vorschlag, der prak-
tisch die Systematik des Grundgesetzes beibehalte, 
geeignet sei, die in den vergangenen 23 Jahren deut-
liche Tendenz zu einer weiteren Aushöhlung der 
Länderzuständigkeiten aufzuhalten; das Modell sei 
daher im Ergebnis „länderfeindlich". 

3.7 Modellgruppe C 

3.8 Modell C 1 

Um die Schwelle für ein Tätigwerden des Bundes-
gesetzgebers anzuheben, sieht das Modell C 1 vor, 
dem Bundesrat — eventuell mit qualifizierter Mehr-
heit — ein absolutes Vetore cht in der Frage zu 
geben, ob die Voraussetzungen für ein Bundesgesetz 
überhaupt oder für das Ausmaß der bundesgesetz-
lichen Regelung (Vollregelung oder Richtlinien) vor-
liegen: 

„Artikel 77 GG erhält folgende Fassung: 

(5) Erhebt der Bundesrat mit der Begründung 
Einspruch, daß es dem Bund an der Gesetzge-
bungsbefugnis fehle, so kann der Bundestag 
den Einspruch nicht zurückweisen." 

3.9 Modell C 2 

Um dem Bund auch ohne Generalklausel die Über-
nahme neuer Kompetenzen 'zu ermöglichen, ohne die 
Verfassung ändern zu müssen, wurde erwogen, im 
Bereich der Grundsatz- bzw. Richtlinienkompetenz 
neben einem Enumerationskatalog auf weiteren Ge-
bieten Richtlinien durch einfaches Bundesgesetz zu 
setzen, das aber der Zustimmung einer qualifizier-
ten Mehrheit des Bundesrates bedarf; also einfache 
Mehrheit im Bundestag, qualifizierte Mehrheit im 
Bundesrat, aber keine Änderung des Verfassungs-
wortlauts. 

Hierzu wurde u. a. folgender Formulierungsvor-
schlag vorgelegt: 

„Artikel 75 GG erhält folgenden Absatz 4: 

(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung 
des Bundesrates mit einer Mehrheit von min-
destens zwei Dritteln seiner Stimmen bedarf, 
kann dem Bund das Re cht übertragen werden, 
unter den Voraussetzungen des Artikels 72 auf 
weiteren Gebieten Rahmenvorschriften zu er-
lassen. Dies gilt nicht für die Gesetzgebung der 
Länder über 

1 . .... ". 
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Die Höhe der qualifizierten Mehrheit des Bundes-
rates blieb in der Diskussion offen. 

In der Kritik wurde eingewandt, dieser Vorschlag 
widerspreche Wortlaut und Sinn des Artikels 79 
Abs. 1 Satz 1 GG, der in Gegenwehr zu der Weima-
rer Praxis der Verfassungsdurchbrechungen die 
Übereinstimmung des Verfassungstextes mit dem 
Verfassungszustand und dem Gesetzesrecht sichern 
will. 

3.10 Modell C 3 

In einer Variante zum Modell C 2 will das Modell 
C 2 Kompetenzverlagerungen auf den Bund zwar 
ebenfalls ohne verfassungsändernde Mehrheiten in 
Bundestag und Bundesrat ermöglichen, sie aber an 
die Zustimmung der Mehrheit der Landtage binden. 
Damit wird an das Verfahren bei der Entstehung des 
Grundgesetzes und an die Verfassung der  USA  an-
geknüpft. 

Die Kritik dieses Vorschlags berief sich auf die 
Schwerfälligkeit und Langsamkeit dieses Verfahrens. 

4 Schlußbemerkung 

Die Kommission stellte ausdrücklich fest, daß sie die 
erörterten Vorschläge zur Systematik der Vertei-
lung  der  Gesetzgebungszuständigkeiten nicht als ab-
schließende Aufzählung aller Möglichkeiten betrach-
tet. Sie war sich darüber im klaren, daß endgültige 
Vorschläge zu dieser Problematik die Struktur un-
seres Zweikammersystems einbeziehen müssen: so-
wohl hinsichtlich des Umfangs des Erfordernisses der 
Zustimmung des Bundesrates und damit seines Ge-
wichts im Verhältnis zum Bundestag, als auch hin-
sichtlich der Frage einer möglichen Beteiligung von 
direkt oder durch die Landtage gewählten Bundes-
ratsmitgliedern. 
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ZWEITER TEIL 

A. Parlamentarisches Mandat 
Kommissionsdrucksache Nr. 035 
28. April 1972 

1 Artikel 38 Grundgesetz 

Bericht des Abg. Dr. Dichgans 

Ich schlage vor 

— am Wortlaut des Artikels 38 GG nichts zu ändern, 

- vorzuschreiben, daß Interessenbindungen der Ab- 
geordneten offenzulegen sind, 

— neben den Diäten einen begrenzten Einkommens-
ausgleich für Abgeordnete einzuführen. 

Die Fragestellung 

Artikel 38 behandelt die Motivation des Abgeordne-
ten. Drei Punkte: 

— Vertreter des ganzen Volkes, 

— an  Weisungen nicht gebunden, 

— nur ihrem Gewissen unterworfen. 

Für uns stellen sich zwei Fragen: 

— Sollen wir die Motivation ändern? 
= die Freiheit einschränken? 
= die Freiheit vergrößern? 

— Sollen wir die Motivation weiter offenlegen? 

Die Motive 

Das Verhalten des Abgeordneten wird von einer 
Vielzahl von Motiven bestimmt. Die wichtigsten: 

— die speziellen Sachargumente, die sich auf den 
Gegenstand der Entscheidung beziehen, 

— die Prägung durch seine Umwelt 
= seine Herkunft 
= seine soziale Position 
= seinen Beruf 
= seine menschliche Situation 

(Wer glücklich verheiratet ist, wer sich in 
einer religiösen Bindung geborgen fühlt, wird 
sich in bestimmten Lagen anders verhalten 
als ein anderer Abgeordneter, bei dem das 
nicht zutrifft.), 

— die Rücksicht auf seine Partei 
= allgemeine Loyalität 
= Chancen einer erneuten Kandidatur, 

— die Rücksicht auf seine Zukunft in seinem Beruf 
= seinen Arbeitgeber 
= sonstige Chancen. 

Wie die Summe der Motive im einzelnen Fall in 
Verhalten verwandelt wird, hängt von der Struktur 
der Persönlichkeit ab. 

In Fragen der bloßen Zweckmäßigkeit (dazu ge-
hören die weitaus meisten politischen Fragen) wird 
der Abgeordnete sich im allgemeinen der Mehr-
heitsentscheidung seiner Fraktion fügen. Das ist 
legitim. 

In Grundsatzfragen sollte sich das Verhalten nur 
nach den Sachargumenten richten, wie der einzelne 
sie bewertet. Der unbewußte Einfluß von Herkunft 
und Umwelt wird nie auszuschalten sein. Ein Bauer 
aus dem Bayerischen Wald wird die Notwendig-
keiten der Agrarpolitik meist anders sehen als ein 
Werftarbeiter aus Hamburg. Jeder Abgeordnete muß 
sich ständig bemühen, sich seiner möglichen Vor-
urteile bewußt zu werden. Das ist schwierig. Und 
jenseits des 50. Geburtstages sind Änderungen der 
inneren Struktur kaum noch zu erwarten. In be-
stimmten Bereichen der Motivation müssen wir uns 
mit der jeweils gegebenen Lage abfinden. 

Aber diejenigen Motive, auf die sich Einfluß nehmen 
ließe, bedürfen der Untersuchung. Das ist die Ab-
hängigkeit von der Partei und die Abhängigkeit von 
Kräften, welche die wirtschaftliche Existenz des 
Abgeordneten tragen. 

Einfluß der Partei 

Nach Artikel 21 GG wirken die Parteien bei der 
politischen Willensbildung des Volkes mit. 

— Sie stellen die Kandidaten auf, 

— sie wirken ständig auf die Abgeordneten ihrer 
Partei ein, 

-- bei ihnen liegt die Entscheidung darüber, wen 
sie erneut aufstellen wollen. 

Ist es notwendig oder zweckmäßig, den Einfluß der 
Partei auf den Abgeordneten zu verstärken? Durch 
ein imperatives Mandat? Durch einen Ausbau der 
Disziplinarmittel? 

Das imperative Mandat 

Der Abgeordnete soll, so will es eine mode rne poli-
tische Theorie, in jedem Fall nur das tun, was die 
Mehrheit seiner Wähler ihm aufträgt. 
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In einigen italienischen Gewerkschaften wird das 
wie folgt praktiziert: Jede Gruppe wählt einen Spre-
cher auf unbestimmte Zeit. Er kann jederzeit ab-
berufen werden. Er muß in allen wichtigen Fällen 
eine Mehrheitsentscheidung seiner Gruppe herbei-
führen und sein Verhalten im nächsthöheren Gre-
mium, gegenüber dem Arbeitgeber, danach richten. 

Dieses System ist für die Parlamentswahlen nicht 
anwendbar. Man kann nicht ständig, nur auf die Be-
hauptung eines angeblichen Meinungswechsels der 
Wähler hin, neue Kandidaten in immer neue Wahl-
gänge schicken. 

Imperatives Mandat, bezogen auf Parlamente, kann 
nur heißen: Imperatives Mandat der Partei oder 
etwa der Gruppe innerhalb der Partei, welche den 
Kandidaten nominiert hat. Etwa des Sozialausschus-
ses? Des Wirtschaftsrates? 

Nun darf offensichtlich der Wille der Partei nicht 
mit dem Willen der Wähler gleichgesetzt werden. 
Die Meinung der Wähler ändert sich, nicht schlag-
artig am Vorabend eines Wahltages, sondern stetig. 
Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Meinungsumfra-
gen beweisen das. 

Die Forderung, man müsse den Wählerwillen, wie 
er sich am Tage der Wahl gezeigt habe, durch ein 
imperatives Mandat, durch eine Weisungsbefugnis 
der Partei sichern, diese Forderung ist unbegründet. 
Wie die Statistik beweist, sind die Veränderungen 
des Wählerwillens von Wahl zu Wahl weit größer 
als die durch Übertritte entstandenen Veränderun-
gen des Bestandes in der zugehörigen Fraktion. 

Zum Thema des Wählerwillens ist noch folgendes 
zu bedenken. Der Abgeordnete darf klüger sein als 
seine Wähler, er soll es sogar. Wenn. Politik nichts 
wäre als die Transformation von Wählerwillen in 
Gesetze, hätten wir längst die Todesstrafe für Taxi-
mörder, und unsere Universitäten wären Lernanstal-
ten nach russischem Muster. Repräsentative Demo-
kratie bedeutet Anreicherung mit Sachverstand, Ver-
dünnung der Emotionen. 

Das imperative Mandat würde diese segensreiche 
Wirkung beseitigen. 

Disziplinarmittel 

Nun wird gefordert, man müsse den Einfluß der 
Partei wenigstens insoweit verstärken, als Austritt 
aus einer Fraktion zu einem Verlust des Mandats 
führen solle, mit Neubesetzung aus der Reserveliste 
der Partei. 

Nun hilft das nichts gegen einen Abgeordneten, der 
formal in seiner alten Fraktion bleibt, aber in wich-
tigen Fällen unter Berufung auf sein Gewissen gegen 
sie stimmt. Wer sein Mandat behalten will, könnte 
diesen Ausweg benutzen. 

Hier hülfe nur ein Ausschlußverfahren. Aber bei der 
Wichtigkeit einer solchen Aktion müßte es dagegen 
den Rechtsweg mit einem Rechtszug geben, ein Ver-
fahren, das dem Abgeordneten bis zur Rechtskraft 
seine Stellung lassen müßte. Schon das macht dieses 
Verfahren problematisch. 

Die Partei hat ein wirksames Disziplinarmittel: Sie 
braucht den Abgeordneten, den sie für allzu eigen-
willig hält, beim nächsten Mal nicht wieder auf-
zustellen. 

Bei der Unsicherheit jeder politischen Laufbahn ist 
das eine schwerwiegende Sanktion. 

Daß diese Möglichkeit offenbleibt, ist im Interesse 
der Parteien notwendig. Aber diese Sanktion ist 
auch ausreichend. 

Sie wirkt allerdings nicht gegen Abgeordnete, die 
auf Wiederwahl verzichten, z. B. wegen ihres Alters. 
Hier könnten theoretisch in der Tat Fälle eintreten, 
in denen ein Abgeordneter sich weit von dem ent-
fernt, was seine Wähler von ihm erwarten durften. 
Aber eklatante Fälle dieser Art, die ein Eingreifen 
des Gesetzgebers nahelegen könnten, sind in den 
mehr als 20 Jahren der Existenz des Bundestages 
nicht aufgetreten. Die Parteien nominieren nur Kan-
didaten, die sie gründlich kennen, zu denen sie Ver-
trauen haben dürfen. Soweit sich Abgeordnete von 
der Parteilinie entfernten, entsprach das, wie bereits 
erwähnt wurde, durchweg einer Veränderung der 
Haltung auch im alten Wählerbestand ihrer Partei. 

Im übrigen ist zu bedenken, daß die nicht konfor-
mistische Haltung einzelner mutiger Politiker zu-
wellen eine bedeutsame allgemeine politische Ent-
wicklung in Gang setzt. Die Öffentlichkeit wird auf 
eine Problematik aufmerksam gemacht, eine Dis-
kussion kommt in Gang, die zu einer Änderung von 
Meinungen führt. Eine solche Entwicklung sollte 
nicht durch ein allzu enges Anbinden der Abgeord-
neten behindert werden. 

Sonderregelung für Listenmandate? 

Bei der Behandlung dieser Thematik ist auch der 
Vorschlag aufgetaucht, wenigstens die Abgeordne-
ten aus Reservelisten sollten ihr Mandat verlieren, 
wenn sie die Fraktion verlassen. 

Sie verdankten ihr Mandat ausschließlich ihrer Partei 
und müßten es daher fairerweise zurückgeben, wenn 
sie sich politisch anders orientierten. Aber auch der 
Inhaber eines Direktmandats verdankt seine Kandi-
datur heute ebenso seiner Partei, die ihn in einem 
gesetzlich geregelten Verfahren wählt. Es gibt sogar 
Direktmandatare, die weniger Stimmen erhielten als 
die Zweitstimmen ihrer Partei. Eine Differenzierung 
zwischen Direktmandaten und Listenmandaten läßt 
sich also nicht begründen. 

Es besteht somit kein Anlaß, Artikel 38 GG im 
Hinblick auf eine Änderung des Verhältnisses zwi-
schen Partei und Abgeordneten neu zu fassen. 

Die Existenzfrage 

Die Position eines Abgeordneten ist keine Stellung, 
auf die sich eine Existenz gründen ließe. Das Risiko, 
nicht wieder aufgestellt oder nicht wieder gewählt 
zu werden, läßt sich nicht ausschließen. Wer auf das 
Einkommen aus seinen Diäten angewiesen ist, gerät 
in eine Abhängigkeit von den Parteioberen, die dem 
Sinn des Artikels 38 GG nicht entspricht. Daß der Ab-
geordnete einen Beruf hat, den er entweder neben 
seiner politischen Tätigkeit ausüben kann oder in 
den er jedenfalls später zurückkehren könnte, ist 
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also im Interesse der Erhaltung eines politischen 
Freiheitsraums in der eigenen Partei durchaus er-
wünscht. 

Nun bringt ihn der Beruf in eine andere Abhängig-
keit. Von einem Abgeordneten, im bürgerlichen 
Leben Direktor einer Automobilfabrik, kann nur 
schwer erwartet werden, daß er sich für eine Sen-
kung der Automobilzölle einsetzt (obwohl Verhal-
tensfälle dieser Art gegelegentlich vorkommen, er-
freulicherweise). 

Der Vorschlag, daß man die Abgeordneten ebenso 
zur Aufgabe ihres Berufs zwingen sollte, wie die 
Minister das tun müssen, ist unrealistisch. Ein Mini-
ster kann eine Verpflichtung dieser Art übernehmen, 
weil ihm sein hoher Rang in der politischen Hier-
archie normalerweise eine politische Laufbahn auch 
dann sichert, wenn er sein Ministeramt verliert. Für 
einen Abgeordneten, der neu ins Parlament einzieht, 
wäre das ein unzumutbares Risiko. Die Anteile der 
Beamten in den Parlamenten würden weiter an-
steigen. Andere Abgeordnete würden sich Rückver-
sicherungen verschaffen, die sie im Ergebnis kaum 
weniger binden als eine Fortsetzung der Berufs-
tätigkeit, in manchen Fällen vielleicht sogar noch 
mehr. 

Die Bindung an Existenzinteressen wird sich also 
niemals völlig lösen lassen. Sie kann in ihren Wir-
kungen nur dadurch kompensiert werden, daß unter 
den rund 500 Mitgliedern des Bundestages die Inter-
essenbindungen so unterschiedlich sind: Sie gleichen 
sich in der Wirkung gegenseitig aus. 

Ruhen des Stimmrechts bei Interessenkonflikten 

Als Mittel gegen interessen-motivierte Aktionen 
einzelner Abgeordneter wäre eine Bestimmung 
denkbar, die dem Abgeordneten das Stimmrecht in-
soweit nimmt, als sie aus ihrer Stimmabgabe un-
mittelbar Vorteil zögen. Vorschriften dieser Art gibt 
es in Gemeindeordnungen. 

Aber das läßt sich nicht ohne weiteres auf den Bun-
destag übertragen. An einer Erhöhung des steuer-
freien Grundbetrages sind alle Abgeordneten inter-
essiert. Jede Erhöhung der Ministergehälter führt 
automatisch zu einer Erhöhung der Diäten. Wenn 
man hier die Interessenten vom Stimmrecht aus-
schließen wollte, gäbe es keine Stimmberechtigten 
mehr. 

Die Beamten vom Stimmrecht über Beamtenbezüge 
auszuschließen, könnte die Mehrheitsverhältnisse 
zwischen Regierungsparteien und Opposition ver-
ändern, was weitreichende Folgen haben könnte. 

Aber darüber hinaus wäre die Rechtmäßigkeit von 
Gesetzen dann ein Gegenstand uferlosen Streits. 
Es müßte bei jeder Abstimmung festgehalten wer-
den, wer mitgestimmt hat. Wenn sich dann später 
Interessenbindungen herausstellen, die das Stimm-
recht ausgeschlossen hätten, soll dann ein seit lan-
gem geltendes Gesetz rückwirkend als nichtig be-
handelt werden? 

In der Praxis bleibt nichts anderes übrig, als auch 
die Interessenten mitstimmen zu lassen, im Ver

-

trauen darauf, daß die öffentliche Meinung, daß lang- 

fristige politische Interessen der Parteien Miß-
bräuche verhindern. Diese Methode hat sich im gan-
zen bewährt. 

Bessere Mischung 

Das wachsende Gewicht der Beamten in den Parla-
menten läßt sich nur dadurch bekämpfen, daß man 
die Parlamentstätigkeit für Mitbürger anderer so-
zialer Herkunft anziehender macht. 

Die Wirkung der Parlamentstätigkeit auf das Ein-
kommen des Abgeordneten ist unterschiedlich. 

— In einer kleinen Zahl von Fällen steigt das Ein-
kommen. Dies gilt insbesondere für Anwälte und 
Notare in Gemeindeparlamenten, die von ihrer 
Gemeinde Mandate erhalten. 

— In anderen Fällen bleibt das sonstige Einkom-
men unverändert. Das gilt z. B.  für Abgeordnete, 
die vom eigenen Vermögen leben oder deren 
Arbeitgeber ihr Gehalt weiterlaufen lassen. 

— Bei Beamten vermindert sich das sonstige Ein-
. kommen, soweit sie in den Ruhestand treten 

müssen. 

— Das gleiche gilt für Angehörige freier Berufe, die 
ihren Beruf nur noch teilweise ausüben können, 
z. B. Anwälte, für die sich die Notwendigkeit 
ergibt, eine Hilfskraft zu nehmen. Das kann 
übrigens auch bei Hausfrauen vorkommen. 

— Bei einer letzten kleinen Gruppe fällt das son-
stige Einkommen fort, weil sich ihr Beruf nicht 
nur zeitweise ausüben läßt. Das gälte etwa für 
einen normalen praktischen Arzt (ein Beruf, der 
deshalb auch im Bundestag nicht vertreten ist). 

Hier ist eine Abhilfe nur dadurch möglich, daß neben 
den Diäten, die allen Abgeordneten ohne Unter-
schied zugute kommen müssen, ein Einkommensaus-
gleich eingeführt wird, allerdings mit einer Begren-
zung nach oben. 

Das Problem sollte aus sachlichen und psycholo-
gischen Gründen mit der Einführung der Steuer-
pflicht für die Grunddiäten verknüpft werden (nicht 
für Reisekosten und Auslagenpauschalen). Dabei 
wären die bisherigen steuerfreien Bezüge auf neue 
steuerpflichtige umzurechnen, etwa auf der Basis, 
daß für einen unverheirateten Abgeordneten, der 
außer den Diäten kein sonstiges Einkommen hat, der 
bisherige Stand erhalten bliebe. (Das gäbe eine Ver-
besserung für die Familienväter, die ausschließlich 
auf die Diäten angewiesen sind, brächte aber bei 
allen Abgeordneten mit sonstigem Einkommen auch 
die Diäten in die progressive Besteuerung.) 

Wenn man so verfährt, könnte der Einkommensaus-
gleich wie folgt etwa gestaltet werden: 

Abgeordnete, die glaubhaft machen, daß sich ihr 
Einkommen wegen ihrer Parlamentstätigkeit ver-
mindert, erhalten einen Einkommensausgleich, je-
doch nur insoweit, als die Summe ihres Einkommens 
einschließlich der Grunddiäten einen bestimmten 
Betrag (Denkansatz: Gehalt eines Ministerialdirigen-
ten) nicht übersteigt. 
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Offenlegung der Interessen 

Jeder von uns hat Interessen. Ihre Einflüsse lassen 
sich auf keine Weise vollständig ausschließen. 
Aber man sollte sie sichtbar machen. Jeder Abge-
ordnete sollte verpflichtet sein, 
— die Art seiner Tätigkeit, seine Situation im Be-

rufsleben, seinen Arbeitgeber, Mitgliedschaft in 
Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien sowie 
jede Veränderung seiner Situation anzugeben. 
Diese Angaben sollten veröffentlicht werden, 

— darüber hinaus jede weitere Interessenverbin-
dung, auch die Verbindung eines Anwalts zu 

einem Klienten, im Einzelfall offenzulegen, wenn 
er in einer Sache, an der sein Vertragspartner 
besonders interessiert ist, politisch tätig wird, sei 
es im Parlament und seinen Ausschüssen, sei es 
bei der Regierung oder der Verwaltung. 

Wenn die Interessenverbindungen in dieser Weise 
offenzulegen sind, wird der Druck der öffentlichen 
Meinung Mißbräuche verhindern. 

Über diese Fragen gibt es einen Bericht der Inter-
parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft (IPA-Druck-
sache 70). 

Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (1) 
12. Juni 1972 

2 Problematik des Artikels 38 Grundgesetz 

von Prof. Dr. Wilhelm Kewenig 

1. Es gibt drei Gründe, einen Bericht über die 
Problematik des Artikels 38 GG für die Enquete-
Kommission für Fragen der Verfassungsreform kurz 
zu halten. Einmal handelt es sich bei dem Gegen-
stand dieses Berichtes um ein Grundproblem der 
parlamentarischen Demokratie, das allen Mitglie-
dern der Kommission in allen Einzelheiten aus theo-
retischer oder praktischer Erfahrung bekannt ist 
und zu dem alle schon eine mehr oder minder ge-
festigte Meinung haben. Der zweite Grund für die 
Kürze ist die sich in einigen Diskussionen der Kom-
mission schon andeutende Tendenz der Mehrheit 
ihrer Mitglieder, Artikel 38 GG unverändert zu las-
sen. Der dritte und entscheidende Grund aber dürfte 
der sein, daß zumindest nach meiner Überzeugung 
eine grundlegende Änderung des Artikels 38 GG 
auch nicht möglich ist, ohne an die Grenzen des 
Artikels 79 Abs. 3 GG zu rühren. Das Grundgesetz 
hat sich nämlich zu kaum einem Verfassungsgrund-
satz so uneingeschränkt bekannt wie zu dem der 
repräsentativen Form der Demokratie. Das in Arti-
kel 38 GG normierte freie Mandat aber ist ein kon-
stitutierendes, ja ein unverzichtbares Element jeder 
repräsentativen Demokratie und insbesondere eines 
Demokratieverständnisses, wie es dem Grundgesetz 
und seinem Bekenntnis zur freien Entfaltung der 
Persönlichkeit zugrunde liegt. 

Aus den genannten Gründen wird hier sowohl auf 
eine verfassungstheoretische wie eine verfassungs-
geschichtliche Behandlung von Artikel 38 GG ebenso 
verzichtet wie auf eine Erörterung der allgemeinen 
Konsequenzen, die sich aus dem vielzitierten Span-
nungsverhältnis von Artikel 38 und Artikel 21 GG 
ergeben (vgl. dazu etwa die neuere und umfassende 
Darstellung von Badura, Zweitkommentierung des 
Artikels 38 GG im Bonner Kommentar). Es wird wei-
ter verzichtet auf eine Auseinandersetzung mit 
einer Vielzahl von Vorschlägen zur Reform des Arti-
kels 38 GG, die sich entweder offen als systemverän-
dernd deklarieren oder aber angeblich systemimma-
nent bleiben, in Wirklichkeit jedoch — etwa mit dem 
Vorschlag der Einführung des „imperativen Man-
dats" — das System eindeutig sprengen. 

2. Wenn die Kommission sich trotzdem mit Artikel 
38 GG beschäftigt, so ist der äußere Anlaß hierfür in 
einem weitverbreiteten Unbehagen zu sehen, das 
sich immer dann in der Öffentlichkeit besonders 
deutlich artikuliert, wenn ein einzelner oder gar 
mehrere Abgeordnete innerhalb kurzer Zeit unter 
Beibehaltung ihres Mandats von der einen zur ande-
ren Fraktion in einem Landtag oder im Bundestag 
überwechseln und dieser Wechsel nicht nur die eine 
oder andere Seite schwächt, sondern darüber hinaus 
etwa dazu führt, daß die sich auf eine schwache 
Mehrheit stützende Regierung (nicht nur bei Koali-
tionsparteien, auch bei einer Alleinregierung) diese 
Mehrheit verliert und damit aktionsunfähig oder 
aber gar zum Rücktritt gezwungen wird. Die Ent-
wicklung im Bundestag im Zusammenhang mit der 
parlamentarischen Debatte der Ostverträge ist für 
diesen von der Öffentlichkeit nur schwer verständ-
lichen und nur mit Mühe tolerierten Vorgang das 
letzte — und ein besonders krasses — Beispiel. Das 
allgemeine Unbehagen gipfelt etwa in der Fest-
stellung, daß durch solche „Manipulation" der Wäh-
lerwille verfälscht werde. Außerdem werden sofort 
Zweifel geäußert daran, ob tatsächlich das Gewis-
sen den einzelnen Abgeordneten zu seiner Über-
tritts-Entscheidung bewogen hat. Man ist in solchen 
Situationen nur zu gerne bereit, dunkle Hinter

-

männer, extremen politischen Druck und vor allem 
finanzielle und sonstige materielle Versprechungen 
und Zusagen als den eigentlichen Grund der Sinnes-
änderung zu vermuten. 

Hinter diesem von Zeit zu Zeit besonders heftig 
aufrollenden — und sich auch schnell wieder beruhi-
genden — Unbehagen steht die ganz sicher ernster 
zu nehmende Frage, ob das Mandat des Artikels 
38 GG nicht stärker als bisher eingebunden werden 
muß in die unverkennbare Entwicklung zum Par-
teienstaat, oder, anders formuliert, ob nicht aus dem 
freien Mandat des Artikels 38 GG angesichts des 
Artikels 21 GG ein „parteigebundenes" freies Man-
dat werden muß — was immer das im einzelnen 
heißt. 
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Sind diese Überlegungen und nicht der Zweifel an 
der Richtigkeit des Artikels 38 GG zugrunde liegen-
den Prinzips Ausgangspunkt der Betrachtung, so 
wächst das Problem sofort in eine völlig andere ver-
fassungsrechtliche und auch verfassungspolitische 
Dimension. Es geht nicht mehr darum, das durch 
Artikel 38 GG begründete System abzuschaffen oder 
aber grundlegend zu verändern, sondern allein 
darum, durch Randkorrekturen die Glaubwürdigkeit 
der Beibehaltung dieses Systems auch im modernen 
Parteienstaat zu stärken. 

3. Es gibt nun eine Reihe von Vorschlägen, die 
ihren Ausgangspunkt vor allem bei dem vorhin 
beschriebenen Unbehagen und der — weitgehend 
unbestrittenen — Feststellung nehmen, daß der Ab-
geordnete heute sein Mandat praktisch ausnahmslos 
seiner Partei verdankt. Angesichts dieses Befundes 
sind die Autoren der entsprechenden Änderungsvor-
schläge nun der Auffassung, bei der rechtlichen Aus-
gestaltung des Mandates müsse neben Artikel 38 GG 
das Bekenntnis des Grundgesetzes zum Parteien-
staat in Artikel 21 GG stärker Berücksichtigung fin-
den mit der Konsequenz, daß neben dem einzelnen 
Abgeordneten auch die Partei gewisse „Inhaber-
rechte" am Mandat geltend machen könnte. 
Die Vorstellungen darüber, wie den Parteien auch 
hinsichtlich des einzelnen Mandates während der 
laufenden Legislaturperiode ein größeres Mitspra-
cherecht eingeräumt werden sollte, sind bei ver-
gleichbarer Grundtendenz sehr unterschiedlich. So 
gibt es etwa folgende Vorschläge: bei Parteiwechsel 
solle ein Mandatsverlust eintreten; der die Fraktion 
wechselnde Abgeordnete habe sich einer Nachwahl 
zu stellen; die einen Abgeordneten verlierende 
Fraktion erhalte jeweils zwei Ausgleichsmandate; 
der Fraktionswechsel solle jedensfalls dann, wenn 
er zum Verlust einer regierungsfähigen Mehrheit 
führe, der oder den die Regierung tragenden Parteien 
die Möglichkeit eröffnen, analog der Artikel 68 
Abs. 1 GG, Artikel 39 Abs. 1 GG eine Auflösung des 
Bundestages und Neuwahlen zu erreichen. 

4. Der Vorschlag, der  in der Literatur die meiste 
Unterstützung gefunden hat und der wohl auch am 
einfachsten zu realisieren wäre, ist der des Mandats-
verlustes bei Parteiwechsel. Martin Kriele hat ihn 
schon sehr früh in die Diskussion eingeführt und 
konkretisiert (Zeitschrift für Rechtspolitik 1969, 
241 ff.). Er schlägt vor, § 46 des Bundeswahlgesetzes 
durch eine Nummer 6 zu ergänzen, so daß die Vor-
schrift lauten würde: 

„Ein Abgeordneter verliert seinen Sitz . . . 

6. bei freiwilligem Übertritt zu einer anderen 
Partei, sofern er nicht in einem Wahlkreis 
gewählt worden ist." 

Es erscheint angebracht, die tatsächlichen und recht-
lichen Probleme, die sich bei einem derart oder auch 
in  anderer Weise konstruierten Eingriff in die bis-
herige rechtliche Ausgestaltung des freien Mandates 
ergeben würden, anhand dieses konkreten Formulie-
rungsvorschlages zu erörtern. 

5. Das erste erörterungswerte Tatbestandsmerkmal 
ist das Wort „freiwillig". Wenn hierdurch deutlich  

gemacht wird, daß weder der erzwungene Übertritt 
noch der Ausschluß aus der Partei einen Mandatsver-
lust zur Folge haben soll, so spiegelt diese Formulie-
rung zweifellos die überwiegende Meinung derjeni-
gen wider, die sich überhaupt mit dem Gedanken 
der Einführung eines zusätzlichen Verlustgrundes 
dieser Art befassen.. Sie macht deutlich, daß man eine 
Regelung wie die des § 5 des Reichswahlgesetzes in 
der Fassung vom 3. Juli 1934, nach der ein Mandats-
verlust „durch Austritt oder Ausschluß" bewirkt 
wurde, eindeutig als nicht erstrebenswert ansieht. 

Der entscheidende Grund dafür, den Gedanken des 
Mandatsverlustes bei Parteien von vornherein auf 
den Fall der freiwilligen Änderung der Parteizuge-
hörigkeit zu beschränken, liegt darin, daß jede wei-
tergehende Regelung das freie Mandat in seiner 
Substanz treffen würde. Die Schutzrichtung des freien 
Mandats hat sich nämlich im Laufe der Zeit gewan-
delt. Während es zunächst die Unabhängigkeit vom 
eigenen Wähler gewährleisten sollte, ist es ange-
sichts des immer größer werdenden Einflusses der 
Parteien auf die Zusammensetzung der Parlamente 
zu dem einzigen sicheren Mittel des einzelnen Abge-
ordneten geworden, sich allen Ansätzen zu totaler 
Herrschaft des eigenen Parteiapparates wenigstens 
in einem gewissen Umfang erfolgreich zu widerset-
zen. Würde man dem Parteiapparat Gelegenheit ge-
ben, durch den Ausschluß unliebsamer Abgeordneter 
dessen Mandat an kooperationswilligere Bewerber 
zu „vererben", so wäre zumindest potentiell einer 
totalen Parteiherrschaft keine spürbare Grenze mehr 
gesetzt. 
Dieses Ergebnis würde auch nicht dadurch wesentlich 
geändert, daß man die Überprüfung des Ausschluß-
beschlusses durch staaliche Gerichte ermöglichte, das 
bisher in § 10 des Parteiengesetzes vorgesehene 
schiedsgerichtliche Verfahren also ergänzte und 
„überhöhte". Denn einmal dürfte es außerordentlich 
schwer sein, ein parteischädigendes Verhalten in 
jedem Falle einwandfrei zu qualifizieren. Zum ande-
ren würde eine intensive Befassung der staatlichen 
Gerichte mit internen Parteiangelegenheiten die ver-
fassungsrechtlich gewährleistete Freiheit bei der Re-
gelung der inneren Angelegenheiten innerhalb be-
stimmter Grundvoraussetzungen erheblich ein-
schränken. 
Man wird also festhalten, daß der Mandatsverlust 
bei freiwilligem Parteiwechsel das äußerste ist, was 
als diskussionswürdige Alte rnative zum gegenwärti-
gen Rechtzustand angesehen werden kann, ohne das 
Institut des freien Mandats in seiner Substanz anzu-
greifen. 

6. Das nächste zu diskutierende Tatbestandsmerk-
mal in dem Vorschlag von Kriele ist das Wort 
„Übertritt". Der Abgeordnete verliert nach dieser 
Vorstellung also sein Mandat nur dann, wenn er 
tatsächlich von der einen Partei in eine andere über-
tritt. Nicht erfaßt wird mit dieser Formulierung dage-
gen der Fall, daß der Abgeordnete zwar aus seiner 
bisherigen Partei austritt, sich aber einer neuen 
Partei nicht unmittelbar anschließt, sondern als 
fraktionsloser Abgeordneter — oder auch als Hospi-
tant — mehr oder minder „freischwebend" im Bun-
destag bleibt. Die Idee hinter dier Unterscheidung 

 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/3829 

zwischen Austritt und Übertritt mit ihren unter-
schiedlichen Konsequenzen für die Beibehaltung des 
Mandates ist die, daß auf diese Weise dem Abgeord-
neten einerseits die Möglichkeit eröffnet werden soll, 
den Dissens mit seiner alten Partei durch den Aus-
tritt offen und deutlich zu dokumentieren, ohne 
gleichzeitig sein Mandat zu verlieren, andererseits 
aber das Mandat an die Partei „zurückfällt", wenn 
der Dissens so weit geht, daß sich der Abgeordnete 
nicht mit einem parteilosen Zustand begnügt, son-
dern direkt in eine andere Partei übertritt. 

Die Problematik einer auf dieser Unterscheidung 
basierenden Regelung liegt auf der Hand. Ihre Kon-
sequenz in der Praxis wäre wohl die, daß ein mit 
seiner eigenen Partei nicht mehr übereinstimmen-
der Abgeordneter in  aller Regel zwar aus dieser 
Partei austreten, nicht aber zu einer anderen Partei 
übertreten würde. Seiner Sympathie für die andere 
Partei würde er vielmehr dadurch Ausdruck verlei-
hen, daß er sich zumindest bei entscheidenden Ab-
stimmungen im Parlament mit seiner Stimme auf 
ihre Seite schlagen würde. Optisch würde diese Re-
gelung damit im Zweifel zu einer zunehmenden Zahl 
fraktionsloser Abgeordneter im Parlament, praktisch 
dagegen zu einer weitgehenden Beibehaltung des 
jetziges Zustandes führen. Der einzig faßbare Unter-
schied wäre der, daß die endgültige Trennung von 
der alten Partei zwar jeweils sofort vollzogen, die 
Bindung an eine neue im vollen Umfang aber erst 
am Ende der jeweiligen Legislaturperiode geknüpft 
würde. Es ist nur schwer auszumachen, wodurch sich 
das derart erreichte Bild vorteilhaft von dem jetzi-
gen Zustand unterscheidet. 

Als Alternative bietet sich an, statt auf den „Über-
tritt" auf den „Austritt" als die zum Verlust des 
Mandates führende Handlung abzustellen. Mit dieser 
materiell zweifellos einschneidender wirkenden For-
mulierung würde man den Abgeordneten vor die 
Wahl stellen, entweder die Abkehr von seiner Par-
tei durch den Austritt öffentlich zu dokumentieren 
— und dabei gleichzeitig sein Mandat zu verlie-
ren —, oder aber unter Beibehaltung des Mandates 
innerparteiliche Opposition — und Obstruktion — 
zu betreiben. 

Was die entscheidenden Abstimmungsergebnisse im 
Parlament angeht, würde sich auch durch eine der-
art modifizierte Regelung gegenüber dem jetzigen 
Zustand kaum etwas ändern. Der zum — späteren — 
Austritt entschlossene Abgeordnete würde nämlich 
auch jetzt in aller Regel nicht austreten, um sein 
Mandat nicht zu verlieren — und so einem „partei-
hörigen" Listennachfolger Platz zumachen —. Er 
würde vielmehr seinen Dissens vor allem durch un-
terschiedliches Abstimmungsverhalten von Fall zu 
Fall dokumentieren. Der praktische Vorteil für die 
Partei, aus der der Abgeordnete ausscheiden möchte, 
besteht bei dieser Regelung darin, daß sie bis zum 
Ende der Legislaturperiode zumindest die Möglich-
keit hat, noch ständig auf „ihren" Abgeordneten ein-
zuwirken und ihn zur „Umkehr" zu bewegen. Ein 
weiterer allgemeiner Vorteil gegenüber der jetzigen 
Situation oder gegenüber der von Kriele vorgeschla-
genen Änderung bestünde wohl auch darin, daß ein 
Zwang zu andauernder innerparteilicher Diskussion, 
zu ständiger Auseinandersetzung der Parteienmehr

-

heit  mit  dem austrittswilligen Abgeordneten ausge-
übt, aber auch dem einzelnen Abgeordneten weitere 
Gelegenheit eingeräumt würde, wenigstens einen 
Teil seiner Fraktion zu seiner Position zu „bekeh-
ren". Andererseits erscheint der praktische Vorteil, 
den die Parteien gegenüber dem jetzigen Zustand 
aus dieser Regelung erzielen würden, tatsächlich ge-
ring und dürfte nicht den erheblichen Nachteil auf-
wiegen, der dem einzelnen Abgeordneten dadurch 
entsteht, daß er seinen Dissens nicht mehr „unge-
straft" durch Austritt aus der Partei dokumentieren 
und damit eine völlig eindeutige politische Haltung 
einnehmen kann, eine Haltung, die ihm unter den 
Umständen des konkreten Falles als die allein ver-
tretbare erscheinen mag. 

Insgesamt wird man festhalten, daß vom Abgeord-
neten her gesehen die  Krielesche Formulierung, von 
den Parteien her die Ersetzung von „Übertritt" durch 
„Austritt" zweifellos die attraktivere ist. Beide Vor-
schläge bringen dagegen bei realistischer Betrach-
tung kaum praktisch greifbare Vorteile gegenüber 
der jetzigen Situation. Angesichts dieser Feststel-
lung aber fragt man sich, warum man dann in dieser 
doch immerhin spürbaren Weise in die rechtliche 
Ausgestaltung des freien Mandats eingreifen soll. 

7. Es bleibt der noch zu erörternde Nebensatz „so-
fern er nicht in einem Wahlkreis gewählt worden 
ist". Angesprochen ist damit die Unterscheidung zwi-
schen Direkt- und Listenmandaten. Diese Unterschei-
dung entspricht der weitverbreiteten Vorstellung, 
der Träger eines Listenmandates verdanke — anders 
als der eines Direktmandates — dieses Mandat so 
eindeutig allein der Partei, daß er es an die „zurück-
zugeben" habe, wenn er die Partei verläßt. Hinsicht-
lich des Direktmandates will dagegen auch Kriele 
es bei dem jetzigen Zustand belassen, da er in die-
sem Fall offenbar auch jetzt noch die Beziehung zwi-
schen Wählern und Abgeordneten als enger ansieht 
als die zwischen Abgeordnetem und Partei. 

Ganz abgesehen von verfassungsrechtlichen und ver-
fassungspolitischen Bedenken gegen die Einführung 
zweier Klassen von Abgeordneten dürfte schon eine 
Analyse der tatsächlichen Ausgangsbasis des Vor-
schlags diese Unterscheidung nicht tragen. Zwar ist 
durchaus richtig, daß die Inhaber von Listenmanda-
ten ihren Parlamentssitz ausschließlich der Partei 
verdanken. Nicht richtig ist dagegen die  Behauptung, 
daß es bei direkt gewählten Abgeordneten wesent-
lich anders wäre. Auch sie verdanken in aller Regel 
ihr Abgeordnetenmandat nicht der besonderen Aus-
strahlung ihrer Persönlichkeit, sondern der Zuge-
hörigkeit zu einer ganz bestimmten Partei — wobei 
seltene Ausnahmen die Regel nur bestätigen. Als 
Beleg sei nur auf zwei Beobachtungen hingewiesen: 
Einmal darauf, daß es heute möglich ist, schon bei 
Vorliegen der ersten Teilergebnisse einer Wahl 
durch Hochrechnung die Zusammensetzung des Par-
laments mit einer nur ganz minimalen Fehlerquote 
zu berechnen. Diese vielfach praktizierte und be-
währte Möglichkeit aber ist ein Indiz dafür, welche 
eminente Bedeutung der allgemeine Trend für oder 
gegen eine bestimmte Partei und welche geringe Be

-

deutung die persönliche Qualifikation des einzelnen 
Kandidaten für den Ausgang der Wahl hat. Hinge- 
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wiesen sei außerdem auf den „Fall Daniels". Dem 
ehemaligen Bonner Oberbürgermeister, der sich all-
gemeiner Beliebtheit erfreute, gelang es zwar, als 
parteiloser Kandidat etwa 20 % der  Stimmen auf 
sich zu vereinen. Trotzdem unterlag er dem weit-
gehend unbekannten Kandidaten der CDU in sehr 
eindeutiger Weise. Diese Hinweise dürften ausrei-
chen, um schon vom rein tatsächlichen her die Un-
terscheidung zwischen Listen- und Direktmandat 
eindeutig in Frage zu stellen. 

8. Abschließend wird man deshalb zu dem u. a. von 
Kriele gemachten Vorschlag der Änderung des Bun-
deswahlgesetzes festhalten, daß er zwar zunächst 
sowohl dem weitverbreiteten Unbehagen wie der 
sich an dem Spannungsverhältnis von Artikel 38 und 
21 GG orientierenden Vorstellung von der parteien-
staatlichen Demokratie und dem entsprechend „par-
teigebundenen" freien Mandat entgegenzukommen 
scheint, daß er aber bei näherem Zusehen diese Er-
wartungen keineswegs erfüllt. Kriele selbst sagt, es 
komme nur darauf an, unter Beibehaltung des Prin-
zips des freien Mandats „dem Mißbrauch seiner 
Schutzfunktion einen Riegel vorzuschieben" (Zeit-
schrift für Rechtspolitik 1971, 100). Dieser Intention 
wird sein Vorschlag jedoch nicht gerecht. Tatsäch-
licher oder angeblicher Mißbrauch wäre auch nach 
einer entsprechenden Änderung des  Bundeswahl-
gesetzes noch möglich, und alle Verdächtigungen, 
die heute den politischen Frontenwechsel begleiten, 
würden — in leicht veränderten Formen — auch in 
Zukunft die Atmosphäre vergiften und jede sach-
liche Diskussion des Problems erheblich belasten. 

9. Ähnlich negativ ist das Ergebnis einer näheren 
Beschäftigung mit  den  eingangs genannten anderen 
Vorschlägen zur Behebung des Unbehagens am ge-
genwärtigen Rechtszustand. Der Gedanke der Nach-
wahl läßt sich nur bei den Trägern von Direktmanda-
ten realisieren. Damit aber kann man mit ihm gerade 
die Kategorie von Listenmandaten überhaupt nicht 
erfassen, die ja im Vordergrund der Kritik stehen, 
wenn es um das Problem des Parteiwechsels geht. 
Die Pflicht, sich einer Nachwahl zu stellen, erscheint 
deshalb als bedenkenswerte Alternative zum gegen-
wärtigen Zustand überhaupt nur für den Fall, daß 
in der Bundesrepublik kompromißlos das Mehrheits-
wahlrecht eingeführt würde. Außerdem dürfte der 
Zwang, sich bei Parteiwechsel einer Nachwahl zu 
stellen, im Regelfall 'zu ähnlichen Ergebnissen füh-
ren wie der Zwang zur Rückgabe des  Mandats bei 
Austritt aus der Partei. Der Mandatsträger, der  sich 
nicht ganz sicher ist, daß seine Wähler in der Mehr-
zahl einen vergleichbaren Sinneswandel durchge-
macht haben, wird das Risiko einer Nachwahl 
scheuen, lieber bis zum Ende der Legislaturperiode 
in der alten Partei bleiben und nur punktuell, bei 
entscheidenden Abstimmungen, seinen Dissens offen 
dokumentieren. Sehr viel wird also auch dieser Vor-
schlag im Ergebnis nicht bringen. Ähnlich problema-
tisch, wenn auch aus anderen Gründen, ist der Vor-
schlag der sog. Ausgleichsmandate. Er führt u. U. zu 
einer erheblichen Aufblähung des Parlaments, in 
jedem Fall aber zu einer Veränderung der Stimmen-
verhältnisse im Parlament zu Lasten dritter, an dem 

Parteienwechsel nicht beteiligter Fraktionen. Er ist 
außerdem, ebenso wie alle anderen Vorschläge, ganz 
eindeutig konzipiert als Hilfsmittel im angeblichen 
„Normalfall" des Parteiwechsels eines einzelnen 
Abgeordneten. Was aber passiert z. B., wenn eine 
kleinere Partei sich spaltet und zudem unklar ist, 
welcher Teil — ganz unabhängig vom Namen — 
als Fortsetzung der alten Partei anzusehen ist? 

Es muß bei diesen Fragezeichen und den Andeutun-
gen der Problematik bleiben. Die bisherigen Erörte-
rungen dürften jedenfalls gezeigt haben, daß alle bis 
heute auf dem Tisch liegenden Vorschläge zu einer 
Korrektur der Rechtsverhältnisse des freien Mandats 
ohne tiefgreifende Substanzänderung zu keinem 
praktikablen Ergebnis führen. Alle Vorschläge „ver-
unsichern" das Prinzip, ohne den mit ihnen ange-
kündigten Erfolg tatsächlich zu erbringen: Die Mög-
lichkeit des Mißbrauchs wird auch durch sie nicht 
ausgeschlossen. 

10. Ganz abgesehen von der materiellen Problema-
tik ist aber auch zu einer prozeduralen Frage Stel-
lung zu nehmen, nämlich zu der, ob eine Änderung 
des bisherigen Rechtszustandes etwa im Sinne des 
Vorschlags von Kriele oder erst nach einer Verfas-
sungsänderung möglich wäre. Die herrschende Auf-
fassung geht auch heute noch dahin, daß derartige 
Korrekturen ohne eine Änderung des Artikels 38 GG 
selbst nicht zulässig wären (vgl. die Übersicht bei 
Badura, a. a. O., S. 51). Hier unterscheidet sich die 
heute herrschende deutlich von der überwiegenden 
Meinung zu Artikel 21 der Weimarer Reichsverfas-
sung, die von der Zulässigkeit gewisser Korrekturen 
des freien Mandates ohne die Notwendigkeit vorhe-
riger Verfassungsänderung ausging (vgl. etwa An-
schütz, Die Verfassung des Deutschen Reiches, 14. 
Aufl. 1933, Artikel 21 Anm. 4) . 

Entgegen der herrschenden Meinung — und insoweit 
in Übereinstimmung etwa mit Leibholz — würde ich 
meinen, daß die bisher erörterten Änderungsvor-
schläge, solange sie sich unterhalb des kritischen 
Punktes des mit dem Parteiausschluß gekoppelten 
Mandatsverlustes bewegen, ganz unabhängig von 
ihrer verfassungspolitischen Wünschbarkeit verfas-
sungsrechtlich zulässig wären, also zu ihrer Reali-
sierung keine Verfassungsänderung voraussetzten. 
Konkret bedeutet das etwa, daß nach meiner Auf-
fassung das  Bundeswahlgesetz entsprechend dem 
Vorschlag von Kriele ergänzt werden könnte, ohne 
daß eine Änderung des Wortlautes von Artikel 38 
GG notwendig wäre. Artikel 38 GG ist nämlich, ent-
gegen einer auch heute noch weitverbreiteten Be-
hauptung, nicht lex specialis zu Artikel 21 GG. Es 
ist vielmehr dem Bundesverfassungsgericht dahin 
zuzustimmen, daß die Zulässigkeit einer Regelung 
in diesem Bereich tatsächlich nur auf dem Hinter-
grund des Spannungsverhältnisses der insoweit 
gleichberechtigten Artikel 21 und 38 GG zu beur-
teilen ist, wobei im konkreten Fall sowohl die eine 
wie die andere Bestimmung in den Hintergrund 
treten kann. Entscheidend ist allein, daß die einzelne 
Regelung weder die eine noch die andere Bestim-
mung in der Substanz antastet, daß sie also im 
konkreten Fall Artikel 38 GG oder Artikel 21 GG 
nicht „verdrängt", sondern nur „zurückdrängt". 
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Auch heute schon wird die rechtliche Ausgestaltung 
des Bundestagsmandates keineswegs allein durch 
Artikel 38 GG bestimmt. Der einfache Gesetzgeber 
hat vielmehr das Bild des „absolut" freien Man-
dates schon heute an einigen Stellen zugunsten der 
Parteien korrigiert — und ist dabei offenbar bis-
her nicht an verfassungsrechtliche Grenzen gesto-
ßen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang ein-
mal die Regelung des § 48 Abs. 1 Satz 4 des Bundes-
wahlgesetzes, nach dem auch dann, wenn ein Abge-
ordneter während der Legislaturperiode zu einer 
anderen Partei übergetreten ist, bei seinem Tod 
sein Sitz aus der Landesliste der ursprünglichen, 
also derjenigen Partei besetzt wird, für die er bei 
der Wahl aufgetreten ist. Hier wird also die ur-
sprüngliche Parteizugehörigkeit des Abgeordneten 
als solche eindeutig honoriert. 

Die gleiche Tendenz ist auch in der Regelung des 
§ 48 Abs. 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz erkennbar, nach 
der bei der Regelung der Nachfolgefrage für einen 
verstorbenen Abgeordneten diejenigen Listenbe-
werber aus der Landesliste der ursprünglichen Par-
tei des Verstorbenen unberücksichtigt bleiben, die 
seit dem Zeitpunkt der Aufstellung der Landesliste 
aus dieser Partei ausgeschieden sind. Auch hier wird 
also die — ursprüngliche — Parteizugehörigkeit be-
rücksichtigt. Als letztes ist 'hinzuweisen auf § 49 
Abs. 1 Bundeswahlgesetz, nach dem die Abgeordne-
ten einer durch das Bundesverfassungsgericht für 
verfassungswidrig erklärten Partei mit dem Urteil 
ihren Parlamentssitz verlieren. Diese zweifellos sehr 
weitgehende Regelung, die nichts anderes darstellt 
als ,die nachträgliche Normierung der Rechtsprechung 
des 'Bundesverfassungsgerichts zu diesem Problem, 
tangiert zweifellos den Grundsatz des freien Manda-
tes in substantiellerer Weise als alle hier diskutier-
ten Regelungen des Mandatsverlustes bei Verlassen 
der Partei — solange diese Regelungen bei dem frei-
willigen Aus- oder Übertritt ansetzen. 

Das Ergebnis dieser Erörterungen zur Frage, in wel-
cher Form und auf welcher Ebene die vorliegenden 
Reformvorschläge zu realisieren wären, dürfte ent-
gegen der herrschenden Meinung in  der Literatur 
dahin gehen, daß eine Verfassungsänderung für 
diese Vorschläge nicht notwendig erscheint. Das aber 
bedeutet, daß selbst dann, wenn man eine Änderung 
in dem angedeuteten Sinne verfassungspolitisch für 
wünschenswert halten würde, die Enquete-Kommis-
sion einen Vorschlag zur Änderung des Grundgeset-
zes in diesem Punkte nicht zu machen hätte. Es 
bliebe vielmehr dem einfachen Gesetzgeber vorbe-
halten, etwa durch eine Änderung des Bundeswahl-
gesetzes die angestrebte Veränderung der Rechts-
lage herbeizuführen. 

11. Insgesamt bietet sich demnach folgendes Bild: 
Das allgemeine Unbehagen an der „Verfälschung 
des Wählerwillens", an der vom Wähler nicht ge-
wünschten Veränderung des Kräfteverhältnisses im 
Parlament durch Parteiwechsel unter Beibehaltung 
des Mandats ist — unabhängig von der Frage der 
Berechtigung dieses Unbehagens — unverkennbar. 
Es gibt eine Reihe von Vorschlägen, diesem Unbe-
hagen Rechnung zu tragen dadurch, daß bei Aus-  
bzw. Übertritt ein Mandatsverlust eintritt oder aber 

andere Vorkehrungen getroffen werden, um das ur-
sprüngliche Kräfteverhältnis aufrechtzuerhalten. 
Alle bisherigen Änderungsvorschläge führen jedoch 
bei näherem Zusehen nicht zu dem erwünschten Er-
folg. Selbst wenn man es also verfassungspolitisch 
für wünschenswert halten würde, angesichts des un-
verkennbaren Trends zum Parteienstaat, dem fest-
stellbaren,  Unbehagen nachzugeben und die Rechts-
verhältnisse des Mandats neu zu gestalten, erschei-
nen die bisherigen Vorschläge nicht brauchbar. Tat-
sächlich zu dem „gewünschten" Ziel führen würde 
allein die Verknüpfung des Mandatsverlustes mit 
dem Parteiausschluß. Diese Regelung aber würde 
im Ergebnis das freie Mandat abschaffen und stünde 
damit im Widerspruch zu der — unabänderlichen — 
Entscheidung des Grundgesetzes für die repräsen-
tative Demokratie. 

12. Damit aber bleiben zumindest vorläufig alle 
Reformbemühungen auf die  Ebene verwiesen, die 
Herr Dichgans in seinem Bericht angesprochen hat: 
Es muß der Versuch unternommen werden, etwa 
durch die Einführung einer „Ehrenordnung für Ab-
geordnete" oder durch den Zwang zur Offenlegung 
von Interessenverbindungen Ansatzpunkte eines 
denkbaren Mißbrauchs der jetzigen rechtlichen Aus-
gestaltung des Mandats in den Griff zu bekommen 
und damit auf die Dauer die Fälle möglichst auszu-
schließen, die — vor allem durch ihre Undurchsich-
tigkeit für den außenstehenden Betrachter — das 
bestehende Unbehagen an der jetzigen Regelung 
auslösen. 

13. Die Enquete-Kommission hat die Absicht, zur 
Problematik des Artikels 38 GG eine kurze Stellung-
nahme abzugeben. Auf dem Hintergrund der Be-
richte von Herrn Dichgans und mir sollte diese Stel-
lungnahme in jedem Falle fünf Punkte enthalten: 

1. Ein eindeutiges Votum für die repräsentative 
Form ,der Demokratie, 

2. ein ebenso eindeutiges Votum für das Institut 
des freien Mandats als unverzichtbarer Voraus-
setzung der grundgesetzlichen Demokratievor-
stellung, 

3. eine Erklärung dahin, daß die Kommission das 
Unbehagen an der geltenden Regelung zwar 
durchaus sieht, daß sie aber trotzdem allen Vor-
schlägen für einen Verlust des Mandats bei frei-
willigem Parteiwechsel nicht folgen kann, weil 
diese Vorschläge die tatsächliche Situation kaum 
ändern und deshalb die Gründe für das be-
stehende Unbehagen nicht ausräumen würden. 

4. Eine Präzisierung dahin, daß nach Auffassung 
der Kommission nur Änderungen auf der Ebene 
„Ehrenordnung" eine Besserung der als unbefrie-
digend empfundenen Zustände bringen können, 
will man nicht gleichzeitig mit Maßnahmen gegen 
denkbare Mißstände die Institution des freien 
Mandats vollständig abschaffen. 

5. Daß diese, aber auch andere, etwa auf der Ebene 
des Bundeswahlgesetzes einsetzenden Ände-
rungsvorschläge solange eine Änderung des Ar-
tikels 38 GG nicht voraussetzen, als sie in der 
Substanz das freie Mandat unangetastet lassen. 
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Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (2) 
26. Juni 1972 

3 Vorschlag zu einer Änderung von Artikel 38 des Grundgesetzes 

von Regierungsrat Dr. Sandtner 

1. Vorschlag 

Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG erhält folgende Fassung: 
„Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an  Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden und nur 
ihrem Gewissen und Urteil unterworfen." 

2. Begründung 

Der Vorschlag bedeutet keine Änderung des We-
sensgehaltes von Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG, son-
dern versucht ihn im Gegenteil noch zu verstärken. 
Dies geschieht aus zwei Gründen: 

— Einmal erscheinen die Berufung und Abstützung 
der Entscheidungen der Abgeordneten auf das 
Gewissen bisweilen als etwas metaphysisch und 
werden  insbesondere dann mit der gebotenen 
Skepsis entgegengenommen, wenn damit ein 
Parteiwechsel motiviert wird. Hinter dem Begriff 
„Gewissen" können sich Gründe und Überlegun-
gen verbergen, die allenfalls von dem Wort 
„Urteil" gedeckt werden. 

— Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG gilt nicht nur für die 
schweren seltenen Entscheidungen, die die ganze 
Person des Abgeordneten und sein Gewissen in 
Mitleidenschaft ziehen, sondern auch für die täg

-

liche Routinepraxis. Bei dieser kommt es aber 
nicht so sehr auf das Gewissen, sondern auf 
Urteilsfähigkeit und Urteilskraft an. Es sollte 
deshalb neben den Begriff „Gewissen" der Aus-
druck „Urteil" gestellt werden. 

Mißverständnisse etwa derart, daß damit die Abge-
ordneten Urteilen der Gerichte entzogen werden 
sollten, erscheinen bei halbwegs vernünftiger Inter-
pretation ausgeschlossen. 

Denkbar wären auch folgende Formulierungen: 
„Urteil und Gewissen" ; „ihrem gewissenhaften Ur-
teil" ; „'ihrem Gewissen und ihrer Urteilsfähigkeit 
(Urteilskraft)"; „Gewissen und unabhängigen (selb-
ständigen, freien) Urteil". 

Nicht empfehlenswert erscheint es, den Begriff 
„Gewissen" zu eliminieren. Damit würde über das 
Ziel hinausgeschossen. Der Begriff „Gewissen" hat 
nämlich einmal einen Traditionswert, und zum an-
deren bedeutet er in  der Tat einen Appell an das 
Gewissen der Abgeordneten in den zwar seltenen, 
aber immer wieder auftauchenden schweren und tief-
greifenden Entscheidungen. Allerdings sollte dieser 
Ausdruck durch einen Hinweis auf das Urteil der 
Abgeordneten ergänzt werden. 

Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (3) 
24. August 1972 

4 Ausführungen zu Artikel 38 Grundgesetz 

von Abg. Dr. Dichgans 

Innere Lobby, Ehrenordnung, Fraktionswechsel 

1. Wer sich um einen Sitz im Bundestag bewirbt, 
muß dem Landeswahlleiter seinen Beruf, seinen Ar-
beitgeber, seine Mitgliedschaft in Vorständen, Ge-
schäftsführungen, Aufsichtsräten, Beiräten oder ähn-
lichen Gremien angeben, sofern er dafür ein Entgelt 
bezieht. Der Landeswahlleiter veröffentlicht diese 
Angaben. 

2. Die gleichen Angaben muß der Abgeordnete dem 
Präsidenten des Bundestages melden. Er hat spätere 
Veränderungen ebenso anzugeben. Der Präsident 
des Bundestages veröffentlicht diese Angaben. 

3. Ein Abgeordneter, der von einem Auftraggeber 
ein Entgelt bezieht, muß diese Tatsache offenlegen, 

wenn er in einem Ausschuß oder im Plenum des 
Bundestages in einer Weise tätig wird, die seinem 
Auftraggeber zugute kommt. Dies gilt nicht, wenn 
sich diese Tätigkeit auf die Abgabe seiner Stimme 
im Plenum beschränkt. Er muß diese Tatsache eben-
so  offenlegen, wenn er für diesen Auftraggeber bei 
einer Behörde tätig wird. 

4. Die Pflicht nach Absatz 3 entfällt, wenn sich die 
Beziehung aus den Angaben ergibt, die der Präsi-
dent des Bundestages veröffentlicht hat. 

Zwischen dem Ansehen der Demokratie und dem An-
sehen der Abgeordneten besteht ein direkter Zu-
sammenhang. Damit wird deren persönliches Ver-
halten zugleich eine Angelegenheit des Staates. Um 
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des Ansehens der Demokratie willen müssen die Ab-
geordneten nicht nur die bösen Taten, sondern auch 
den bösen Schein meiden, jedes Verhalten, welches 
das natürliche Mißtrauen der Barger gegen die re-
gierende Gewalt nährt. 

Dieses Mißtrauen wächst zwangsläufig mit zuneh-
mender Kompliziertheit der politischen Vorgänge. 
Je weniger der Bürger das Geschehen im Parlament 
im einzelnen versteht, desto mehr entwickelt sich 
bei ihm ein unbestimmter Verdacht, er werde unzu-
reichend informiert oder auch bewußt getäuscht. 

Mißtrauen wird durch den Verdacht gestärkt, 
manche Abgeordnete folgten in ihrer politischen Ak-
tivität — die Abstimmung eingeschlossen — nicht 
nur dem eigenen Sachurteil, sondern den Weisun-
gen bekannter oder auch unbekannter Auftraggeber, 
von denen sie wirtschaftlich abhängig sind. Kritisch 
spricht man von einer „inneren Lobby", von Ab-
geordneten, die ihr Mandat zugleich als berufsmä-
ßige Interessenvertretung auffassen und ausüben. 

I. Der Abgeordnete und die Einflüsse der Interessen 

Es besteht Einmütigkeit, daß jeder Abgeordnete 
unter dem Einfluß von Interessen — eigener und 
fremder — steht. 

Der Einfluß der eigenen Interessenanlage läßt sich 
auf keine Weise ausschalten, auch nicht dadurch, 
daß man Abgeordnete auf Lebenszeit wählt, sie hoch 
bezahlt, ihnen den Verzicht auf jede sonstige Tätig-
keit auferlegt, vielleicht sie sogar — wie das bei 
den amerikanischen Ministern vorgeschrieben ist — 
zur Veräußerung ihrer Aktien und zur Anlage ihres 
Vermögens in Staatspapieren verpflichtet. 

Gute politische Entscheidungen setzen gute Infor-
mationen voraus. Die besten Informationen sind die-
jenigen, die dem Abgeordneten aus der ständigen 
Berührung mit der menschlichen und sachlichen Um-
gebung seines nebenbei geführten Berufes zuflie-
ßen; sie sind den nur gelesenen Informationen weit 
überlegen. Aus dem gleichen Grund ist gegen Bera-
tungsverträge im Prinzip nichts einzuwenden. Jede 
größere Nähe zur Wirklichkeit kommt dem Parla-
ment zugute. 

Die Möglichkeit des Abgeordneten, seine wirtschaft-
lichen Interessen parlamentarisch durchzusetzen, ist 
viel geringer, als gemeinhin angenommen wird. Was 
der einzelne Abgeordnete sagt und beantragt, ist 
politisch zunächst bedeutungslos. Bedeutsam wird 
es erst dann, wenn er für seine Vorstellung zunächst 
eine Mehrheit in seiner Fraktion und späterhin im 
Bundestag zusammenbringt. Nun sind alle Abgeord-
neten gegenüber Kollegenwünschen, die offensicht-
lich speziellen Interessen dienen, sehr kritisch, 
schon deshalb, weil ,die Erfüllung jedes solchen 
Wunsches den Umfang des Kuchens verkleinert, der 
den übrigen bleibt. Wer in diesem Kampf der Inter-
essen etwas erreichen will, muß gute und über-
zeugende Argumente haben. Aber das genügt allein 
nicht. Er muß vielmehr auch persönlich glaubwürdig 
sein. Da idie Sonderwünsche im Regelfall auf kom-
plizierten Tatbeständen beruhen, welche die mei-
sten der überlasteten Abgeordneten aus Zeitmangel 

nicht im einzelnen studieren können, läßt sich die 
vereinfachende Kurzdarstellung des Problems, auf 
die sich der betreibende Abgeordnete beschränken 
muß, nur dann in eine breite Zustimmung der an-
gesprochenen Kollegen verwandeln, wenn der Ini-
tiator ein ausreichendes Kapital an bewährter Ver-
trauenswürdigkeit besitzt. Wer in einem Berufs-
verband tätig ist, der muß durch sein Verhalten 
über längere Zeit hinweg seine Kollegen davon 
überzeugen, daß die von ihm vertretene Meinung 
nicht nur Interessentenforderungen wiedergibt, son-
dern seine fundierte persönliche Überzeugung dar-
stellt. 

Eine so bewiesene persönliche Unabhängigkeit er-
zeugt ein persönliches Vertrauen, das auf lange 
Sicht auch dem Herkunftsbereich des Abgeordneten 
zugute kommt. 

II. Der Nutzen neuer Vorschriften 

Brauchen wir überhaupt neue Vorschriften, die das 
standesgemäße Verhalten der Abgeordneten sichern 
sollen? 

Für eine Aktion sprechen folgende Erwägungen: 

i. Wenn ein Abgeordneter mit dem Gesichtsaus-
druck eines unbeteiligten Biedermannes einen 
Vorschlag zugunsten einer Interessengruppe be-
treibt, von der er heimlich Zuwendungen erhält, 
so begegnet ein solches Verhalten einer berech-
tigten Kritik selbst dann, wenn er mit guten 
Gründen von der Berechtigung des Wunsches 
überzeugt ist (was in allen Fällen unterstellt 
werden sollte). Die öffentliche Meinung kann mit 
Recht fordern, daß Interessenbindungen sichtbar 
gemacht werden sollten, wenn ein Abgeordneter 
im Sinne dieser Interessen tätig wird. 

2. Zugleich sollte diese Aktion das Mißtrauen be-
kämpfen, welches die öffentliche Meinung den-
jenigen Abgeordneten entgegenbringt, die sich 
von Fall zu Fall um Einkünfte bemühen müssen. 
Bei Prozeßmandaten, Aufträgen, Gutachten und 
insbesondere bei Beratungsverträgen bildet sich 
leicht der Verdacht, daß die Auftraggeber solche 
Verträge dazu benutzen, Einfluß auf das poli-
tische Verhalten des Abgeordneten zu kaufen. 

Wenn wir vermeiden wollen, daß unsere Parla-
mente nur noch aus Beamten, Verbandsangestell-
ten und Millionären bestehen (eine Entwicklung 
in dieser Richtung ist allenthalben sichtbar), müs-
sen wir jedoch Abgeordneten aus freien Berufen 
die Möglichkeit geben, sich erfolgreich um eine 
Erhaltung oder Steigerung ihrer Einkünfte zu 
bemühen. Das der öffentlichen Meinung deut-
lich zu machen, wäre eine wichtige Aufgabe. 

Aus diesen Erwägungen wird vorgeschlagen, die 
Frage, ob man überhaupt neue Vorschriften erlassen 
sollte, zu bejahen. Dabei muß jedoch sorgfältig ver-
mieden werden, daß die Aktion, die das Ansehen 
des Parlaments heben soll, gegen den Willen ihrer 
Urheber im Ergebnis dieses Ansehen weiter 
schwächt. Das könnte eintreten, wenn eine Vielzahl 
neuer Meldepflichten und Kontrollmechanismen als 

 



Drucksache VI/3829 
	

Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

Mißtrauen des Parlaments gegen seine eigenen Mit-
glieder gedeutet würde. Die neuen Vorschriften 
müssen daher sehr vorsichtig formuliert werden. 

III. Mehr Publizität für die wirtschaftlichen 
Abhängigkeiten der Abgeordneten 

1. Angabe der beruflichen Stellung 

Jeder Bewerber um ein Abgeordnetenmandat sollte 
verpflichtet sein, seine berufliche Position auf den 
Bewerberlisten deutlich zu bezeichnen. Die gleichen 
Angaben sollten sich für jeden Abgeordneten spä-
terhin im Handbuch des Parlaments wiederfinden. 
Änderungen der beruflichen Position wären dem 
Parlamentspräsidenten zu melden. Im einzelnen 
sollten folgende Informationen auf den Bewerber-
listen und im Handbuch erscheinen: 

a) Genaue Bezeichnung des Arbeitgebers 

Handelt es sich um einen beratenden Beruf 
(Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Unternehmensberater), so sollten hier die Man-
danten genannt werden, von denen der Abgeord-
nete mehr als 50 % seines Einkommens bezieht. 
Sachleistungen (Auto, Büro) müßten hierbei nach 

,den Steuervorschriften als Einkommen behandelt 
werden. Wer mehr als 50 % seines Einkommens 
von einem einzigen Auftraggeber bezieht, ist 
von ihm ebenso abhängig wie ein Angestellter, 
in manchen Fällen noch stärker, weil vielleicht 
seine Möglichkeit zu wechseln kleiner ist. 

b) Mitgliedschaft in Vorständen, Aufsichtsräten und 
ähnlichen Führungsgremien. 

c) Führungspositionen in großen Verbänden der 
Wirtschaft (Wirtschaftsvereinigungen, Gewerk-
schaften) und der Gesellschaft (Vertriebene, 
Kriegsopfer). 

Veränderungen sollten ,dem Präsidenten zu melden 
sein, der in politisch bedeutsamen Fällen Ergän-
zungsblätter zum Parlamentshandbuch veröffent-
lichen könnte. 

2. Die beratenden Berufe 

Sollen die Angehörigen beratender Berufe verpflich-
tet werden, Auftraggeber zu offenbaren — über den 
oben genannten Fall des überwiegenden Einkom

-

mens von einem einzigen Auftraggeber hinaus? Die-
ses Problem läßt sich am Beispiel des Anwalts stell-
vertretend für alle beratenden Berufe darstellen. 

Welche Pflichten kann man vernünftigerweise einem 
Abgeordneten auferlegen, der als Anwalt arbeitet? 
Aus der Antwort müssen dann die entsprechenden 
Antworten für andere Abgeordnete abgeleitet wer-
den, für andere beratende Berufe (z. B. Wirtschafts-
berater, Steuerberater), aber auch für alle übrigen 
Abgeordneten. 

Beim Anwalt kommt ein laufendes Einkommen, von 
einem einzelnen Mandanten stammend, in folgenden 
Formen vor: 

— Kette von Mandaten: Ein Unternehmen, z. B. 
ein Vertriebsunternehmen mit Teilzahlungsge

-

schäften, überträgt alle seine Prozesse einem An-
walt. 

Beratungsverträge, die den auftraggebenden Un

-

ternehmen die eigene Rechtsabteilung ersetzen. 

Fachgutachten (z. B. Steuer- und Kartellfolgen 
einer geplanten Fusion). 

Einige dieser Aufträge sind hochvertraulich, z. B. 
Gutachten für mögliche Fusionen. Kein Auftraggeber 
wird in solchem Fall einen Abgeordneten-Anwalt 
heranziehen, wenn er mit einer Meldung und mög-
licherweise mit einer Veröffentlichung oder minde-
stens mit dem Durchsickern rechnen muß. 

Alle Formen der Einkünfte: Bündel von Mandaten, 
Beratungsverträge, Fachgutachten sind normaler Be-
standteil vieler Anwaltspraxen. Es ist problematisch, 
den Anwalt, der zugleich Abgeordneter ist, schlech-
ter zu behandeln als seinen Kollegen, der nicht in 
einem Parlament sitzt. 

Kann man Unterscheidungen treffen? 

Kann man Beratungsverträge und Gutachten an-
ders behandeln als Aufträge? Das ist deshalb sehr 
schwierig, weil die Grenzen fließen. Wenn ein 
Betriebsberater die Organisation eines Betriebes 
überarbeiten soll, kann man das nach Belieben 
als Auftrag oder Gutachterauftrag bezeichnen. 
Beratungsverträge lassen sich unschwer in Serien 
von Gutachtenverträge umwandeln. 

Kann man zwischen politisch relevanten und po-
litisch irrelevanten Aufträgen unterscheiden? 
Auch das ist nicht möglich. Wer einem Anwalt 
Zuwendungen machen will, kann ihn mit  der  Ein-
treibung von Forderungen betrauen, ein Vor-
gang, der in jeder Anwaltspraxis routinemäßig 
vorkommt. 

— Kann man Sonderregelungen für Zuwendungen 
vorziehen, in denen das Honorar über dem sonst 
üblichen liegt? Das wäre nicht praktikabel. Wie 
soll man die Üblichkeit messen? „Guter Rat ist 
teuer" gehört zu den Geschäftsgrundsätzen fast 
aller Berater,  die  guten Rat zu geben wissen. 

Wer die Einzelprobleme durchdenkt, die sich bei 
einer Reglementierung ergeben, erkennt bald, daß 
es hier zahllose Streitfragen geben würde, deren 
Behandlung das Mißtrauen der öffentlichen Meinung 
noch vergrößern könnte. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende 
Konsequenzen: 

a) Von einer besonderen Meldepflicht für Auf-
träge, Gutachten, Beratungsverträge sollte all-
gemein abgesehen werden. 

b) Das sollte auch für Abgeordnete gelten, die nicht 
zu den beratenden Berufen gehören. Beratungs-
verträge, die dem Auftraggeber Informationen 
über politische Wirklichkeit, dem Abgeordneten 
Informationen über wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Wirklichkeit liefern, sind positiv zu 
beurteilen. Einkünfte dieser Art, die einem frei-
beruflich tätigen Abgeordneten zufließen, sind 
legitime Einkünfte. 
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c) Auch die Abgeordneten, die Gutachten erstatten 
und Beraterverträge haben, müssen die Inter-
essen-Bindung offenlegen, wenn sie zugunsten 
ihrer Auftraggeber politisch aktiv werden. 

Wer finanzielle Zuwendungen von einem Auftrag-
geber erhält, der nicht im Handbuch im Zusammen-
hang mit der beruflichen Stellung aufgeführt ist, 
sollte diesen Tatbestand (nicht die Höhe der Zuwen-
dungen) offenlegen müssen, wenn er in einer Weise 
parlamentarisch tätig wird, die diesem Auftraggeber 
Nutzen bringt. Das sollte auch dann gelten, wenn der 
Auftrag sachlich nichts mit dem Sachbereich zu tun 
hat, in dem sich die politische Aktivität abspielt. 
(Beispiel: Anwalt, der ein Großunternehmen kartell-
rechtlich berät, müßte diese Bindung offenlegen, 
wenn er sich im Bereich des Steuerrechts für eine Er-
mäßigung einsetzt, die seinem Auftraggeber zugute 
kommt.) 

Parlamentarische Tätigkeit bedeutet: Gesetzesinitia-
tiven, Reden in Arbeitskreis, Fraktion, Ausschuß, 
Plenum, Abstimmung im Ausschuß, jedoch nicht Ab-
stimmung im Plenum. 

Offenlegen heißt: Bei der Beratung mündlich erwäh-
nen (was ins Protokoll aufzunehmen wäre, wenn 
kein Wortprotokoll geführt wird). 

Wechsel der Fraktion 

Daß ein Abgeordneter die Fraktion wechselt, ist 
nichts Böses. Wenn man das Grundgesetz ernst 
nimmt, das den Abgeordneten nur seinem Gewissen 
unterwirft, darf man  den Übergang zu einer anderen 
Fraktion nicht erschweren. Churchill hat bekanntlich 
zweimal die Fraktion gewechselt. 

Ein solcher Fraktionswechsel entspricht in den mei-
sten Fällen auch dem Meinungswechsel einer ent-
sprechenden Anzahl von Wählern, die sich in Mei-
nungsumfragen deutlich ausdrückt. Im Ganzen wird 

man sagen können, daß ,die Bewegung im Parlament, 
die sich aus dem Wechsel von Fraktionen ergibt, 
weit geringer ist als die Bewegung der Stimmung in 
der Wählerschaft. 

Wenn der Übergang von einer Fraktion zur anderen 
nicht erschwert werden darf, ist nicht einzusehen, 
warum man dafür ein besonderes Verfahren einfüh-
ren sollte, etwa in der Form, daß ein Abgeordneter, 
der seine Fraktion gewechselt hat, dazu eine Erklä-
rung im Plenum abzugeben hätte. Wenn seine poli-
tischen Gegner eine Diskussion über den Fraktions-
wechsel heraufbeschwören wollen, haben sie ohne 
weiteres die Möglichkeit, ihn im Plenum deshalb 
anzugreifen, und  daraufhin wird er normalerweise 
antworten, entweder in einer Gegenrede oder auch 
in einer persönlichen Erklärung, die ja die Ge-
schäftsordnung besonders vorsieht. 

Die Sanktionen 

a) Ein Fehlverhalten in der Form einer Unterlas-
sung einer Meldung sollte niemals Folgen für 
die juristische Wirksamkeit der Handlungen 
haben, also insbesondere für die Rechtsbeständig-
keit von Abstimmungen. 

b) Die Sanktionen sollten vielmehr nur in einer 
möglichen Publikation bestehen. Wenn der Präsi-
dent von Vorgängen dieser Art erfährt, sollte er 
den Abgeordneten zur Erklärung auffordern. 
Dann sollte der Präsident zunächst die Fraktion 
unterrichten, mit der Bitte, für Abhilfe zu sorgen. 
In Fällen, in denen das nichts nutzt, könnte der 
Präsident seine Feststellungen publizieren. Aber 
die materielle Sanktion liegt nicht beim Präsiden-
ten, sondern nur beim Wähler und bei der Partei. 
Die Partei muß entscheiden, ob sie diesen Abge-
ordneten wieder aufstellen will, und der Wähler 
muß dann entscheiden, ob er ihn wieder zu wäh-
len bereit ist. 

Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (4) 
24. August 1972 

5 Überlegungen zu Artikel 38 Grundgesetz 

von Abg. Prof. Dr. Schäfer 

In Ergänzung zu der Kommissionsdrucksache Nr. 045, 
ausgearbeitet vom Sekretariat der Kommission, 
stelle ich hiermit meine Überlegungen zu Artikel 38 
GG zur Diskussion. Meine Ausführungen befassen 
sich mit der Problematik des Verhältnisses zwischen 
dem Grundsatz des freien Mandats und der Partei-
gebundenheit des Abgeordneten. 

Zunächst ist die Fragestellung dahin zu präzisieren, 
ob und in welchen Grenzen es mit der Verfassung 
vereinbar ist, daß eine Veränderung in der Partei-
zugehörigkeit eines Abgeordneten Rückwirkungen 
auf das Mandat dieses Abgeordneten hat. 

Rechtlicher Ausgangspunkt der Überlegungen sind 
die beiden Verfassungsartikel 21 und 38 GG. Arti-
kel 21 Abs. 1 Satz 1 GG lautet: „Die Parteien wirken 
bei der politischen Willensbildung des Volkes mit". 

 Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG lautet: „Sie (die Abge-
ordneten) sind Vertreter des ganzen Volkes, an Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem 
Gewissen unterworfen". 

Das Ergebnis der herkömmlichen Auslegung von 
Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG ist bekanntlich die  völ-
lige Freiheit des einmal gewählten Abgeordneten, 
frei gegenüber den Wählern, frei gegenüber seiner 



Drucksache VI/3829 
	

Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

Partei und füglich auch frei in der Frage seiner Par-
teimitgliedschaft. Ich möchte versuchen, bevor ich 
auf die Begründung dieser „klassischen" Interpreta-
tion eingehe, die Verfassungsvorschrift des Arti-
kels 38 Abs. 1 Satz 2 GG in ihrem Wortlaut im Rah-
men der gegebenen rechtlichen Gesamtlage zu er-
fassen. 

Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG spricht vom Abgeord-
neten. Dazu wird der Bewerber vom Volke gewählt. 
Nach unserem gültigen Wahlrecht kommt dabei eine 
Kombination von Mehrheitswahlrecht und Verhält-
niswahlrecht zur Anwendung, der auch die Unter-
scheidung in Direktkandidaten und Listenkandidaten 
sowie die Aufteilung des Stimmrechts in eine Erst-
stimme und eine Zweitstimme entspricht. Ich werde 
bei meiner Argumentation zunächst um der Klarheit 
willen von der Listenwahl ausgehen. 

Bezüglich der Landeslisten bestimmt § 28 Abs. 1 
Satz 1 BWahlG kategorisch: „Landeslisten können 
nur von Parteien eingereicht werden" und § 28 
Abs. 2 ergänzt: „Landeslisten müssen den Namen 
der einreichenden Partei enthalten". Das bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als daß von unserem 
gültigen Wahlgesetz, dessen Verfassungsmäßigkeit 
insoweit nicht umstritten ist, für die Listenwahl nur 
eine parteigebundene Kandidatur und nur eine par-
teigebundene Wählerentscheidung überhaupt für 
zulässig erachtet wird. Die Verbindung der auf der 
Liste aufgeführten Personen mit einer Partei ist 
zwingende Voraussetzung ihrer Wählbarkeit. Nicht 
der einzelne Kandidat, sondern die Partei steht an 
erster Stelle bei der Bewerbung um die Stimme des 
Wählers. Dem entspricht, daß der Wähler seine 
Stimme dann auch nicht auf einen bestimmten Kan-
didaten lenken kann, sondern durch seine Stimme 
dazu beiträgt, daß eine bestimmte Zahl von Kandi-
daten dieser Parteiliste gewählt ist. Der gewählte 
Kandidat wiederum ist nicht von einer aussonder-
baren Zahl von Wählern gewählt, sondern seine 
Wahl beruht auf der Wahl der Parteiliste. Alle ge-
wählten Kandidaten einer Liste sind deshalb von 
der Gesamtheit der Parteiwähler gewählt. Dieses 
Dreiecksverhältnis zwischen Wähler, Partei und Be-
werber ist für das Entstehen des Mandats konsti-
tuierend. 

Es ist eine gefestigte Auffassung, daß nach dem 
Wahlakt kein fremder Wille mehr das Verhältnis 
Wähler—Gewählte stören darf, daß also z. B. eine 
nachträgliche Änderung der Reihenfolge der Listen-
bewerber unzulässig wäre. Bei der konstituierenden 
Bedeutung des Dreiecksverhältnisses zwischen Wäh-
ler, Partei und Bewerber sowie bei der Eigenschaft 
der Parteizurechenbarkeit als zwingender Voraus-
setzung, ja gewissermaßen als Geschäftsgrundlage 
der Wählbarkeit, muß eine nachträgliche Änderung 
dieser Beziehung der gleichen Würdigung unterlie-
gen. Deshalb bin ich der Auffassung, daß eine Auf-
gabe der Parteizugehörigkeit eine für die Kreation 
des Mandats unverzichtbare Voraussetzung aufgibt 
und einen Verlust des Mandats nicht nur rechtfer-
tigt, sondern erfordert. 

Dieses Zwischenergebnis findet noch nachhaltige 
Bestätigung in der Vorschrift des § 48 Abs. 1 
BWahlG, der die Berufung von Listennachfolgern 

regelt. Danach wird der durch Ausscheiden eines 
Abgeordneten vakant gewordene Sitz „aus der Lan-
desliste derjenigen Partei besetzt, für die der Aus-
geschiedene bei der Wahl aufgetreten ist". Dabei 
betont § 48 Abs. 1 BWahlG ausdrücklich: „Bei der 
Nachfolge bleiben diejenigen Listenbewerber unbe-
rücksichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung 
der Landesliste aus dieser Partei ausgeschieden 
sind." Das Gesetz trifft also alle Vorkehrungen, um 
den Heimfall des Mandats an die gewählte Partei 
zu sichern. Weder ein Parteiwechsel des ausgeschie-
denen Abgeordneten noch ein Parteiwechsel des zu-
nächst in  der  Liste vorgesehenen Nachfolgers soll 
dies verhindern. Die Parteibindung des Wähler-
entscheids wird insoweit voll anerkannt und kaum 
von irgend jemandem als verfassungswidrig ange-
sehen. 

Ein anderes Ergebnis müßte folglich eine überzeu-
gende Begründung in Artikel 38 GG finden. Danach 
gilt  der  Abgeordnete als Vertreter des ganzen Vol-
kes, ist an Aufträge und Weisungen nicht gebunden 
und nur seinem Gewissen unterworfen. Diese Ver-
fassungsaussage beinhaltet zunächst einmal eine 
Absage an das imperative Mandat, d. h. sie soll 
ausschließen, daß der gewählte Abgeordnete wäh-
rend der Legislaturperiode an Aufträge und Wei-
sungen seiner Wähler oder seiner Partei gebunden 
sein kann. Es ist jedoch verfehlt, eine Bindung des 
Mandats an die Parteizugehörigkeit mit  der Bindung 
an Aufträge und Weisungen der Partei gleichzu-
setzen. Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG schützt die Art 
der Ausübung des  Mandats,  nicht aber die Voraus-
setzungen seines Erwerbs. 

Die Freiheit des Abgeordneten von Aufträgen und 
Weisungen ist im übrigen kein Gegensatz zur Partei-
bindung, sondern vielmehr deren notwendiges Pen-
dant. Partei und Fraktion brauchen den freien Abge-
ordneten für eine personalisierte, pluralistische 
Meinungs- und Entscheidungsbildung. Der freie Ab-
geordnete wiederum bedarf der Partei und Fraktion, 
um bei der Vielfalt der Materien überhaupt noch 
faktisch entscheidungsfähig im Rahmen eines Ge-
samtkonzepts bleiben zu können. Durch nichts ist 
die Interpretation gerechtfertigt, die Freiheit von 
Aufträgen und Weisungen beinhalte notwendig die 
Freiheit zum Parteiwechsel. Im Gegenteil, gerade 
wegen der Freiheit von Aufträgen und Weisungen 
gegenüber der Partei besteht zum Erhalt der freien 
Mandatsausübung keine Notwendigkeit zum Wech-
sel dieser Partei. 

Angesichts der oben herausgearbeiteten Parteibezo-
genheit des Wahlaktes und damit des Mandats 
müßte eine verfassungsmäßig zwingende Freiheit 
zum Parteiwechsel deshalb aus einer anderen Ver-
fassungsaussage hergeleitet werden. Dafür bietet sich 
allein Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG erster Halbsatz 
an: „Sie (die Abgeordneten) sind Vertreter des gan-
zen Volkes". Zunächst einmal: Was heißt Vertreter? 
Ein Vertretungsverhältnis ähnlich der privatrecht-
lichen Konstruktion ist schon deshalb rein logisch 
ausgeschlossen, weil dies nur zwischen dem Abge-
ordneten und seinem Wähler bestehen könnte, wäh-
rend es ja „Vertreter des ganzen Volkes" heißt. In 
Wahrheit beruht die Vorschrift auf einem Repräsen- 
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tationsbegriff, der kein Vertretungsverhältnis, keine 
Weitergabe von Rechten meint. Die Rechte der 
Volksvertretung ergeben sich unmittelbar aus der 
Verfassung und nicht aus einem Übertragungsakt 
des Volkes. „Vertreter des ganzen Volkes" bedeutet, 
daß der Abgeordnete nicht ständische (das ist der 
geschichtliche Grund) oder sonstwelche partikula-
ristische Interessen sowie keine reinen Wahlkreis-
interessen vertreten soll. Allerdings ist dies nach 
Artikel 38 GG einzig und allein dem Gewissen des 
einzelnen Abgeordneten überlassen. Wenn die heu-
tigen Parlamentarier dem gewünschten Ideal er-
freulich nahekommen, so liegt das gerade in ihrer 
Parteibindung und  in  der Entwicklung der Parteien 
zu Volksparteien begründet. Ein Abschneiden des 
Abgeordneten von einer dezidierten politischen 
Richtung jedoch würde unser parlamentarisches 
System arbeitsunfähig machen und kann nicht aus 
Artikel 38 GG entnommen werden. Vielmehr zeigen 
Artikel 21 GG und in besonderem Maße die Ge-
schäftsordnung des Bundestages, wie das System 
von parteigeprägter Gruppen- und speziell Frak-
tionenbildung getragen wird. „Vertreter des gan-
zen Volkes" heißt, daß die Entscheidungen des Ab-
geordneten für das ganze Volk wirken, aber es 
heißt nicht, daß der Abgeordnete mit seinem Eintritt 
in den Bundestag von der politischen Gruppierung 
und Partei losgelöst werden soll, über die er ge-
wählt wurde. Der Abgeordnete ist im Bundestag 
ganz bewußt Vertreter des Volkes als Mitglied einer 
Partei. Aus diesem Grunde gibt es Mehrheit und 
Opposition, aus diesem Grunde gibt es Fraktionen, 
die nach der Geschäftsordnung des Bundestages aus 
Mitgliedern einer Partei bestehen und denen das 
Bundesverfassungsgericht den Rang von Verfas-
sungsorganen zuerkannt hat. Es handelt sich dabei 
keineswegs um freie Zusammenschlüsse, sondern um 
eine klare Betonung der Parteibindung der Abge-
ordneten, die z. B. für die Besetzung der Ausschüsse 
entscheidend ist. 

Das Ergebnis der bisherigen Überlegungen kann 
nur wie folgt ausfallen: Unser parlamentarisches 
System basiert ohne Widerspruch zu Artikel 38 GG 
und dem freien Mandat auf dem parteigebundenen 
Abgeordneten. Wenn das aber so ist, entspricht auch 
die Abhängigkeit des Mandats von der Parteizu-
gehörigkeit dem System und der Verfassung. 

Der Parteiwechsel ist keine parlamentarische Sach-
entscheidung, sondern ein Vorgang, der die für den 
Wählerentscheid grundlegenden Fakten ändert. Mit 
dem Parteiwechsel verliert der betreffende Abge-
ordnete eine Eigenschaft, die zwingende Voraus-
setzung seiner Wählbarkeit über die betreffende 
Landesliste war. In dem für das Mandat konstituie-
renden Dreiecksverhältnis zwischen Wähler, Partei 
und Abgeordneten entfällt ein entscheidendes Glied. 
Wenn man dies folgenlos hinnehmen will, verliert 
unser auf der Mitwirkung von Parteien und auf dem 
Verhältniswahlrecht beruhendes parlamentarisches 
System wesentlich an Glaubwürdigkeit. Nur so las-
sen sich auch die früheren Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts und § 49 BWahlG rechtferti-
gen, wonach die Mitglieder verbotener Parteien ihr 
Mandat verlieren. Dies wäre bei einer Unabhängig- 

keit des Mandats von der Parteizugehörigkeit nicht 
rechtens. 
Das weitere Ergebnis ist also, daß Artikel 38 GG 
einer gesetzlichen Regelung nicht entgegenstehen 
kann, welche die Aufgabe der Parteimitgliedschaft 
als Grund für den Mandatsverlust aufnimmt. Es 
empfiehlt sich deshalb, § 46 BWahlG, der den Ver-
lust der Mitgliedschaft im Bundestag regelt, um die-
sen Verlustgrund zu erweitern. 
Dazu sind noch zwei Fragen zu klären. Ich habe 
meine Argumentation um der Klarheit willen am 
Beispiel des Listenbewerbers durchgeführt. Man 
könnte nun daran denken, zwischen Direktmandat 
und Listenmandat 'zu unterscheiden. Es wurde schon 
einiges darüber geschrieben, daß in der Praxis auch 
der Direktkandidat nur als Parteikandidat gewählt 
wird. Richtig ist auch vor allem, daß das Wahl-
system mit der Anrechnung der Wahlkreisabgeord-
neten auf die Listenstimmen nochmals ganz deutlich 
macht, daß es entscheidend darauf ankommen soll, 
wieviel Abgeordnete einer bestimmten Partei in das 
Parlament einziehen. Vor allem aber ist es verfas-
sungsrechtlich ausgeschlossen, zwei Arten von Ab-
geordneten mit verschieden starker Parteibindung 
zu schaffen. Im übrigen tritt auch der Direktkandidat 
als Bewerber einer Partei auf, auch insoweit besteht 
im Grundsatz das konstituierende Dreiecksverhält-
nis Wähler, Partei, Abgeordnete. 
Die letzte Frage ist nun, ob der Mandatsverlust nur 
für den Fall  des  Parteiaustritts oder auch für den 
Fall des Parteiausschlusses gelten soll. Grundsätzlich 
spricht viel dafür, daß beide Gründe für den Verlust 
der Parteimitgliedschaft gleich behandelt werden. 
'Die  Mitgliedschaft in einer Partei setzt nun einmal 
voraus, daß sich der Betreffende gemäß den Statuten 
dieser Partei verhält. Daran ändert auch die Abge-
ordneteneigenschaft nichts. Man sollte auch hier 
nicht das Argument bemühen, dann könnten Abge-
ordnete, welche nicht parteikonform seien, laufend 
mit dem Ausschluß bedroht und dadurch diszipliniert 
werden. Dieses Argument verkennt die innere Ord-
nung demokratischer Parteien. Dennoch stimme ich 
im Ergebnis der Meinung zu, welche nur den Partei-
austritt, nicht aber den Parteiausschluß als Mandats-
verlustgrund sehen will. Meine Begründung hierfür 
ergibt sich wiederum aus dem für das Mandat konsti-
tuierenden Dreiecksverhältnis zwischen Wähler, 
Partei und Abgeordnetem. Dieses Dreiecksverhältnis 
ist für das Mandat so grundlegend, daß es nach dem 
Wahlakt von keiner Seite mehr verändert werden 
kann. Der Bewerber hat sich als Parteibewerber der 
Wahl gestellt und ist als solcher gewählt worden; 
folglich kann er von  sich aus dieses  Verhältnis nicht 
mehr durchbrechen, indem er die Partei verläßt. An-
dererseits hat aber auch die Partei bekundet, daß 
sie für eine Legislaturperiode personalisiert durch 
einen Abgeordneten vertreten sein wird. Auch sie 
kann davon nicht mehr abgehen, egal ob ihr das 
Verhalten des Abgeordneten später genehm ist 
oder nicht. An dieser Stelle setzt sich der Grundsatz 
des freien Mandats wieder durch. 
Mein Ergebnis ist also, daß in § 46 BWahlG als 
Grund für den Verlust der Mitgliedschaft im Bundes-
tag der Parteiaustritt aufgenommen werden soll. 
Einer Verfassungsänderung bedarf es dazu nicht. 
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Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (5) 
12. September 1972 

6 Thesen zu Artikel 38 Grundgesetz 

von Prof. Dr. Böckenförde 

1. Sinn und Bedeutung des Artikels 38 GG im Rah

-

men  der grundgesetzlichen Ordnung ergeben sich 
nicht daraus, daß er als überkommenes Element 
einer parteifreien Volksrepräsentation polemisch 
dem modernen Parteienstaat und einer Parteibin-
dung der Abgeordneten gegenübergestellt wird; er 
enthält kein der parteienstaatlichen Demokratie an 
sich strukturfremdes Prinzip, sondern stellt ein not-
wendiges Strukturelement innerhalb der parteien-
staatlichen repräsentativen Demokratie dar. 

2. Insbesondere ist Schutzgut des Artikel 38 GG 
nicht ein Persönlichkeitsrecht des Abgeordneten 
oder die Sicherung seiner individuellen Gewissens-
freiheit (diese ist durch Artikel 4 Abs. 1 GG hin-
reichend gesichert). Artikel 38 GG betrifft den Abge-
ordneten (nur) in seiner Funktion als demokratisch 
legitimierter Träger politischer Willensbildung und 
Entscheidungsgewalt. 

NB. 

Die Formulierung, daß der Abgeordnete nur seinem Ge-
wissen verantwortlich sei, gehört nicht zur Verfassungs-
tradition des sogenannten freien Mandats. Sie findet sich 
weder in der französischen Verfassung von 1791 oder 
der belgischen Verfassung von 1831, noch in den süddeut-
schen konstitutionellen Verfassungen, der Paulskirchen-
verfassung oder der preußischen Verfassung von 1850. In 
diesen Verfassungstexten ist stets  (und nur) davon die 
Rede, daß die Abgeordneten Vertreter der Gesamtheit, 
der Nation, des ganzen Volkes — in Absetzung gegen-
über Departements, Wahlkreis, ständischer Bindung — 
seien und frei von Instruktionen bzw. Aufträgen. Erst 
Artikel 21 Weimarer Verfassung spricht davon, daß die 
Abgeordneten „nur ihrem Gewissen unterworfen" seien. 

3. Artikel 38 GG hat die unverzichtbare Funktion, 
den politischen Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozeß innerhalb des Parlaments und der aus Partei-
mitgliedern gebildeten Parlamentsfraktionen als 
einen „freien", d. h. auf Argumentation  und Kon-
sensbildung beruhenden zu ermöglichen und zu 
sichern. Er steht damit nicht in Gegensatz zu be-
stehenden Parteibindungen, um diese in Frage zu 
stellen, sondern ist deren notwendiges Korrelat, um 
die Parteien bzw. Fraktionen als politische Konsens-
gemeinschaften zu erhalten, was eine notwendige 
Voraussetzung für das  Funktionieren repräsenta-
tiver Demokratie ist. 

4. Um diese Funktion zu erreichen, ist es unerläß-
lich, daß das auf der Grundlage einer Parteibindung 
durch die Wahl vom Volk gewonnene Mandat (so-
genanntes Dreiecksverhältnis des Schäfer-Papiers) 
in seiner Ausübung von jeder Art Weisungsbindung 
freigestellt wird.  Der  Zusammenhalt der Fraktion  

im Parlament muß sich aus bestehender und zu er

-

neuernder politischer Konsensbereitschaft ergeben. 

5. Solche Weisungsfreiheit in der Ausübung des 
Mandats muß (und kann nur) dadurch effektiv ge-
sichert werden, daß der Bestand des Abgeordneten-
mandats unabhängig davon ist, ob sich der Abge-
ordnete versuchten Weisungen, von welcher Seite 
auch immer, entzieht. Das muß auch für Partei-Wei-
sungen (in welcher Form immer: Parteitags-, Partei-
vorstands-, Mehrheitsbeschlüsse der Fraktion) gel-
ten; andernfalls wird das Konsensprinzip (These 3) 
aufgehoben werden. 

Das führt dazu, daß auch ein Parteiausschluß wäh-
rend des Abgeordnetenmandats (als potentielle 
Sanktion für verweigerte Befolgung von Parteiwei-
sungen) den Bestand des Mandats nicht beeinträch-
tigen darf. Soll ein Parteiwechsel generell einen 
Erlöschensgrund für ein Abgeordnetenmandat dar-
stellen, muß folgerichtig ein Parteiausschluß wäh-
rend der Dauer des Abgeordnetenmandats untersagt 
werden. 

6. § 49 BWahlG findet unter diesem Gesichtspunkt 
seine Zulässigkeit und mögliche Rechtfertigung 
darin, daß er sich nur auf Parteiwechsel vor Man-
datsantritt bezieht; die freie Ausübung des ange-
tretenen Mandats wird durch ihn in keiner Weise 
berührt. Es ergibt sich daraus aber auch, daß diese 
Regelung nicht weiter ausgedehnt, d. h. nicht auf 
ein angetretenes Abgeordnetenmandat erstreckt 
werden kann. In der gegebenen Begrenzung, aber 
auch nur in dieser, ist sie Ausdruck des parteige-
bundenen freien Mandats. 

7. Damit bleibt nur der sogenannte freiwillige 
Partei- oder Fraktionswechsel bzw. -austritt als mög-
licher Erlöschensgrund (im Ergebnis übereinstim-
mend  Kewenig und Schäfer). Sofern dadurch über-
haupt eine praktische Abhilfe gegenüber sogenann-
ten Parteiwechslern erreichbar ist — das darf mehr 
als bezweifelt werden —, wird der darin liegende 
Vorteil doch wohl aufgewogen durch die absehbaren 
Nachteile, wie sie im Kewenig-Papier S. 8 f. heraus-
gestellt sind. Es kommt zu Dissimulationen, zwar 
materiellen, aber nicht formellen Parteiaustritten, 
die dem Ansehen des Parlaments abträglicher sein 
können als offene Parteiwechsel. 

Es ist auch zu fragen, ob es wirklich demokratisch 
unerträglich ist, daß sich Strukturverschiebungen in 
der Wählerschaft, wie sie z. B. seit 1967 für die 
F.D.P. festzustellen waren, auch im Bereich der Man-
datsträger bemerkbar machen. 
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8. Die aufgezeigten Konsequenzen aus der Funk-
tion des Artikels 38 GG (Thesen 4 bis 7) führen zu 
keiner systemwidrigen Schmälerung der Auswahl- 
und Entscheidungsfunktion der politischen Parteien. 
Sie liegen vielmehr im Rahmen des „parteigebun-
denen freien Mandats" (Kewenig) und stellen dieses 
nicht in Frage. Die Parteien haben und behalten das 
volle Nominierungs- und Wiedernominierungsrecht. 
Darin liegt eine wirksame Balance gegenüber einer 
Entartung des freien Mandats zu einer Mandatsfrei-
heit. 

Von den Parteien wird nur erwartet, daß sie den 
Kandidaten, die sie in  freier Entscheidung nominie-
ren, die weisungsfreie Mandatsausübung auch zu-
trauen und sie respektieren. Die Folgen für Groß-
zügigkeit oder Nachlässigkeit bei der Kandidaten-
aufstellung müssen (und sollen) sie allerdings selbst 
tragen; Abhilfe darf hier  nicht an falscher Stelle ge-
sucht werden. 

9. Partei- und Fraktionswechsel von Abgeordneten 
während einer Legislaturperiode erhalten nur dann 
brisante politische Bedeutung, auch im Sinn einer 
eventuellen Verfälschung ,des Wählerwillens, wenn 

die parlamentarische Mehrheit einer Regierung we-
niger als 5 Mandate beträgt. In diesem Fall er-
schweren oder verhindern sie weittragende politi-
sche Entscheidungen, über die zwischen Regierungs-
mehrheit und Opposition Dissens herrscht. 

Ich halte es für unzutreffend, daß dies dem demo-
kratischen Prinzip widerspricht. Zur Demokratie als 
Regierungsform gehört einerseits das Mehrheits-
prinzip, andererseits aber auch das Konsensprinzip. 
Von daher hat es durchaus eine innere Folgerichtig-
keit, daß eine Mehrheit von 50 % plus 1 an weit

-

tragenden politischen Alleinentscheidungen gehin-
dert ist. 

10. Um gleichwohl möglichen negativen Neben-
wirkungen oder Mißbräuchen der freien Ausübung 
des parteigebundenen Mandats entgegenzutreten, 
empfiehlt es sich — als Balance der Balance —, eine 
gegenüber dem bisherigen Zustand erleichterte und 
unverkrampfte Möglichkeit des Appells an den Wäh-
ler durch (Selbst)Auflösung des Parlaments vorzu-
sehen. Diese Möglichkeit erscheint effektiver und 
demokratisch folgerichtiger als eine wie immer ge-
artete Beschneidung der freien Ausübung des partei-
gebundenen Abgeordnetenmandats. 

Kommissionsdrucksache zu Nr. 035 (6) 

21. September 1972 

7 Weitere Überlegungen zu Artikel 38 Grundgesetz 

von Abg. Prof. Dr. Schäfer 

1. Die Diskussion innerhalb der Kommission zu 
Artikel 38 GG, die inzwischen bereits sieben schrift-
liche Ausarbeitungen umfaßt [Kommissionsdruck-
sachen Nr. 034 bis zu 035 (5)], gibt Veranlassung, 
noch einige weitere Erwägungen anzufügen. Das 
Problem des Mandatsverlustes von Abgeordneten 
bei Parteiwechsel hat sich zuletzt im wesentlichen 
auf die Frage zugespitzt, ob bei einem freiwilligen 
Verlassen der Fraktion das Mandat des betreffen-
den Abgeordneten bei dieser Fraktion zurückblei-
ben soll. Zu erreichen wäre dies dadurch, das in 
§ 46 BWahlG als Grund für den Verlust der Mit-
gliedschaft im Bundestag der Parteiaustritt aufge-
nommen würde. In der Frage des Parteiausschlusses 
besteht weitgehend Einigkeit darin, daß hierbei ein 
Verlust des Mandats nicht in Betracht gezogen wer-
den sollte. Zum Ganzen darf ich auf meine in Kom-
missionsdrucksache zu Nr. 035 (4) dargelegte Argu-
mentation verweisen. 

2. Die Auffassung, daß das Mandat des Abgeord-
neten bei ,seiner Fraktion zurückbleiben muß, wenn 
er diese freiwillig verläßt, läßt sich über die bereits 
vorgetragenen Argumente hinaus dadurch stützen, 
daß die Rolle der aufnehmenden Fraktion ins Auge 
gefaßt wird. Der Vorgang spielt sich bisher so ab, 

daß der betreffende Abgeordnete seine Fraktion 
verläßt und als Abgeordneter, im Besitz seines 
Mandats, in die neue Fraktion seiner Wahl aufge-
nommen wird. Es fragt sich, ob eine Fraktion des 
Bundestages überhaupt berechtigt ist, ein neues Par-
teimitglied ohne weiteres bei sich aufzunehmen. 

Die Bewerber einer Partei, die später Abgeordnete 
der entsprechenden Fraktion sind, werden durch 
Parteigremien nominiert und den Wählern zur 
Wahl angeboten. Sowohl im Falle der Direktkan-
didaten als auch bei den Listenkandidaten müssen 
zunächst untere Parteigliederungen (Kreisdelegier-
tenkonferenz, Landesdelegiertenkonferenz) tätig 
werden und einen der parteiinternen Bewerber aus-
wählen, um ihn als Mandatsbewerber dem Wähler 
präsentieren bzw. ihn auf einen bestimmten Platz 
der Landesliste nominieren zu können. Die Dele-
gierten, die diese Auswahlfunktion innerhalb der 
Parteien übernehmen, werden ihrerseits von den 
örtlichen Parteigliederungen gewählt. Bei allen 
diesen Auswahlverfahren finden Personal- und 
Sachdebatten statt, so ,daß das einzelne Parteimit-
glied die Möglichkeit hat, seine politischen Präfe-
renzen in die Diskussion und im Einzelfall auch bis 
zur Wahl eines Delegierten oder eines Bewerbers 
zur Geltung zu bringen. Der „Werdegang" eines 
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Abgeordneten beginnt also auf der untersten Ebene 
seiner Partei. 

Dieser Vorgang, der kennzeichnend für innerpartei-
liche Demokratie ist, verhindert, daß etwa die Par-
teispitze Mandatsbewerber von oben her oktroyiert. 
Kein Parteibewerber wird Abgeordneter, der sich 
nicht auf diese Legitimation durch Wahl von der 
Basis her stützen kann. 

Dieser Grundsatz wird aber verletzt, wenn ein Ab-
geordneter unter Umgehung dieser Auswahlmecha-
nismen in eine Fraktion gelangt. Der Fraktions-
wechsler schließt sich einer Fraktion von durch 
innerparteiliche Wahlen legitimierten Parteimitglie-
dern an, ohne selbst diese Legitimation zu besit-
zen. Zwar ist die Fraktion des Bundestages nicht 
einfach die Spitzengruppe der Partei; jedoch ist die 
personelle Besetzung einer Fraktion Ergebnis der 
beschriebenen innerparteilichen Auswahlverfahren. 
Das Recht der Parteimitglieder und der Parteigliede-
rungen, die dem Wähler zu präsentierenden Kandi-
daten zu bestimmen, ist im Falle des Fraktions-
wechsels verletzt. Daraus muß gefolgert werden, 
daß eine Fraktion überhaupt nicht legitimiert ist, 
einen aus seiner früheren Fraktion ausgetretenen 
Abgeordneten aufzunehmen. Die Fraktion, die ihre 
personelle Existenz den Auswahlverfahren inner-
halb der Partei verdankt, kann nicht selbstherrlich 
ihren Kreis durch Aufnahme weiterer Mitglieder 
erweitern, die nicht von den Parteigliederungen für 
diese Funktion benannt worden sind. 

Dem läßt sich nicht entgegenhalten, daß der über-
wechselnde Abgeordnete das beschriebene Aus-
wahlverfahren bereits in seiner früheren Partei 
durchlaufen habe, denn es kommt darauf an, daß 
er als Repräsentant einer bestimmten politischen 
Partei gerade von den Mitgliedern dieser Partei für 
die Funktion des Abgeordneten im Bundestag aus-
gewählt worden ist. Hier wirkt sich die Parteibin-
dung des Mandats aus, das von den Parteigliederun-
gen mit bestimmten, von dieser Partei vertretenen 
politischen Inhalten aufgefüllt wird, die sich in der 
ausgewählten Person kristallisieren. Man kann auch 
keineswegs unterstellen, daß die unteren Parteiglie-
derungen wegen ihres generellen Interesses an 
einer Verstärkung der Zahl ihrer Vertreter im Bun-
destag mit der Übernahme jedes beliebigen neuen 
Abgeordneten durch die Fraktion einverstanden 
seien und das Auswahlverfahren dadurch gewisser-
maßen „ersetzt" würde; es muß im Gegenteil als 
ein Übergehen der Basis der Partei und als ein Ver-
stoß gegen das Gebot innerparteilicher Demokratie 
gewertet werden — und es gibt Beispiele für ent-
sprechende Reaktionen der Parteibasis —, wenn ein 
Abgeordneter zum Repräsentanten einer Partei ge-
macht wird, ohne daß diese Partei die Frage der 
Repräsentanz durch diesen Abgeordneten entschei-
den kann. 

3. Kann ein freiwillig aus seiner Fraktion ausschei-
dender Abgeordneter von keiner anderen Fraktion 
aufgenommen werden, so wird dem einzelnen Ab-
geordneten der Entschluß zum Verlassen seiner 
Fraktion sehr viel schwerer gemacht, zumal der 
Status des fraktionslosen Abgeordneten erhebliche 

Beschränkungen der parlamentarischen Wirkungs-
möglichkeiten mit sich bringt. In der Praxis würde 
man wohl davon ausgehen dürfen, daß ein Abge-
ordneter die Rolle des fraktionslosen Bundestags-
mitgliedes kaum einmal wählen würde. Hier bietet 
sich nun das Argument an — ähnlich wie bei einer 
Erschwerung des Parteiaustritts wegen Verlust des 
Mandats —, ein Abgeordneter werde dann eben 
nicht formell aus seiner Pa rtei und seiner Fraktion 
austreten, wohl aber innerhalb derselben gegen sie 
arbeiten bzw. nicht mit ihr stimmen. 

Diese Vermutung erscheint aus der Sicht der parla-
mentarischen Praxis weniger überzeugend. Einmal 
dürfen die psychologischen Anforderungen nicht 
unterschätzt werden, die der Konflikt eines inner-

, halb der Fraktion gegen dieselbe arbeitenden Abge-
ordneten an diesen stellen würde. Zum anderen 
würde die Fraktion wohl versuchen, auf den betref-
fenden Abgeordneten einzuwirken und ihn bei der 
Beratung jeder einzelnen Sachfrage wieder für ihre 
Position zu überzeugen. Gerade darin liegt aber 
der eigentliche Sinn der Willensfreiheit des Abge-
ordneten. Er ist bei der Ausübung seines Mandats 
nicht zu dem Zweck frei, bei Differenzen mit der 
Mehrheitsmeinung seiner Fraktion die Flucht in 
eine andere Fraktion antreten zu können, sondern 
gerade dazu, Konflikte innerhalb der eigenen Frak-
tion auszutragen und mit seiner frei gebildeten 
Meinung zum Konsensbildungsprozeß innerhalb 
dieser Fraktion beizutragen. Den Bedürfnissen einer 
durch Interessenpluralität gekennzeichneten Gesell-
schaft würde es nicht entsprechen, wenn nicht bei 
der Vorbereitung der Mehrheitsbildung in den 
Fraktionen bereits die verschiedenen Auffassungen 
zu einem Problem aufeinandertreffen und zu einem 
gewissen ersten Ausgleich gebracht würden. In die-
sem Konsensbildungsprozeß die verschiedenen 
Standpunkte einzubringen, ist die Pflicht der Abge-
ordneten. Dazu bedarf er der Freiheit von unmittel-
baren Zwängen und von Interessenbindungen, und 
dieser Pflicht darf er sich auch nicht entziehen. Es 
kommt nicht in erster Linie darauf an, wo der ein-
zelne Abgeordnete seine politischen Ziele am be-
sten realisieren zu können meint, sondern darauf, 
daß er entsprechend seinem Selbstverständnis als 
Vertreter des ganzen Volkes seinen Auffassungen 
gerade in der Fraktion Geltung verschafft, in die 
ihn der Auftrag der Wähler entsandt hat. Gerade 
weil große Volksparteien ein in der politischen 
Bandbreite durchaus differenziertes Angebot an die 
Wähler machen, besteht auch ein Interesse der 
Wähler, Vertreter differenzierter politischer Auffas-
sungen in ein und derselben Partei zu haben; an-
dernfalls würden sich Parteien programmatisch nur 
sehr schwer verändern lassen und zudem eine wach-
sende Polarisierung zwischen zwei Blöcken eintre-
ten. Der Zwang zur Diskussion innerhalb der Frak-
tionen muß bestehenbleiben; er kann aber nur da-
durch gesichert werden, daß die Abgeordneten dazu 
angehalten werden, sich dieser Diskussion unter 
allen Umständen zu stellen und Konflikte nicht 
dadurch zu umgehen, daß sie sich zu von vornherein 
politisch einheitlichen Lagern umgruppieren. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist es gerechtfertigt, 
den freiwilligen Austritt aus Partei und Fraktion 
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als Grund für den Verlust des Mandats anzusehen. 
Der Wille des Wählers geht nicht nur dahin, be-
stimmten politischen Gruppierungen eine bestimmte 
Zahl von Sitzen im Parlament zu verschaffen; er 
geht auch dahin, daß bestimmte unterschiedliche 
politische Positionen innerhalb von bestimmten Par-
teien vertreten werden und zum Tragen kommen. 

Der Abgeordnete, der aus wie immer gearteten 
Gründen den Versuch aufgeben möchte, seinen poli-
tischen Auffassungen in der Fraktion Geltung zu 
verschaffen, in die die Wähler ihn geschickt haben, 
sollte deshalb ausscheiden und gegebenenfalls zur 
nächsten Bundestagswahl versuchen, ein neues 
Mandat zu erhalten. 

B. Entlastung des Parlaments 
Kommissionsdrucksache Nr. 038 

12. Juni 1972 

8 Vorschlag zur Frage der Delegation der rechtsetzenden Gewalt, insbesondere 
zur Neufassung des Artikels 80 Grundgesetz nebst thesenartiger Begründung 

von Staatssekretär a. D. Dr. Rietdorf 

1. Bezugnahme auf das Gutachten Loschelder 

Dem Vorschlag liegt ein Gutachten über Fragen der 
delegierten Gesetzgebung (im folgenden: Gutachten) 
bei, das Herr Staatssekretär a. D. Dr. Loschelder im 
Auftrag der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen im Hinblick auf die bevorstehenden Be-
ratungen der Enquete-Kommission und in persön-
licher Fühlungnahme mit mir erstattet hat. 

Auf den Inhalt des Gutachtens nehme ich Bezug, 
insbesondere soweit es sich handelt um 

— das Verhältnis von förmlichen Bundesgesetzen 
und Rechtsverordnungen sowie die zunehmende 
Bedeutung der delegierten Rechtsetzung in der 
modernen Staatspraxis (B, 2; S. 2 bis 7); 

— die Lösung entsprechender Probleme in Frank-
reich, Italien, Großbritannien und den Vereinig-
ten Staaten, wo ebenfalls von der ermächtigten 
Gesetzgebung in erheblichem Umfang, wenn 
auch in Formen und Gestaltungsweisen, Ge-
brauch gemacht worden ist, die sich, wenn über-
haupt, nur sehr bedingt auf die verfassungs-
rechtlichen Verhältnisse der Bundesrepublik 
übertragen lassen (B, 3; S. 8 bis 17); 

— die Darstellung der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts und die Kritik an  den ihr 
zugrunde liegenden Maßstäben, aber auch an den 
— vielfach mit unterschiedlichen Akzenten unter-
nommenen — Versuchen des Gerichts, zu prak-
tikablen, die künftige Staatspraxis absichernden 
Konkretisierungen zu gelangen (C, 2, 3; S. 19 bis 
35, im besonderen S. 31 bis 35). 

2. Vorschläge für die Rechtsetzungsdelegation im 
allgemeinen 

In Übereinstimmung mit der Abwägung der beiden 
im Gutachten gemachten Vorschläge 

— erster Vorschlag S. 51 

— zweiter Vorschlag S. 54 

— Abwägung der beiden Vorschläge S. 68, 69 

empfehle ich folgende Neufassung des Artikels 80 
Abs. 1 Satz 2 GG: 

„Dabei muß der Inhalt der erteilten Ermächti-
gung im Gesetz bezeichnet werden." 

Die im zweiten Vorschlag enthaltene Formulierung, 
wonach Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung im Gesetz näher bestimmt werden kön-
nen, hat zwar den Vorzug, die bisherigen Maßstäbe 
der verfassungsrechtlich gebotenen Delegationsbe-
grenzung und damit auch Anknüpfungspunkte an die 
bisherige Rechtsprechung zu übernehmen. 

Hierzu wäre zunächst darauf hinzuweisen, daß die 
Ergebnisse der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts kaum erwarten lassen, daß die dann 
für die Maßstabsüberprüfung zuständig werdenden 
allgemeinen Gerichte darauf aufbauen können. 

Darüber hinaus wäre eine solche Formulierung, wie 
Loschelder selbst bemerkt — und was mir wesent-
lich erscheint —, leerlaufend und kann darüber 
hinaus zu Mißverständnissen Anlaß geben. Denn 
auch die erweiterte Rechtsetzungsermächtigung der 
Exekutive unterliegt dem — verfassungsrechtlich 
unabänderbaren — Rechtsstaats- und Demokratie-
gebot. An ihm wird, wieweit auch immer die Recht-
setzungsermächtigung in Artikel 80 Abs. 1 GG for-
muliert wird, die jeweilige bundesgesetzliche Er-
mächtigungsnorm zu messen sein, und zwar auch im 
Wege der konkreten Normenkontrolle nach Artikel 
100 Abs. 1 GG. Die hiernach bestehende Bindung 
des einfachen „Ermächtigungs-Gesetzgebers" wird 
verdunkelt, wenn die Formulierung („können be-
stimmt werden") den Eindruck erweckt, als stünde 
die Bestimmung von Inhalt, Zweck und Ausmaß 
gänzlich im Belieben des einfachen Gesetzgebers. 

Diese Überlegungen müssen selbstverständlich auch 
bei der Auslegung des Begriffs „Inhalt" nach der 
neu vorgeschlagenen Fassung des Artikel 80 Abs. 1 
Satz 2 GG berücksichtigt werden. So gesehen kann es 
— je nach Eigenart der Materie und Spannweite des 
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Regelungsgegenstandes — erforderlich sein,  auch 
nähere Angaben über das Programm und über die 
Grenzen der Verordnungsregelung zu machen, wenn 
andernfalls bei Ausschöpfung der konkreten Ermäch-
tigungsnorm, auch bei Beachtung der sich aus dem 
Inhalt des Gesetzes mit hinreichender Deutlichkeit 
ergebenden Einschränkungen, ein Einbruch in den 
Kernbereich der Gesetzgebung zu befürchten wäre. 

Eine ausdrückliche Bestimmung der Verfassung über 
gesetzesvertretende Verordnungen — sei es in posi-
tiver oder negativer Hinsicht — halte ich in Über-
einstimmung mit dem Gutachten (C, 5.2 bis 5.5; 
S. 74 bis 90) — vorbehaltlich der Ausführungen über 
den Notstandsfall — nicht für erforderlich. Zulässig-
keit und Begrenzung der Ermächtigung für derartige 
Verordnungen ergeben sich auch insoweit aus Arti-
kel 80 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 20 GG (Rechtsstaats-
und Demokratiegebot). Diese Verfassungsbestim-
mungen stellen sicher, daß sich die Ermächtigung zur 
Änderung von Gesetzen durch Rechtsverordnung nur 
auf überhaupt delegierbare Materien erstreckt. Sie 
gewährleisten darüber hinaus, daß der prinzipielle 
Vorrang des Gesetzes vor der Rechtsverordnung auf 
diesem Wege nicht ausgehöhlt werden darf. 

3. Vorschläge für den Notstandsfall 

Es mag zweifelhaft erscheinen, ob die Kommission 
das heikle Problem der Notstandsgesetzgebung auf-
greifen soll, welches das Gutachten unter B, 5.51 
(S. 85 bis  88) behandelt. Sicher ist, daß die Beratun-
gen einer Reform der Rechtsetzungsdelegation diese 
Frage nicht ausklammern können. 

Ich bin darüber hinaus der Meinung, daß die bisher 
offen gebliebene Frage des inneren Notstandes im 
Zuge der Reformvorschläge der Kommission einer 
Lösung zugeführt werden sollte. Zwei Gründe er-
scheinen mir dafür wesentlich. Die emotionsgeladene 
Betrachtung der „Notstandsartikel" hat einer nüch-
ternen Beurteilung, nicht zuletzt im Lichte der zwi-
schenzeitlichen Entwicklung, die bis zur Realisierung 
der Reformvorschläge der Kommission weitere Fort-
schritte machen wird, Platz gemacht. Zum anderen — 
und das scheint mir der wesentlichere Gesichtspunkt 
zu sein — ist eine Regelung, welche im Notstands-
fall das Überleben unserer verfassungsmäßigen Ord-
nung sicherstellen hilft, unerläßlich. Es muß sich 
allerdings um eine Regelung handeln, welche 
„system-immanent" ist, d. h. keine Mißbrauchsmög-
lichkeiten für gewaltsame Systemveränderungen 
schafft. Das aber ist nicht der Fall, wenn man auf 
das Instrument des Gemeinsamen Ausschusses 
(Artikel 53 a  GG) zurückgreift. In ihm sind alle 
Fraktionen des Bundestages und alle Länder reprä-
sentativ vertreten. Aus dieser Sicht möchte ich, ab-
weichend vom Gutachten, auch im (inneren) Not-
standsfall dessen Feststellung in die Hände des Ge-
meinsamen Ausschusses legen, der auch darüber — 
wie über den Eintritt des Verteidigungsfalles — mit 
Zweidrittelmehrheit zu entscheiden hätte. Dem „Prä-
sidentenausschuß" sollte anstelle des Beschlußrechts 
ein — notwendiges — Antragsrecht zustehen. Ein 
Vorbehalt der für den Verteidigungsfall bestehen-
den Regelung erscheint im übrigen zur Klarstellung 
angebracht. 

Hiernach wäre die Einfügung eines Abschnittes xb 
folgenden Inhalts vorzuschlagen: 

„Notstandsfall 

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß auf den 
übereinstimmenden Antrag des Bundeskanzlers, des 
Präsidenten des Bundestages und des Präsidenten 
des Bundesrates mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder fest, daß dem rechtzeiti-
gen Zusammentritt des Bundestages infolge höherer 
Gewalt unüberwindliche Hindernisse entgegen-
stehen oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat 
der Gemeinsame Ausschuß die Stellung von Bundes-
tag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheit-
lich wahr. 

(2) Im übrigen finden Artikel 115 e Abs. 2, Ar-
tikel 115 k und Artikel 1151 entsprechende Anwen-
dung. 

(3) Die Regelung des Abschnittes xa für den Ver-
teidigungsfall bleibt unberührt." 

Außerdem müßte Artikel 53 a Abs. 2 Satz 1 GG dahin 
ergänzt werden, daß hinter den Worten: für den 
Verteidigungsfall die Worte: „und für den Not-
standsfall" gesetzt werden. 

4. Verordnungskontrolle des Bundestages 

Der Gedanke liegt nahe, den Zuwachs an delegierter 
Rechtsetzungsbefugnis der Exekutive durch ein 
„Gegengewicht" zugunsten der Legislative zu kom-
pensieren. Als solches könnte sich eine „Verord-
nungskontrolle" des Bundestages darstellen. 

Das Gutachten untersucht alle denkbaren Kontroll-
möglichkeiten, seien es solche durch vorherige Zu-
stimmung, seien es solche im Wege einer nachträg-
lichen Vorlage mit dem Ziele einer Ausschußüber-
prüfung und einer etwaigen Kassation durch das 
(Gesamt)Parlament (C, 4.33; S. 57 bis 68). Es kommt 
aus überzeugenden Gründen bei der Abwägung der 
beiden Vorschläge (C, 4.34; S. 68, 69) zu ihrer Ab-
lehnung. 

Dabei sollte noch einmal deutlich gemacht werden, 
daß die „Gegengewichts-Betrachtung" schon in ihrem 
Ansatz verfehlt ist. Das gilt  sowohl für den befürch-
teten Bedeutungsschwund des  Parlaments wie für 
den erhofften Entlastungseffekt der Abgeordneten. 

Die Bedeutung des Bundestages (ebenso wie übri-
gens auch der Landtage) manifestiert sich weder in 
seinem richtigen verfassungsmäßigen Verständnis 
noch in den Augen der kritischen Öffentlichkeit in der 
Intensität und in dem Eifer, mit dem er die Geschäfte 
der Exekutive besorgt. Vielmehr wird das Parlament 
seine Stellung nur behaupten — und erweitern — 
können, wenn es seine staatsleitenden Führungs-
und Kontrollaufgaben intensiviert. Hierzu bietet ihm 
die Entlastung von dem „nichtgesetzeswürdigen" 
technischen und Verwaltungsdetail, welches ver-
stärkt von der Exekutive im Verordnungswege 
wahrzunehmen ist, eine gute Möglichkeit. 

Zum anderen würde der Entlastungseffekt durch die 
Verordnungskontrolle mehr als aufgewogen. Denn 
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eine Entlastung des Bundestages kann nicht dadurch 
erzielt werden, daß sich ein Ausschuß mit allen Ver-
ordnungen befaßt. Die ohnehin strapazierten Exper-
ten der einzelnen. Sachgebiete würden hierbei über 
Gebühr beansprucht werden, wenn die Überprüfung 
der Verordnungen ernst genommen wird. Bisher 
brauchte sich der Bundestag jedenfalls nur mit ein-
zelnen wenigen Verordnungen zu befassen. Eine 
Auswahl unter Verordnungen nach prüfungs- und 
nicht-prüfungsbedürftigen läßt sich schwer finden. 
Grundrechtsbeschränkungen bringen bei dem weiten 
Grundrechtskatalog fast alle Gesetze mit sich. Die 
detaillierte Feststellung, welche Vorschriften diese 
im einzelnen enthalten, ist nicht immer leicht zu 
treffen und kann Ursache lähmender Meinungsver-
schiedenheiten sein. Aber selbst wenn das Kontroll-
verfahren einwandfrei funktioniert, bliebe die Kon-
trolle der Gerichte über die Einhaltung des durch 
das Gesetz im konkreten Falle gezogenen Ermächti-
gungsrahmens. Unterschiedliche rechtliche Beurtei-
lungen werden nicht ausbleiben. Dem Ansehen des 
Bundestages würde es kaum dienlich sein, wenn ihm 
erstinstanzliche Gerichte bescheinigen würden, daß 
er seine Kontrollfunktion nicht wirksam wahrgenom-
men habe. 

Schließlich aber muß befürchtet werden, daß die 
Kontrolle eine reine Routine-Sache  wird. Ein klas-
sisches Beispiel hierfür ist die von vielen Länder-
regierungen aus dem Preußischen Polizeiverwal-
tungsgesetz von 1931 übernommene Vorlagepflicht 
mit Kassationsbefugnis von polizei- und ordnungs-
behördlichen Verordnungen. Ehemals als ein Instru-
ment wirksamer Kontrolle gedacht, ist es heute in 
der Praxis zu einer reinen Formsache geworden. 

5. „Ausschuß-Gesetzgebung" 

Es scheint auf den ersten Blick in der Tat eine Ver-
einfachung des Gesetzgebungsverfahrens zu sein, 
die zugleich eine Verminderung der parlamentari-
schen Gesetzgebungsbefugnisse vermeidet, wenn 
man — vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt 
einer Parlamentsreform — eine stärkere Verlage-
rung der Gesetzgebungsbefugnisse auf Ausschüsse 
als Alternativlösung in Betracht zieht. 

Die Bedenken, die gegen eine solche vereinfachte 
Gesetzgebung durch Ausschüsse bestehen, sind, wie 
das Gutachten dargelegt hat (D, 6.2; S. 91, 92), durch-
schlagend. 

Hierbei ist schon geschäftsordnungsmäßig zu beden-
ken, daß bei aller Vereinfachung ein mindestens 
formales Plazet des (Gesamt)Parlaments nicht zu 
vermeiden ist. Aber selbst wenn man mit der — ge-
fährlichen — Fiktion arbeitet, daß der Ausschußbe

-

schluß, welcher die „Gesetzes"-Vorlage endgültig 
verabschiedet, als Parlamentsbeschluß „gilt", muß 
einer Minderheit die Möglichkeit gegeben sein, das 
Plenum anzurufen, um eine Debatte über die ihres 
Erachtens strittigen gravierenden Punkte herbeizu-
führen. Es ist aber durchaus die Frage, ob ein sol-
ches Minderheitsrecht nicht dazu verführt, die Par-
lamentsarbeit im übrigen zu verzögern und viel-
leicht auch zu lähmen. 

Im Endergebnis führen diese Überlegungen dazu, 
daß wesentliche Argumente, die gegen eine Ver-
ordnungskontrolle durch Ausschüsse sprechen, auch 
gegen die „Ausschußgesetzgebung" angeführt wer-
den können. Denn sie vereiteln — trotz vorder-
gründiger Verfahrenserleichterungen — den echten 
Entlastungseffekt. 

6. Gewaltenteilungsgrundsatz und Delegation von 
Rechtsetzungsbefugnissen 

Sehr wesentlich für die abschließende Beurteilung 
des Problemkreises scheint mir das richtige Ver-
ständnis des Gewaltenteilungsgrundsatzes zu sein. 
Es ist irrig anzunehmen, daß das  daraus angeblich 
abzuleitende Prinzip der Gewaltentrennung eher 
eine Erschwerung der Delegationsvoraussetzungen 
verlange, als ihre Erleichterung gestatte. Eine solche 
Argumentation würde übersehen, daß die moderne 
verfassungsrechtliche Interpretation des Gewalten-
teilungsgrundsatzes in eine wesentlich andere Rich-
tung tendiert. Auf dem Hintergrund der gegenüber 
1949 wesentlich gewandelten Ausgangslage weist 
das Gutachten überzeugend darauf hin (C, 4.1; 
S. 35 bis 48), daß der Verfassungsgeber bei der 
Schaffung des Artikels 80 Abs. 1 Satz 2 GG die tat-
sächlichen Verhältnisse, unter denen wir heute 
leben, nicht voll in Rechnung stellen konnte. Eine 
andere Situation der Lebensbedingungen, vor allem 
der wirtschaftlichen und sozialen Abläufe, stand ihm 
vor Augen. Sicherlich steht es damit in einem engen 
Sach- und Sinnzusammenhang, wenn heute der 
Grundsatz der Gewaltentrennung, wie er dem Ar-
tikel 80 Abs. 1 GG zugrunde liegt, eine wesentlich an-
dere Wertung erfährt. Wenn man — richtigerweise 
— die funktionsgerechte Aufgabenerfüllung durch 
die einzelnen Gewalten und ihr geordnetes Zusam-
menwirken im Interesse des einheitlichen Staats-
ganzen unter Respektierung der von ihnen wahr-
zunehmenden Grundfunktionen in  den  Vordergrund 
stellt, so spricht alles dafür, daß das Parlament 
stärker als bisher die grundlegenden gesellschafts-
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entschei-
dungen trifft und die Einzelheiten der gesetzes-
technischen Durchführung der Exekutive weitgehend 
dem Verordnungsgeber überläßt. 
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Kommissionsdrucksache zu Nr. 038 (1) 

12. Juni 1972 

9 Zusammenfassung des Gutachtens von Staatssekretär a. D. Dr. Loschelder 
über Fragen der delegierten Gesetzgebung 

Sekretariat 

Das Gutachten befaßt sich mit drei Problemberei-
chen des Artikels 80 GG: 

— Untersuchung der Ermächtigung im Hinblick auf 
Verfassungskonformität und Praktikabilität 

— selbständiges Verordnungsrecht der Exekutive? 

— Übertragung der Gesetzgebung auf Ausschüsse? 

Die Bindung der Verordnungsgewalt der Regierung 
an eine gesetzliche Ermächtigung ist eine Folge der 
Auflösung des Gesetzesbegriffes in der Weimarer 
Zeit und nach 1933: Der Verfassungsgeber wollte 
das Verordnungsrecht der Exekutive eingeschränkt 
und genau begrenzt wissen (S. 2). Insbesondere 
im letzten Jahrzehnt hat sich die Rechtsverordnung 
als unentbehrliches Mittel der Rechtssetzung und 
als adäquates Mittel der staatlichen Aufgabenerfül-
lung erwiesen. Diese Form der Rechtssetzung hat 
seit 1961 stark zugenommen, ohne daß ein entspre-
chendes Ansteigen der Gesetzgebung zu verzeich-
nen wäre. Vorteile der Rechtssetzung durch Verord-
nung: 

— Entlastung des Parlaments von Detailfragen, 

— zeitgerechte und flexible Regelungsmöglichkei-
ten. 

Wegen dieser Vorteile haben auch andere Länder 
wie Frankreich, Italien, Großbritannien und die USA 
von der Rechtssetzung durch Verordnung Gebrauch 
gemacht (zusammenfassende Würdigung der aus-
ländischen Regelungen S. 17). 

Eine Durchmusterung der schwankenden Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zum 
Konkretisierungsgebot des Artikels 80 Abs. 1 Satz 2 
GG ergibt, daß es im Verlauf von zwei Jahrzehnten 
nicht gelungen ist, dem Gesetz- und Verordnungs-
geber sichere Maßstäbe für ihre Rechtssetzungs-
arbeit an die Hand zu geben: Während einerseits 
zwischen Inhalt, Zweck und Ausmaß, unter denen 
Gegenstand, Programm und Grenzen der Regelung 
zu verstehen sind, unterschieden wird, wird ande-
rerseits auf eine solche Differenzierung weniger 
Wert gelegt, da der Zweck zugleich auch Inhalt und 
Ausmaß konkretisiert (S. 23). Die Ermächtigung 
muß zugleich ein Minimum gesetzlicher Regelun-
gen enthalten, das den Rahmen für den Verord-
nungsgeber setzt und auch für den Staatsbürger 
voraussehbar ist (S. 24). Unter Anwendung dieser 
Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht etwa 
die Hälfte der ihm zur Prüfung vorgelegten Ermäch-
tigungsnormen wegen fehlender Konkretisierung 
als verfassungswidrig bezeichnet und damit die 
Rechtssetzungsarbeit vom Gesetz- und Verord-
nungsgeber mit einem nicht unerheblichen Risiko 

belastet. Gesetzgebungspraxis und Wissenschaft 
weisen demgegenüber darauf hin, daß man an das 
Konkretisierungsgebot keine allzu hohen Anforde-
rungen stellen dürfe, da sonst die mit der Rechts-
setzung durch Verordnung erstrebte parlamenta-
rische Entlastung nicht eintreten würde. 

Eine Reform des Artikels 80 GG muß berück-
sichtigen, daß die Tendenz in der Rechtssetzung zum 
Verordnungsgeber hin sich wegen zunehmender 
Staatsaufgaben und staatlicher Interventionen vor 
allem auf dem Gebiet der Konjunktur- und Finanz-
politik verstärken wird. Dann aber müssen die An-
forderungen an die gesetzliche Ermächtigung auf 
ein rechtsstaatlich vertretbares Maß zurückge-
schraubt werden. Das Instrument hierfür bietet eine 
funktionale Interpretation des Gewaltenteilungs-
grundsatzes, die Funktion und Organstruktur sach-
lich aneinanderbindet und mit dieser Prämisse die 
Gewalten zu einem geordneten Zusammenwirken 
einander zuordnet (S. 40). Dementsprechend steht die 
Entscheidung über den Gesetzgebungsakt nicht nur 
dem Parlament, sondern auch der Regierung zu, die 
in ständiger Praxis nicht nur das Gesetzgebungs-
programm für eine Legislaturperiode aufstellt, son-
dern ganz überwiegend auch die Initiative für die 
einzelnen Gesetze in ihrer Hand hat (S. 41). Die 
eigentliche Dezision fällt mithin zwischen der Exe-
kutive und den parlamentarischen Ausschüssen. Für 
das Verhältnis Gesetzgeber — Verordnungsgeber 
gilt, daß das Parlament die allgemeine Ausgestal-
tung grundlegend wichtiger Lebensverhältnisse zu 
regeln hat. Zu dem Kernbereich der Gesetzgebung 
rechnen alle Maßnahmen, die als staatsleitende Akte 
grundlegende Fragen des Staates betreffen. Die Be-
deutungsschwelle, die den unantastbaren Bereich 
der Legislative kennzeichnet, wird demgemäß an 
der aus dem demokratischen Prinzip folgenden Füh-
rungsrolle des Parlaments gemessen werden müs-
sen (S. 43). Aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung 
wird somit eine Begrenzung der parlamentarischen 
Rechtssetzung auf die gute Ordnung des grund-
legend Wichtigen und Bedeutsamen gefolgert. 

Auf diesem rechtlichen Hintergrund werden drei 
Änderungsvorschläge unterbreitet (S. 48 bis 57) : 

a) Änderungsvorschlag Dichgans: 

„Dabei müssen Inhalt und Zweck der erteilten Er-
mächtigung im Gesetz bestimmt werden. Soweit 
Grundrechte eingeschränkt werden, muß das Gesetz 
auch das Ausmaß der Ermächtigung bestimmen. 

Der Bundestag kann eine Verordnung aufheben, 
wenn sie den Rahmen der Ermächtigung überschrei

-

tet. Solange er nicht die Verordnung aufhebt, hat 
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sie Gesetzeskraft. Sie kann gerichtlich nur insoweit 
angefochten werden, als ein Gesetz gleichen Inhalts 
angefochten werden könnte." 

b) Änderungsvorschlag Loschelder 1: 

„Dabei muß der Inhalt der erteilten Ermächtigung 
im Gesetz bezeichnet werden." 

c) Änderungsvorschlag Loschelder 2: 

„Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein 
Bundesminister oder die Landesregierungen er-
mächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen; 
Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächti-
gung können im Gesetz näher bestimmt werden." 

Gegenüber der derzeitigen Rechtslage verzichtet der 
Vorschlag zu a) bei der Ermächtigung auf das „Aus-
maß", soweit nicht Grundrechte eingeschränkt wer-
den, der Vorschlag zu b) darüber hinaus auch auf 
den „Zweck" der erteilten Ermächtigung; der Vor-
schlag zu c) gestaltet bei Beibehaltung der derzei-
tigen Konkretisierungserfordernisse „Inhalt, Zweck 
und Ausmaß" die Mußbestimmung des Artikels 80 
Abs. 1 Satz 2 GG in eine Kannbestimmung um. 
Allen Vorschlägen gemeinsam ist, daß sie die Kon-
kretisierungsschwelle senken — sei es durch eine 
Reduzierung der Konkretisierungsobjekte, sei es 
durch die Einräumung einer parlamentarischen Er-
messensentscheidung hinsichtlich der Konkretisie-
rung. Auf diese Weise soll die strenge Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich 
der Konkretisierungsanforderungen unterlaufen und 
das hierin liegende Risiko für Gesetzgeber und Ver-
ordnungsgeber beseitigt werden. 
Eine parlamentarische Kontrolle der Verordnungs-
gebung im Hinblick auf die Einhaltung der Ermäch-
tigung ist durch Zustimmungsvorbehalte und Auf-
hebungsrechte des Bundestages möglich. Auch kann 
das Parlament der Praxis mancher seiner Aus-
schüsse entsprechen und vor Erlaß einer Rechtsver-
ordnung durch die Regierung die einschlägigen 
Sachfragen im Ausschuß behandeln und hierüber 
abstimmen lassen. Wegen der hiermit verbundenen 
parlamentarischen Mehrarbeit und des Kontroll-
aufwandes ist dem Vorschlag zu b) als dem der ge-
ringsten Konkretisierungsstufe der Vorzug zu ge-
ben. 
Es besteht keine Notwendigkeit, den Kreis der 
Adressaten einer Verordnungsermächtigung zu er-
weitern — etwa um den Bundespräsidenten, um 
Gemeinden und öffentliche Anstalten und Einrich-
tungen —, da alle diese Institutionen auf der gege-
benen verfassungsrechtlichen Grundlage ihre Auf-
gaben erfüllen können (S. 70 bis 72). 

Die vorstehenden Reformvorschläge reichen auch 
für die gesetzesvertretenden Verordnungen, näm-
lich die Verordnungen des vereinfachten Gesetz-
gebungsverfahrens (Sicherstellungsgesetze), die ge-
setzesändernden Verordnungen (u. a. im Stabilitäts-
gesetz und Zollgesetz vorgesehen) und die geset-
zesergänzenden Verordnungen aus. In diesem Be-
reich empfiehlt sich lediglich, dem Bund unabhängig 
vom Verteidigungsfall die Befugnis zum Erlaß von 
Notverordnungen auch für den Fall des inneren 
Notstandes — landesverfassungsrechtlichen Vorbil-
dern entsprechend — zu geben (S. 86 bis 90). Da 
auch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durch 
innere Unruhen gestört werden kann und zur Besei-
tigung dieser Störungen die Befugnisse des Arti-
kels 81 GG nicht ausreichen, wird folgende Rege-
lung für ein Verordnungsrecht der Regierung für 
den Fall des inneren Notstandes vorgeschlagen 
(S. 88) : 

„Ist der Bundestag durch höhere Gewalt daran 
gehindert, sich frei zu versammeln, und wird 
dies durch übereinstimmenden Beschluß des 
Bundeskanzlers, des Präsidenten des Bundes-
tages und des Präsidenten des Bundesrates fest-
gestellt, so hat der Gemeinsame Ausschuß die 
Stellung von Bundestag und Bundesrat. Er er-
läßt an ihrer Stelle die zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ruhe und Ordnung sowie zur 
Beseitigung eines Notstandes erforderlichen Ge-
setze." 

Gegen eine Übertragung der Gesetzgebungsarbeit 
vom Plenum auf die Ausschüsse des Bundestages 
sprechen erhebliche rechtliche Bedenken: Es besteht 
die Gefahr, daß die dem Gesetzgeber gestellte um-
fassende Gestaltungsaufgabe sich zersplittert auf 
mehr oder weniger selbständige Teilgebilde und 
auf diese Weise die Orientierung der parlamentari-
schen Entscheidungen an vom Plenum gesetzten 
übergeordneten Gesichtspunkten verloren geht. Zu-
dem setzt das verfassungsrechtlich gebotene Zusam-
menwirken von Bundesrat und Bundestag im Ge-
setzgebungsverfahren Plenarentscheidungen beider 
Verfassungsorgane voraus. Schließlich werden die 
Mehrheitsverhältnisse im Plenum in den Ausschüs

-

sen ungenau repräsentiert; das gilt insbesondere 
für kleinere Parteien (S. 91). 

Das Gutachten kommt insgesamt zu dem Ergebnis, 
daß die Konkretisierungsvorschrift des Artikels 80 
Abs. 1 Satz 2 GG nicht praktikabel, ein selbständi-
ges Verordnungsrecht für die Exekutive nicht ein-
zuräumen und die Übertragung der Gesetzgebung 
auf Ausschüsse nicht angebracht ist. 
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Kommissionsdrucksache zu Nr. 038 (2) 

14. Juni 1972 

10 Bericht über Möglichkeiten einer Entlastung des Plenums im Bereich der 
Gesetzgebung 

von Prof. Dr. Kewenig 

1 Problemstellung 

Geht man davon aus, daß der Bundestag weder rei-
nes Arbeits- noch reines Redeparlament ist, sondern 
seinen Funktionen nur gerecht werden kann, wenn 
er beide Modellvorstellungen sinnvoll verbindet, so 
ist eine möglichst weitgehende Entlastung des Ple-
nums unerläßlich: Nur so kann es sich in öffentlicher 
Diskussion mit den politisch wesentlichen Fragen im 
Bereich von Planung, Gesetzgebung und Regie-
rungskontrolle befassen und damit gleichermaßen 
Evidenz und Effizienz seiner Arbeit steigern. 

2 Modelle 

Für den Bereich der Gesetzgebung gibt es eine 
Reihe von Entlastungsvorschlägen. Aus mehreren 
Gründen stehen davon eindeutig im Vordergrund 
einmal die Ausdehnung der Verordnungsermächti-
gung des Artikels 80 GG, zum anderen der Gedanke 
der möglichst umfänglichen Beschränkung des Bun-
desgesetzgebers auf eine echte Rahmen- oder Grund-
sätze-Gesetzgebung. 

Darüber hinaus werden im wesentlichen zwei Mo-
delle einer Entlastungsmöglichkeit des Plenums dis-
kutiert. Das eine schlägt die Delegation selbständi-
ger Gesetzgebungsbefugnisse auf die Ausschüsse, 
das andere eine Revision und Vereinfachung des im 
übrigen beizubehaltenden bisherigen Gesetzge-
bungsverfahrens im Bundestag vor. 

2.1 Modell Ausschußgesetzgebung 

Ausgangspunkt des Modells ist die Unterscheidung 
zwischen wichtiger und unwichtiger, zwischen 
Grundsatz- und Detailgesetzgebung. Bei Vorlage 
eines Gesetzentwurfes im Bundestag ist jeweils dar-
über zu entscheiden ob er in die erste oder in die 
zweite Kategorie gehört. Hinsichtlich der ersten 
Kategorie bleibt es beim bisherigen Verfahren. Ge-
setzentwürfe der zweiten Kategorie werden dage-
gen endgültig einem Ausschuß zur Beratung und 
Beschlußfassung überwiesen. Bis zur Weitergabe an 
den Bundesrat besteht ein Rückholrecht des  Ple-
nums. 

2.2 Offene Fragen und Probleme dieses Modells 

Wer entscheidet über die Einordnung der Gesetz-
entwürfe, der Bundestagspräsident, der Ältestenrat, 
ein neu einzurichtender Gesetzgebungsausschuß, 
das Plenum in der ersten Lesung? Wer berät und 
verabschiedet Gesetze der zweiten Kategorie, der 
— federführende — Fachausschuß, die beteiligten 
Fachausschüsse in einer gemeinsamen Sitzung, ein 
neu einzurichtender Hauptausschuß, dem alle Ge-
setzentwürfe der zweiten Kategorie überwiesen 

werden? Wie ist das Rückholrecht des Plenums aus-
zugestalten, an welches Quorum ist es gebunden, 
bis zu welchem Zeitpunkt ist ein Rückholrecht zu 
gewährleisten? Wie ist in den Fällen zu verfahren, 
in denen ein Gesetzentwurf mit einigen Bestimmun-
gen in die erste, mit anderen Bestimmungen in die 
zweite Kategorie fällt? Kann es bei der bisherigen 
Zusammensetzung der Fachausschüsse bleiben, 
wenn diese eine Gesetzgebungskompetenz erhal-
ten? Wie steht es mit der Öffentlichkeit? Wäre nicht 
das Prinzip der Öffentlichkeit zumindest für die Sit-
zungen einzuführen, in denen die Ausschüsse end-
gültige Beschlüsse fassen? Wie ist das Verfahren im 
Bundesrat auszugestalten, und wie ist im Bundestag 
bei einem Einspruch des Bundesrates zu verfahren? 
Oder sollte man auch innerhalb dieses Modells 
zwischen Grundsätze- und Detailgesetzgebung un-
terscheiden und das Modell nur auf letztere anwen-
den? 

2.3 Modell vereinfachtes Gesetzgebungsverfahren 

Diese Modellvorstellung geht davon aus, daß es 
hinsichtlich aller Gesetze bei einem einheitlichen 
Verfahren bleibt, das bisherige Verfahren aber ab-
gekürzt wird. Ansatzpunkt ist die zweite Lesung. 
Während die erste und die dritte Lesung für poli-
tische Grundsatzerklärungen in der jetzigen Form 
erhalten bleiben muß, geht es in der  zweiten Lesung 
um die sachliche Arbeit am Entwurf. Hierzu nehmen 
auch im Plenum in der Regel nur die Fachleute der 
einzelnen Fraktionen Stellung, die sowieso in den 
Ausschüssen sitzen. Es wird deshalb vorgeschlagen, 
die zweite Lesung aus dem Plenum herauszunehmen 
und sie zu verlagern in eine gemeinsame — öffent-
liche Sitzung — der beteiligten Fachausschüsse, zu  

der außerdem alle interessierten Bundestagsabge-
ordneten Zutritt hätten. 

2.4 Offene Fragen und Probleme dieses Modells 

Genaue Abgrenzung des Kreises der Beteiligten 
bei der zweiten Lesung. Soll für die Beratung des 
Gesetzentwurfes im kleineren Kreis in der zwei-
ten Lesung ein schriftlicher Bericht des oder der 
beteiligten Ausschüsse vorliegen oder handelt es 
sich praktisch um den Abschluß der Ausschußbera-
tungen in öffentlicher Form, so daß nur eine einheit-
liche schriftliche Vorlage für die Schlußberatung im 
Plenum erforderlich ist? Oder soll der Entwurf 
dann noch einmal in die Fachausschüsse verwiesen 
werden? Bringt dieses Modell tatsächlich eine 
Arbeitsentlastung für das Plenum mit sich oder hat 
sich die Verfassungswirklichkeit schon heute in die-
ser Richtung entwickelt? Werden berechtigte Mit-
wirkungsansprüche einzelner Abgeordneter ver- 
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letzt? Läßt sich über eine Reform der zweiten 
Lesung hinaus auch das Verfahren der ersten 
Lesung vekürzen? 

3 Wertung 

3.1 

Bei einer Wertung der beiden vorgestellten Modelle 
erweist sich der erste Vorschlag aus einer Vielzahl 
von verfassungspolitischen und praktischen Grün-
den — die Frage der verfassungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit mag hier dahinstehen, dürfte aber im Ergeb-
nis positiv zu beantworten sein — als wenig emp-
fehlenswert. Die wichtigsten Gründe seien ange-
deutet: 

a) Die Möglichkeit der Manipulation bei der Ein-
ordnung der Gesetzentwürfe in Kategorie 1 
oder 2; 

b) die Zusammensetzung der Ausschüsse ist nicht 
repräsentativ. Sie sind keine kleinen Parlamente. 
Problematik der Vertreter kleinerer Parteien; 

c) in den Ausschüssen sind die Fachleute unter sich. 
Das führt möglicherweise zu „besseren" Geset-
zen, führt aber ebenso notwendig zu der Gefahr, 
daß politische Gesichtspunkte und der Gesamt-
zusammenhang außer acht gelassen werden. 
Konkret besteht außerdem die Gefahr, daß Son-
derinteressen sich praktisch ungestört durchzu-
setzen vermögen; 

d) Das Rückholrecht ist weitgehend illusorisch; eine 
wirksame Kontrolle durch das Plenum kann in 
der Praxis nicht mehr stattfinden, es sei denn, 
man macht das Verfahren so kompliziert, daß 
der ganze Vorstoß zu keiner Zeitersparnis führt; 

e) für den Fall, daß die Ausschüsse auch als Ge-
setzgebungsorgane nicht öffentlich tragen wür-
den, wird die berechtigte Forderung nach mehr 

Transparenz noch stärker zurückgedrängt. Der 
Effektivitätsgesichtspunkt gewinnt unverhältnis-
mäßig gegenüber dem Evidenzgesichtspunkt. 
Tagen die Ausschüsse dagegen als Gesetzge-
bungsorgane öffentlich, so wird zwar der Trans-
parenzforderung weitgehend entsprochen, der 
Eindruck in der Öffentlichkeit dürfte jedoch der 
von einem „zersplitterten Gesetzgeber" sein. 
Dieser Eindruck wird die Gesamtautorität des 
Parlaments sicher nicht stärken. 

3.2 

Das zweite Modell birgt alle diese Gefahren nicht. 
Seine Probleme liegen vor allem in seiner nahtlosen 
Einfügung in das bisherige Gesetzgebungsverfahren. 

3.3 

In jedem Fall dürfte eine Reform im Sinne des 
2. Vorschlages ausreichen, um der berechtigten For-
derung nach Arbeitsentlastung des Plenums im Be-
reich der Gesetzgebung zu genügen, wenn sie ein-
hergeht mit einer Auflockerung des Artikels 80 GG 
und einer' gewissen Beschränkung des Bundes auf 
mehr Rahmen- oder Grundsätze-Gesetzgebung. Hier 
und nicht bei parlamentsinternen Delegationen 
sollte der Schwerpunkt der Verbesserungen in die-
sem Bereich liegen. 

4 Vorschlag 

— Keine Verfassungsänderung, 

— Ablehnung der Vorstellung von der Ausschuß

-

Gesetzgebung, 

— Straffung des bisherigen Gesetzgebungsverfah-
rens durch eine Koordination von abschließender 
Ausschußberatung und 2. Lesung in kleinerem 
Kreis. 

Die Einzelheiten des Verfahrens und die not-
wendigen Änderungen der Geschäftsordnung des 
Bundestages sind noch zu erarbeiten. 

Kommissionsdrucksache Nr. 039 

31. Mai 1972 

11 Verlagerung des Gesetzesbeschlusses an Ausschüsse in den beiden Häusern 
des italienischen Parlaments 

Bericht von Prof. Dr. Partsch 

Die Verlagerung wirft eine Reihe von dogmatischen 
Problemen auf, die in der Frühzeit heftig umstritten 
waren, die aber mittlerweile zurückgetreten sind 
und auf die hier nicht eingegangen zu werden 
braucht. Die Aufzeichnung konzentriert sich auf die 
praktisch-politischen Probleme. Sie wurde erstellt 
auf der Grundlage von Gesprächen mit dem General-
Sekretär der Italienischen Kammer und verschiede-
nen seiner Mitarbeiter am 26.127. Mai 1972. Daneben 
sei verwiesen auf die maßgebenden Rechtsquellen, 

die in deutscher Übersetzung beiliegen, sowie auf 
folgendes Material: 

Aufzeichnung von D. E. Cassanello (vom italieni

-

schen Parlamentsdienst — ungedruckt Frühjahr  1972) 

Dr. Francesco Cosentino, Secretary General of the 
Chamber of Deputies, Italian Parliament: Parliamen-
tary Committees in the Italien Political System, 
Journal of constitutional and parliamentary studies, 
vol I no 2, Naples Juni 1967. 
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Rogati Valentini; Le Commissioni permanenti della 
Camera dei Deputati, „Il politico" Milano 1970, 
p 511; 

Silvio Traversa, La Riserva di  legge d'Assemblea, 
Revista Trimestrale di diritto pubblico anno 20 no 
1 p. 271 ff. 

1. Anlaß für die Übertragung des Gesetzesbe-
schlusses an Ausschüsse war die Überlastung des 
Parlaments mit Gesetzesaufgaben, welche verschie-
dene Gründe hat: 

die allgemeine Ausdehnung der Staatsaufgaben; 

der sehr weitgehende Gebrauch von Gesetzes-
vorbehalten in der italienischen Verfassung. Als 
Beispiel sei Artikel 97 zitiert, der nicht nur die 
Behördenorganisation und das gesamte Dienst-
recht zu einer gesetzlichen Materie macht, son-
dern auch die Maßnahmen der Organisation des 
öffentlichen Dienstes (wie Schaffung von Plan-
stellen, Einstufungen etc.); 

die enge Begrenzung und Erschwerung des Ver-
ordnungsrechts der Regierung, die insoweit über 
Art. 80 GG hinausgeht, als die Regierung an 
eine außerordentlich zeitraubende Mitwirkung 
des Staatsrats und des Rechnungshofes gebunden 
ist, weshalb sie den schnellen Weg der Gesetz-
gebung dem Verordnungsweg vorzuziehen 
pflegt; 

schließlich die Zaghaftigkeit der häufig nur 
kurzlebigen Regierung bei Gebrauch des Ver-
ordnungsrechts. 

Diese Voraussetzungen liegen in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht in derselben Weise vor. Trotz des 
Anwachsens von Maßnahme-Gesetzen kann keine 
Rede davon sein, daß in ähnlichem Umfange wie in 
Italien Verwaltungsakte in Gesetzesform ergingen. 
Die Italiener nennen sie „Gesetzehen" (leggine). Sie 
machen etwa ein Drittel aller Gesetze aus. 

2. Das Verfahren der Überweisung des Gesetzes-
beschlusses an einen der 14 ständigen Ausschüsse 
der Kammer, die gegen 40 Mitglieder haben, voll-
zieht sich so, daß der Präsident entscheidet, welche 
Vorlagen „Fragen betreffen, welche keine beson-
dere Bedeutung allgemeiner Art" (Artikel 92 GO) 
haben und deswegen einem Ausschuß zur Verab-
schiedung überwiesen werden können. Gewisse 
Kategorien sind freilich ausgenommen: Verfassungs-
recht, Wahlrecht, Gesetze, welche eine Übertragung 
von Gesetzgebungsgewalt vorsehen, Zustimmungs-
gesetze zu internationalen Verträgen, Haushaltsge-
setze und Haushaltsvoranschläge. Die „Entschei-
dung" des Präsidenten führt aber nur zu einem 
Vorschlag an die Kammer, die Vorlage einem Aus-
schuß zuzuweisen und dieser wird bereits hinfällig, 
wenn die Regierung oder 1/10 der Mitglieder der 
Kammer widersprechen. Derartige Widersprüche 
kommen verhältnismäßig selten vor, da der Präsi-
dent vor formeller Unterbreitung seines  Vorschla-
ges die Regierung und die Fraktionsführer bzw. — 
das ist eine italienische Besonderheit — auch deren 
Sprecher in den betreffenden Ausschüssen zu kon

-

sultieren pflegt, um sicherzustellen, daß kein Wider-
spruch erhoben wird. 

Aber auch nach Aufnahme der  Beratung in dem 
Ausschuß bis zur Annahme des Vorschlages kann 
ein derartiger Widerspruch noch von der Regierung, 
von 1/10 der Kammermitglieder oder 1/5 der Mitglie-
der des Ausschusses, erhoben werden mit der Folge, 
daß die Vorlage dem Ausschuß nur zur Beratung 
als überwiesen anzusehen ist und es dem Plenum 
vorbehalten bleibt, im normalen Verfahren über sie 
zu entscheiden. Das ist allerdings nur in ganz weni-
gen Einzelfällen vorgekommen. Die Befürworter des 
Verfahrens weisen darauf hin, daß diese Tatsache 
eine Bestätigung für die Wirksamkeit der vorheri-
gen Konsultationen des Präsidenten sei. 

Auch nachdem eine Vorlage einem Ausschuß nur 
zur Beratung überwiesen ist, kann sie diesem noch 
zur Verabschiedung zugewiesen werden. Das hat 
allerdings zur Voraussetzung, daß alle Sprecher der 
Fraktionen im Ausschuß sowie die Regierung zu-
stimmen und auch der Haushalts- und Verfassungs-
ausschuß — falls sie eingeschaltet worden sind — 
sich damit ,einverstanden erklären. 

Während auch in der italienischen Kammer drei 
Lesungen (im normalen Verfahren) vorgesehen sind, 
gibt es das im Ausschuß nicht. Die Vorlage wird in 
einem Zuge erläutert, beraten und beschlossen. Be-
rührt sie das Arbeitsgebiet mehrerer Kommissionen, 
so tagen diese gemeinsam. Angesichts der durch-
schnittlichen Größe der Kommissionen (ea. 40 Abge-
ordnete), führt das noch schwerlich zu arbeitsfähi-
gen Gremien. Eine Sonderstellung nehmen dabei der 
Haushalts- und der Verfassungsausschuß ein. Sie 
nehmen nicht an gemeinsamen Sitzungen teil, son-
dern äußern sich gesondert gutachtlich. Ihre Gut-
achten sind jedoch für ,den federführenden Ausschuß 
verbindlich. 
Die Ausschüsse tagen auch, wenn ihnen Gesetzes-
vorlagen zur Verabschiedung zugewiesen sind, nicht 
öffentlich. Auch andere Abgeordnete, die dem Aus-
schuß nicht angehören, können an  den Beratungen 
nur teilnehmen, wenn sie Abänderungsvorschläge 
vorgelegt haben. Im übrigen besteht aber für den 

 interessierten Abgeordneten die Möglichkeit, an 
Stelle eines Ausschußmitgliedes (als Stellvertreter) 
teilzunehmen. Denn in ,der italienischen Kammer ha-
ben die Ausschußmitglieder keine festen Stellver-
treter, sondern können durch jeden Abgeordneten 
ihrer Fraktion vertreten werden. Im übrigen werden 
stenografische Wortprotokolle geführt, die auch als 
Materialien der  Gesetzes-Entstehung veröffentlicht 
werden. Während aber die Protokolle des Plenums 
am nächsten Tage vorliegen müssen, dauert es nor-
malerweise mindestens drei bis vier Wochen, bis 
Ausschußprotokolle zugänglich sind. Es soll auch 
schon vorgekommen sein, daß dies ein Jahr dauerte. 
Diesem Übelstand soll aber jetzt abgeholfen werden. 

Der Einwand, daß auf diese Weise die Beratungen 
den Augen der Öffentlichkeit entzogen seien, wird 
mit dem Argument zu begegnen versucht, bei den 
Ausschüssen zur Verabschiedung zugewiesenen Vor-
lagen handle es sich in der Regel um solche, an denen 
die Öffentlichkeit (und auch die Presse) kein beson-
deres Interesse habe und die auch unbeachtet blei- 
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ben würden, wenn sie das Plenum behandeln würde. 
Das mag für den Regelfall zutreffen, schließt aber 
nicht aus, daß gewisse Vorlagen im Einverständnis 
zwischen Regierung und Parlament bewußt einer 
öffentlichen Behandlung entzogen werden. Auch die 
gegebenen Behelfe, um die Vorlage aus dem Aus-
schuß ins Plenum zu bringen, bieten vor allem kei-
nen Schutz gegen interfraktionelle Tauschgeschäfte 
unkeuscher Art. 

Einer der Haupteinwände gegen die Verlagerung 
des Gesetzesbeschlusses in Ausschüsse richtet sich 
gegen die aus ihrer Zusammensetzung fließenden 
Gefahren. Die Spezialisten, welche dem Ausschuß 
angehören, sind in der Regel auch Vertreter be-
stimmter Interessen und können diese in einem 
Verfahren, das sich völlig im Rahmen des Aus-
schusses und weitgehend abgeschirmt von der Öf-
fentlichkeit abspielt, sehr viel wirksamer wahrneh-
men als im Plenum. 

Generalsekretär Cosentino — einer der schärfsten 
Kritiker dieses Verfahrens — sieht einen möglichen 
Ausweg darin, die Fraktionen dazu zu verpflichten, 
ihre Vertreter in den Ausschüssen jeweils nach 
einem Jahr ,auszutauschen. Das  scheint mir wenig 
realistisch zu sein. Daß sich der Abgeordnete spezia-
lisiert, ist eine Tendenz, der kaum derart formal

-

rechtlich entgegengetreten werden kann. Diese Spe-
zialisierung hat im übrigen auch ihre ausgesproche-
nen Vorteile, um die Spezialisten im Regierungsla-
ger wirkungsvoll kontrollieren zu können. Die For-
derung, den Abgeordneten auf seinen gesunden 
Menschenverstand zurückzuweisen, ist ohne einen 
Verzicht auf eine wirkungsvolle Kontrolle der Re-
gierung durch das Parlament schwerlich zu erfüllen. 

Ich habe auch die Frage angeschnitten, ob es nicht 
möglich sei, einen wesentlichen Einwand auszu-
räumen, indem den Ausschüssen aufgegeben würde, 
öffentlich zu tagen, wenn sie selbst den  Gesetzes-
beschluß fassen können. Die Antwort war sehr auf-
schlußreich: Dann würde der Entlastungseffekt für 
das Parlament weitgehend aufgehoben. Denn in 
öffentlich tagenden Ausschüssen würden die Aus-
schußmitglieder Wert darauf legen, ausgiebiger zu 
Wort zu kommen. Im übrigen ließe es sich dann 
kaum mehr halten, der häufig erhobenen Forderung 

nach öffentlicher Tagung aller Ausschüsse aus dem 
Wege zu gehen, und in den beratenden Ausschüssen 
sei die nicht öffentliche Tagung unentbehrlich, um 
ohne Prestigeverlust zu Kompromissen gelangen 
zu können (was sicher richtig ist). 

Die Frage, ob die einseitige Interessenorientierung 
der Ausschüsse durch die vorbereitende Arbeit der 
Fraktionen — wie bei uns den Arbeitskreisen — 
entgegengewirkt werde, wurde nicht eindeutig be-
antwortet. Arbeitskreise bestünden zwar in den Par-
teileitungen, hätten aber in den Fraktionen noch 
keine festen Formen angenommen. Es gäbe da al-
lenfalls Konsultationen. 

Ganz entscheidend ist schließlich die Frage nach 
dem Entlastungseffekt für das Plenum. In den er-
sten vier Legislaturperioden (1948 bis 53, 1953 bis 
58, 1958 bis  63 und 1963 bis 1968) war die Zahl der 
im Ausschuß verabschiedeten Gesetze durchweg 
mehr als dreimal so hoch wie der im Plenum ver-
abschiedeten. In der letzten Legislaturperiode (1968 
bis 31. Dezember 1971) betrug sie in der Kammer 
sogar das fünffache, im Senat freilich nur knapp das 
dreifache. In absoluten Zahlen wurden z. B. in der 
4. Legislaturperiode 1604 Gesetze in Ausschüssen, 
445 Gesetze im Plenum angenommen. 

Es wurde allgemein bestätigt, daß eine Rückkehr zur 
Verabschiedung aller Gesetze im Plenum zum Zu-
sammenbruch der Arbeit des Parlaments führen wer-
de. Selbst wenn sich bei den weniger wichtigen Vor-
lagen die Behandlung im Plenum mehr oder weniger 
auf Formalien beschränke, sei diese große Zahl 
von Vorlagen einfach nicht zu bewältigen. Abhilfe 
könne nur dadurch geschaffen werden, daß die Ge-
setzesvorbehalte in der Verfassung zugunsten von 
Verordnungsermächtigungen an die Regierung ab-
gebaut und ein Weg gefunden würde, diese 'instand 
zu setzen, ihre legislative Zuständigkeit voll auszu-
schöpfen. 

Vor einer Nachahmung 'des italienischen Beispiels 
haben alle Sachkenner — auch solche, welche  die 

 Nachteile des gegenwärtigen Systems für nicht so 
schwerwiegend und weitgehend durch die geschil-
derten Vorkehrungen für entschärft ansehen — drin-
gend gewarnt. 

Anlage 

1. Verfassung der Italienischen Republik vom 
1. Januar 1948 

Artikel 72 

Jeder Gesetzesentwurf, der einem der Parlaments-
häuser vorliegt, wird gemäß den Vorschriften der 
Geschäftsordnung von einer Kommission und sodann 
von der Kammer selbst geprüft, welche Paragraphen 
für Paragraphen gutheißt und abschließend ab-
stimmt. 

Die Geschäftsordnung sieht für die als dringlich 
erklärten Gesetzesentwürfe verkürzte Verfahren 

vor. Sie kann ebenfalls bestimmen, in welchen Fäl-
len und auf welche Weise die Prüfung und Guthei-
ßung von Gesetzesentwürfen an Ausschüsse — und 
zwar auch an ständige Ausschüsse — verwiesen 
werden können, deren Zusammensetzung den 
Stärkeverhältnissen der Parlamentsgruppen ent-
spricht. Auch in diesen Fällen wird der Gesetzes-
entwurf bis zu seiner endgültigen Gutheißung an die 
Kammer  zurückverwiesen, falls die Regierung oder 
ein Zehntel der Mitglieder der Kammer oder ein 
Fünftel des Ausschusses verlangen, daß der Entwurf 
von der Kammer selbst erörtert oder abgestimmt 
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oder daß er zu seiner endgültigen Gutheißung bei 
einfacher Stimmerklärung unterbreitet wende. Die 
Geschäftsordnung bestimmt die Art der Zulassung 
der Öffentlichkeit zu den Arbeiten der  Ausschüsse. 

Das normale Verfahren der Prüfung und Guthei-
ßung durch die Kammer wird immer angewandt für 
Gesetzesentwürfe über Verfassungs- und Wahlfra-
gen sowie für Gesetzesentwürfe über die Übertra-
gung der gesetzgebenden Gewalt, über die Voll-
macht zur Ratifizierung internationaler Verträge 
sowie über die Gutheißung von Haushaltsabrech-
nungen und -voranschlägen. 

2. Geschäftsordnung der Deputiertenkammer vorn 
18. Februar 1971 

Abschnitt XVIII 

Von der Tätigkeit der Ausschüsse 
als Gesetzgebungsorgane 

Artikel 92 

1. Betrifft eine Gesetzesvorlage keine Fragen all-
gemeinen Interesses, ,dann kann der Kammerpräsi-
dent der Kammer vorschlagen, daß diese Vorlage 
entweder einem ständigen oder besonderen Aus-
schuß zur Prüfung und Verabschiedung als Gesetz-
gebungsorgan überwiesen wird. Der Vorschlag wird 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt; 
erhebt sich Widerspruch, stimmt die Kammer nach 
Anhörung je eines Redners dagegen und zugunsten 
durch Handaufhebung ab. Es findet keine Abstim-
mung statt, sondern die Vorlage wird dem Aus-
schuß nur zur Beratung überwiesen, wenn entweder 
die Regierung oder ein Zehntel der  Mitglieder der 
Kammer widerspricht. Dasselbe Verfahren kann be-
folgt werden bei Vorlagen besonderer Dringlich-
keit. 

2. Dem normalen Prüfungs- und Annahmeverfah-
ren durch das Plenum unterliegen Verfassungsge-
setze, Wahlgesetze, Gesetze, welche eine Übertra-
gung von Gesetzgebungsbefugnissen vorsehen oder 
zur Annahme internationaler Verträge oder von 
Haushalts- und Kostenvoranschlägen ermächtigen. 

3. Ist das Parlament vertagt, teilt der Präsident den 
Abgeordneten die Anträge auf Zuweisung von Vor-
lagen an Ausschüsse mindestens acht Tage vor Ein-
berufung des zuständigen Ausschusses mit. Erhebt 
innerhalb dieser Frist entweder die Regierung, ein 
Gruppensprecher oder zehn Abgeordnete Wider-
spruch, wird die Zuweisung auf die Tagesordnung 
der ersten Sitzung des Plenums gesetzt, um im Sinne 
von Absatz 1 zu verfahren. 

4. Eine Vorlage geht 'an das Plenum zurück, wenn 
die Regierung, ein Zehntel der Abgeordneten oder 
ein Fünftel der Mitglieder des Ausschusses dies ver-
langen. 

5. Ein Antrag gemäß Absatz 4 kann beim Präsiden-
ten der Kammer gestellt werden, solange die Vor-
lage nicht auf die Tagesordnung des Ausschusses 
gesetzt ist. Danach ist sie an den Vorsitzenden des 
Ausschusses zu richten. 

6. Der Kammerpräsident kann gemäß Absatz 1 
dieses Artikels die Überweisung einer Vorlage, die 
einem Ausschuß schon zur Beratung überwiesen 
wurde, auch zur Verabschiedung vorschlagen. Dieser 
Vorschlag des Präsidenten bedarf aber der einstim-
migen Zustimmung der Gruppenvertreter im Aus-
schuß, der Regierung und auch ausdrücklicher Zu-
stimmung der Gutachten des Haushalts- und Verfas-
sungsausschusses, falls diese gemäß Artikel 93 be-
teiligt worden sein  sollten. 

Artikel 93 

1. Wird ein Ausschuß als gesetzgebende Körper-
schaft tätig, gelten die Bestimmungen des Arti-
kels 73. 

2. Vorlagen, welche höhere Ausgaben oder eine 
Minderung von Staatseinnahmen verursachen, so-
wie solche, welche auf die Übereinstimmung mit der 
Verfassung überprüft werden müssen oder den öf-
fentlichen Dienst betreffen, werden gleichzeitig den 
zuständigen Ausschüssen und gegebenenfalls zur 
Begutachtung dem Haushaltsausschuß und dem Ver-
fassungs ausschuß zugeleitet. 

3. Sollte der zur Verabschiedung des Gesetzes zu-
ständige Ausschuß dem Gutachten des Haushaltsaus-
schusses oder des Verfassungsausschusses nicht zu-
stimmen, obwohl dieser darauf besteht, geht die 
Vorlage an das Plenum. 

4. Schließt sich ein zur Verabschiedung eines Ge-
setzes zuständiger Ausschuß jedoch dem Gutachten 
eines anderen Ausschusses nicht an, welcher die 
eigene Zuständigkeit für diese Vorlage oder für 
einen Teil derselben in Anspruch nimmt, wird nach 
Artikel 72 Abs. 4 verfahren. 

Artikel 94 

1. Der zur Verabschiedung eines Gesetzes ermäch-
tigte Ausschuß schreitet zur Erörterung und Billi-
gung der Vorlage, nachdem er den vom Vorsitzen-
den ernannten Berichterstatter angehört hat. Ab-
schnitt XVII über die Prüfung durch das Plenum 
findet Anwendung. 

2. Abänderungsanträge können im Laufe der Er-
örterung gestellt werden. Soweit diese höhere Auf-
wendungen oder eine Verminderung des Staatsein-
kommens verursachen, soweit sie eine verfassungs-
mäßige Prüfung erfordern oder den öffentlichen 
Dienst betreffen, darf über sie keine Abstimmung 
stattfinden, soweit dazu kein Gutachten des Haus-
halts- oder Verfassungsausschusses vorliegt. 

3. Falls der Ausschuß dem erwähnten Gutachten 
nicht beitritt und der konsultierte Ausschuß dies 
nicht bestätigt, geht die ganze Vorlage an das Ple-
num zurück. 

Artikel 95 

Der Kammerpräsident gibt dem Plenum davon 
Kenntnis, welche Gesetzesvorlagen von den derartig 
ermächtigten Ausschüssen angenommen wurden. 

 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 	Drucksache VI/3829  

C. Zur Parlamentsauflösung 
Kommissionsdrucksache Nr. 052 

31. Juli 1972 

12. Vorschläge zu Fragen der Parlamentsauflösung und zur Beendigung 
der Wahlperiode 

von Abg. Prof. Dr. Schäfer 

Auf Grund der gegenwärtigen Diskussionen um die 
Auflösung des Bundestages und die sich hieraus nach 
dem Grundsatz der parlamentarischen Diskontinuität 
ergebenden Folgen für Organe und Mitglieder des 
Parlaments sei folgender Vorschlag zur Änderung 
und Ergänzung des Grundgesetzes zur Diskussion 
gestellt: 

1. Artikel 39 GG  wird wie folgt geändert und 
ergänzt: 

„(1) Der Bundestag wird auf vier Jahre ge-
wählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zu-
sammentritt eines neuen Bundestages. Die Neu-
wahl findet im letzten Vierteljahr des vierten 
Jahres der Wahlperiode statt. 

(2) Verlangt ein Drittel der Mitglieder des 
Bundestages die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode, so kann der Bundespräsident in-
nerhalb von sieben Tagen nach Ablauf einer 
Frist von einundzwanzig Tagen diesem Ver-
langen entsprechen und Neuwahlen innerhalb 
von sechzig Tagen anberaumen. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend. Das Recht zur vorzeitigen Be-
endigung der Wahlperiode erlischt, wenn dem 
Bundeskanzler innerhalb dieser Frist das Ver-
trauen von der Mehrheit der 'Mitglieder des 
Bundestages ausgesprochen wird oder der Bun-
destag mit derselben Mehrheit einen anderen 
Bundeskanzler wählt. Artikel 63 und 68 bleiben 
unberührt; jedoch sind nach Anberaumung des 
Wahltermins Maßnahmen nach Artikel 67 und 
68 GG nicht mehr zulässig. 

(3) Verlangen zwei Drittel der Mitglieder des 
Bundestages die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode, so muß der Bundespräsident dem 
Verlangen entsprechen und Neuwahlen inner-
halb von sechzig Tagen anberaumen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Der Bundestag bestimmt den Schluß und 
den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsi-
dent des Bundestages kann ihn früher einbe-
rufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel 
der Mitglieder, der Bundespräsident oder der 
Bundeskanzler es verlangen." 

2. Artikel 45 GG wird aufgehoben. 

3. Artikel 45 a GG wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

4. Artikel 49 GG wird aufgehoben.  

5. Artikel 58 GG wird wie folgt geändert: 

In Satz 2 werden die Worte „die Auflösung des 
Bundestages gemäß Artikel" ersetzt durch „die 
vorzeitige Beendigung der Wahlperiode gemäß 
Artikel 39 und".  

6. Artikel 63 GG wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 Satz 3 werden die Worte „den 
Bundestag aufzulösen" ersetzt durch „die Wahl-
periode unter Anberaumung von Neuwahlen 
vorzeitig zu beenden." 

7. Artikel 68 GG wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, 
ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zu-
stimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages, so kann der Bundespräsident auf Vor-
schlag des Bundeskanzlers binnen einundzwan-
zig Tagen die Wahlperiode unter Anberaumung 
von Neuwahlen vorzeitig beenden. Das Recht 
zur vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode 
erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder dem Bundeskanzler das Ver-
trauen ausspricht oder mit derselben Mehrheit 
einen anderen Bundeskanzler wählt." 

8. Artikel 81 GG wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz erhält folgende 
Fassung: 

„(1) Wird im Falle des Artikels 68 die Wahl-
periode nicht vorzeitig beendet, ...". 

9. Artikel 115 h GG wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Für die Dauer des Verteidigungsfalles 
ist die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
des Bundestages ausgeschlossen." 

10. Artikel 136 GG wird wie folgt geändert: 

Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

11. Hinter § 98 GO-BT ist folgender § 98 a  GO-BT 
 einzufügen: 

„§98a 

Anträge nach Artikel 39 des Grundgesetzes 

(1) Der Bundestag kann mit  den  Stimmen 
eines Drittels seiner Mitglieder gemäß Artikel 
39 Abs. 2 des Grundgesetzes und mit den Stim- 
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men von zwei Dritteln seiner Mitglieder gemäß 
Artikel 39 Abs. 3 des Grundgesetzes .den Bun-
despräsidenten ersuchen, die Wahlperiode vor-
zeitig zu beenden und Neuwahlen .anzuberau-
men. 

(2) Der Antrag hierzu bedarf der Unterstüt-
zung von einem Viertel der Mitglieder des Bun-
destages. Zwischen dem Antrag und der Be-
schlußfassung müssen achtundvierzig Stunden 
liegen." 

12. § 131 GO-BT wird aufgehoben. 

Darüber hinaus müssen alle rechtlichen Regelungen 
auf gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Grund-
lage, die von  den  vorstehenden Grundgesetzände-
rungen betroffen würden (zum Beispiel Diätengesetz 
1968), entsprechend geändert werden. 

Begründung 

1. Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode statt 
Parlamentsauflösung 

Das Rechtsinstitut der Parlamentsauflösung stammt 
aus dem Konstitutionalismus; der monarchische 
Souverän konnte mit seiner Hilfe die Arbeit des 
Parlaments, das sich seinen politischen Vorstel-
lungen versagte, beenden. Die politische Wirklich-
keit in den Beziehungen zwischen Parlament und 
Regierung hat sich heute gewandelt. Das Parlament 
steht der Regierung nicht geschlossen gegenüber; es 
ist vielmehr selbst kontrovers zusammengesetzt. 
Heute geht es um die Auseinandersetzungen zwi-
schen Regierung und Regierungsmehrheit bzw. zwi-
schen Regierung und Regierungsmehrheit einerseits 
und der parlamentarischen Opposition andererseits. 
Auf diesen politischen Sachverhalt paßt das Institut 
der Auflösung nicht so recht. Es handelt sich hierbei 
in Wirklichkeit um die vorzeitige Beendigung der 
Wahlperiode, die grundsätzlich vier Jahre dauert, 
unter gleichzeitiger Anberaumung von Neuwahlen. 
Die bisherigen präsidialen Auflösungsbefugnisse 
können deshalb durch das  Recht des Bundespräsi-
denten ersetzt werden, die Wahlperiode unter An-
beraumung von Neuwahlen vorzeitig zu beenden. 

2. Die Beteiligung des Parlaments bei der vorzeiti-
gen Beendigung der Wahlperiode 

Das Grundgesetz kennt keine Möglichkeit des Parla-
ments zur Selbstauflösung. Die Auflösungsbefug-
nisse stehen im Fall des Artikels 63 GG dem Bun-
despräsidenten allein zu, im Fall des Artikels 68 GG 
ist er nach einem negativen Ausgang des Ver-
trauensvotums an einen entsprechenden Vorschlag 
des Bundeskanzlers gebunden. Demgegenüber ken-
nen mit Ausnahme Bremens alle deutschen Landes-
verfassungen eine Parlamentsauflösung durch Mehr-
heitsbeschluß, der mit absoluter bzw. mit Zwei-
drittelmehrheit gefaßt werden muß. 
Das Recht des Parlaments, seine Wahlperiode vor-
zeitig selbst beenden zu können, muß grundsätzlich 
als Minderheitenrecht ausgestaltet werden. Der 
Bundespräsident sollte erst dann verpflichtet sein, 
diesem Antrag zu entsprechen, wenn sich ihm zwei 
Drittel der Zahl der Mitglieder des Bundestages an-
schließen. 

Die Vorteile dieses Modells liegen in folgendem: 

Die  Regierungspartei(en) kann die vorzeitige Be

-

endigung der Wahlperiode beantragen, wenn sie 
ihre Mehrheit verloren hat. In der Hand der Oppo

-

sition ist dieses Antragsrecht ein wirksames Instru

-

ment zur Umgestaltung der politischen Verhältnisse. 
Jede parlamentarische Gruppierung von einem Drit

-

tel der gesetzlichen Mitgliederzahl kann das Ver

-

fahren zur vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode 
und Anberaumung von Neuwahlen einleiten, sieht 
sich jedoch möglichen Gegenmaßnahmen der absolu

-

ten Mehrheit gegenüber. Diese Bremswirkung 
kommt erst dann in Fortfall, wenn zwei Drittel der 
Mitglieder des  Bundestages sich mit dem Antrag 
einverstanden erklären. Durch eine Initiative des 
Parlaments zur vorzeitigen Beendigung der Wahl

-
periode könnte 'zudem die negative Optik eines ab

-gelehnten Vertrauensantrages für den Bundeskanz-

ler vermieden werden. 

3. Das Ende der Wahlperiode 

Die Auflösung des Bundestages beendet die laufende 
Wahlperiode (Artikel 39 Abs. 1 Satz 2 GG). Nach 
dem Grundsatz der formellen Diskontinuität müssen 
das Parlament und seine Organe ihre Tätigkeit ein-
stellen. Ausgenommen hiervon sind lediglich die 
Organe des Bundestages, die von Verfassungs 
wegen auch zwischen zwei Wahlperioden tätig wer-
den können. Dies sind das Präsidium (Artikel 40, 
49 GG, § 101 Abs.  1 GO-BT), der ständige Aus-
schuß (Artikel 45 GG) sowie die Ausschüsse für 
auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung 
(Artikel 45 a GG). Da die Verfassung nur diese 
Gremien vom Schicksal der formellen Diskontinuität 
bewahrt hat, werden alle anderen Organe  des  Par-
laments von der Auflösung betroffen und können 
keine Funktionen mehr ausüben. Hierzu gehören 
nicht nur der Bundestag, seine Ausschüsse und die 
beiden Sonderausschüsse, sondern auch der Alte

-

stenrat, der Wahlmännerausschuß, das Fünfer-
Gremium und die Dreier-Kommission nach dem 
Gesetz zu Artikel 10 GG sowie die beiden Enquete

-

Kommissionen. Ferner sind hiervon die gemischten 
Ausschüsse betroffen, die sich aus Parlamentariern 
und Mitgliedern des Bundesrates bzw. Vertretern 
der Landesregierungen zusammensetzen, wie der 
Vermittlungsausschuß und der Richterwahlaus-
schuß. 

Neben diesen institutionellen Folgen hat die Auf-
lösung des  Bundestages auch Auswirkung auf die 
einzelnen Abgeordneten: Ihr durch die  Wahl er-
teiltes Mandat erlischt; sie scheiden aus dem Bun-
destag aus. Sie sind nicht mehr Mitglieder des Bun-
destages, da sie ihre Mitgliedschaft zum Parlament 
verloren haben. Ihre durch das Grundgesetz konsti-
tuierte Stellung als Repräsentant der Wählerschaft 
und Inhaber eines freien Mandats geht verloren. So 
entfällt vor allem der Immunitätsschutz. Nach der 
Novellierung des Diätengesetzes 1968 (Gesetz vom 
22. Juni 1972 — BGBl. I S. 993) werden die Auf-
wandsentschädigung und die Pauschalen für die Ab-
geordneten indes über die Auflösung hinaus bis 
zum 14. Tag nach der Neuwahl gezahlt. 
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Die Folgen dieser Rechtslage sind unbefriedigend, 
da das Parlament über einen längeren Zeitraum 
nicht verfügbar ist. Im Status der Abgeordneten tritt 
eine Differenzierung danach ein, ob sie zu jenen Gre-
mien gehören, die auch zwischen zwei Wahlperioden 
tätig werden oder nicht. Wegen der Fristen in Ar-
tikel 39 GG kann die parlamentslose Zeit mit ihren 
nachteiligen Folgen für die Kontinuität der Staats-
führung bis zu 90 Tagen dauern. Es entspricht nicht 
dem parlamentarischen System, wenn über einen so 
langen Zeitraum einer funktionsfähigen Regierung 
ein nur in Ansätzen funiktionsfähiges Parlament ge-
genübersteht. 

Um diese mit der vorzeitigen Beendigung einer 
Wahlperiode bedingten Schwierigkeiten für den 
Bundestag, seine Organe und Mitglieder zu beseiti-
gen, bietet sich die Möglichkeit an, die Wahlperiode 
erst mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages 
enden zu lassen. Die Anordnung des  Bundespräsi-
denten über die  vorzeitige Beendigung der Wahl-
periode des Bundestages würde erst mit .dem Zusam-
mentritt des neuen Bundestages wirksam. Daß Neu-
wahlen während einer Wahlperiode anberaumt und 
durchgeführt werden, ist verfassungsrechtlich un-
bedenklich. Auch müssen die Rechtsfolgen einer 
Anordnung nicht unbedingt sofort eintreten; sie kön-
nen auch später ausgelöst werden. 

Auf diese Weise würden die Unterschiede zwischen 
einer regulären und einer vorzeitigen Beendigung 
der Wahlperiode des Bundestages eingeebnet. Das 
Parlament wäre voll funktionsfähig. Schon nach der-
zeitiger Parlamentsübung gibt es praktisch keine 
parlamentslose Zeit mehr, da die konstituierende 
Sitzung des neuen Bundestages unmittelbar im An-
schluß an den Ablauf der Wahlperiode des alten 
Bundestages anberaumt wird. Diese Vorteile sollten 
auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung  der 

 Wahlperiode dem Parlament zunutze kommen. 

4. Einzelfragen 

a) Zu Artikel 39 Abs. 1 

Die entscheidende Neuerung ist Satz 2, wonach die 
Wahlperiode mit dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages endet. Damit ist eine parlamentslose 
Zeit für den regulären und den vorzeitigen Ablauf 
der Wahlperiode ausgeschlossen; die Wahlperioden 
gehen nahtlos ineinander über. Die Wahlperioden 
beginnen und enden mit dem Zusammentritt des 
Bundestages. Da der Zusammentritt des neuen Bun-
destages nicht vorhergesehen werden kann wie der 
vierjährige Ablauf einer Wahlperiode seit Zusam-
mentritt, muß in Satz 3 für den Zeitpunkt der  Neu-
wahlen der Beginn der Wahlperiode zugrunde ge-
legt werden. 

b) Zu Artikel 39 Abs. 2 

Dieser Absatz enthält das Kernstück des Vorschla-
ges, die Mitwirkung des Parlaments bei der vor-
zeitigen Beendigung der Wahlperiode. Unbeschadet 
der Möglichkeiten, nach Artikel 63 und 68 GG die 
Wahlperiode vorzeitig zu beenden, sind deshalb 
eigene parlamentarische Befugnisse als Minderhei-
tenrechte zu begründen. An der Ermessensentschei

-

dung des Bundespräsidenten ist grundsätzlich fest-
zuhalten. Um zeitlich konkurrierende Entscheidun-
gen zu vermeiden zwischen dem Bundespräsidenten, 
der auf Antrag den Bundestag aufzulösen beabsich-
tigt, und dem Bundestag, der mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder dem Bundeskanzler das Vertrauen 
aussprechen oder mit derselben Mehrheit einen an-
deren Bundeskanzler wählen will, empfiehlt sich 
der Einbau einer Frist von 21 Tagen, nach deren 
Ablauf der Bundespräsident binnen einer Woche 
tätig werden kann. Durch die Verweisung in Satz 2 
ist sichergestellt, daß nach der Zustellung der An-
ordnung des Bundespräsidenten über die vorzeitige 
Beendigung der Wahlperiode und die Anberaumung 
von Neuwahlen die Wahlperiode erst mit dem Zu-
sammentritt des neuen Bundestages endet. 

c) Zu Artikel 39 Abs. 3 

In diesem Falle kann der Bundestag mit den Stim

-

men  von zwei Dritteln seiner Mitglieder das Ermes-
sen des Bundespräsidenten über die vorzeitige Be-
endigung der Wahlperiode und die Anberaumung 
von Neuwahlen ausschließen. Das Minderheiten-
recht von Artikel 39 Abs. 2 GG erstarkt hier zu 
einem bindenden  Verlangen an den Bundespräsi-
denten. Wenn sich durch die große Mehrheit ge-
zeigt hat, daß der  Bundestag  zur Bildung von trag-
fähigen Mehrheiten nicht imstande ist, so ist die vor-
zeitige Beendigung  der  Wahlperiode durch den 
Bundespräsidenten offensichtlich zwingend und seine 
Bindung an das Ersuchen des Parlaments gerecht-
fertigt. 

d) Zu Artikel 68 Abs. 1 

Zur Klarstellung ist der Zusatz aufgenommen, daß 
das Recht zur vorzeitigen Beendigung der Wahl-
periode auch dann erlischt, wenn der Bundestag mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder dem Bundeskanzler 
das Vertrauen ausspricht. 

e) Zu § 98 a GO-BT 

Wie die §§ 98 und 103 GO-BT den Artikeln 67 und 
68 GG zugeordnet sind,  so enthält § 98 a GO-BT die 
verfahrensmäßigen Bestimmungen über die parla-
mentarischen Mitwirkungsbefugnisse bei der vor-
zeitigen Beendigung der Wahlperiode. Diese Vor-
schriften sind in Anlehnung an § 98 GO-BT ausge-
staltet worden, wonach die Einbringung des Antra-
ges ,an ein Quorum von einem Viertel der Mitglie-
der des Bundestages gebunden ist.  Stimmt mithin 
ein Drittel der Mitglieder des Bundestages dem An-
trag auf vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
und Anberaumung von Neuwahlen zu, so muß der 
Bundestag ein entsprechendes Ersuchen an den Bun-
despräsidenten richten. Artikel 39 Abs. 2 GG und 
§ 98 a Abs. 1 GO-BT sollen ein echtes Minderheiten-
recht begründen. 

Bei der Beschlußfassung nach § 98 a Abs. 1, 2. Alter-
native GO-BT geht es hingegen darum, eine Zwei-
drittelmehrheit für den Antrag auf vorzeitige Be-
endigung der Wahlperiode und Anberaumung von 
Neuwahlen zu erzielen, um das Ermessen des Bun-
despräsidenten auszuschalten. 
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I. Vorgeschichte und Sinn des absoluten Vetos 

1. Solange das föderative Organ gleichrangig mit 
dem demokratisch-unitarischen Organ an der Fest-
stellung des Inhalts der Reichsgesetze teilnahm, 
war die Frage nach einem absoluten oder suspen-
siven Veto als Form einer schwächeren föderativen 
Mitwirkung am Gesetzgebungsprozeß nicht aktuell. 
Im monarchischen Bundesstaat ergab sich die ge-
setzgeberische Gleichrangigkeit des föderativen und 
des unitarischen Organs aus seinem Aufbau. Der 
unitarisch-demokratische Reichstag und der födera-
tiv-monarchische Bundesrat spiegelten in ihrer ge-
setzgeberischen Gleichrangigkeit den doppelten 
Dualismus wider, der den sowohl vom. föderativen 
als auch vom konstitutionellen Prinzip beherrschten 
Staat in seinem Grundaufbau bestimmt. 

Der Bundesrat war aber auch von der fachlichen 
Seite durch seinen umfassenden Wirkungsbereich 
berufen, an der Gesetzgebung des Reiches mitzu-
wirken. Die gesamtstaatlichen Regierungsaufgaben 
waren auf die kaiserlich-bundesrätliche Dyarchie 
verteilt. Dabei nahm der Bundesrat zwar nicht an der 
eigentlichen Reichsleitung teil. Diese war dem Kai-
ser und dem Reichskanzler vorbehalten. Für den 
Bundesrat blieben daher im wesentlichen Funk-
tionen eines mehr mitwirkenden und kontrollieren-
den Regierungsorgans. Gleichwohl hatte er wich-
tigste Regierungs- und Verwaltungsbefugnisse, die 
seinen Rang bei der Gesetzgebung des Reiches von 
der fachlichen Seite her untermauerten. 

Nach der Bismarckschen Verfassung oblag die Ver-
waltung nach einem seit der Erklärung der preußi-
schen Regierung vom 23. Februar 1849 anerkannten 
verfassungspolitischen Grundsatz den Gliedstaaten, 
soweit dem Gesamtstaat nicht bestimmte Verwal-
tungsaufgaben zustanden. 

Die staatlichen Aufgaben waren nicht nur sachlich, 
sondern auch funktionell auf die beiden staatlichen 
Ebenen verteilt. Es kam dadurch im Bereich der 
Exekutive und Judikative zu vertikalen funktionel-
len Verzahnungen, die wiederum Grundlage beson-
derer Erfahrung und Sachkunde der Gliedstaaten 
waren. Sie kamen über den Bundesrat auch der 
Willensbildung und damit der Gesetzgebung des 
Reiches zugute. 

Der Grundsatz einer föderativen Mitwirkung an der 
Bildung des gesetzgeberischen Bundeswillens hatte 
sich aus der staatenbündischen Vergangenheit des 
Bundesstaates ergeben. Mit der Bildung des Ge-
samtstaates nahmen die Gliedstaaten einen Teil 
ihrer Aufgaben nicht mehr unmittelbar und selb-
ständig als eigene Angelegenheit wahr. Als Glieder 
des Gesamtstaates wirkten sie an der Erfüllung die-
ser Aufgaben als Angelegenheit des Bundes durch 
die Mitgliedstaaten im föderativen Organ jedoch 
mittelbar und gleichrangig mit dem unitarischen 
Organ weiter mit. Zugleich ergab sich dadurch, sozu-
sagen als Nebenprodukt, eine Sicherung der födera

-

tiven Ordnung. 

Was die Verbürgung der föderativen Ordnung im 
weiteren anging, so hatten die Gliedstaaten im 
monarchischen Bundesstaat, übigens ebenso wie 
in den demokratischen Bundesstaaten, ein unent-
ziehbares Recht auf Erhaltung ihrer staatlichen Indi-
vidualität. Verschiedenen Gliedstaaten standen un-
entziehbare Reservatrechte zu. 

Unabänderlich waren auch die Gliedstaaten als 
Institution. Die Frage, ob das Reich die staatliche 
Existenz der Gliedstaaten gleichmäßig im Wege der 
Verfassungsänderung aufheben könne, wurde von 
einem Teil der Wissenschaft mit Recht verneint. 
Eine solche Aufhebung wäre einem Akt der Verfas-
sungsvernichtung gleichgekommen (vgl. Huber, 
Verf. Gesch., Bd. 3, S. 804). 

In dem dadurch gezogenen Rahmen bedurften Dis-
positionen des Reiches über die Grenze des Wir-
kungskreises der Länder der Form des verfassungs-
ändernden Reichsgesetzes. Verfassungsänderungen 
kamen nicht zustande, wenn mindestens 14 Stimmen 
des Bundesrates, also entweder Preußen, die ge-
samten Mittelstaaten oder die Gruppe der 14 Klein-
staaten dagegen waren. 

Die föderative Ordnung war danach im monarchi-
schen Bundesstaat durch ihren juristischen Rang 
und durch die föderative Mitwirkung an der Bil-
dung des Reichswillens verbürgt. 

2. Die föderative Mitwirkung an der Bildung des 
gesetzgeberischen Bundeswillens ist auch den demo-
kratischen Bundesstaaten selbstverständlich. Dort 
hat sich der föderative Mitwirkungsfaktor durch 
Gliederung des Parlaments in zwei Abteilungen 
oder Kammern entwickelt. Daneben wirken auch 
Landesorgane, in der Regel die Landeslegislaturen 
oder die Wählerschaften, an der Bildung des ge-
setzgeberischen Bundeswillens mit. 

Gegenüber der vom Bundesrat verkörperten föde-
rativen Gesetzgebungskomponente war es aber im 
monarchischen Bundesstaat nicht zur Einrichtung 
eines entsprechenden föderativ-demokratischen Ge-
setzgebungsorgans neben oder anstelle des Bundes-
rates gekommen. Schon der preußische Hegemonial-
anspruch stand dem entgegen. Außerdem war die 
föderative Kammer durch die Reformpläne der 
Jahre nach 1848/49 — damals in der Regel als ein-
zige Kammer konzipiert — mit dem Odium des Par-
tikularismus behaftet worden. So blieben die Pauls-
kirchenkonzeption und die Konzeption der Erfurter 
Unionsverfassung auch 1867 und 1871 theoretisches 
Modell. 

Mit der Ablösung des monarchischen durch das 
demokratische Prinzip verlor der Bundesrat einen 
Teil seiner Legitimation zur gleichrangigen Mitwir-
kung an der Reichsgesetzgebung. Der Verlust 
konnte durch die mit dem parlamentarischen Regie-
rungssystem verbundene Demokratisierung der 
Landesregierungen nur teilweise wettgemacht wer-
den. Eine unverändert gleichrangige föderative Mit- 
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wirkung an der Gesetzgebung wäre nur durch Her-
anziehung von Elementen der föderativen Demo-
kratie, also durch Anpassung der föderativen Ge-
setzgebungskomponente an den neuen demokrati-
schen Staatsaufbau, möglich gewesen. 

Demgegenüber behielt der zweite, auf die Reichs-
exekutive gerichtete Wirkungsbereich des födera-
tiven Organs seine Grundlage. Er verlor jedoch mit 
der durch das parlamentarische Regierungssystem 
erforderlich gewordenen Arrondierung der Kompe-
tenzen der Reichsregierung an Boden. Gleichwohl 
war das föderative Organ durch die umfassende 
Verwaltungszuständigkeit der Länder und die dar-
aus folgende Sachkenntnis und Verwaltungserfah-
rung sowie durch die ihm verbliebenen umfangrei-
chen Mitwirkungsbefugnisse auf dem Gebiete der 
Reichsverwaltung von der fachlichen Seite her nach 
wie vor zur Mitwirkung an der Bildung des gesetz-
geberischen Reichswillens qualifiziert. 

Anders als im monarchischen Bundesstaat, anders 
aber auch als in den USA, der Schweiz und in Öster-
reich hatten die einzelnen Länder nach der Weima-
rer Reichsverfassung kein unantastbares Recht mehr 
auf Existenz. Außerdem konnte der Bundesstaat 
nach damals herrschender Auffassung, der zunächst 
nur Carl Schmitt und Bilfinger widersprachen, durch 
verfassungsänderndes Reichsgesetz in einen Ein-
heitsstaat verwandelt werden. Die institutionelle 
Garantie der Gliedstaaten war damit aufgehoben. 

Die föderative Ordnung stand im übrigen wesentlich 
stärker als vorher zur Disposition des einfachen 
Reichsgesetzgebers. Die Abgrenzung der umfassen-
den konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des 
Reiches gegenüber der Landeskompetenz nach Arti-
kel 9 der Reichsverfassung wurde vom Bedürfnis 
zum Erlaß einheitlicher Vorschriften abhängig ge-
macht, das vom Reichsgesetzgeber zu beurteilen 
war. Nach Artikel 14 a. a. O. konnte der Reichs-
gesetzgeber zu Lasten der Länder Reichsverwaltung 
begründen, während dies bis dahin des verfassungs-
ändernden Reichsgesetzes bedurfte. 

Durch Herabstufung ihres juristischen Ranges war 
die föderative Ordnung von dieser Seite her ge-
schwächt. Daher kam der anderen Sicherungskom-
ponente, der föderativen Mitwirkung an der Gesetz-
gebung des Reiches, besonderes Gewicht zu. Dem 
Reichsrat wurde jedoch nur ein devolutives Veto 
zugebilligt, das nach Maßgabe des Artikels 74 
a. a. O. zu überwinden war. 

Angesichts dieser Verhältnisse hätte auch ein abso-
lutes Veto des Reichsrates gegen verfassungs-
ändernde Reichsgesetze weite Bereiche der födera-
tiven Ordnung nicht mehr unter föderative Kon-
trolle gebracht. Zu einer solchen Befugnis kam 
es aber auch gar nicht. Die Nationalversammlung 
lehnte es ab, den Vorschlag in den Entwürfen 2 
und 3 der Reichsverfassung, dem Reichsrat bei ver-
fassungsändernden Reichsgesetzen das absolute 
Veto zu gewähren, zu akzeptieren. Auch hier wurde 
der föderative gesetzgeberische Einfluß wie bei der 
einfachen Reichsgesetzgebung auf das devolutive 
Veto reduziert. Damit unterlag selbst die Umwand-
lung des Bundesstaates in einen Einheitsstaat nur 

noch dem devolutiven Veto. Die Gleichrangigkeit 
des föderativen und des unitarischen Gesetzge-
bungsorgans gehörte damit der Vergangenheit an. 

Aus vielerlei Gründen hatte die Nationalversamm-
lung davon abgesehen, die föderative Gesetzge-
bungskomponente dem veränderten Aufbau des 
Bundesstaates durch Einrichtung einer zweiten Kam-
mer oder durch einen nach legislatorischen und 
administrativen Funktionen stärker differenzierten 
Aufbau des Bundesrates anzupassen. Nach Auffas-
sung der föderativen Seite wäre der föderative 
Charakter des Bundesrates durch Umwandlung in 
ein Staatenhaus verwässert worden. Es sollte daher 
bei dem umfassenden, Legislative und Exekutive 
umgreifenden Wirkungsbereich des föderativen 
Organs verbleiben. So kam es dazu, daß die Länder 
als solche zwar an der Willensbildung des Reiches 
weiter umfassend mitwirkten, daß sie sich aber mit 
einer reduzierten gesetzgeberischen Rolle begnü-
gen mußten. 

Der Übergang vom monarchischen zum demokra-
tischen Prinzip war in weiten Kreisen als Folge des 
traditionellen Bündnisses föderativer und monarchi-
scher Elemente einerseits und demokratischer und 
unitarischer Kräfte andererseits zugleich auch als 
ein Markstein auf dem Wege zum Einheitsstaat ver-
standen worden. Auf der Ebene des Reiches führte 
dies zu einem rechtlich nicht gefestigten, labilen 
Föderalismus. Die gesetzgebende Gewalt wurde 
nunmehr nicht nur demokratisch, sondern auch uni-
tarisch bestimmt. Sie lag beim Reichstag und beim 
Reichsvolk als plebiszitärem Organ. Dieser Rege-
lung war das föderative Verlangen entgegengekom-
men, die Länder an der Willensbildung des Reiches 
weiter als politische Einheiten zu beteiligen, was im 
demokratischen Bundesstaat zur Reduzierung der 
föderativen gesetzgeberischen Rolle führen mußte. 
Sowohl durch ihren reduzierten juristischen Rang 
als auch durch Schwächung des föderativen Anteils 
an der Willensbildung des Reiches war die bundes-
staatliche Ordnung auf diese Weise, wenigstens 
formell, zu einem „Föderalismus auf Abruf" gewor-
den. 

Inwieweit die unitarischen Kräfte von der Möglich-
keit des Abrufs Gebrauch machten, hing von dein 
politischen Kräftefeld des demokratischen Bundes-
staates ab. Wenn die staatsrechtlichen Möglichkei-
ten zum Abruf des föderativen Systems in der Wei-
marer Zeit nicht stärker ausgenutzt wurden, so lag 
das einmal an der wider Erwarten intakten Lebens-
kraft des Föderalismus in den Ländern und zum 
anderen an den Grenzen der Macht des Reiches, die 
sich unter anderem aus dem Wegfall der hegemo-
nialen Bundesstaatskomponente — die preußische 
Hegemonie hatte sich immer weitgehend mit dem 
Reichsinteresse identifiziert —, dann aber auch aus 
dem Übergang zum Parteienstaat und dem aus den 
damaligen Verhältnissen folgenden starken außen-
politischen Engagement des Reiches ergaben *). Zu- 

*) vgl. hierzu Thoma, Handbuch des deutschen Staats-
rechts I, S. 183 ff. 
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gleich hatte aber auch der im monarchischen Bun-
desstaat in seinem doppelten Dualismus begründete 
und in der Dynamik des demokratischen Organs 
sich auswirkende Zug zum Abbau des föderativen 
Systems, das als eine Art Übergang zum Einheits-
staat verstanden wurde, an Grundlage verloren. So 
bildete sich eine politische Balance der unitarischen 
und föderativen Kräfte heraus, die sich auch ohne 
rechtliche Sicherung und ungeachtet der stärker auf 
Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse drängen-
den sozialen, kulturellen und ökonomischen Kräfte 
über das Weimarer Jahrzehnt hinweg erhielt. 

3. Was die politische Grundlage der bundesstaat-
lichen Ordnung anging, so war der ursprüngliche 
Sinn des föderativen Systems die Wahrung der 
gliedstaatlichen Individualitäten in einem entspre-
chend differenzierten Gesamtkörper, durch die zu-
nehmende Verflechtung des wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens in vielen seiner Schichten fragwür-
dig geworden. Parallel zu der Schwächung der älte-
ren bündischen Motivation des Föderalismus ge-
wann aber auch die den demokratischen Bundes-
staaten seit jeher geläufige Erkenntnis an Boden, 
daß die föderative Ordnung neben der Bewahrung 
regionaler Vielfalt dem demokratischen Rechtsstaat 
zu stärkerer Gewaltenteilung, mehr Demokratie 
und räumlich stärker differenzierter und damit 
qualifizierterer Erfüllung seiner Aufgaben zu ver-
helfen vermag. Damit begann sich der Legitima-
tionsschwund auszugleichen, den die föderative 
Ordnung durch das geringere Gewicht ihrer 
ursprünglichen, im monarchischen Bundesstaat vor-
herrschenden Motivation erlitten hatte. 

Ursprünglich war die Sicherung der bundesstaat-
lichen Ordnung gleichbedeutend mit der Sicherung 
der gliedstaatlichen Individualitäten gewesen. Sie 
wurde nun zugleich auch zum Mittel der Sicherung 
und Förderung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und vielfältig differenzierter qualifizierter Lei-
stungskraft. Auch unter diesem Gesichtspunkt er-
schien nunmehr die Forderung schlüssig, als wesent-
liches Element einer bundesstaatlichen Ordnung 
rechtliche Sicherungen zu begründen, durch die die 
unitarischen und föderativen Kräfte zur Wahrung 
der föderativen Eigenständigkeit im Gleichgewicht 
gehalten werden konnten. Je stärker die auf eine 
Vereinheitlichung sozialer, ökonomischer und kul-
tureller Zusammenhänge abzielende Kräfte mit den 
damit verbundenen unitarisierenden Rückwirkun-
gen auf die Länder wurden, um so mehr mußte die 
Sicherung der dadurch gefährdeten föderativen 
Ordnung in ihrem verfassungspolitischen Gewicht 
zunehmen. 

Auf dieser Grundlage, nicht zuletzt durch die Erfah-
rungen in der Zeit der Diktatur, war im Jahre 1949 
die Erkenntnis Allgemeingut geworden, daß die von 
der Weimarer Verfassung aus den Besonderheiten 
des Übergangs vom monarchischen zum demokrati-
schen Bundesstaat noch nicht stärker in den Vorder-
grund gerückte Sicherung des föderativen Gleich-
gewichts ein wichtiger Beitrag zur Begrenzung 
staatlicher Macht und zur Wahrung und Förderung 
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ist. 

Demgemäß sind die Grundlagen der föderativen 
Ordnung nach Artikel 79 wieder unabänderlich ge-
worden. Sie stehen nicht mehr zur Disposition des 
Verfassungsänderers. Die Institution der Gliedstaa-
ten ist wieder unverletzlich. Die Voraussetzungen 
für einen entsprechenden Schutz der gliedstaatlichen 
Individualitäten waren allerdings schon wegen der 
Unterbrechung traditioneller Zusammenhänge nicht 
wiederherzustellen. 

Abgesehen vom Gegenstand des Artikels 79 Ab-
satz 3 steht die föderative Ordnung als Mittel zu 
stärkerer Rechtsstaatlichkeit, stärkerer Demokrati-
sierung und stärkere Differenzierung bei der Erfül-
lung von staatlichen Aufgaben zur Disposition des 
Verfassungsänderers und nach Maßgabe der grund-
gesetzlichen Gesetzesvorbehalte zur Disposition des 
Bundesgesetzgebers. Sie kann also insoweit durch 
bundesgesetzliche Änderung des Grundgesetzes und 
durch einfache Bundesgesetze modifiziert werden. 

Während Änderungen des Grundgesetzes die föde-
rative Ordnung in jedem Falle mehr oder minder 
stark berühren und daher automatisch dem abso-
luten Veto des Bundesrates unterliegen, trifft dies 
auf einfache Bundesgesetze in solchem Maße nicht 
zu. Sie unterscheiden sich durch den Grad ihrer 
Nähe zum bundesstaatlichen Aufbau. Es gibt Bun-
desgesetze, deren Erlaß die Länder in erster Linie 
nur unter dem allgemeinen bündischen Gesichts-
punkt interessiert, daß mit diesen Gesetzen ein Teil 
der staatlichen Aufgaben erfüllt wird, die sie zwar 
seit Bildung des Bundesstaates nicht mehr als eigene 
Angelegenheit, aber doch als Mitglieder eines föde-
rativen Organs als Angelegenheit ihres Bundes ge-
meinsam mit den anderen Ländern wahrnehmen. 

Daneben gibt es aber auch Bundesgesetze, die 

a) den politischen Spielraum auf der Landesebene, 

b) den föderativen Gehalt im Aufbau der für die 
bundesstaatliche Ordnung bedeutsamen Verfas-
sungsorgane des Bundes oder 

c) das Ergebnis einer aus der Natur der Sache er-
forderlichen Kooperation von Bund und Ländern 

bestimmen. 

zu a) 

Die Verteilung der materiellen und formellen Zu-
ständigkeiten .auf die beiden staatlichen Ebenen be-
herrscht das Grundverhältnis zwischen Bundesstaat 
und Gliedstaat. Von ihr hängt es ab, ob den Ländern 
der erforderliche, nach Sachen und Funktionen ab-
gegrenzte Kompetenzraum zur Verfügung steht. Da 
die Kompetenzgrenze im deutschen Bundesstaat 
nicht nur Materien, sondern auch Funktionen von-
einander scheidet, ist ihr dadurch eine Tendenz zu 
erhöhter Variabilität eigen, die eine Differenzie-
rung ihres juristischen Ranges durch entsprechende 
Gesetzesvorbehalte erfordert. An den vorbehaltenen 
Bundesgesetzen besteht ein natürliches föderatives 
Interesse. 

zu b) 

Die föderativen Komponenten im Aufbau der Ver

-

fassungsorgane sorgen dafür, daß ,der Bund von der 
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Struktur seiner für die bundesstaatliche Verfas-
sungsordnung bedeutsamen Verfassungsorgane oder 
von dem Verfahren der Kreation dieser Organe her 
darauf angelegt ist, den föderativen Belangen bei 
der Ausübung seiner Funktionen Rechnung zu tra-
gen. Es kommt daher bei Ausnutzung der einschlä-
gigen Gesetzesvorbehalte auf eine entsprechende 
rechtliche Ausprägung dieser Organe an. Das föde-
rative Interesse hieran ergibt sich aus der Natur der 
Sache. 

zu c) 

Die bundesstaatliche Kompetenzgrenze setzt zur Be-
rücksichtigung der Sachzusammenhänge eine umfas-
sende Koopration der Kompetenznachbarn voraus. 
Dies gilt erst recht, wenn die Kompetenzen auch 
funktionell verteilt sind. Die Zustimmungskompe-
tenz des Bundesrates nach den Artikeln 80, 84 und 
85 trägt diesen Zusammenhängen Rechnung. — Das 
Kooperationsbedürfnis kann sich insbesondere im 
Bereich der beiderseitigen sekundären Kompetenzen 
und bei den planerischen Aspekten ganzer komple-
mentärer Aufgabengruppen sowohl des Bundes als 
auch der Länder verstärken. Die Interdependenz der 
hier gestellten Aufgaben kann dazu führen, daß sie 
zu einem einheitlichen Ganzen zusammenwachsen, 
dessen Regelung besonderer Koordination der  Inter-
essen des Bundes und der Länder bedarf, die durch 
vertikale Kooperation erreicht werden sollte. Soweit 
die Kooperationsergebnisse durch Bundesgesetze 
ihre endgültige Form erhalten, sind die Länder am 
Grade ihrer Mitwirkung an solchen Gesetzen beson-
ders interessiert. 

Weiter gibt es aber auch Bundesgesetze, die weni-
ger gemeinsame, als besondere Interessen einzelner 
Länder ansprechen. Bundesgesetze dieser Art kön-
nen sich geradezu darin erschöpfen, einander wider-
streitende Interessen der einzelnen Länder auszu-
gleichen. Der horizontale Finanzausgleich ist ein 
Beispiel hierfür. 

Das Grundgesetz hat als Normalform der födera-
tiven Mitwirkung an der Gesetzgebung das suspen-
sive Veto festgelegt. Aus der besonderen Nähe be-
stimmter Bundesgesetze zur föderativen Ordnung 
hat es jedoch gefolgert, daß ein allgemeines suspen-
sives Veto des Bundesrates gegen Bundesgesetze 
das föderative Anliegen, einen „Abruf" der födera-
tiven Ordnung zu verhindern und die Interessen 
beider staatlichen Ebenen ausreichend aufeinander 
abzustimmen, nicht decke. Aus der verschiedenen 
Nähe der Bundesgesetze zur föderativen Ordnung 
wurde andererseits aber auch der Schluß gezogen, 
daß eine über das  suspensive  Veto allgemein hin-
ausgehende föderative Mitwirkung an der Gesetz-
gebung zur Wahrung des föderativen Gleichgewichts 
nicht erforderlich sei. Der Bundesrat erhielt demnach 
die Befugnis zum absoluten Veto nur gegen Ver-
fassungsänderungen und gegen bestimmte einfache 
Bundesgesetze, die  sich durch den Grad ihrer Nähe 
zum bundesstaatlichen Aufbau besonders auszeich-
nen. Im übrigen verblieb es beim suspensiven Veto. 
Wenn auch das absolute Veto rechtlich nicht Mit-
wirkung am Gesetzesbeschluß ist, so kommt es 
de facto doch einem Recht zur unmittelbaren Mit

-

wirkung an der Bundesgesetzgebung gleich, zumal 
dem Bundesrat auch das Recht zur Gesetzesinitiative 
zusteht. Schon der Herrenchiemsee-Entwurf hatte 
unter vier verschiedenen, jeweils durch ein beson-
deres Verfahren gekennzeichneten Gesetzesarten 
die „systemverschiebenden" und daher der Zustim-
mung des Bundesrates bedürftigen Gesetze vorge-
sehen. Sie bezogen sich auf Gegenstände, durch die 
das bundesstaatliche Gefüge eine grundlegende 
Änderung erfährt. 

Die Entscheidung des Grundgesetzes für eine Diffe-
renzierung der gesetzgeberischen Mitwirkung des 
Bundesrates, d. h. für die Schaffung einer besonde-
ren föderativen Kontrollkompetenz und gegen ein 
allgemeines absolutes Veto, steht im Zusammenhang 
mit der erneuten (zweiten) Bestätigung der wesent-
lichen Züge des überkommenen Bundesratssystems. 
Verzichtet wurde also wiederum darauf, eine zweite 
gesetzgeberische Kraft in der Form einer zweiten 
(föderativen) Kammer in den Bundesstaat einzu-
führen. 

4. Bei einer Verfassungsreform wird zu fragen 
sein, ob es bei dieser Entscheidung verbleiben soll. 

Die immer stärker werdenden Impulse zur Verein-
heitlichung der Lebensverhältnisse haben den unita-
rischen Kräften in den letzten Jahrzehnten weiteren 
Auftrieb gegeben. Mit einem Wachsen dieser Im-
pulse ist zu rechnen. Eine föderative Kontrolle der 
darin begründeten Dynamik ist daher zur Wahrung 
des Gleichgewichts von Bund und Ländern nötiger 
denn je. Hierzu muß das  föderative Organ eine über 
das suspensive Vetorecht hinausgehende 'Befugnis 
behalten. 

Andererseits erscheint jedoch eine in allen Fällen 
der 'Bundesgesetzgebung mit derjenigen des Parla-
ments gleichrangige föderative Mitwirkung zur 
Wahrung des föderativen 'Gleichgewichts auch unter 
Berücksichtigung der wachsenden Unitarisierungs-
tendenzen nicht erforderlich. Das kann aber nicht 
bedeuten, .daß es unter allgemeinen föderativen Ge-
sichtspunkten außerhalb wünschenswerter Lösungen 
läge, dem bündischen Interesse an einer doppelten 
Repräsentation des Volkes, einerseits vom Ganzen 
und andererseits von  den  Teilen her, Rechnung zu 
tragen, um darauf, wenn auch nicht unbedingt, eine 
formelle, so doch wenigstens eine materielle Gleich-
rangigkeit des föderativen Organs bei der Gesetz-
gebung des Bundes aufzubauen. Zudem wäre da-
durch eine Differenzierung in der Mitwirkung des 
föderativen Organs — durch die Schwierigkeiten 
eindeutiger Abgrenzung der beiden Mitwirkungs-
bereiche 'belastet — umgangen. 

Erwägenswert könnte eine einheitliche, derjenigen 
des Bundestages gleichrangige föderative Mitwir-
kung sein, wenn die strukturellen Voraussetzungen 
für die Einführung eines Zweikammersystems er-
füllt wären. Ob dies jedoch heute noch der Fall ist, 
erscheint zweifelhaft. Der auf dem Einkammersystem 
des deutschen Bundesstaates beruhende .ausschließ-
liche parlamentarische Repräsentationsanspruch des 
Bundestages wird sich nur schwer zur Diskussion 
stellen lassen, nachdem ihm über 100 Jahre ent- 
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sprochen worden ist und die politischen Ursprünge 
dieses Anspruches noch um Jahrzehnte älter sind. 
Dies gilt um so mehr, als die deuts che nationale 
Repräsentation in den ersten 50 Jahren ihres Wir-
kens ,den Übergang vom konstitutionellen zum par-
lamentarischen Regierungssystem politisch ange-
bahnt und sich in ihrer dadurch bedingten Dynamik 
von der beharrenden Statik ,des mehr durch hervor-
ragende Sachkenntnis, Regierungsroutine und ge-
räuschlose, von der Öffentlichkeit deshalb unbe-
merkte, qualifizierte Facharbeit ausgezeichneten 
föderativen Organs, d. h. zu Lasten dieses Organs, 
abgehoben hatte. Bekanntlich gab der sich aus der 
Natur der Sache zu erklärende Stil dieses Organs 
schon Bismarck unter ,dem Stichwort „Herrschaft der 
Geheimräte" Anlaß zur Kritik. Von seiten des föde-
rativen Organs konnte daher auch schon als Folge 
dieser Zusammenhänge nicht erwartet werden, daß 
es seine Überleitung auf ein demokratisch-födera-
tives Organ, dessen Bildung eine Einschränkung der 
in 50 Jahren gewachsenen Repräsentation des 
Reichsvolkes durch den Reichstag vorausgesetzt 
hätte, von sich aus offenzuhalten oder gar anzu-
bahnen vermochte. Mit den politischen Grundlagen 
für eine doppelte Repräsentation des deutschen Vol-
kes vom Ganzen und von ,den Teilen her durch zwei 
Abteilungen oder Kammern eines Bundesparlaments 
dürfte daher nach allem nicht mehr zu rechnen sein, 
zumal inzwischen weitere 50 Jahre vergangen sind, 
in denen die auf Vereinheitlichung der Lebensver-
hältnisse drängende Dynamik stark zugenommen 
hat und eine Beschränkung der unitarischen Kompo-
nente weniger denn je zuläßt. 

Es kann auch nicht daran gedacht werden, die Vor-
aussetzungen für die Bildung einer weiteren Kam-
mer dadurch zu erfüllen, daß zum Aufbau der Kam-
mer auch Oberhauskomponenten mit herangezogen 
werden, die außerhalb des föderativen Bereichs 
liegen. Einer solchen Kammer würde es an födera-
tiver Wirksamkeit fehlen. 

Ausscheiden sollte auch der Rückgriff auf ein allge-
meines devolutives Veto. Es hieße, die Repräsen-
tationskraft des Bundestages nicht genügend in 
Rechnung stellen, wenn die Entscheidung über das 
Veto des föderativen Organs einer Art Bundesver-
sammlung als schiedsrichterlicher Instanz über Bun-
destag und Bundesrat übertragen würde. Die Wei-
marer Regelung des devolutiven Reichsratsvetos 
beruhte auf unitarisch-plebiszitären Elementen. Sie 
kann hier nicht zur Begründung herangezogen 
werden. 

Es erscheint auch nicht angängig, einem sich vom 
Rechtstechnischen her nicht besonders empfehlenden 
Mangel an Einheitlichkeit in der Mitwirkung des 
Bundesrates an der Bundesgesetzgebung dadurch zu 
begegnen, daß die föderativ kontrollierten Gesetzes-
vorbehalte zugunsten einer Verfassungskraft der 
Regelungen abgebaut und allen Verfassungsände-
rungen, entweder kumulativ oder alternativ, der 
verstärkten Kontrolle des Bundesrates bzw. auch 
derjenigen der Landeslegislaturen unterworfen wer-
den. Die föderative Ordnung würde dadurch zu 
starr. Die Zahl der Verfassungsänderungen nähme 

noch zu. Eine Beteiligung der Landeslegislaturen 
würde bei der föderativen Kontrollkraft des Bundes-
rates zu einer nicht begründeten und außerhalb der 
deutschen bundesstaatlichen Tradition liegenden 
organisatorischen Hypertrophie führen. 

Eine Verfassungsreform sollte daher den Grundsatz 
einer differenzierten Mitwirkung des Bundesrates 
an der Bildung des gesetzgeberischen Bundeswillens 
unberührt lassen. 

Auf einer Höherstufung des supensiven Vetos wäre 
daher in allen Fällen zu verzichten, in denen die 
Länder am Erlaß eines Bundesgesetzes in erster 
Linie nur unter dem allgemeinen bündischen Ge-
sichtspunkt interessiert sind, daß diese Gesetze 
einen Teil der staatlichen Aufgaben bilden, die sie 
nach der Einrichtung des Bundesstaates zwar nicht 
mehr selbst als eigene Angelegenheit erfüllen, zu 
deren Wahrnehmung als gemeinsame Angelegen-
heit sie aber doch als Mitglieder eines föderativen 
Organs zusammen mit den anderen Ländern beitra-
gen. 

Soweit sich die Bundesgesetze jedoch durch beson-
dere Nähe zur föderativen Ordnung auszeichnen, 
sollte den Ländern die Befugnis zum absoluten Veto 
zustehen, der föderative Schwierigkeitsgrad der 
Rechtserzeugung sollte also dann steigen. 

Die qualifizierte föderative Mitwirkung ist in ihrer 
Kontrollwirkung von dem Verlauf der Kompetenz-
grenze abhängig. 

Solange die Zuständigkeit des Bundes möglichst eng 
umgrenzt und im einzelnen aufgezählt sind, diejeni-
gen der Länder hingegen durch Generalklauseln 
bestimmt werden, besteht die Gewähr, daß dem Ge-
samtstaat Kompetenzen nach dem Bedarf zugemes-
sen sind und daß die föderative Kontrollfunkion 
infolge allzu großzügiger Ausstattung des Gesamt-
staates mit Kompetenzen nicht leer läuft. 

Die föderative Mitwirkung ist in ihrer Kontrollkraft 
nicht von der Form der Verfassungsänderung ab-
hängig. Es bestehen daher keine Bedenken, den 
föderativ kontrollierten Bundesgesetzgeber in der 
Zulassung von Änderungen der Kompetenzgrenze 
durch entsprechende Gesetzesvorbehalte freier zu 
stellen, zumal die Grenze nicht nur nach Materien, 
sondern auch nach Funktionen gezogen ist und da-
her nach einem gewissen Maß an Elastizität ver-
langt. Im Verfahren der Verfassungsänderung ließe 
sich dem Wunsch nach möglichst weitgehender Ela-
stizität nicht ausreichend Rechnung tragen. 

Da das absolute und das suspensive Veto exakt ge-
geneinander abgegrenzt werden müssen, kann auf 
eine Enumerierung der Fälle des absoluten Vetos 
als der ausnahmsweise geltenden Vetobefugnis 
nicht verzichtet werden. Eine Generalklausel würde 
nicht ausreichen, den qualifizierten Kontrollbereich 
des Bundesrates zu umgrenzen. 

Unter Beibehaltung des Enumerierungsprinzips 
bleibt daher zu prüfen, ob das absolute Veto auf 
weitere Bundesgesetze erstreckt werden sollte und 
in welchen Fällen auf das absolute Veto verzichtet 
werden könnte. 
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II. Gegenstand des absoluten Vetos 

1. Auf der Grundlage der gegenwärtigen Geset-
zesvorbehalte des Grundgesetzes 

Folgende vom Grundgesetz vorbehaltene Bundes-
gesetze kommen für das absolute Veto zusätzlich in 
Betracht: 

A. Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die Kom-
petenzgrenze 

a) Bundesgesetze nach Artikel 24 Abs. 1 

Solche Gesetze müßten dem absoluten Veto unter-
liegen. soweit sie bundesgesetzliche Eingriffe in 
sonst bundesgesetzfeste Landeszuständigkeiten er-
möglichen und enthalten. 

b) Bundesgesetze nach Artikel 59 Abs. 2 

Dasselbe wie zu a) hätte auch für die Zustimmungs-
gesetze nach Artikel 59 Abs. 2 für den Fall zu gel-
ten, daß die Transformationskompetenz des Bundes 
auch den ausschließlichen Gesetzgebungsbereich der 
Länder umfassen soll und von dem Gesetz auch 
insoweit in Anspruch genommen wird. Die Voraus-
setzungen wären in einem anderen Zusammenhang 
zu klären. 

c) „Anderweitige bundesgesetzliche Regelungen" 
nach Artikel 80 Abs. 2 Satz 1 

Die Regelungen sollten zur Klarstellung ausdrück-
lich dem absoluten Veto unterworfen werden. 

d) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 1 Satz 2 

Die Bundesgesetze sollten im Interesse einer umfas-
senden gleichmäßigen Kontrolle des Übergangs von 
Verwaltungsaufgaben auf den Bund ebenfalls dem 
absoluten Veto unterstehen. 

e) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 

Soll die föderative Kontrolle der Kompetenzgrenze 
im Verwaltungsbereich umfassend sein, so darf die-
ser praktisch bedeutsame Grenzabschnitt nicht aus-
genommen werden. Das Fehlen der föderativen 
Kontrolle an dieser Stelle ermöglicht dem Bund ein 
relativ leichtes Eindringen in die Landesverwal-
tung, überdies mit den aus der Problematik des 
Begriffs der Bundesoberbehörde folgenden Unklar-
heiten über die Grenzen des dem Bund zustehenden 
Verwaltungsbereichs. 

f) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 2 

Hierzu wäre redaktionell klarzustellen, daß das 
Grundgesetz nach seinem Sinn ein Zustimmungs-
gesetz vorbehalten hat. Von dem Erfordernis der 
Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bun-
destages könnte abgesehen werden. 

g) Bundesgesetze nach Artikel 88 

Das föderative Interesse an der Organisation der 
Bank bzw. des Bankensystems sollte durch das abso-
lute Veto geschützt werden. 

h) Bundesgesetze nach Artikel 89 Abs. 2 Satz 2 

Ebenso wie die Fälle des Artikels 87 Abs. 3 Satz 1 
sollte auch der hier vorgesehene Kompetenzüber-
gang dem absoluten Veto unterworfen sein. Die 
„Antragsgesetze" nach Artikel 89 Abs. 2 Satz 3 
und 4 Artikel 90 Abs. 3 haben demgegenüber einen 
anderen Ausgangspunkt und brauchen daher nicht 
dem absoluten Veto unterstellt zu werden. 

i) Bundesgesetze nach Artikel 104 a Abs. 3 Satz 1 

Ausgangspunkt muß sein, daß die Verwaltungs-
hoheit grundsätzlich bei den Ländern liegt. Das be-
deutet, daß den Ländern in der Regel auch die 
selbständige Ausführung von Geldgesetzen mit der 
dazugehörenden und durch den Finanzausgleich zu 
sichernden Finnzierung obliegt. Im Interesse der 
Einheit der Verwaltungsführung sollte es grund-
sätzlich dabei bleiben. Der Zustimmungsvorbehalt 
in Artikel 104 Abs. 3 Satz 3 hat jedoch einen ande-
ren Ansatzpunkt. 

Es empfiehlt sich, Bundesgesetze nach Artikel 104 a 
Abs. 3 Satz 1 dem absoluten Veto zu unterwerfen, 
soweit sie bestimmen, wer die Ausgaben trägt. Der 
3. Satz könnte dann gestrichen werden. Die Auto-
matik des 2. Satzes würde durch den allgemeineren 
Vorbehalt im 1. Satz kontrolliert. 

B. Bundesgesetze über die gesamtstaatliche Organi-
sation von föderativer Bedeutung 

a) Bundesgesetze nach Artikel 21 Abs. 3 

Die Gesetze sind für die politische Struktur von 
Bund und Ländern gleichmäßig von Bedeutung. 

b) Bundesgesetze nach Artikel 54 Abs.  7 und nach 
Artikel 93 Abs. 2 und Artikel 94 Abs. 2 

Der Bundespräsident und das Bundesverfassungs-
gericht gehören zu den Verfassungsorganen von 
föderativem Gewicht. Die föderativen Komponenten 
sind im Grundgesetz bereits vorgezeichnet. 

C. Bundesgesetze aus dem Kooperationsbereich 

a) Bundesgesetze über Steuern 

Alle Steuergesetze sollten wegen der unmittelbaren 
oder mittelbaren Auswirkungen des Steuerrechts 
auf die Finanzwirtschaft der Länder dem absoluten 
Veto unterliegen. Artikel 105 Abs. 3 müßte neu ge-
faßt werden. 

b) Gesetze nach Artikel 75 

Zu erwägen wäre, ob dem Bundesrat im Gesetzge-
bungsbereich nach Artikel 75 nicht ein absolutes 
Veto zustehen sollte. Das föderative Interesse hier-
an beruht insbesondere auf dem engen Zusammen-
hang zwischen den Rahmen- bzw. Grundsatzvor-
schriften des Bundes und ihrer — politisch bedeu-
tungsvollen — Ausfüllung durch den Landesgesetz-
geber. Für ein absolutes Veto sprächen Gesichts- 
punkte, die zur Zustimmungskompetenz des Bundes-
rates bei Rechtsverordnungen nach Artikel 80 Abs. 2 
und bei allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach 
den Artikeln 84 und 85 geführt haben, Gesichts- 
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punkte, die aus einer intensiven funktionellen Ver

-

schränkung und dem sich daraus ergebenden Ko-
operationsbedürfnis folgen. 

Rahmenvorschriften nach Artikel 98 Abs. 3 müßten 
entsprechend behandelt werden. 

c) Zustimmungsvorbehalt nach Artikel 107 Abs. 1 
Satz 4 

Zu streichen wäre der Zustimmungsvorbehalt in Ar-
tikel 107 Abs. 1 Satz 4. Berührt sind dort keine ge-
meinsamen, sondern spezielle und einander wider-
streitende Interessen der einzelnen Länder. Der 
Bundesgesetzgeber ist in gewisser Hinsicht Schieds-
richter. Die Länder sollten daher nur in der Normal-
form des suspensiven Vetos mitwirken. 

2. Auf der Grundlage von neu abgegrenzten 
Gesetzesvorbehalten 

In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich zu er-
wägen, ob die Kompetenzgrenze nach 1 A durch Aus-
bau des Systems von Gesetzesvorbehalten und Be-
fugnissen zum absoluten Veto nicht stärker zur Dis-
position des föderativ kontrollierten Bundesgesetz-
gebers gestellt werden könnte. Bisher nur durch 
Auslegung geschlossene Lücken in der Kompetenz-
grenze sollten dabei beseitigt werden, um auf dieser 
Grundlage, teilweise durch Zusammenfassung und 
Ergänzung geltender Vorbehalte, neue Vorbehalte 
zu schaffen. Ziel sollte sein, unter Wahrung des föde-
rativen Interesses zu sehr ins einzelne gehende ver-
waltungspolitische Regelungen zu eliminieren, um 
dadurch allzu häufige Grundgesetzänderungen zu 
vermeiden und zugleich der Elastizität der Verwal-
tungsorganisation zu dienen. 

In diesem Zusammenhange müßte auch geprüft wer-
den, inwieweit die Grenze zwischen den beiderseiti-
gen konkurrierenden Gesetzgebungskompetenzen 
föderativ kontrolliert werden sollte. 

Außerdem wird zu überlegen sein, ob etwaige neue 
Gesetzesvorbehalte im Kooperationsbereich, insbe-
sondere im Bereich der Planung nicht dem absolu-
ten Veto zu unterstellen sind. 

Folgendes käme in Betracht: 

A. Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die Kom-
petenzgrenze 

a) im Verwaltungsbereich 

1. Übergang von Verwaltungsaufgaben auf den 
Bund 

Als Grundlage neu zu fassender Gesetzesvorbehalte 
sollte über Artikel 83 hinaus als Gegenstück zu Ar-
tikel 70 ausdrücklich festgestellt werden, daß die 
Verwaltung im Gesetzgebungsbereich des Bundes 
— also sowohl im gesetzesakzessorischen als auch 
im gesetzesfreien Bereich eigene Angelegenheit der 
Länder ist, soweit das Grundgesetz nichts anderes 
bestimmt oder zuläßt. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts trifft der VIII. Abschnitt 
des Grundgesetzes nicht generell für die gesetzes-
freie Verwaltung eine „andere Regelung" dahin, 

daß sie von dem in Artikel 30 statuierten Vorrang 
der Länder ausgenommen ist (Bd. 12 S. 248). 

Als Zulassung im Sinne des Artikels 83 sollte das 
Grundgesetz allgemein vorbehalten, daß der Bund 
auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, 
bei Bedarf durch föderativ kontrolliertes Bundes-
gesetz die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben über-
nehmen kann. Auf Anlage 1 Artikel 89 Abs. i Buch-
stabe a wird verwiesen. 

Dabei wird unterstellt, daß die Zweckbindung von 
Geld durch den Bund und ihre Verwirklichung „Er-
füllung einer dem Bunde obliegenden Verwal-
tungsaufgabe" sind und daß die Anwendung dieses 
Verwaltungsmittels vorbehaltlich des Artikels 104 a 
Abs. 2 daher eine Verwaltungskompetenz des Bun-
des voraussetzt. 

2. Bundesauftragsverwaltung 

Zur Begründung einer Bundesauftragsverwaltung 
kommen bisher folgende Wege in Betracht: 
— Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 b Abs. 2 

Satz 1, 

— Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 c, 
— Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 d Abs. 2, 

— Einspruchsgesetz nach Artikel 89 Abs. 2 Satz 3 
auf Antrag eines Landes, 

— Einspruchsgesetz nach Artikel 89 Abs. 2 Satz 4 
auf Antrag der beteiligten Länder, 

— Einspruchsgesetz nach Artikel 104 a Abs. 3 (Um-
wandlung des Gesetzes nach Satz 1 in ein Zu-
stimmungsgesetz wünschenswert), 

— Zustimmungsgesetz nach Artikel 108 Abs. 4 Satz 1 

— Zustimmungsgesetz nach Artikel 120. 

Der Grundsatz, daß Bundesauftragsverwaltungen 
nur durch Änderung des Grundgesetzes gebildet 
werden können, ist demnach bereits jetzt durch ver-
schiedene, zum Teil nachträglich eingefügte spe-
zielle Gesetzesvorbehalte durchbrochen. 

Das System des Grundgesetzes, das zwar nach Arti-
kel 87 eine nicht nach Sachgebieten begrenzte Er-
weiterung der Bundeseigenverwaltung durch Bun-
desgesetz zuläßt, eine entsprechende Erweiterung 
der Bundesauftragsverwaltung hingegen nicht, geht 
demnach — abweichend vom Herrenchiemsee-Ent-
wurf — davon aus, daß die den Verwaltungsbereich 
der Länder beeinträchtigenden Folgen einer Bundes-
eigenverwaltung gegenüber den unitarisierenden 
Wirkungen der Bundesauftragsverwaltung nicht ein 
gleich hohes Maß an föderativer Kontrolle erfor-
dern. Dabei spielt der Gesichtspunkt eine Rolle, daß 
die Bundesauftragsverwaltung die Verantwortungs-
bereiche der beiden Ebenen verwische, die Länder 
in ihrer Eigenverantwortung schmälere und sie zu 
Vollzugsorganen des Bundes mache. Angesichts der 
Befugnisse, die dem Bunde nach Artikel 84 tradi-
tionsgemäß schon im Bereich der Eigenverwaltung 
der Länder zustehen, und der Tatsache, daß die 
Bundeseigenverwaltung die Selbständigkeit der 
Länder auf ihrem Gebiet gänzlich verdrängt, dürf-
ten diese Gesichtspunkte jedoch nicht durchschlagen. 
Mit der Auftragsverwaltung bleibt im Gegensatz 
zur Bundeseigenverwaltung die Einheit des Appa- 
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rates in den Ländern gewahrt. Damit ist eine gün-
stige verwaltungspolitische Grundlage zur Erhaltung 
der den Ländern am Herzen liegenden Einheit der 
Verwaltung geschaffen. Sie sollte auch bei der ver-
fassungspolitischen Würdigung nicht übersehen 
werden. Voraussetzung eines Vorbehaltes von Ge-
setzen über die Einrichtung von Bundesauftragsver-
waltungen muß jedoch sein, daß nach der Typisie-
rung des Grundgesetzes lediglich interne dienstliche 
Weisungen des Bundes zugelassen sind, daß auf jede 
instanzielle Überordnung des Bundes verzichtet wird 
und daß es bei der Bundesauftragsverwaltung um die 
Erfüllung von Landesverwaltungs- und nicht von 
Bundesverwaltungsaufgaben geht. Ganz allgemein 
sollte von der Verwaltung der Länder nach Wei-
sung ,des Bundes gesprochen werden. Artikel 84 
Abs. 5 müßte in diesem Zusammenhang aufgehen. 
Die verschiedenen speziellen Gesetzesvarbehalte 
(Artikel 87 b Abs. 2 Satz 1, Artikel 87 c, Artikel 87 d 
Abs. 2, Artikel 108 Abs. 4 Satz 3 und Artikel 120 a 
Abs. 1) sollten unter dieser Voraussetzung einem 
allgemeinen Vorbehalt mit absolutem Veto des Bun-
desrates weichen. Dadurch würden auch allzu häu-
fige Grundgesetzänderungen vermieden. Auf An-
lage 1 Artikel 89 Abs. i Buchstabe b wird verwiesen. 

3. Mitwirkung der Verwaltung einer Ebene an ,der 
Verwaltung der anderen Ebene unter teilweiser 
Aufhebung des Verbots der Mischverwaltung 

Das Grundgesetz enthält bereits Fälle des „Zusam-
menwirkens" und des „Mitwirkens". Auf folgende 
Beispiele wird verwiesen: 

Nach Artikel 108 Abs. 4 können Bundesgesetze mit 
Zustimmung des Bundesrates ein Zusammenwirken 
von Bundes- und Landesfinanzbehörden vorschrei-
ben. 
Nach Artikel 73 Nr. 10 hat der Bund die ausschließ-
liche Gesetzgebung über die Zusammenarbeit des 
Bundes und der Länder in der Kriminalpolizei und 
in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes. Nach 
Artikel 89 Abs. 3 sind bei der Verwaltung, dem Aus-
bau und dem Neubau von Wasserstraßen die Be-
dürfnisse der  Landeskultur und der Wasserwirt-
schaft im Einvernehmen mit den Ländern zu wahren. 
— Die Weimarer Verfassung enthielt neben einer 
entsprechenden Regelung in Artikel 97 Abs. 3 in den 
Artikeln 8, 78 Abs. 4 und Artikel 83 Abs. 2 noch 
weitere Kooperationsgebote. 
Im Interesse eines zweckmäßigen Verwaltungsauf-
baus, der in seiner Elastizität den einheitsstaatlichen 
Möglichkeiten nicht nachsteht, sollte unter Ein-
schränkung des Verbots der Mischverwaltung allge-
mein zugelassen werden, daß die Verwaltung der 
einen Ebene in Wahrnehmung eigener Verwaltungs-
aufgaben an der Erfüllung von Aufgaben der Ver-
waltung der anderen Ebene nach einem dem absolu-
ten Veto des Bundesrates unterliegenden Bundes-
gesetz „mitwirkt". 
Folgende Grenzen müßten hierbei allerdings einge-
halten werden: 
Die „Mitwirkung" dient der Erfüllung eigener Ver-
waltungsaufgaben; 
die Mitwirkung begründet keine kumulativ-kon

-

kurrierende Zuständigkeit der mitwirkenden Ver

-

waltung und keine Zuständigkeit zum Erlaß eigener 
Verwaltungsakte; 

Die Mitwirkung begründet keine instanzielle Zu-
ständigkeit. 

Die Form der Mitwirkung bleibt der bundesgesetz-
lichen Regelung im übrigen vorbehalten. In Betracht 
kommen die Formen des Einvernehmens und schließ-
lich auch — immer in Erfüllung eigener Verwal-
tungsaufgaben — der zweckgebundenen Bereitstel-
lung von sachlichen, persönlichen und finanziellen 
Mitteln. 

Die Mitwirkungsrolle könnte sowohl  dem Bund als 
auch den Ländern zufallen. Die entsprechende Vor-
schrift in Artikel 108 Abs. 4 S. i würde hiervon kon-
sumiert. 

Auf Anlage 1 Artikel 89 Abs. 2 wird verwiesen. Ge-
gebenenfalls müßte geprüft werden, ob die Verwal-
tungsform verfassungsrechtlich nicht stärker typi-
siert werden sollte. 

4. Übertragung der Befugnisse der Bundesregie-
rung und obersten Bundesbehörden nach Arti-
kel 85 Abs. 3 und 4, Verzicht auf .die Zustimmung 
des Bundesrates nach Artikel 85 Abs. 2. 

Bisher kommen für eine Übertragung und einen 
Verzicht die Zustimmungsgesetze nach Artikel 87 b 
Abs. 2 Satz 2 und Artikel 120 a Abs. 1 Satz i in 
Betracht. 

Das Grundgesetz selbst weicht in Artikel 108 Abs. 3 
und Artikel 120 a Abs. 1 Satz 2 von Artikel 85 
Abs. 2 bis 4 ab. 

Die Regelung nach Artikel 85 steht demnach bereits 
in zwei Fällen zur Disposition des föderativ kontrol-
lierten Bundesgesetzgebers. Diese Ausnahmen soll-
ten zur Regel werden. Auf die Anlage 1 Artikel 90 b 
Abs. 5 wird verwiesen. 

5. Gesetzesvorbehalte nach Artikel 84 Abs. 1 und 
Artikel 85 Abs. 1 

Es wird angeregt, den Begriff „Einrichtung" in An-
lehnung an die Terminologie des Artikels 108 Abs. 2 
durch den Begriff „Aufbau" zu ersetzen. Dadurch 
würden die im Zusammenhang mit dem Begriff der 
„Einrichtung" verbundenen Auslegungsschwierig-
keiten vermieden. Zu erwägen wäre, den Begriff des 
„Verwaltungsverfahrens" in seiner Begrenzung prä-
ziser festzulegen und ggf. auf die Verfahrensvor-
schriften i. e. S. zu beschränken. Im übrigen wird auf 
2 A b i auf S. 101 und auf Anlage 1 Artikel 90 a 
Abs. 1 und Artikel 90 b Abs. 1 verwiesen. 

6. Dispositionen über die Bundeseigenverwaltung 

Gegenwärtig kann die Organisation der Bundes-
eigenverwaltung auf folgenden Wegen erweitert 
werden: 

Einspruchsgesetz nach Artikel 87 Abs. Satz 2 (Um-
wandlung in Zustimmungsgesetz wünschenswert), 

Einspruchsgesetz nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 (Um-
wandlung in Zustimmungsgesetz wünschenswert), 

Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 2, 

Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 b Abs. 1 Satz 3, 
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Zustimmungsgesetz nach Artikel 87 b Abs. 2 Satz 1, 

Einspruchsgesetz nach Artikel 89 Abs. 2 Satz 2 (Um-
wandlung in Zustimmungsgesetz wünschenswert), 

Einspruchsgesetz nach Artikel 90 Abs. 3 auf Antrag 
eines Landes, 

Zustimmungsgesetz nach Artikel 108 Abs. 4 Satz 1, 

Zustimungsgesetz nach Artikel 120 a Absatz 1. 

Auszugehen ist von den Vorbehalten des  Artikels 87 
Abs. 3 Satz i und 2, die  sowohl  für die gesetzes-
akzessorische als auch für die gesetzesfreie Verwal-
tung gelten (BVerfGer. Bd. 14 S. 114). Sie bieten an 
sich eine breite Grundlage zur Erweiterung der Or-
ganisation der Bundeseigenverwaltung durch Bun-
desgesetz. Der Vorbehalt nach Satz 2 ist allerdings 
durch spezielle, einer Verfassung nicht adäquate 
Differenzierungen belastet, die zu einer Serie von 
Auslegungsschwierigkeiten geführt haben (Begriff 
der „neuen Aufgabe", des „dringenden Bedarfs", der 
„Mittelbehörde" und des Bundestagsbeschlusses in 

 Artikel 87 Abs. 3 Satz 2). Auch der Begriff der selb-
ständigen Bundesoberbehörde in Satz 1 leidet an 
Abgrenzungsschwierigkeiten. 
Nicht zuletzt auf die dadurch gegebene mangelhafte 
Praktikabilität vor allem des Satzes 2 sind einzelne 
der nachträglich eingefügten speziellen Gesetzesvor-
behalte zurückzuführen, durch die das ganze System 
unter unübersichtlichen und in mancher Hinsicht 
rechtlich zweifelhaften Konkurrenzverhältnissen 
zwischen Artikel 87 und einem Teil der übrigen Vor-
schriften leidet. 
Die differenzierenden Gesichtspunkte, wie sie den 
verschiedenen Gesetzesvorbehalten zugrunde lie-
gen, verlieren an Gewicht, wenn man sich, wie an-
geregt, entschließen sollte, auch im Falle des Arti-
kels 87 Abs. 3 Satz 1 das absolute Veto des Bundes-
rates vorzusehen. Ob es auf dieser Grundlage dann 
noch darauf ankommt, beispielsweise die Errichtung 
eines Verwaltungsunterbaues durch die differenzie-
renden Merkmale des Artikels 87 Abs. 3 Satz 2 zu-
sätzlich zu erschweren, oder die Errichtung von Bun-
desbehörden, die weder  die  Merkmale des Arti-
kels 87 Abs. 3 Satz 1 noch die des Satzes 2 tragen, 
einem verfassungsändernden Gesetz vorzubehalten, 
muß bezweifelt werden. Die in der föderativen Kon-
trolle liegende Sicherung der föderativen Interessen 
— die Erhebung des absoluten Vetos sollte nur von 
der Mehrheit der Mitglieder des Bundesrates verhin-
dert werden können — überholt die Gesichtspunkte, 
die zu den speziellen, teilweise sehr detaillierten 
oder ad hoc abgegrenzten Vorbehalten bestimmt 
haben. 
Die verschiedenen Gesetzesvorbehalte sollten daher 
zu einem Vorbehalt nach Anlage 1 Artikel 89 Abs. 3 
zusammengefaßt werden. Danach bedarf eine Zuord-
nung der dem Bunde bundesgesetzlich obliegenden 
Verwaltungsaufgaben zu Bundesbehörden und bun-
desunmittelbaren Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Zuordnung zur 
Bundesregierung des föderativ kontrollierten Bun-
desgesetzes. 

Die Begründung von Zuständigkeiten der Bundes

-

regierung würde dem Gesetzesvorbehalt also nicht 
unterliegen. Föderative Bedenken beständen im Hin

-

blick auf die föderative Kontrolle nach Anlage 1 
Artikel 89 Abs. 1 Buchstabe a deswegen nicht. 

7. Zusammenfassung von 1 bis 6 
Aus der Neuabgrenzung der Vorbehalte von Bundes-
gesetzen über Änderungen der Grenze zwischen den 
Verwaltungskompetenzen würden sich die Arti-
kel 89, 90 a und 90 b nach der Anlage 1 ergeben. 
Die neuen Vorbehalte würden die entsprechenden 
Vorbehalte nach Artikel 87 Abs. 3 Satz 1 und 2, Ar-
tikel 87 b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1, Artikel 
87 c, Artikel 87 d Abs. 2, Artikel 108 Abs. 4 Satz 1 
und Artikel 120 Abs. 1 konsumieren. — Der neue 
Vorbehalt nach Anlage 1 Artikel 89 Abs. 3 würde 
auch die Vorbehalte nach i A, e) und f) auf S. 98 
überholen. 

Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die Kompe-
tenzgrenze 

b) im Gesetzgebungsbereich 
1. Artikel 72 Abs. 2 stellt auf das „Bedürfnis nach 

bundesgesetzlicher Regelung" ab mit dem Ergeb-
nis, daß der Bund, sofern das Bedürfnis bei einem 
bestimmten Gegenstand der Gesetzgebung be-
jaht wird, damit das Recht zur Gesetzgebung hat, 
d. h. automatisch zur Vollregelung befugt ist. Zur 
Begrenzung der Bundeskompetenz auch in verti-
kaler Richtung sollte diese Automatik jedoch 
entfallen. Vielmehr müßte in jedem konkreten 
Gesetzgebungsfall gefragt werden, wie weit der 
Bundesgesetzgeber auf dem Wege zur Vollrege-
lung gehen darf, mit anderen Worten, ob eine 
bundesgesetzliche Regelung auch in dem ge-
wünschten Ausmaß erforderlich ist. Die konkur-
rierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
sollte nur soweit reichen, als sie sich in den ver-
fassungsrechtlich vorgeschriebenen horizonta-
len und vertikalen Grenzen hält. Artikel 72 
Abs. 2 wäre zu diesem Zweck nach der Anlage 2 
zu fassen. 
Ob ein Bedürfnis des Reiches für den Erlaß ein-
heitlicher Vorschriften nach Artikel 9 der Wei-
marer Verfassung bestand, ob also von einer Ge-
setzgebungskompetenz ausgegangen werden 
konnte, beurteilte nach damaliger Auffassung 
allein der Reichsgesetzgeber nach gewissenhaf-
tem Ermessen. 
Auch die Entscheidung darüber, ob ein Bedürfnis 
nach Artikel 72 besteht, ist eine Frage pflicht-
mäßigen Ermessens des Bundesgesetzgebers, die 
ihrer Natur nach nicht justitiabel und daher der 
Nachprüfung des Bundesverfassungsgerichts 
grundsätzlich entzogen ist. Dies gilt, obgleich die 
Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts 
zur konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes 
im Gegensatz zu Artikel 9 der Weimarer Ver-
fassung im einzelnen bezeichnet sind. Mit Recht 
weist jedoch das Bundesverfassungsgericht dar-
auf hin, daß in der Festlegung des anzustreben-
den Maßes an Einheitlichkeit im Sozialleben eine 
politische Vorentscheidung läge, die das Gericht 
grundsätzlich zu respektieren habe. t) 

*) vgl. Leibholz-Rinck, Grundgesetz für die Bundesrepu-
blik Deutschland, Anm. 4 zu Artikel 72 
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Um sicherzustellen, daß im konkurrierenden Ge-
setzgebungsbereich sowohl der Bundes- als auch 
der Landesgesetzgeber voll zur Geltung kommt, 
besteht nach der nunmehr auch die vertikale Be-
grenzung einbeziehenden Neufassung des Arti-
kels 72 Abs. 2 ein dringendes und natürliches 
föderatives Interesse, an der politischen gesetz-
geberischen Entscheidung über die Bedürfnisse 
nicht nur durch das suspensive Veto mitzuwir-
ken, zumal das Bundesverfassungsgericht diese 
Entscheidung dem Gesetzgeber mit Recht vor-
behalten hat. Dieses föderative Interesse wird 
aber nicht dahin führen können, den konkurrie-
renden Gesetzgebungsbereich des Bundes dem 
absoluten Veto insgesamt zu unterwerfen. Der 
Bundesrat würde dadurch in seinem gesetzgebe-
rischen Gewicht dem des Bundestages zu stark 
angenähert. Dem Bundesrat sollte daher die Be-
fugnis zum absoluten Veto lediglich für den Fall 
eingeräumt werden, daß er geltend macht, die 
Voraussetzungen des gemäß Anlage 2 neu ge-
faßten Artikel 72 Abs. 2 seien nicht erfüllt. Arti-
kel 74 wäre daher gemäß Anlage 2 Artikel 74 
Abs. 2 zu ergänzen. 

Der Bundesrat würde damit über den Spielraum 
des Bundes und der Länder im konkurrierenden 
Gesetzgebungsbereich gleichrangig mitbestim-
men. 

Übermäßig zentralistische Regelungen des Auf-
baues der Behörden und des Verfahrens nach 
Artikel 84 Abs. 1 und Artikel 85 Abs. 1 könnten 
im konkurrierenden Gesetzgebungsbereich hier-
nach schon durch das absolute Veto des Bundes-
rates nach Anlage 2 Artikel 74 Abs. 2 verhindert 
werden, da sie nach ihrem Ausmaß nicht in die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Arti-
kel 72 Abs. 2 fielen. Übrig blieben dann ledig-
lich Meinungsverschiedenheiten über die Art 
und Weise einer in ihrer Zentralität unbestritte-
nen Regelung. 

2. Schließlich sollte geprüft werden, ob das augen-
blickliche, möglicherweise angestaute Bedürfnis 
nach Ausdehnung der Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes so umfassend und dabei doch gezielt 
befriedigt werden könnte, daß weitere zusätz-
liche Unitarisierungsanliegen, denen durch eine 
Serie von Grundgesetzänderungen Rechnung ge-
tragen werden müßte, zunächst auszuschließen 
wären. 

Wird dies verneint, :so sollte zur Vermeidung 
pauschaler Kompetenzübergänge auf Vorrat oder 
laufender Grundgesetzänderungen, d. h. zur Um-
gehung dieser in jeder Hinsicht unbefriedigenden 
beiden Alternativen, erwogen werden, unter ver-
stärkter föderativer Kontrolle auf bestimmten 
Gebieten zusätzliche allgemeine Grundsätze des 
Bundes für die Gesetzgebung der Länder zuzulas-
sen. Es käme eine Vorschrift nach Anlage 2 Arti-
kel 75 a Nr. 1 in Frage. Ob eine Weiterentwick-
lung nach Artikel 75 a Nr. 2 in Betracht zu ziehen 
ist, soll hier zunächst dahingestellt bleiben. Sie 
würde jedenfalls von einer Verstärkung der fö-
derativen Kontrolle abhängen. 

Erscheint diese Lösung nicht praktikabel, so 
müßte von den beiden Alternativen die Gefahr 
häufiger Grundgesetzänderungen in Kauf ge-
nommen werden, da die andere Alternative pau-
schaler Kompetenzübergänge das föderative 
Gleichgewicht gefährdet und daher noch größere 
Nachteile in sich birgt. 

B. Bundesgesetze aus dem Kooperationsbereich 

Bundesgesetze über Aufgaben-, Fach-, Raumord-
nungs- und Finanzplanungen sollten dem absoluten 
Veto des Bundesrates unterliegen, sofern sie sich 
auf beide staatlichen Ebenen oder auf die Länder-
ebene beziehen. Auf die Drucksache der Enquete-
kommission Nr. 031 (neu) Artikel X Abs. 2 und 5 
wird Bezug genommen. 

III. Ergänzung der Befugnis des Bundesrates zum 
absoluten Veto durch die Befugnis zur Mobilisie-
rung des Gesetzgebungspotentials der Länder 
durch Koordinierung 

Mit  der  Neuabgrenzung des absoluten Vetos würde 
der Bundesrat 

a) die Grenzen des administrativen Spielraumes der 
Länder, 

b) die Grenzen des legislatorischen Spielraumes der 
Länder im Bereich der konkurrierenden Gesetz-
gebung, 

c) den Inhalt der Bundesgesetze über die gesamt-
staatliche Organisation, soweit sie von föderati-
ver Bedeutung sind, 

d) den Inhalt von Bundesgesetzen aus dem Koope-
rationsbereich und 

e) den Inhalt der Rahmen- bzw. Grundsatzgesetzge-
bung 

kontrollieren. 

Zu a), b) und e) nähme der Bundesrat entweder aus-
schließlich oder unter anderem zu der Frage Stel-
lung, ob die kontrollierten gesetzgeberischen Auf-
gaben auf der Landes- oder auf der Bundesebene zu 
erfüllen seien. Entschiede er sich bei der föderativen 
Kontrolle für die Bundesebene, so wäre er als Bun-
desorgan für die Erfüllung der von ihm damit be-
jahten Bundesaufgabe mit verantwortlich. Lehne er 
die Bundeskompetenz ab, so bliebe es Sache der 
Länder, den für sie damit reklamierten und bestätig-
ten Aufgabenbereich auszufüllen. 

Der Bundesrat soll durch die Befugnis zum absoluten 
Veto dafür sorgen, daß Gesetzgebungskompetenzen 
des  Bundes  nur nach Maßgabe des Bedarfs begrün-
det werden. Der Bedarf setzt voraus, daß die gesetz-
geberische Aufgabe über die Landeskompetenz nicht 
zu erfüllen ist. Davon wird aber häufig erst gespro-
chen werden können, wenn auch eine Koordination 
der Gesetzgebung der Länder eine hinreichende Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse nicht gewährlei-
stet. Gleich oder ähnlich lautende Landesgesetze ver-
dienen auf vielen Sachgebieten, auf denen es mehr 
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auf eine faktische als auf eine juristische und die letz-
ten Details erfassende Einheitlichkeit der Regelung 
ankommt, vor einer bundesgesetzlichen Regelung 
den Vorzug. Sie lassen den Funktionsbereich der 
Landesparlamente und die vertikale Gewaltentei-
lung sowie die Möglichkeiten zu räumlich differen-
zierter Aufgabenerfüllung stärker intakt und sichern 
damit ein wesentliches Element der föderativen Ord-
nung. 

Der Bundesstaat hat daher ein Interesse daran, die 
Möglichkeiten der koordinierten Landesgesetzge-
bung zu erschöpfen und die Befugnis zum absoluten 
Veto mit der damit verbundenen Bestätigung oder 
Kürzung der gesetzgeberischen Landeszuständigkeit 
im Blick auf das Ergebnis 

a) eine Prüfung, ob eine Koordinierung der Landes-
gesetzgebung zur Herstellung der Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse in Betracht kommt und 

b) einer entsprechenden Koordinierungsbemühung 
ausüben zu lassen. 

Es liegt demnach nahe, daß sich der Gesamtstaat der 
im Länderbereich lebendigen Koordinierungsimpulse 
annimmt, sie in ihrer Wirksamkeit zu fördern sucht 
und sie in eine organisatorische Beziehung zur föde-
rativen Kontrollfunktion setzt. Werden die Kontroll-
und die Koordinierungsfunktionen dem gleichen 
Träger zugeordnet, so kann sich die erstrebte Wech-
selwirkung zwischen den beiden Funktionen ent-
wickeln. Dabei könnte sich der Bund nur zum Trä-
ger einer kooperativen, nicht einer direktiven Koor-
dination machen. Eine Koordinierung der Länder 
durch den Bund im gesamten Bereich der Landes-
gesetzgebung darf nicht dazu führen, daß einzelne 
Länder dabei überstimmt werden, daß also aus der 
Koordinierung rührendes Recht gegen ihren Willen 
für sie gelten würde. Sonst entstände ein zweiter 
Willensbildungsprozeß des Bundes mit Zuständig-
keiten im gesamten gesetzgeberischen Wirkungs-
bereich der Länder, und zwar Zuständigkeiten, die 
den Gesetzgebungsbereich der Länder aushöhlten 
und wohl nicht mehr in den Grenzen des Artikels 79 
Abs. 3 lägen. Es sollte sich also nur um eine einzel-
staatliche Parallelgesetzgebung aufgrund von Emp-
fehlungen der Bundesebene handeln, auf die die 
Länder verfassungsrechtlich in bestimmter Weise 
reagieren müssen. Der Erlaß des Gesetzes (Gesetzes-
beschluß, -ausfertigung und -verkündung) wäre Lan-
dessache. Der Bund selbst würde kein Recht setzen, 
auch nicht in der Form subsidiären Rechts. 

Als Träger der Kontroll- und der Koordinierungs-
funktionen erhielte der Bundesrat die Aufgabe, 
gleichsam als Repräsentant der Gesamtheit der Län-
der und komplementär zu seinen übrigen Funktio-
nen den Ländern den Erlaß gleichlautender Landes-
gesetze empfehlen. Es stände nichts im Wege, die 
der Koordinierung des Rechts dienenden vielfälti-
gen Einrichtungen der Länder (Ministerkonferenzen 
usw.) insoweit im Bundesrat und seinen Ausschüs-
sen aufgehen zu lassen. 

Die Vereinigung der beiden Funktionen im Bundes-
rat begründete einen Zusammenhang, der den föde-
rativen Charakter des Bundesrates unterstriche und 
ihn um so eher in den Stand setzte, den in Artikel 72 

Abs. 2, Artikel 74 Abs. 2 und Artikel 75 a (vgl. An-
lage 2) gestellten neuen Kontrollaufgaben gerecht zu 
werden. Der Funktion der Grenzkontrolle entspräche 
seine Verantwortung auf beiden Seiten der Grenze. 
Die Koordinierung stände unter dem Vorbehalt, daß 
die Landesparlamente das letzte Wort haben. Ziel 
der Koordinierung wäre, die Initiative auf der Län-
derebene anzuregen und zu einer möglichst weitge-
henden Einheitlichkeit von Regelungen zu kommen, 
die nur durch bewußt getroffene und entsprechend 
zu respektierende Abweichungen modifiziert würde. 
Der Bundesrat erhielte die Befugnis, die Länder zur 
vollen Ausschöpfung ihres Gesetzgebungspotentials 
zu veranlassen. Auf dieser Grundlage könnte er im 
Einzelfall entscheiden, ob eine konkrete bundes-
gesetzliche Regelung erforderlich ist, um über das 
Gebiet eines Landes hinaus die im Interesse der 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse gebotene So-
zial- und Wirtschaftseinheit zu fördern (vgl. Arti-
kel 72 Abs. 2 gemäß Anlage 2). 

Als Gegenstück zu Artikel 75 a (vgl. Anlage 2) wäre 
im Interesse einer Elastizität der Kompetenzgrenze 
nach beiden Seiten hin mit Zustimmung des Bundes-
tages zuzulassen, daß bei der gemeinsamen Landes-
gesetzgebung Bundeskompetenzen berührt werden. 

Auf Anlage 3 Artikel 82 a wird Bezug genommen. 

IV. Aufbau der Vetofunktion 

1. Der Gegenstand des absoluten Vetos ist im 
Grundgesetz — von Artikel 79 Abs. 2 abgesehen — 
vom Inhalt her im einzelnen umgrenzt und dadurch 
gegenüber dem Gegenstand des suspensiven Vetos 

der Regelform — abgehoben. 

Die Differenzierung der Vetobefugnis hat zu zwei 
verschiedenen Gesetzesarten und zwei verschiede-
nen Gesetzgebungsverfahren geführt. Das absolute 
Veto ist nämlich nicht auf die das Veto inhaltlich 
auslösende Norm, sondern, wie auch das suspensive 
Veto, auf das förmliche Gesetz als gesetzgebungs-
technische Einheit bezogen worden, das die das Veto 
inhaltlich auslösende Norm enthält. Eine gesetz-
gebungstechnische Einheit unterliegt somit als Gan-
zes entweder dem absoluten oder dem suspensiven 
Veto. 

Gesetzgebungstechnische Einheiten brauchen aber 
nicht nur Regelungen zu enthalten, die vom Inhalt 
her die Zustimmungsbedürftigkeit auslösen oder sol-
che, die dies nicht tun. So setzen Zustimmungsge-
setze nach Artikel 84 Abs. 1 und Artikel 85 
Abs. 1 ein „Gemenge" von Zustimmungs- und Ein-
spruchsregelungen geradezu voraus. Das führt dazu, 
daß der Bundesrat, der nur dem förmlichen Gesetz 
als Ganzem zustimmen kann, in seine Zustimmung 
auch diejenigen Regelungen des förmlichen Gesetzes 
einschließt, die vom Inhalt her die Zustimmungs-
bedürftigkeit nicht auslösen. Auch diese Regelungen 
kommen daher ohne seine Zustimmung nicht zu-
stande. Über diese Regelungen kann infolgedessen 
auch ohne seine Zustimmung nicht weiter disponiert 
werden. Sie verwandeln sich also in Regelungen, 
die dem absoluten Veto unterliegen. 
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Auf diese Weise entsteht ein „sekundärer Vetobe-
reich". Das sekundäre Vetorecht wird für die Ände-
rung, Ergänzung, Verlängerung oder Aufhebung zu-
stimmungsbedürftiger Gesetze selbst dann in An-
spruch genommen, wenn sich die ,gesetzgeberische 
Disposition nur auf diejenigen Teile des Gesetzes be-
zieht, die vom Inhalt her nicht zustimmungsbedürf-
tig sind. Diese Wirkungen haben zu einer Variabili-
tät der Grenze zwischen dem Bereich des absoluten 
und des relativen Vetos geführt. 

Ihr Ausmaß hängt davon ab, in welchem Umfange 
der Bundesgesetzgeber Normen, die die Zustim-
mungsbedürftigkeit auslösen, mit anderen Normen 
in einem förmlichen Gesetz zusammenführt. Führt 
er sie zusammen, so hat er damit auch über die Zu-
stimmungsbedürftigkeit aller in dem förmlichen Ge-
setz enthaltenen Normen befunden. 

Selbstverständlich bringt die Einheit des Gesetz-
gebungsverfahrens und des Gesetzesbeschlusses 
auch bei Einführung eines auf bestimmte Normen 
und nicht auf die ganze gesetzgebungstechnische Ein-
heit bezogenen absoluten Vetos eine gewisse Labili-
tät der Wirkungen des Vetos mit sich. Selbst ein ab-
solutes Veto, das entgegen der geltenden Rechtslage 
nur gegen Normen eingelegt werden könnte, die 
vom Inhalt her die Zustimmungsbedürftigkeit aus-
lösen, ohne daß es daruf ankäme, ob die Normen 
ein ganzes förmliches Gesetz ausfüllen oder nur 
Teile davon bilden, hätte zur Folge, daß das ganze 
förmliche Gesetz mit allen seinen sonstigen Regelun-
gen zu Fall käme. Sonst würde an der Einheit des 
Gesetzgebungsverfahrens und des Gesetzesbeschlus-
ses gerüttelt, was sich aber schon aus praktischen 
Gründen nicht empfiehlt. In dieser — begrenzten — 
sekundären Wirkung erschöpfte sich aber dann das 
Recht zum absoluten Veto. Einwendungen gegen die 
übrigen Teile des Gesetzes könnten nur in der Form 
des normalen suspensiven Vetos erhoben werden. 
Würde ein auf die die Zustimmungsbedürftigkeit 
auslösende Norm bezogenes Veto nicht eingelegt, 
so könnten Einwendungen des Bundesrates gegen 
die übrigen Teile des Gesetzes vom Bundestag im 
normalen Gesetzgebungsverfahren als normaler 
Einspruch überwunden werden. Die übrigen Teile 
der gesetzgebungstechnischen Einheit verwandelten 
sich also nicht in Gegenstände eines sekundären ab-
soluten Vetos. 

Sicher können sich die grundlegenden systemati-
schen Unterschiede zwischen dem geltenden und dem 
eingeschränkten absoluten Veto in ihrer praktischen 
Wirkung unter bestimmten Voraussetzungen stark 
verringern. So führte eine Eliminierung der zustim-
mungsbedürftigen Norm aus dem förmlichen Gesetz 
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens bei beiden 
Arten des absoluten Vetos dahin, daß das Gesetz 
nur dem suspensiven Veto unterläge. Zu dieser ex-
tremen Lösung wird es aber nicht allzu häufig kom-
men. Die taktischen Möglichkeiten des Bundesrates 
schließlich, mit einer vom Inhalt her begrenzten 
Befugnis zum absoluten Veto innerhalb der gleichen 
gesetzgebungstechnischen Einheit mittelbar auch im 
Bereich des suspensiven Vetos ein Maximum an 
Wirkung zu erzielen, dürfen sicher nicht unterschätzt 
werden. Ihnen sind aber doch auch Grenzen gesetzt. 

Bedenken gegen den sekundären Vetobereich wögen 
weniger schwer, wenn die Gruppierung von „zu-
stimmungsbedürftigen" und „zustimmungsfreien" 
Normen in ein und derselben gesetzgebungstechni-
schen Einheit im Sinne einer Berücksichtigung von 
Sachzusammenhängen wirkte und in erster Linie 
Regelungen von besonderem föderativen Interesse 
in den Vetobereich mit einbezöge. Der sekundäre 
Vetobereich kann sich aber ohne besondere Bezie-
hungen zu Gesichtspunkten des föderativen Inter-
esses entwickeln. 

Im sekundären Vetobereich könnte sogar ein Anreiz 
für die Länder liegen, dem absoluten Veto unterwor-
fene und vom föderativen Standpunkt nicht unbe-
denkliche Normen gegen Einräumung von Zustim-
mungskompetenzen im eigentlich zustimmungsfreien 
Raum hinzunehmen, ein Ergebnis, das gegen Sinn 
und Ziel der Differenzierung verstieße. 

Der sekundäre Vetobereich widerspricht daher nach 
allem dem Sinn des absoluten Vetos. Jede Norm 
kann ohne Rücksicht auf den Grad des föderativen 
Kontrollinteresses in seinen Bereich gezogen wer-
den. Ein System  aber,  das es von der Gruppierung 
von Normen in einer gesetzgebungstechnischen Ein-
heit abhängig macht, ob beispielsweise eine Reform 
des Strafrechts oder ein außenpolitisch bedeutsamer 
Staatsvertrag Gegenstand des absoluten Vetos ist, 
verfehlt das gesetzte Differenzierungsziel. Außer-
dem ist der Grundsatz, daß Zuständigkeiten von 
Verfassungsorganen in der Verfassung eindeutig ab-
zugrenzen sind, bei dieser Manipulierbarkeit nicht 
genügend berücksichtigt. 

Die auf dem Katalog der Zustimmungsgesetze be-
ruhende Ordnung des Gesetzgebungsbereichs des 
Bundes in zwei Gruppen  je  nach der Nähe zum 
Länderinteresse ist durch den sekundären Vetobe-
reich somit in Frage gestellt. Die Grenze vom sus-
pensiven zum absoluten Veto ist durchlässig. Wie-
weit sich die Durchlässigkeit auswirkt, hängt von 
der Normengruppierung durch den Bundesgesetz- 
geben ab. Der dem sekundären Vetobereich zu-
grunde liegende, aus dem Aufbau der Zustimmungs-
funktion sich ergebende Automatismus hat dabei 
aus der Natur der Sache expansive Tendenz. Der 
Verwandlungseffekt geht von einer immer breiter 
werdenden Grundlage aus. Die Tendenz läuft letz-
ten Endes auf umfassende gesetzgeberische Gleich-
rangigkeit des Bundesrates hinaus. Sie verstößt da-
mit letzten Endes gegen den Sinn der funktionellen 
Differenzierung. 

Die Zustimmungskompetenz hat in dieser Ausge-
staltung schon allein aufgrund der von Artikel 84 
Abs. 1 und Artikel 85 Abs. 1 geradezu vorausge-
setzten Gemengelage dazu geführt, daß 50 bis 60 % 
der Bundesgesetze unter das absolute Veto des 
Bundesrates fallen. 

Zu fragen wäre, ob die Ausdehnung des Bereichs der 
Zustimmungsgesetze und die damit verbundene ver-
stärkte horizontale Gewaltenteilung geeignet ist, 
das Schwinden der vertikalen Gewaltenteilung aus-
zugleichen und dadurch zur Wahrung des föderati-
ven Gleichgewichts beizutragen. 
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Ein solcher Ausgleich ist jedoch nur bedingt mög-
lich. Der Bundesrat würde zwar formal an Kompe-
tenzen zunehmen, infolge der  parallelen Aushöhlung 
des eigenständigen Wirkungsbereichs der Länder in 
seiner organisatorischen Substanz jedoch nicht wach-
sen, wie es dem Funktionszugang entspräche, son-
dern abnehmen. Eine sich weiter öffnende Schere 
würde die organisatorische Substanz des Bundes-
rates in Frage stellen und zu der  Frage nach den 
Gründen für eine dualistische Staatsordnung führen. 
Elemente der vertikalen und der horizontalen Ge-
waltenteilung sind vom Standpunkt des föderativen 
Gleichgewichts nicht ohne weiteres gegeneinander 
auszutauschen. 

Der Legitimationsschwund des Bundesrates könnte 
auch nicht durch das im Bundesrat repräsentierte 
„spezifisch administrative Element in den Län-

dern" *) ausgeglichen werden. Partnerschaften und 
Kontrollbeziehungen zwischen Bürokratien beider 
Ebenen haben in diesem Zusammenhang unbescha-
det ihrer erheblichen über das Technische hinaus-
gehenden Bedeutung keine politische, substanzauf-
füllende Kraft. 

Der sekundäre Vetobereich bleibt also auch unter 
diesem Gesichtspunkt ein Fremdkörper. Er hat die 
Grenze unvermeidbarer Flexibilität gegenüber dem 
suspensiven Veto hinter sich gelassen. Er über

-lagert eine gezielte, punktuelle föderative Kontrolle, 
ohne neue materielle Gesichtspunkte in die Abgren-
zung der Bundesratskompetenz einzuführen. Es 
bleibt daher zu erwägen, ihn soweit wie möglich ab-
zubauen. 

Dies gilt um so mehr, als der sekundäre Vetobereich 
zu rechtlichen Zweifeln über seine Ausdehnung ge-
führt hat, die in der Praxis zwar solange nicht aus-
getragen werden, als Überstimmung über das Ge-
setz besteht. Durch konkrete Normenkontrolle und 
Verfassungsbeschwerde können sie jedoch jederzeit 
aktuell werden. Bei einer erheblichen Zahl von Bun-
desgesetzen besteht über die Frage, ob sie gültig 
oder in welchem Verfahren sie zustande gekommen 
sind, unter den Verfassungsorganen keine Überein-
stimmung, ein an sich wenig befriedigender Zustand, 
der eine Änderung wünschenswert macht. 

2. Der sekundäre Vetobereich wäre aufgehoben 
und die Variabilität der Abgrenzung herabgesetzt, 
wenn sich das absolute Veto des Bundesrates künftig 
nicht mehr gegen das einfache förmliche Gesetz als 
Ganzes, sondern nur gegen denjenigen Teil richtete, 
der die vom Inhalt her die Zustimmungsbedürftig-
keit auslösende Norm enthält. Das Grundgesetz hat 
im Artikel 87 b Abs. 1 Satz 3 bereits einen Ansatz-
punkt hierfür. 

In diesem Fall würden dem Bundesrat in Zukunft bei 
einfachen Bundesgesetzen mit „Gemengelage" 
nebeneinander absolute und suspensive Vetobefug-
nisse zustehen, unter denen die Befugnis zum abso-
luten Veto sich jeweils nur auf die sie auslösenden 
Regelungen bezöge. 

*) vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland, 1967, S. 89 

Es empfiehlt sich, der Befugnis zum absoluten Veto 
zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten die 
aktive Form vorzubehalten. Das absolute Veto 
müßte also in der Form eines Einspruchs gegen die 
vom Grundgesetz bestimmten bundesgesetzlichen 
Regelungen eingelegt werden, der vom Bundestag 
nicht zurückgewiesen werden kann. Es würde sich 
dann in jedem Falle eindeutig von dem suspensiven 
Veto abheben. 

Eine solche Abhebung wäre hingegen in Frage ge-
stellt, wenn das absolute Veto durch Nichtzustim-
mung, also in passiver, das suspensive Veto jedoch 
durch Einspruch, also in aktiver Form, einzulegen 
wäre, wie dies gegenwärtig der Fall ist. Passivität 
könnte Nichterhebung des suspensiven Vetos oder 
Erhebung des absoluten Vetos bedeuten. 

Auslegungszweifel würden aber auch bestehen, 
wenn beide Vetoarten eine zwar einheitliche, jedoch 
passive Form hätten. In diesem Falle bliebe offen, 
ob die Passivität lediglich die Erhebung des suspen-
siven Vetos bedeutete, oder ob sie ein absolutes 
Veto zum Ausdruck brächte. 

Theoretisch vorstellbar wäre, daß dem absoluten 
Veto die aktive, dem suspensiven Veto die passive 
Form vorbehalten würde. Alle Gesetze bedürften 
dann der Zustimmung des Bundesrates mit der Maß-
gabe, daß der Bundestag eine fehlende Zustimmung 
des Bundesrates — das Fehlen, also die passive 
Form, käme dem suspensiven Veto gleich — durch 
einen weiteren Beschluß ersetzen könnte. Das abso-
lute Veto würde in aktiver Form, d. h. als Einspruch, 
eingelegt werden, der vom Bundestag nicht zu über-
winden wäre. Eine solche Regelung empfiehlt sich 
jedoch nicht. Die Zustimmungskompetenz, wie sie 
hier als Normalform zugrunde liegt, geht in ihrem 
Gewicht als Form in der Regel über den mit der Be-
fugnis zum suspensiven Veto verfolgten begrenzten 
Zweck hinaus. Ein solcher „Formenüberschuß" sollte 
aber vermieden werden. 

Demnach käme für das suspensive ebenso wie für 
das absolute Veto die aktive Form in Betracht. So-
wohl beim suspensiven als auch beim absoluten Veto 
wäre also vom Einspruch auszugehen, der dann im 
Falle des absoluten Vetos ausdrücklich gegen die die 
Zustimmungsbedürftigkeit auslösende Norm einge-
legt werden müßte. Dieses Veto würde sich vom 
suspensiven Veto dadurch unterscheiden, daß es 
vom Bundestag nicht zurückgewiesen werden 
könnte. 

Würde sowohl das suspensive als auch das absolute 
Veto in der Form des Einspruchs eingelegt, so wäre 
Artikel 77 nach Anlage 4 zu ergänzen. 

V. Zusammenhang zwischen Funktion 
und Organisation 

1. Als Kontrolleur des gesetzgeberischen Spiel-
raumes des Bundes und der Länder außerhalb der 
ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder präjudiziert der Bundesrat den Wirkungsbe-
reich der Länder in verstärktem Maße. Als Koordina- 
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tor von Landesrecht würde er über die Rolle bloßer 
Mitwirkung an Akten des Bundestages und der Bun-
desregierung hinaus in eine andere Dimension hin-
einwachsen. Sein unmittelbarer Einfluß auf den Ge-
setzgebungsbereich der Länder nähme dadurch noch 
weiter zu. 

Der Bundesrat präjudiziert mit seinen Kontroll- und 
Koordinierungsentscheidungen auf der Landesebene 
in erster Linie die Legislaturen. Ein Schwund an 
Landeskompetenz geht vorwiegend zu Lasten der 
Landeslegislativen, während sich der Aufgabenbe-
reich der Landesregierungen zwar nach dem Grad 
der Eigenständigkeit, nicht jedoch nach seinem Vo-
lumen zu ändern pflegt. Die Koordinierung von Lan-
desrecht berührt die Landeslegislativen unmittelbar 
bei der Erfüllung ihrer gesetzgeberischen Aufgaben. 

Dadurch wächst das Interesse der Landeslegislati-
ven, die Vetopraxis des Bundesrates durch dessen 
vom Lande entsandten Mitglieder mit zu beeinflus-
sen. 

Zugleich heißt der  sich sowohl auf der Bundes- als 
auch auf der Landesebene verbreiternde gesetzgebe-
rische Einfluß des Bundesrates die Frage nach seiner 
Struktur und seiner demokratischen Legitimierung 
stellen. Die Zweifel, ob die für den Bundesrat in An-
spruch genommenen Funktionen mit seiner Organi-
sation harmonieren', nehmen zu, wenn die ihm zuge-
dachten Aufgaben auf 'dem Gebiete der Landesge-
setzgebung mit in Betracht gezogen werden. Das 
parlamentarische Regierungssystem hat zwar den 

 mit dem Austausch des monarchischen gegen das 
demokratische Prinzip verbundenen Legitimations-
schwund abschwächen können; ganz auffangen je-
doch konnte es ihn nicht. 

Änderungen in den Beziehungen der Landeslegisla-
turen zum Wirkungsbereich des Bundesrates wären 
nur zulasten des Monopols der Landesregierung, das 
Land im Bundesrat absorptiv zu repräsentieren, zu 
verwirklichen. Dem Monopol liegt eine vor allem 
auf die Bedürfnisse des völkerrechtlichen Verkehrs 
zugeschnittene organisatorische Konzeption zu-
grunde, nach der die Staaten nach außen als Einheit 
auftreten und ihre Kompetenzen zur Herstellung 
dieser Einheit an einer Stelle zusammenfassen un-
beschadet ihres inneren Aufbaues, der  inzwischen 
eine immer stärkere funktionelle Differenzierung 
erfahren hat. Die darauf beruhende, infolge des 
monarchischen Prinzips zunächst jedoch nicht son-
derlich sichtbar gewordene Spannung zwischen den 
äußeren und inneren Kompetenzverhältnissen pflegt 
auf vielfältige Weise aufgehoben zu werden. In dem 
hier interessierenden föderativen Zusammenhang 
können die diesem Zweck sonst dienenden Ratifika-
tionsverfahren jedoch kaum zum Zuge kommen. Sie 
entbehren der Praktikabilität. So erscheint es be-
denklich, das allgemeinem deutschem Verfassungs-
recht entsprechende Verhältnis der Landesregierun-
gen zu ihren Parlamenten durch Sonderregeln über 
das Zustandekommen der Instruktionen des Landes 
an die Bundesratsmitglieder zu modifizieren. Eine 
mehr oder minder feste förmliche Bindung der Lan-
desregierungen an  parlamentarische Entschließun-
gen über die Instruktionen würde das parlamenta- 

rische Regierungssystem in seinem Gesamtzusam-
menhang berühren und außerdem zu dem wenig 
befriedigenden Ergebnis führen, daß sich die Landes-
legislaturen als solche mit der Bundesgesetzgebung 
im einzelnen befassen müßten. Andererseits würden 
bloße, noch näher zu konkretisierende Informations-
verpflichtungen der Landesregierungen gegenüber 
den Landtagen kaum ausreichen, um dem parlamen-
tarischen Bedürfnis nach Einflußnahme auf den Bun-
desrat zu entsprechen, abgesehen davon, daß da-
durch das Bedürfnis nach stärkerer demokratischer 
Legitimierung des Bundesrates nicht befriedigt wer-
den könnte. Das Problem wäre daher auf andere 
Weise zu lösen. In Betracht käme, die Landeslegis-
laturen unmittelbar am Aufbau des Bundesrates zu 
beteiligen. 

Dabei könnte an wesentliche Strukturmerkmale des 
deutschen Bundesstaates angeknüpft werden. Die 
staatlichen Aufgaben sind dort seit jeher nicht nur 
nach Sachen, sondern auch nach Funktionen auf die 
beiden Ebenen verteilt worden. Der darauf beru-
henden funktionellen Verzahnung im Bereich der 
Exekutive entspricht die Rolle der Bundesratsmit-
glieder, als Angehörige der Spitze der Landesexeku-
tive im Bundesrat an der Verwaltung des Bundes 
mitzuwirken. 

Aber auch auf dem Gebiet der Legislative kommt 
es nach dem für den Bundesrat reklamierten  Veto-
befugnissen der Artikel 74 Abs. 2, Artikel 75 und 
75 a mehr als bisher darauf an, die gesetzgeberische 
Bundeskompetenz sowohl nach ihrem Gegenstand 
als auch nach ihrem Ausmaß in der Verzahnung mit 
der Gesetzgebungszuständigkeit der Länder zu er-
kennen. Der Gesetzgebungsbereich der Länder wird 
sich in seinem Umfang nur dann in den Mindest-
grenzen des Artikels 79 halten können, wenn er 
zu einem erheblichen Teil auch auf Kompetenzen 
zur politisch gewichtigen Ausfüllung von bundes-
gesetzlichen Grundsätzen bzw. Richtlinien zurück-
greifen kann, wie sie durch vertikale Begrenzung der 
Bundesgesetzgebung entstehen. 

Bei dieser wachsenden funktionellen Verzahnung 
auch auf dem Gebiet der Legislative liegt es nahe, 
die Funktionsträger der Landesebene im Bereich der 
Legislative — ähnlich wie die Funktionsträger der 
Exekutive an den administrativen Funktionen — an 
der Ausübung der gesetzgeberischen Funktion des 
Bundesrates mitwirken zu lassen. 

Die Entwicklung der die Landeslegislaturen immer 
stärker präjudizierenden Bundesgesetzgebung im 
Kooperationsbereich weist in dieselbe Richtung. 

Schließlich wäre die Funktion des Bundesrates als 
Koordinator von Landesrecht nur unter der Voraus-
setzung zu praktizieren', daß auch das parlamentari-
sche Element im Aufbau des Bundesrates als solches 
zur Geltung kommt. 

2. Artikel 79 Abs. 3 würde dem nicht entgegenste-
hen. Die hier gewährleistete „grundsätzliche Mitwir-
kung der Länder bei der Gesetzgebung" setzt nicht 
voraus, daß die Mitglieder des Bundesrates von den 
Landesregierungen aus ihrer Mitte bestellt werden. 
Es besteht kein unabänderliches Monopol der Lan- 
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desregierungen, ihre Länder im Bundesrat zu reprä-
sentieren. Diese Funktion könnte ebenso gut ande-
ren Verfassungsorganen zustehen. Das gegenwär-
tige Monopol der Landesregierungen beruht daher 
lediglich auf der besonderen Vorschrift des Artikels 
51. Nach Artikel 79 Abs. 3 wäre es auch möglich, 
den Ländern zu überlassen, vorzuschreiben, wer sie 
im Bundesrat vertritt. 

Artikel 79 Abs. 3 würde also nicht daran hindern, 
Artikel 51 beispielsweise dahin zu ändern, daß an-
stelle der von den Landesregierungen zu berufenden 
Regierungsmitglieder die von den Landeslegislatu-
ren zu wählenden Landtagsabgeordneten den Bun-
desrat bilden. 

Die „grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der 
Gesetzgebung" des Bundes bedeutet auch nicht, daß 
die Mitglieder des Bundesrates ein repräsentatives 
Verfassungsorgan des Landes im Bundesrat „ver-
treten" und demgemäß instruktionsgebundene Kom-
missare dieses repräsentativen Organs sein müßten. 
Eine Annahme, daß nur eine solche Regelung es er-
laube, die Mitwirkung der Bundesratsmitglieder an 
der Gesetzgebung ihren Ländern zuzurechnen, ginge 
fehl. 

Eine solche Regelung müßte beispielsweise davon 
ausgehen, daß das derzeitige Kommissarverhältnis 
lediglich das Verhältnis der Bundesratsmitglieder 
zur Landesregierung deckt, daß aber die vom Grund-
gesetz vorausgesetzte weitergehende Beziehung der 
Bundesratsmitglieder zum Landesvolk und damit 
zum Land über die Landesregierung hergestellt wird, 
die über ihr Kreationsorgan — die Landeslegisla-
tur — Landesvolk und Land durch ihre Repräsenta-
tionskraft vergegenwärtigt. Nichts spricht jedoch im 
demokratischen Bundesstaat dafür, daß die auf ihrem 
Demokratiegehalt beruhende Repräsentationskraft 
zwar ausreicht, die Kreationsorgane des Bundes-
rates, die Landesregierungen, nicht aber demokra-
tisch legitimierte Bundesratsmitglieder selbst zur 
Ausübung ihrer Funktionen zu qualifizieren. 

Der den demokratischen Bundesstaat vorausset-
zende Artikel 79 läßt vielmehr zu, daß die Legitima-
tion der Bundesratsmitglieder nicht, wie gegenwär-
tig, auf einem Kommissarverhältnis zur Landesregie-
rung, sondern auf einer durch ausreichenden Demo-
kratiegehalt begründeten Repräsentationskraft be-
ruht. Die Eigenschaft als „Repräsentant" von Landes

-

volk und Land schließt aber die von Artikel 51 vor-
ausgesetzte Bindung an Instruktionen aus. 

Die allgemeinen und besonderen Länderinteressen 
könnten also durch Änderung des Artikels 51 unmit-
telbar und ungewogen in den von allen Bundesrats-
mitgliedern in Verantwortung gegenüber ihrem Ge-
wissen zu tragenden Beratungs- und Entschließungs-
prozeß des Bundesrates zur Gesamtabwägung ein-
fließen. 

Entsprechende Konzeptionen liegen der Verfassung 
des Deutschen Reiches vom 28. März 1849, §§ 86 ff., 
der Erfurter Unionsverfassung vom 28. Mai 1849, 
§§ 86 ff., der Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 20. Mai 1874, Artikel 80, 
und der Verfassung ' der Bundesrepublik Österreich 
vorn 10. November 1920, Artikel 34, zugrunde. 

3. Bei einer Änderung der Bundesratsstruktur 
wären folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

1. Auch der künftige Bundesrat sollte den bisheri-
gen Funktionsbereich in Gesetzgebung und Ver-
waltung decken. 

2. Der Bundesrat müßte jede seiner Funktionen 
nach wie vor mit dem Überblick über den ande-
ren Funktionsbereich ausüben. Er dürfte daher 
nicht in zwei voneinander getrennte Organe zer-
fallen. 

3. Der Bundesrat sollte jedoch eine nach seinen 
gesetzgeberischen und administrativen Funktio-
nen differenzierte Struktur erhalten. 

4. Die Bundesratsmitglieder müßten das Land 
repräsentieren und in der Lage sein, den Aus-
gleich zwischen dem sowohl horizontal als auch 
vertikal eng verzahnten Gesetzgebungsbereich 
des Bundes und der Länder herzustellen. Sie 
hätten ihre gesetzgeberischen Funktionen wei-
sungsfrei auszuüben. Die Landtagsabgeordneten 
und Mitglieder der Landesregierungen würden 
diesen Erfordernissen entsprechen. 

5. Die Bundesratsmitglieder sollten daher von den 
Landeslegislaturen gewählt und dem Kreise der 
Landtagsabgeordneten und der Mitglieder der 
Landesregierungen entnommen werden. 

6. Die Mitglieder des Bundestages wären nach dem 
d'Hondtschen Prinzip zu wählen. 

Die Landeslegislaturen hätten mit dieser Maß-
gabe Angehörige der von ihnen berufenen bzw. 
bestätigten Landesregierungen und in einem be-
stimmten Verhältnis dazu für die 'Dauer der 
Wahlperiode die weiteren Mitglieder aus ihrer 
Mitte zu wählen. 

7. Innerhalb des so gebildeten föderativen Organs 
würden sich politische Kräfte organisiert entfal-
ten, die sich bisher zum Teil nur auf inoffiziellen 
Wegen im — der Öffentlichkeit zumeist entzo-
genen — Meinungsaustausch zwischen Landes-
regierungen, zwischen den Landesregierungen 
und der Bundesregierung oder zwischen Frak-
tionen und Parteistellen beider Ebenen, nicht 
aber im Bundesrat selbst, zur Geltung bringen 
konnten. Ausgangspunkt wäre, daß die Landes-
legislaturen auch außerhalb des Kreises der aus 
den Landesregierungen zu berufenden Persönlich-
keiten ihre führenden Parlamentarier in den 
Bundesrat entsenden. 

8. Die administrativen Bundesratsfunktionen wären 
nur von den als Mitglieder von Landesregie-
rungen 'gewählten Bundesratsmitgliedern im Rah-
men des Verwaltungsausschusses auszuüben. 
Als Mitglieder des Verwaltungsausschusses hät-
ten sie die Rechtsstellung der gegenwärtigen 
Bundesratsmitglieder. Der Verwaltungsausschuß 
wäre für alle Funktionen des Bundesrates zu-
ständig, die gegenüber oder im Zusammenwirken 
mit der Bundesregierung zu erfüllen sind. Seine 
Mitglieder nähmen ihre Funktionen nach den 
Instruktionen ihrer Regierungen wahr. Zu ihren 
Funktionen würde auch die Befugnis gehören, im 
Bundesrat 
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a) Vorlagen zu Bundesratsbeschlüssen nach An-
lage 3 Artikel 82 a Abs. 4 einzubringen und 

b) nach Anlage 4 Artikel 77 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 
die Erhebung des qualifizierten Einspruchs zu 
beantragen. 

9. Die als Angehörige von Landesregierungen ge-
wählten und zur Ausübung aller Bundesratsfunk-
tionen berufenen Bundesratsmitglieder würden 
die Einheit des Bundesrates verkörpern. Sie wür-
den ihre Doppelstellung als Mitglied einer 
Landesregierung und — in der Regel — einer 
Landeslegislatur im Bundesrat reflektieren. 

4. Die zu Bundesratsmitgliedern gewählten Abge-
ordneten der Landesparlamente würden durch ihre 
Ämter nicht stärker als die dem Bundesrat ange-
hörenden Mitglieder der  Landesregierungen belastet 
werden. 

Das föderative Organ wäre als Vereinigung von 
Ausschüssen der Landeslegislaturen und Landes-
regierungen in besonderem Maße geeignet, die Be-
fugnis zum absoluten Veto auszuüben. Die ihm im 
gesetzgeberischen Bereich versagte Gleichrangigkeit 
führte durch seine Beschränkung auf eine lediglich 
mittelbare Repräsentanz zu keinem „strukturellen 
Überschuß". 

Die unitarischen parlamentarischen Kräfte erhielten 
ihren föderativen parlamentarischen Partner. Bun-
destag und Bundesrat würden mit ihren Organen zu 
einer durch Funktion und Struktur vorgezeichneten 
Auseinandersetzung mit den Gesichtspunkten des 
Partners veranlaßt. Das  käme der föderativen Ord-
nung zugute. Das politische, soziologische und öko-
nomische Kräftefeld würde in vertikaler Richtung 
gelockert. 

Die Ausgestaltung des Bundesrates hängt jedoch 
auch von der künftigen Gliederung der Länder und 
davon ab, nach welchen Maßstäben der Einfluß der 
Länder im Bundesrat künftig berechnet wird. Diese 
Fragen stehen hier nicht zur Diskussion und sind 
bei dieser Erörterung, die  insoweit vom Status quo 
ausgeht, unberücksichtigt geblieben. 

Auf Anlage 5 wird verwiesen. 

Übersicht 

I. 

1. Die Ablösung des monarchischen durch das 
demokratische Prinzip unter Beibehaltung der Grund-
struktur des föderativen Organs führte dazu, daß die 
föderative Mitwirkung an der Gesetzgebung des 
Gesamtstaates vom gleichrangigen Gesetzesbeschluß 
des monarchischen Bundesrates auf das suspensive 
Veto des Reichsrates (mit Devolutiveffekt) reduziert 
wurde. Dies und die Herabstufung des rechtlichen 
Ranges der föderativen Ordnung ließen einen „Föde-
ralismus auf Abruf" entstehen.  

2. Die Erkenntnis jedoch, daß die föderative Ord-
nung einerseits nicht nur dem Schutz der in mancher 
Hinsicht problematisch gewordenen gliedstaatlichen 
Individualitäten dient, sondern dem Staat zu mehr 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie räumlich dif-
ferenzierter und damit qualifizierterer Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben verhilft, 

andererseits aber durch die auf Vereinheitlichung 
der Lebensverhältnisse drängenden soziologischen 
Kräfte mit ihrer unitarisierenden Rückwirkung auf 
den Staat stärker denn je in Frage gestellt wird, 

veranlaßten die Väter des Grundgesetzes, die „Ab

-

rufskomponente" der Weimarer Verfassung durch 

a) Erhöhung des rechtlichen Ranges der föderativen 
Ordnung und 

b) punktuelle Verstärkung der föderativen Mitwir-
kung an der Gesetzgebung des Bundes 

aufzulösen. 

3. Bei einer Verfassungsreform ist zu fragen, ob 
die der Sicherung der föderativen Ordnung dienende 
Befugnis des föderativen Organs zum absoluten 
Veto gegen bestimmte föderativ bedeutsame Rege-
lungen beibehalten werden sollte. 

Eine schon unter rechtstechnischen Gesichtspunkten 
nicht einfache Differenzierung der föderativen Mit-
wirkung an der Gesetzgebung würde sich erübrigen, 
wenn das absolute Veto unter Aufhebung der Nor-
malform des suspensiven Vetos verallgemeinert 
oder durch einen gleichrangigen föderativen Geset-
zesbeschluß ersetzt werden könnte. Die Vorausset-
zungen hierfür sind jedoch schon von der struktu-
rellen Seite her — ein Zweikammersystem kommt 
wegen des Repräsentationsmonopols des Bundes-
tages nicht in Betracht — nicht erfüllt. 

Das strukturelle Problem ließe sich auch nicht durch 
Heranziehung von Oberhauskomponenten lösen, die 
außerhalb föderativer Zusammenhänge liegen. Einer 
dadurch bestimmten zweiten Kammer würde es an 
der hier interessierenden föderativen Wirksamkeit 
fehlen. 

Die Differenzierung würde ferner überflüssig, wenn 
auf ein allgemeines devolutives Veto, d. h. auf eine 
schiedsrichterliche Bundesversammlung zurückge-
griffen werden könnte. Der ausschließliche parla-
mentarische Repräsentationsanspruch des Bundes-
tages stände aber auch einer solchen Lösung ent-
gegen. Das Weimarer devolutive Veto des Reichs-
rates beruhte auf plebiszitären Elementen. Es läßt 
sich nicht zur Begründung heranziehen. 

Nicht angängig wäre es schließlich, die föderative 
Kontrolle in einem nur gegen Verfassungsänderun-
gen zulässigen absoluten Veto des Bundesrates zu-
sammenzufassen. Die föderative Ordnung müßte in 
diesem Falle weitgehend gesetzesfest werden, so 
daß sie vom Bundesrat an einem zentralen Punkt 
kontrolliert werden könnte. Sie würde dadurch je-
doch zu starr, noch dazu bei einer sachlich-funktio-
nellen Kompetenzgrenze, die ihrer Natur nach ein 
bestimmtes Maß an Elastizität verlangt. 
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Es sollte demnach zur Sicherung der föderativen 
Ordnung bei einer Differenzierung der föderativen 
Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung bleiben. 

4. Der Gegenstand des absoluten Vetos sollte da-
her im Zuge einer Verfassungsreform daraufhin 
überprüft werden, ob er alle Gesetzgebungsfälle von 
besonderem föderativen Interesse deckt. 

5. Was die Umgrenzung des absoluten Vetos an-
geht, so reicht eine Generalklausel hierfür nicht aus. 

6. Die Befugnis zum absoluten Veto gegen födera-
tiv bedeutsame Regelungen setzt voraus, daß sie 
auch in Zukunft zur Sicherung der föderativen Ord-
nung beiträgt. Das wäre jedoch nur möglich, wenn 
die Zuständigkeiten der Länder auch künftig durch 
Generalklauseln bestimmt, diejenigen des Bundes 
jedoch enumeriert werden. Nur auf dieser Grund-
lage ließe sich die Entstehung von Bundeskompe-
tenzen nach dem Bedarf an bundesgesetzlicher Rege-
lung dosieren, wären die Bildung von Bundeskom-
petenzen auf Vorrat und ein sich daraus ergebender 
Leerlauf der föderativen Kontrolle zu vermeiden. 

7. Sind diese Voraussetzungen auch in Zukunft er-
füllt, so bestehen keine Bedenken dagegen, den 
föderativ kontrollierten Bundesgesetzgeber in der 
Zulassung von Änderungen der Kompetenzgrenze 
durch entsprechend neu zu fassende Gesetzesvor-
behalte freier zu stellen. 

8. Die Fähigkeit des Bundesrates zu föderativer 
Kontrolle des Bundesgesetzgebers würde wachsen, 
wenn sie in der Mitverantwortung für eine Aus-
schöpfung des Gesetzgebungspotentials der Länder 
ausgeübt werden könnte. 

9. Die Befugnis zum absoluten Veto sollte nur so-
weit reichen, als sie ihrem eigentlichen Zweck, der 
föderativen Kontrolle, dient. Damit ist aber der 
„sekundäre Vetobereich" in Frage gestellt, der 
gegenwärtig seine Entstehung dem Umstand ver-
dankt, daß Normen, die von ihrem Inhalt her keine 
Zustimmungsbedürftigkeit auslösen, zu zustim-
mungsbedürftigen Normen werden, wenn sie mit 
Normen dieser Art in einer gesetzgebungstech-
nischen Einheit vereinigt sind. 

10. Der Bundesrat präjudiziert als Kontrolleur des 
gesetzgeberischen Spielraums der Länder — und 
gegebenenfalls — als Koordinator von Landesrecht 
den Wirkungsbereich der Länder in zunehmendem 
Maße. Davon sind in erster Linie die Landeslegis-
laturen betroffen. Infolgedessen wächst das Inter-
esse der Landeslegislaturen an einer Einflußnahme 
auf die Dispositionen der vom Lande entsandten 
Mitglieder des Bundesrates. Das Wachsen des ge-
setzgeberischen Einflusses des Bundesrates läßt auch 
die Frage nach seiner demokratischen Legitimierung 
und nach einer Harmonisierung von Funktion und 
Organisation stellen. 

Dabei erscheint es zweifelhaft, ob eine verstärkte 
Einflußnahme der Landtage auf die Politik der vom 
Lande entsandten Bundesratsmitglieder dadurch zu 
ermöglichen ist,  daß das nach allgemeinem deut-
schen Staatsrecht sich bestimmende Verhältnis der 
Landesregierungen zu ihren Parlamenten modifi-
ziert wird, soweit die Politik der Landesregierungen 
im Bereich des Bundesrates in Frage kommt. Das 
parlamentarische Regierungssystem könnte dadurch 
in seinem Gesamtzusammenhang beeinträchtigt wer-
den, ganz abgesehen davon, daß dem Mangel an 
demokratischer Legitimierung dadurch kaum abzu-
helfen wäre. Zur Lösung des Problems werden da-
her strukturelle Maßnahmen mit in Betracht zu 
ziehen sein. 

Weder das Monopol der Landesregierungen, aus 
ihrer Mitte die Mitglieder des Bundesrates zu be-
rufen, noch die Bindung der Bundesratsmitglieder an 
Instruktionen unterliegen dem Schutz des Artikels 79 
Abs. 3 GG, so daß von dieser Seite her Änderungen 
an der Struktur des Bundesrates nicht ausgeschlos-
sen sind. 

II. 

Danach ist also zu prüfen, 

1. ob von den nach dem Grundgesetz vorbehaltenen 
Bundesgesetzen nicht weitere Gesetze, und zwar 

a) Bundesgesetze mit Auswirkung auf die Kom-
petenzgrenze, 

b) Bundesgesetze über die gesamtstaatliche Or-
ganisation, soweit sie von föderativer Be-
deutung sind, und 

c) Bundesgesetze aus dem Kooperationsbereich 
dem absoluten Veto unterstellt und ob von den 
der föderativen Kontrolle gegenwärtig unter-
stehenden Bundesgesetzen nicht einzelne Ge-
setze aus der Kontrolle entlassen werden könn-
ten, 

2. ob die Kompetenzgrenze durch Schaffung neuer 
umfassenderer Gesetzesvorbehalte und entspre-
chender Befugnisse zum absoluten Veto im Inter-
esse größerer Elastizität sowohl im Verwaltungs-
als auch im Gesetzgebungsbereich nicht stärker 
zur Disposition des föderativ kontrollierten Bun-
desgesetzgebers gestellt werden könnte, 

3. inwieweit auch der künftige gesetzgeberische 
Kooperationsbereich, insbesondere der Bereich 
der künftigen Planungen, der ganze Aufgaben-
gruppen des Bundes und der Länder in zuneh-
mendem Maße beeinflussen wird, nicht der föde-
rativen Kontrolle bedürfte, soweit die Planungs-
gesetze beide Ebenen oder nur die Länderebene 
erfassen, 

4. ob die Fähigkeit des Bundesrates zu föderativer 
Kontrolle, insbesondere dann, wenn die Kon-
trolle auch auf Änderungen der Grenze zwischen 
den gesetzgeberischen Kompetenzen ausgedehnt 
werden sollte, nicht durch eine Befugnis des Bun-
desrates zur Mobilisierung des Gesetzgebungs- 
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potentials der Länder durch Koordinierung der 
Ländergesetzgebung zu erhöhen wäre, 

5. in welcher Weise der „sekundäre Vetobereich" 
abzubauen wäre und 

6. in welcher Weise der Bundesrat seinen neuen 
Aufgaben organisatorisch angepaßt werden 
sollte. 

III. 

Hiernach wird empfohlen zu erwägen, 

1. unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Fas-
sung des Grundgesetzes das absolute Veto zu-
sätzlich auf folgende Bundesgesetze zu er-
strecken: 

A. Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die 
Kompetenzgrenze 

a) Bundesgesetze nach Artikel 24 Abs. 1, so-
weit sie Eingriffe in sonst bundesgesetz-
feste Landeszuständigkeiten enthalten, 

b) Bundesgesetze nach Artikel 59 Abs. 2 für 
den Fall, daß die Transformationskompe-
tenz des Bundes auch den ausschließlichen 
Gesetzgebungsbereich der Länder umfas-
sen soll und von dem Gesetz in Anspruch 
genommen wird, 

c) „anderweitige bundesgesetzliche Regelun-
gen" nach Artikel 80 Abs. 2, 

d) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 1 
Satz 2, 

e) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 3 
Satz 1 *), 

f) Bundesgesetze nach Artikel 87 Abs. 3 
Satz 2 (Klarstellung, daß es sich um ein 
Zustimmungsgesetz handelt) *), 

g) Bundesgesetze nach Artikel 88, 

h) Bundesgesetze nach Artikel 89 Abs. 2 
Satz 2, 

i) Bundesgesetze nach Artikel 104 a Abs. 3 
Satz 1. 

B. Bundesgesetze über die gesamtstaatliche Or-
ganisation von föderativer Bedeutung 

a) Bundesgesetze nach Artikel 21 Abs. 3, 

b) Bundesgesetze nach Artikel 54 Abs.  7, 

c) Bundesgesetze nach Artikel 93 Abs. 2, 

d) Bundesgesetze nach Artikel 94 Abs. 2. 

*) Empfehlungen sind überholt, sofern den Empfehlungen 
unter 3. A. a. 6 entsprochen wird. 

**) Diese Vorbehalte würden die entsprechenden Vorbe-
halte nach den Artikeln 87 Abs. 3 Satz 1 und 2, 
Artikel 87 b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1, Artikel 
87 c, 87 d Abs. 2, Artikel 108 Abs. 4 Satz 1 und 
Artikel 120 Abs. 1 konsumieren. 

C. Bundesgesetze aus dem Kooperationsbereich 

a) Bundesgesetze über Steuern (Artikel 105 
Abs. 3) , 

b) Bundesgesetze nach Artikel 75, 

c) Bundesgesetze nach Artikel 98 Abs. 3. 

2. Bundesgesetze nach Artikel 107 Abs. 1 Satz 4 
künftig lediglich dem suspensiven Veto des Bun-
desrates zu unterstellen, 

3. durch Neufassung von föderativ kontrollierten 
Gesetzesvorbehalten des Grundgesetzes folgende 
dem absoluten Veto des Bundesrates unterlie-
gende Bundesgesetze vorzusehen: 

A. Bundesgesetze mit Auswirkungen auf die 
Kompetenzgrenze 

a) im Verwaltungsbereich nach Anlage 1 *) 

1. Bundesgesetze nach Anlage 1 Artikel 89 
Abs. 1 Buchstabe a, 

2. Bundesgesetze nach Anlage 1 Artikel 89 
Abs. 1 Buchstabe b, 

3. Bundesgesetze nach Anlage 1 Artikel 89 
Abs. 2, 

4. Bundesgesetze nach Anlage 1 Arti-
kel 90 b Abs. 5, 

5. Bundesgesetze nach Anlage 1 Arti-
kel 90 a Abs. 1 und 90 b Abs. 1, 

6. Bundesgesetze nach Anlage 1 Artikel 89 
Abs. 3 (überholt die Vorschläge nach 1) 
A. e) und f), 

b) im Gesetzgebungsbereich nach Anlage 2 

1. Bundesgesetze nach Anlage 2 Artikel 74 
Abs. 2 in Verbindung mit dem nach 
Anlage 2 neu gefaßten Artikel 72 
Abs. 2, 

2. Bundesgesetze nach Anlage 2 Arti-
kel 75 a, 

B. Bundesgesetze aus dem Kooperationsbereich 

4. dem Bundesrat nach Anlage 3 Artikel 82 a die 
Befugnis zur Mobilisierung des Gesetzgebungs-
potentials der Länder durch Koordinierung zu 
geben, 

5. die Zustimmungskompetenz des Bundesrates zur 
Einschränkung des sekundären Vetobereichs un-
beschadet der Zustimmungskompetenz nach Arti-
kel 79 Abs. 2 in eine Befugnis zum Einspruch 
gegen die die Zustimmungsbedürftigkeit aus-
lösenden Regelungen einer gesetzgebungstech-
nischen Einheit nach Anlage 4 Artikel 77 Abs. 5 
umzuwandeln mit der Maßgabe, daß das Gesetz 
bei Ausübung dieser Befugnis nicht zustande 
kommt, 

6. den Aufbau des Bundesrates nach Anlage 5 Arti-
kel 50 bis 53 d zu ändern. 
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Anlage 1 

Neufassung von Vorschriften des Grundgesetzes 
Neufassung des VIII. Abschnittes 

VIII. Die Verwaltung des Bundes 
Artikel 83 

(bisher Artikel 83) 

Den Ländern obliegt die Verwaltung im Gesetz-
gebungsbereich des Bundes als eigene Angelegen-
heit, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes be-
stimmt oder zuläßt. 

Artikel 84 

(bisher Artikel 87 Abs. 1 und 2) 

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem 
Verwaltungsunterbau werden geführt der Auswär-
tige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung, die Bun-
deseisenbahnen, die Bundespost, die den Aufgaben 
des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung 
des Sachbedarfs der Streitkräfte dienende Bundes-
wehrverwaltung — dieser kann die Befugnis zu Ein-
griffen in Rechte Dritter  außerhalb des Personal-
wesens durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 
Abs. 5 1 gilt, übertragen werden —, die Luftver-
kehrsverwaltung und nach Maßgabe des Artikels 89 
die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der 
Schiffahrt. Durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 
Abs. 5 *) gilt, können Bundesgrenzschutzbehörden, 

(2) wie Artikel 87 Abs. 2 

Artikel 85 

wie Artikel 87 a 

Artikel 86 

(bisher Artikel 88) 

Durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 Abs. 5 *) 
gilt, errichtet der Bund eine Währungs- und Noten-
bank als Bundesbank. 

Artikel 87 

wie Artikel 89 mit der Maßgabe, daß für das Gesetz 
nach Absatz 2 Satz 2 Artikel 77 Abs. 5 *) gilt 

Artikel 88 

wie Artikel 90 

Artikel 89 

(bisher Artikel 87 Abs. 3) 

(1) Außerdem kann der Bund bei Bedarf für An-
gelegenheiten, für die ihm die Gesetzgebung zu- 

*) Wortlaut s. Anlage 4 
**) im übrigen wie Artikel 87 Abs. 1 Satz 2 

steht, durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 Abs. 5 
gilt, bei Bedarf die Befugnis 

a) zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben und 

b) zu Weisungen über die Erfüllung von Verwal-
tungsaufgaben der Länder an Landesbehörden 

für sich begründen. 

(2) Zur Erfüllung eigener Verwaltungsaufgaben 
kann dem Bund und den Ländern durch Bundesge-
setz, für das Artikel 77 Abs. 5 gilt, die Befugnis ein-
geräumt werden, an der Ausübung von Zuständig-
keiten von Landes- oder Bundesbehörden mitzuwir-
ken. 

(3) Zuständigkeiten von Bundesbehörden und von 
bundesunmittelbaren Körperschaften und Anstalten 
des öffentlichen Rechts zur Erfüllung der dem Bunde 
bundesgesetzlich obliegenden Verwaltungsaufgaben 
werden durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 
Abs. 5 gilt, begründet. Dies gilt nicht für Zuständig-
keiten der Bundesregierung. 

Artikel 90 

wie Artikel 86 mit der Maßgabe, daß er wie folgt 
beginnt: 

„Obliegt dem Bund die Erfüllung von Verwal-
tungsaufgaben in bundeseigener Verwaltung oder 
durch bundesunmittelbare Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts, so erläßt die 
Bundesregierung, soweit nicht ein Gesetz Beson-
deres vorschreibt, . . ." 

Artikel 90 a 

(bisher Artikel 84) 

(1) Führen die Länder die Bundesgesetze als 
eigene Angelegenheit aus, so regeln sie den Aufbau 
der Behörden und das Verfahren, in dem die Lan-
desbehörden ihre Befugnisse ausüben, soweit nicht 
Bundesgesetze, für die Artikel 77 Abs. 5 gilt, etwas 
anderes bestimmen. 

(2) 

(3) wie Artikel 84 Abs. 2 bis 4 

(4) 

Artikel 90 b 

(bisher Artikel 85) 

(1) Obliegt den Ländern die Erfüllung ihrer Ver-
waltungsaufgaben im Gesetzgebungsbereich des 
Bundes nach Weisung des Bundes, so regeln sie den 
Aufbau der Behörden und das Verfahren, in dem 
die Landesbehörden ihre Befugnisse ausüben, so-
weit nicht Bundesgesetze, für die Artikel 77 Abs. 5 
gilt, etwas anderes bestimmen. 
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(2) 

(3) wie Artikel 85 Abs. 2 bis 4 

(4) 

(5) Durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 Abs. 5 
gilt, können die Zuständigkeiten der Bundesregie-
rung auf die zuständigen obersten Bundesbehörden 
oder auf Bundesoberbehörden und diejenigen der 
obersten Bundesbehörden auf Bundesoberbehörden 
übertragen werden. Das Bundesgesetz kann bestim-
men, daß Verwaltungsvorschriften nach Absatz 2 
Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen, sofern sie von Bundesoberbehörden zu er-
lassen sind. 

Artikel 91 

wie Artikel 91 

Anlage 2 

Neufassung des Artikels 72 Abs. 2, Ergänzung des 
Artikels 74 durch einen 2. Absatz und Einfügung 

eines Artikels 75 a 

Artikel 72 

(1) unverändert 

(2) Der Bund ist in diesem Bereich zu einer bun-
desgesetzlichen Regelung befugt, wenn und soweit 
diese nach Gegenstand und Ausmaß erforderlich ist, 
um über das Gebiet eines Landes hinaus die im 
Interesse der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse 
gebotene Sozial- und Wirtschaftseinheit zu fördern. 

Artikel 74 

(1) unverändert 

(2) Für Bundesgesetze nach Absatz i gilt Arti-
kel 77 Abs. 5 *), sofern der Bundesrat den Einspruch 
mit der Begründung einlegt, die Voraussetzungen 
des Artikels 72 Abs. 2 seien nicht erfüllt. 

Artikel 75 a 

Durch Bundesgesetz, für das Artikel 77 Abs. 5 *) 
gilt, kann der Bund unter den Voraussetzungen des 
Artikels 72 Abs. 2 

1. allgemeine Grundsätze für die Gesetzgebung 
der Länder über ... und 

2. darüber hinaus weitere allgemeine Grundsätze 
für die Gesetzgebung der Länder mit Ausnahme 
der Gesetzgebung über ... 

aufstellen. 

*) Wortlaut s. Anlage 4 

Anlage 3 

Einfügung eines Abschnitts VII a 

Artikel 82 a 

(1) Der Bundesrat kann beschließen, den Ländern 
zu empfehlen, ein bestimmtes, gleichlautendes Lan-
desgesetz zu erlassen. Die Länder teilen dem Bun-
desrat binnen drei Monaten nach der Empfehlung 
mit, ob sie die Empfehlung annehmen. Haben alle 
Länder die Empfehlung angenommen, so stellt der 
Präsident des Bundesrates dies fest. Spätestens 
dreißig Tage nach der Feststellung haben die Län-
der das Landesgesetz auszufertigen und zu verkün-
den. 

(2) Ist die Empfehlung nach Absatz 1 nicht von 
allen Ländern angenommen worden, so kann der 
Bundesrat mit einer Mehrheit von drei Fünfteln 
seiner Mitglieder binnen dreißig Tagen beschließen, 
seine Empfehlung nach Absatz 1 zu wiederholen. 
Spätestens drei Monate danach haben die Länder 
das Landesgesetz auszufertigen und zu verkünden, 
soweit sie nicht innerhalb dieser Frist ein abwei-
chendes Landesgesetz ausgefertigt und verkündet 
haben. 

(3) Das Bleichlautende Landesgesetz kann bundes-
gesetzliche Regelungen im konkurrierenden Gesetz-
gebungsbereich und allgemeine Grundsätze für die 
Gesetzgebung der Länder berühren. Vorausausset-
zung ist, daß der Bundestag der Empfehlung des 
Bundesrates nach Absatz 1 unbeschadet der Gesetz-
gebungsbefugnis des Bundes mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder insoweit zustimmt. Wird das gleich

-

lautende Landesgesetz von einem Land geändert 
oder aufgehoben, ohne daß der Bundesrat dies emp-
fohlen hätte, so erlischt die Zustimmung für dieses 
Land. 

(4) Vorlagen über Beschlüsse nach den Absät-
zen i und 2 werden aus der Mitte des Bundesrates 
oder von dem Verwaltungsausschuß *) des Bundes-
rates eingebracht. 

Anlage 4 

Ergänzung des Artikels 77 durch einen 5. Absatz 

Artikel 77 erhält folgenden 5. Absatz: 

„(5) Hat der Bundesrat seinen Einspruch gegen 
die vom Grundgesetz bestimmten bundesgesetz-
lichen Regelungen gerichtet, so kommt das Gesetz 
nicht zustande. Ein solcher Einspruch ist beschlos-
sen, wenn 

1. nicht mehr als die Hälfte oder, sofern der Ein-
spruch vom Verwaltungsausschuß *) beantragt 
ist, weniger als drei Fünftel und 

*) Vgl. hierzu Anlage 5 Artikel 53 c 
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2. im Falle eines Einspruchs 

a) nach Artikel 75 a Nr. 1 weniger als drei Fünf-
tel und 

b) nach Artikel 75 a Nr. 2 weniger als zwei Drit-
tel 

der Mitglieder des Bundesrates dagegen gestimmt 
haben." **) 

Anlage 5 

Neufassung des IV. Abschnittes 

Artikel 50 

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der 
Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit. 

Artikel 51 

(1) Die Mitglieder des Bundesrates werden von 
den Volksvertretungen der Länder nach dem Grund-
satz der Verhältniswahl gewählt. 

(2) Gewählt werden 

1. auf Vorschlag der Landesregierungen minde-
stens drei, in Ländern mit mehr als zwei Millio-
nen Einwohnern vier und in Ländern mit mehr 
als sechs Millionen Einwohnern fünf Mitglieder 
der Landesregierung für die Dauer ihrer Zuge-
hörigkeit zur Landesregierung und 

2. aus der Mitte der Volksvertretungen die dop-
pelte Zahl der Mitglieder nach Nummer 1 für die 
Dauer der Wahlperiode. 

(3) Die Mitglieder des Bundesrates nach Absatz 2 
Nr. 2 verlieren ihr Amt vorzeitig in der umgekehr-
ten Reihenfolge ihrer Wahl, sobald dies zur Wah-
rung des Anteils der Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 1 
an der Gesamtzahl der Mitglieder erforderlich ist. 

(4) Das Amt eines Mitgliedes des Bundesrates 
endet mit der Wahl des Nachfolgers. 

Artikel 52 

(1) Die Mitglieder des Bundesrates sind, soweit 
sie nicht Aufgaben des Verwaltungsausschusses er-
füllen, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden 
und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

**) Soweit Bundesgesetze gegenwärtig der Zustimmung 
des Bundesrates bedürfen, gilt für sie in Zukunft 
Artikel 77 Abs. 5. Die Zustimmungskompetenz des 
Bundesrates nach Artikel 79 Abs. 2 bleibt hiervon 
jedoch unberührt. 
An die Stelle der Worte „das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf" treten in den in Betracht kom-
menden Artikeln die Worte „für das Artikel 77 Abs. 5 
gilt". 

(2) Artikel 48 Abs. 3 gilt für die Mitglieder des 
Bundesrates entsprechend. Für das dort vorbehal-
tene Bundesgesetz gilt Artikel 77 Abs. 5. Im übri-
gen haben die Mitglieder, soweit sie nicht Aufgaben 
des Verwaltungsausschusses erfüllen, die Rechts-
stellung von Abgeordneten der Volksvertretung, 
die sie gewählt hat. 

Artikel 53 

Im Vorsitz des Bundesrates wechseln die Länder 
jährlich in alphabetischer Reihenfolge. Präsident ist 
unter den Mitgliedern nach Artikel 51 Abs. 2 Nr. 1 
das an erster Stelle gewählte Mitglied. 

Artikel 53 a 

Der Präsident beruft den Bundesrat ein. Er hat 
ihn einzuberufen, wenn ein Drittel seiner Mitglie-
der, die in den Bundesrat gewählten Mitglieder 
zweier Landesregierungen oder die Bundesregie-
rung es verlangen. 

Artikel 53 b 

(1) Die Artikel 42 und 43 gelten entsprechend. 

(2) Der Bundesrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. 

Artikel 53 c 

(1) Soweit der Bundesrat seine Befugnisse gegen-
über oder im Zusammenwirken mit der Bundes-
regierung ausübt, nimmt er sie durch den Verwal-
tungsausschuß wahr. Der Verwaltungsausschuß 
kann im Bundesrat beantragen, einen Einspruch 
nach Artikel 77 Abs. 5 zu beschließen. 

(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus den 
Mitgliedern des Bundesrates nach Artikel 51 Abs. 2 
Nr. 1. Sie können durch andere Mitglieder der Re-
gierung vertreten werden. Die als Mitglieder der-
selben Landesregierung gewählten Mitglieder ge-
ben ihre Stimmen einheitlich ab. 

(3) Der Verwaltungsausschuß faßt seine Be-
schlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stim-
men. 

(4) Den Ausschüssen des Verwaltungsausschus-
ses können andere Mitglieder oder Beauftragte der 
Regierungen angehören. 

Artikel 53 d 

(1) Der Verwaltungsausschuß ist von der Bun-
desregierung über die Führung der Geschäfte auf 
dem laufenden zu halten. 

(2) Zu Beratungen über wichtige Geschäfte sollen 
die Bundesminister die Ausschüsse des Verwal-
tungsausschusses zuziehen. 
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E. Gesellschaftspolitische Anmerkungen 

Kommissionsdrucksache Nr. 056 

21. September 1972 

14 Überlegungen zur Verfassungsreform und Gesellschaftspolitik 
von Abg. Dr. Dichgans 

Der Bundestag gab der Enquete-Kommission Ver-
fassungsreform den Auftrag zu prüfen, 

„ob und inwieweit es erforderlich ist, das Grund-
gesetz den gegenwärtigen und voraussehbaren 
zukünftigen Erfordernissen — unter Wahrung 
seiner Grundprinzipien — anzupassen". 

Bis zur Auflösung des Bundestages, die auch ihrer 
Arbeit ein vorzeitiges Ende setzte, fand die Kom-
mission nicht die Zeit, zu diskutieren, welche künf-
tigen Erfordernisse vorauszusehen und welche zu 
berücksichtigen seien. 

Eine neue Kommission, die den gleichen Auftrag 
erhielte, könnte sich einer Prüfung dieses Problems 
nicht entziehen. Es handelt sich um die Frage, ob das 
Grundgesetz in seiner jetzigen Fassung einen wün-
schenswerten Fortschritt der Gesellschaftspolitik 
behindert. 

Nun werden die Meinungen darüber, welche Maß-
nahmen der Gesellschaftspolitik wünschenswert sind 
und welche nicht, im Parlament oft geteilt sein. Nach 
den Grundsätzen der Demokratie setzt sich dann 
der politische Wil le der Mehrheit durch. 

Für den Verfassungsgesetzgeber bedeutet das: 

— Er muß dem politischen Willen des Parlaments, 
in dem im allgemeinen die einfache Mehrheit 
entscheiden soll, einen ausreichenden Bewe-
gungsraum lassen, 

— er darf jedoch zum Schutz der Grundprinzipien, 
von denen der Auftrag an die Enquete-Kommis-
sion spricht, Hürden aufrichten, die entweder nur 
mit der doppelten 2/3-Mehrheit des Artikels 79 
Abs. 2 oder auch überhaupt nicht zu überwinden 
sind (Artikel  79 Abs. 3) . 

Die Enquete-Kommission hat also keine Veranlas-
sung, ein eigenes, vollständiges Konzept künftiger 
Gesellschaftspolitik auszuarbeiten. Es geht vielmehr 
nur darum zu prüfen, ob es Fälle gibt, für die sich 
eine Verlegung der Linie empfiehlt, die den Bewe-
gungsraum des einfachen Gesetzgebers abgrenzt. 
Sollte man ihn erweitern? Sollte man ihn einschrän-
ken? 

Diese Entscheidung setzt einen Katalog der Fälle 
voraus, die geprüft werden müssen. Das Sekretariat 
könnte einen solchen Katalog vorbereiten. 

Heute schon läßt sich .sagen: Die gängige Behaup-
tung, unser Grundgesetz, angeblich allzu konser-
vativ, verhindere eine fortschrittliche Gesellschafts-
politik, ist in einigen markanten Fällen erweislich 
falsch. 

Nehmen wir als Beispiel einige Maximalforderun-
gen sogenannter progressiver Wirtschaftspolitik 

— Verstaatlichung oder Vergesellschaftung (was 
auch immer das sein mag) der gesamten Groß-
industrie, 

— paritätische Mitbestimmung, wie sie bisher nur 
bei Kohle und Stahl gilt, für alle Unternehmen 
mit mehr als 1000 Beschäftigten, 

— einschneidende Bodenreform mit erleichterter 
Enteignung und beschränkter Entschädigung. 

Jede dieser Maßnahmen könnte heute bereits der 
einfache Gesetzgeber beschließen. Artikel 14 Abs. 3 
sieht die Möglichkeit der Enteignung ausdrück-
lich vor und formuliert weiter „Die Entschädigung 
ist unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen". 
Das gibt dem einfachen Gesetzgeber auch in der 
Frage der Entschädigung einen Bewegungsraum, 
den der Gesetzgeber bisher niemals ausgenutzt hat, 
weil es an einem dahin gehenden politischen Willen 
fehlte. 

Für die Enquete-Kommission bedeutet das: In die-
sen Punkten besteht kein Anlaß, das Grundgesetz 
zu lockern. 

Nun gibt es einen Fall, in dem radikale Forderungen 
eine Änderung des Grundgesetzes notwendig ma-
chen würden. Das ist das imperative Mandat, das 
den Abgeordneten in seiner Abstimmung an einen 
Mehrheitsbeschluß seiner politischen Auftraggeber 
binden will. 

Aber in diesem Punkte neigt die Enquete-Kommis

-

sion offenbar zu einer Ablehnung aus Sachgründen. 

Bisher sind also keine Fälle sichtbar, in denen eine 
Prüfung mit der Blickrichtung „Gesellschaftspolitik" 
eine Änderung des Grundgesetzes nahelegen 
könnte. 

Aber die Frage, ob es nicht doch Fälle dieser Art 
geben könnte, sollte eingehend geprüft werden. 
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Eine Aussage der Enquete-Kommission, sie sehe 
nach gründlicher Prüfung keinen Anlaß, aus Über-
legungen zur Gesellschaftspolitik eine Änderung 
des Grundgesetzes zu empfehlen, ist viel gewich-
tiger, auch politisch weit schwerer angreifbar, als 
etwa ein Beschluß, die Kommission habe Überlegun-
gen zur Gesellschaftspolitik nicht als Teil ihres 
Auftrages betrachtet. 




